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0.1 Einleitung 
 
Der vorliegende Bericht bildet die analytische Grundlage für die Fortsetzung der 
Wachstumspolitik des Bundesrates in der Legislaturperiode 2008 bis 2011. Er stellt 
die Position und Dynamik der Schweizer Wirtschaft im internationalen Vergleich dar, 
erläutert die wichtigsten wirtschaftspolitischen Einflussfaktoren und beschreibt die 
jüngsten Entwicklungen in der Wachstumspolitik. Er ergänzt den gleichzeitig publi-
zierten Bericht des Bundesrates zur Wachstumspolitik 2008-2011. Während der 
Bundesratsbericht vor allem vorausblickend und programmatisch ist, ist der vorlie-
gende Wachstumsbericht des SECO in erster Linie rückblickend und analytisch.  
 
Der Bericht versteht sich als Teil eines laufenden Prozesses in der Formulierung und 
Umsetzung der Wachstumspolitik des Bundes. Den Anfang machte der Wachstums-
bericht des EVD aus dem Jahre 2002, der die Grundlage für die Massnahmen des 
Wachstumspaketes der Legislaturperiode 2004-2007 legte. Mit dem Beschluss des 
Bundesrates, die Wachstumspolitik in der laufenden Legislatur fortzusetzen wurde 
ein neues Massnahmenpaket beschlossen; wiederum wird dieses begleitet durch 
eine vertiefte Analyse, nämlich den vorliegenden Wachstumsbericht 2008. 
 
Diese Einleitung erläutert die Ausgangslage sowie die wichtigsten Schlussfolgerun-
gen des Berichtes und stellt diese in den Kontext der  Entwicklungen in der Wachs-
tumspolitik im laufenden Jahrzehnt. Abgeschlossen wird sie durch eine kurze In-
haltsübersicht. 
 
Die Ausgangslage 2002 
 
Den Hintergrund für eine explizite Wachstumspolitik bildete die schlechte Wirt-
schaftsentwicklung der Schweiz in den 90er-Jahren. Die Schweiz wies über längere 
Zeit eine der tiefsten Wachstumsraten der OECD-Länder auf und ihr einst grosser 
Wohlstandsvorsprung hatte sich stark reduziert. Vertreter aller Bundesratsparteien 
verlangten in parlamentarischen Vorstössen, dass der Bundesrat eine Analyse für 
diese Wachstumsschwäche vorlege und Massnahmen dagegen ergreife. In einem 
ersten Schritt erarbeitete das EVD daraufhin einen Bericht zur Wachstumsentwick-
lung und ihren wichtigsten Erklärungsfaktoren. Auf dieser Basis setzte der Bundesrat 
eine interdepartementale Arbeitsgruppe ein, die das Mandat hatte, konkrete Mass-
nahmen zur Steigerung des Wachstumspotentials vorzulegen. Der Bundesrat verab-
schiedete auf dieser Basis zu Beginn der letzten Legislatur ein Wachstumspaket, das 
zunächst 17, später 19 Massnahmen enthielt. 
 
Die Analyse des Wachstumsberichtes von 2002 basierte auf der Feststellung, dass 
es zwei grundsätzliche Faktoren gibt, die zu langfristigem Wirtschaftswachstum füh-
ren. Entweder steigt die Anzahl gearbeiteter Stunden oder pro Arbeitsstunde wird 
mehr produziert. Erwerbstätigkeit und Arbeitsproduktivität bilden also die Quellen des 
Wachstums. Die Analyse verdeutlichte, dass sich die Schweizer Wirtschaft im Bezug 
auf diese Quellen in einer besonderen Lage befand. Im Vergleich zu den OECD-
Ländern weist die Schweiz eine der höchsten Erwerbsbeteiligungen auf, während die 
Arbeitsproduktivität im Durchschnitt aller Branchen nur auf mittelmässigem Niveau 
liegt. Diese Feststellung motivierte die grundsätzliche Schlussfolgerung des Wachs-
tumsberichtes zuhanden der Wirtschaftspolitik: Will die Schweiz ihr Wachstumspo-
tential erhöhen, so gilt es,  
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 (I) die hohe Arbeitsmarktpartizipation zu erhalten und 
 (II) die Arbeitsproduktivität zu steigern. 
Der Hauptteil des Berichtes war dann den verschiedenen wirtschaftspolitischen An-
satzpunkten gewidmet, wie die beiden genannten Ziele angestrebt werden können. 
Ein besonderes Gewicht wurde dabei auf drei Ziele gelegt, nämlich  
 (i) die Erhaltung der Arbeitsmarktflexibilität 
 (ii) die Steigerung des Wettbewerbs auf dem Schweizer Binnenmarkt 
 (iii) die Sanierung der Staatsfinanzen. 
 
Mit der Arbeitsmarktflexibilität stand dabei der Hauptgrund der hohen Erwerbsbeteili-
gung im Fokus. Die Wettbewerbsintensität auf dem Binnenmarkt fokussierte auf den 
wohl wichtigsten Grund für die relativ tiefe durchschnittliche Arbeitsproduktivität. Und 
die Sanierung der Staatsfinanzen zielte darauf ab, bei nachhaltig gesunder Finanzie-
rung wachstumsfördernde Ausgaben zum Beispiel im Bildungsbereich zu sichern und 
gleichzeitig ein international wettbewerbsfähiges Steuersystem zu ermöglichen. 
 
Das vom Bundesrat 2004 verabschiedete sogenannte Wachstumspaket enthielt aus-
schliesslich Massnahmen, bei denen der Bundesrat selber ein Produkt vorlegen 
kann; meist in Form von Botschaften an das Parlament, in einigen Fällen in Form von 
Berichten, welche die Basis für spätere Botschaften legen sollten. Dieses Massnah-
menpaket wurde im Verlauf der letzten Legislaturperiode schrittweise umgesetzt. 
 
Die Entwicklung seither 
 
Nach sehr tiefen Wachstumsraten in den Jahren 2001 bis 2003 erholte sich die 
Schweizer Wirtschaft zunehmend. Seit 2004 waren jedes Jahr Wachstumsraten zu 
verzeichnen, die deutlich über dem Potentialwachstum liegen, das auf zwischen 
1.5% und 2% geschätzt wird. In dieser Periode lag das Wachstum der Schweizer 
Wirtschaft höher als das des Durchschnittes der EU-Länder. Die unmittelbare Frage 
ist natürlich, ob dies bedeutet, dass die Schweiz ihre Wachstumsschwäche über-
wunden hat. 
 
Dieser Frage wird im vorliegenden Bericht zuerst nachgegangen. Dabei ist es wichtig 
festzuhalten, dass die Weltwirtschaft in den Jahren 2004-2007 eine Wachstumsperi-
ode kannte, wie sie seit den 1970er-Jahren nicht mehr bestand. Für die in grossen 
Teilen ausserordentlich stark international ausgerichtete Schweizer Wirtschaft bedeu-
tete dies einen starken Nachfrageschub, der zu einem ausgeprägten konjunkturellen 
Aufschwung führte. Ob dies mit einer nachhaltigen Veränderung des Trendwachs-
tums verbunden war, ist damit aber noch offen. Um dies zu beurteilen, muss man die 
Entwicklung der beiden geannnten Quellen des Wachstums ansehen, also der gear-
beiteten Stunden und der Arbeitsproduktivität. Die Schwierigkeit ist dabei, dass diese 
Grössen im Konjunkturverlauf stark schwanken und es deshalb nicht einfach ist, die 
zugrundeliegenden Trends zu ermitteln. Unter diesem Vorbehalt fördert die Analyse 
des Wachstums der letzten Jahre in diesem Bericht aber doch ein klares Ergebnis 
zutage: Das Wachstum der Schweizer Arbeitsproduktivität hat sich in den letzten 
Jahren nicht verändert, aber die geleisteten Arbeitsstunden sind spürbar gewachsen.  
 
Diese Entwicklung lässt etwas salopp formuliert den Schluss zu, dass es gelungen 
ist, die Stärke nochmals zu stärken, während die Schwäche noch nicht überwunden 
scheint. Das Arbeitsvolumen konnte nicht nur gehalten, sondern gar gesteigert wer-
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den, während die Arbeitsproduktivität nach wie vor ein im internationalen Vergleich 
tiefes Wachstum von um die 1% pro Jahr aufweist. 
 
Was steckt dahinter? 
 
Die zweite Frage ist natürlich, inwieweit die veränderte Dynamik etwas mit der ver-
folgten Wachstumspolitik zu tun hat. Auch für die definitive Beantwortung dieser Fra-
ge ist es noch zu früh, aber der Bericht zeigt, dass sich doch ein paar grundsätzliche 
Feststellungen machen  lassen. 
 
Die starke Dynamik bei den gearbeiteten Arbeitsstunden hat mit grosser Wahrschein-
lichkeit mit der Realisierung der Personenfreizügigkeit mit der EU zu tun. Dies war 
die Massnahme des Wachstumspaketes, die bereits sehr früh gesichert wurde, näm-
lich mit dem Ja des Volkes im September 2005 zur Ausdehnung der Personenfreizü-
gigkeit auf die neuen EU Mitgliedsländer. Dieser Entscheid konsolidierte die bereits 
im Gang befindliche schrittweise Einführung der Personenfreizügigkeit, so dass diese 
Massnahme bereits Mitte der vergangenen Legislatur wirklich greifen konnte. Die 
seitherige aussergewöhnlich starke Zuwanderung oft hochqualifizierter Arbeitskräfte 
hat zweifellos den Konjunkturaufschwung verstärkt. Man kann sogar argumentieren, 
dass dies in den letzten Jahren wohl zu einer leichten Erhöhung des Trends beim 
BIP-Wachstum geführt hat, da die Erwerbstätigkeit und damit die in der Schweiz ge-
leisteten Arbeitsstunden ein stärkeres Wachstum aufwiesen als in früheren Auf-
schwungphasen. Auch hat die Personenfreizügigkeit die Arbeitsmarktflexibilität er-
höht, da es wesentlich einfacher wurde aus einem deutlich grösseren Pool von Ar-
beitskräften die für eine bestimmte- Stelle wirklich geeignete Person zu rekrutieren. 
Ein temporärer Effekt auf das Trendwachstum ist also ziemlich wahrscheinlich; dieser 
Effekt dürfte aber mit der Zeit auslaufen, da eine dauernd überdurchschnittlich wach-
sende Erwerbstätigkeit nicht wahrscheinlich ist. Damit stellt sich die Frage, ob denn 
beim zweiten Ziel der Wachstumspolitik, der Erhöhung der Arbeitsproduktivität, durch 
die verschiedenen Massnamen tatsächlich keine Fortschritte erzielt wurden. 
 
Um diese Frage zu beantworten, ist es ganz sicher noch zu früh. Dies aus zwei 
Gründen. Erstens wurden bisher noch relativ wenige Massnahmen des Wachstums-
paketes vollständig realisiert auch wenn der Bundesrat die meisten Geschäfte im 
vorgesehenen Tempo vorangetrieben hat. Und selbst die bereits realisierten Mass-
nahmen sind mit Ausnahme der Revision des Binnenmarktgesetztes erst sehr kurze 
Zeit in Kraft . Zweitens - und dieser Punkt ist noch wichtiger - werden die für die Pro-
duktivitätswirkungen notwendigen Umstrukturierungen als Reaktion auf die Mass-
nahmen eine gewisse Zeit benötigen.  . 
 
Es ist deshalb kaum erstaunlich, dass wir von der Wachstumspolitik der letzten Jahre 
noch nicht viel in den Produktivitätsdaten der Schweiz finden. Trotzdem kann man 
sagen, dass gewisse indirekte Wirkungen schon erkennbar sind, zwar nicht im Pro-
duktivitätswachstum, aber dafür in den wirtschaftspolitischen Bereichen, welche dafür 
wichtig sind. Wir können hier die beiden Ziele betrachten, die wir oben identifiziert 
haben, nämlich die Bekämpfung der Hochpreisinsel und die Sanierung der Staatsfi-
nanzen. Die Hochpreisinsel Schweiz ist zwar noch längst nicht überwunden, aber die 
neusten Entwicklungen zeigen doch eine gewisse Tendenz zur Verbesserung. Lag 
das Schweizer Preisniveau 1995 noch um 56% über den Durchschnitt der EU, so 
waren es 2006 "nur" noch 33%. Das lässt vermuten, dass die wettbewerbssteigern-
den Reformen der letzten Jahre ihre Wirkung nicht vollständig verfehlt haben. Zwar 
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bleibt noch viel zu tun, aber erste Schritte sind gemacht, um die für die Produktivi-
tätsentwicklung im Binnensektor so entscheidende Erhöhung der Wettbewerbsinten-
sität zu erreichen. Und auch bei der Sanierung der Staatsfinanzen hat sich die Situa-
tion in den letzten Jahren verbessert. Nach der Einführung der Schuldenbremse wur-
de mit mehreren Sparprogrammen das strukturelle Defizit eliminiert. Zudem trat am 
1.1.2008 die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen in Kraft. Dies sind wichtige Schritte, aber angesichts der langfris-
tigen Verpflichtungen für die Altersvorsorge gehen diese kaum schon weit genug. 
 
Die Analysen des vorliegenden Berichtes bilden die Grundlage für die wirtschaftspoli-
tischen  Schlussfolgerungen. Diese sind im Bericht des Bundesrates in Beantwortung 
der Motion 01.3089 "Wachstumspolitik. Sieben Massnahmen" festgehalten.  
 
Der Aufbau des Berichtes 
 
Nach einer ausführlichen Zusammenfassung enthält der Bericht drei Teile. Teil I ana-
lysiert unter dem Titel "Wachstumspolitische Herausforderungen" in zwei Kapiteln die 
Wachstumsperformance der Schweizer Wirtschaft in den vergangenen Jahren und 
nennt die wichtigsten generellen Herausforderungen für die kommenden Jahre. Teil II 
behandelt unter dem Titel "Die Handlungsfelder der Wirtschaftspolitik" in insgesamt 
sechs Kapiteln die wirtschaftspolitischen Ansatzpunkte für die Steigerung des 
Wachstumspotentials der Schweiz in diesen Bereichen und für die Verbesserung 
ihrer Position im internationalen Quervergleich. Teil III schliesslich behandelt in zwei 
Kapiteln "die Wachstumspolitik", indem zuerst eine überblicksartige Bilanz zur bishe-
rigen Wachstumspolitik gezogen und anschliessend die wichtigsten Stossrichtungen 
für die Wachstumspolitik der laufenden Legislaturperiode aufgezeigt werden. Zu den 
Teilen im einzelnen: 
 
Teil I 
Kapitel I-1 aktualisiert die Analyse des ersten Wachstumsberichtes. Dabei wird ge-
zeigt, dass sich an der grundsätzlichen Feststellung - hoher Wohlstand und relativ 
tiefes Trendwachstum basierend auf starker Arbeitsmarktpartizipation und mittelmäs-
siger Arbeitsproduktivität - nichts geändert hat. Die Ergebnisse werden verschiede-
nen Sensitivitätsanalysen unterworfen mit dem generellen Ergebnis, dass sie ziem-
lich robust sind.  
 
Kapitel I-2 erläutert zwei grosse langfristige Herausforderungen, die den Reform-
druck auf die Wirtschaftspolitik aufrechterhalten werden.  Erstens ist dies einmal die 
sich beschleunigende Globalisierung. Die zunehmende globale Arbeitsteilung ist für 
die kleine und rohstoffarme Schweiz eine grosse Chance. Sie bedeutet aber auch, 
dass die Wirtschaftspolitik so ausgestaltet werden sollte, dass sich die Schweizer 
Wirtschaft in dieser Arbeitsteilung vorteilhaft positionieren kann, indem sie sich auf 
wertschöpfungsintensive Bereiche spezialisiert. Zweitens ist es die demographische 
Alterung, welche die Schweiz - ähnlich wie andere Industrieländer - in den nächsten 
Jahrzehnten in zunehmenden Ausmass herausfordern wird. Sie führt dazu, dass der 
Anteil der Personen im Erwerbsleben sinken wird, was über die Arbeitsstunden - eine 
der Quellen des Wachstums - zu einem spürbaren negativen Wachstumsimpuls füh-
ren wird.  
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Teil II 
Dieser Teil wendet sich den wirtschaftspolitischen Handlungsfeldern zu und bespricht 
in einigem Detail die Situation der Schweiz bei den wichtigsten wirtschaftspolitischen 
Determinanten des Wachstums. Die Darstellung ist nach den sechs Handlungsfel-
dern unterteilt, nach welchen auch die Massnahmen des Wachstumspakets organi-
siert waren. Kapitel II-1 bespricht den Wettbewerb auf dem Schweizer Binnenmarkt. 
Dabei steht die Hochpreisinsel Schweiz im Zentrum. Kapitel II-2 befasst sich mit der 
internationalen Offenheit der Wirtschaft, wobei die ausgeprägte Zweiteilung der 
Schweizer Wirtschaft - stark internationalisierte versus stark abgeschottete Branchen 
- hervorgehoben wird. Kapitel II-3 wendet sich den Staatsfinanzen zu, wobei die 
Staatsausgaben und die Steuern in gesonderten Teilen abgehandelt werden. Kapitel 
II-4 bespricht die wichtigsten Determinanten der Erwerbsbeteiligung und hebt die be-
sondere Rolle der Arbeitsmarktflexibilität für die günstige Stellung der Schweiz bei 
dieser Wachstumsquelle hervor. In Kapitel II-5 wird das Thema Humankapital und 
damit die Rolle der Bildungspolitik diskutiert; eingetreten wird auch auf die Rahmen-
bedingungen für die Innovationstätigkeit. Schliesslich behandelt Kapitel II-6 die recht-
lichen Rahmenbedingungen für die Unternehmenstätigkeit, wobei unter anderem die 
administrative Belastung thematisiert wird. 
 
Alle sechs Kapitel folgen dem gleichen Aufbau, um Quervergleiche zu erleichtern. Es 
beginnt jeweils mit einer Erläuterung, inwiefern das Handeln der Wirtschaftspolitik mit 
dem Wachstum zusammenhängt. Anschliessend wird genauer umrissen, welche As-
pekte des Politikbereichs besonders wichtig für die Wachstumsperformance ist. Dann 
werden die Reformen seit 2002 im jeweiligen Politikbereich umrissen. Anschliessend 
wird mit geeigneten Daten die Situation der Schweiz im internationalen Vergleich 
dargestellt. Es folgt eine Diskussion der wichtigsten Empfehlungen internationaler 
Organisationen (vor allem der OECD) und der Erfahrungen anderer Länder, dies im 
Sinne eines internationalen Benchmarking, das wertvolle Hinweise für Verbesse-
rungsmöglichkeiten liefern kann. Schliesslich werden aus diesen Analysen die wich-
tigsten Stossrichtungen für Reformen in den kommenden Jahren abgeleitet. 
 
Teil III 
Im letzten Teil werden schliesslich die konkreten Massnahmen der Wachstumspolitik 
der Schweiz dargestellt. Kapitel III-1 beschreibt das Massnahmenpaket zur Steige-
rung des Wachstumspotentials, das der Bundesrat Anfang 2004 geschnürt hatte. Die 
Massnahmen werden den in Teil II genannten sechs wirtschaftspolitischen Hand-
lungsfeldern folgend kurz beschrieben und es wird der Stand der Umsetzung des 
Wachstumspaketes beurteilt. Kapitel III-2 zeigt auf Basis der Analysen in diesem Be-
richt auf, auf welchen Pisten die Reformen in der laufenden Legislatur weitergeführt 
werden. Das Kapitel motiviert die Massnahmen der  Wachstumspolitik 2008-2011, 
indem es sie in grundlegende längerfristige Entwicklungen einreiht. Die Massnahmen 
werden nur kurz zusammengefasst, da die Publikation "Wachstumspolitik 2008-
2011" des Bundesrates hier die relevanten Informationen enthält. 
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0.2 Zusammenfassung 
 
2003 hat die Schweiz ein Jahrzehnt wirtschaftlicher Stagnation hinter sich gelassen 
und kennt nun seit vier Jahren eine kräftige wirtschaftliche Expansion. Heute, wo 
Turbulenzen an den Finanzmärkten Befürchtungen einer kommenden konjunkturel-
len Abkühlung auslösen, stellt sich die Frage nach der Beständigkeit der neu gewon-
nenen Dynamik. Der Wachstumsbericht 2008 des Staatssekretariates für Wirtschaft 
beleuchtet diese Problematik unter vier Aspekten :  
-  War die 2002 im ersten Wachstumsbericht des Volkswirtschaftsdepartementes 

vorgelegte Diagnose einer hartnäckigen Wachstumsschwäche berechtigt? 
-  Ist der jetzige Aufschwung nur konjunkturbedingt, oder liegt eine Trendwende 

vor? 
-  Wurden die im Wachstumspaket vom Februar 2004 angekündigten Reformen 

auch so beschlossen? 
-  Welche Fortsetzung soll die Reformpolitik finden? 
 
Die Analyse in dieser Zusammenfassung untergliedert sich in einen analytischen Teil 
und einen wirtschaftspolitischen Teil. Der analytische Teil der Zusammenfassung 
entspricht Teil I des nachfolgenden Berichts, die wirtschaftspolitischen Ausführungen 
widerspiegeln die Teile II und III des Berichts.  
 
Im analytischen Teil der Zusammenfassung werden zunächst Niveaugrössen vergli-
chen, bevor dann eine Untersuchung der Zuwachsraten des Bruttoinlandproduktes 
(BIP) und seiner Determinanten in der jüngeren Zeit erfolgt. Im wirtschaftspolitischen 
Teil wird für die sechs Handlungsfelder der Wirtschaftspolitik, die das Wachstumspa-
ket aus dem Jahr 2004 unterschied, anhand ausgewählter Indikatoren eine Standort-
bestimmung vorgenommen. Von dieser ausgehend wird dann auf den Umsetzungs-
stand der Massnahmen des Wachstumspakets und die Reformen der näheren Zu-
kunft eingegangen.  
 
Der vorliegende Bericht  ist als analytische Grundlage für die Fortsetzung der Wachs-
tumspolitik in der angelaufenen Legislatur gedacht. Er dient zusammen mit dem 
Wachstumsbericht 2002 der Erfüllung von Punkt 1 der Motion 01.3089 : "Wachs-
tumspolitik: Sieben Massnahmen". Die Fortsetzung der Wachstumspolitik selbst ist 
im parallel vorgelegten Bericht des Bundesrats mit dem Titel: "Wachstumspolitik 
2008-2011: Massnahmen zur weiteren Stärkung des Schweizer Wirtschaftswachs-
tums" dargestellt. 
 
 
Analytischer Teil 
 
2006 befand sich die Schweiz weiterhin in einer beneidenswerten Lage hinsichtlich 
des Bruttoinlandprodukts pro Kopf. Auf kaufkraftbereinigter Basis belegte sie nach 
den USA, Norwegen (nicht in der Grafik 1) und Irland den vierten Rang unter den 
nachstehend betrachteten 18 Ländern. Wäre das Preisniveau in der Schweiz nicht so 
hoch, würde sie die führenden USA wohl übertreffen. Ohne Kaufkraftbereinigung 
(Referenz:USA) erreicht das BIP/Kopf in der Schweiz etwas über 50'000$, mit Kauf-
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kraftbereinigung etwas unter 40'000$, bei einem BIP/Kopf der USA von rund 
45'000$.  
 
 Abbildung 1: BIP pro Kopf zu laufenden Wechselkursen und kaufkraftbereinigt im internationalen 
Quervergleich, 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: OECD 
 
 
Weniger günstig fällt das Bild aus, wenn man die Zuwachsrate des realen BIP über 
einen längeren Zeitraum betrachtet. In der nachstehenden Grafik stellen wir einen 
solchen Vergleich zwischen 1990 und 2006 an, beides Jahre, die im jeweiligen Zyk-
lus ein Hoch darstellen.   
 
Abbildung 2: Jährliches Wachstum des realen BIP pro Kopf, 1990-2006 

 

Quelle: OECD 
 

 
Welche Faktoren erklären dieses Ergebnis beim BIP pro Kopf  und seine Zuwachsra-
te? Nachstehend findet sich der analytische Ansatz, der dem Wachstumsbericht 
2002 zu Grunde gelegt wurde und dem auch die nachstehenden Ausführungen fol-
gen.  
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Gemäss diesem Ansatz wird das BIP durch die Ausschöpfung des Produktionsfak-
tors Arbeit und durch die Arbeitsproduktivität, d.h. durch die Effizienz, mit der der 
Faktor Arbeit eingesetzt wird, erklärt.  
 
Die Arbeitsproduktivität lässt sich ihrerseits auf weitere Faktoren zurückführen, wie 
die Ausstattung der Arbeitskräfte mit Kapitalgütern, ihren Bildungsstand oder die 
Entwicklung des technischen Fortschritts (Innovation) in den Firmen, während die 
Arbeitsstunden von der Bevölkerungsentwicklung abhängig sind, aber auch vom Ar-
beitmarktgeschehen (wie Arbeitslosigkeit, Entwicklung der wöchentlichen Arbeitszei-
ten usw.).  
 
Die verschiedenen Bestimmungsgründe des Wachstums sind stark durch den wirt-
schaftspolitischen Rahmen determiniert, den wir in sechs Handlungsfelder unterteilt 
haben, nämlich Wettbewerb im Binnenmarkt, internationale Öffnung, Höhe der Er-
werbsbeteiligung, Ausstattung mit Humankapital, Höhe, Finanzierung und Verwen-
dung der staatlichen Finanzen, Rechtsrahmen für unternehmerische Aktivitäten (vgl. 
den wirtschaftspolitischen Teil dieser Zusammenfassung).  
 
Was in diesen wirtschaftspolitischen Handlungsfeldern vorgekehrt wird, wirkt sich 
zum Teil sowohl auf die Arbeitsstunden und ihre Bestimmungsgründe, wie auf die 
Arbeitsproduktivität und deren Bestimmungsgründe aus. Die Zuordnung der wirt-
schaftspolitischen Handlungsfelder zu den Quellen des Wachstums ist somit nicht 
1:1. Ein Beispiel ist das Steuerregime : Die Einkommenssteuern, die die Haushalte 
zu bezahlen haben, wirken vor allem auf die angebotenen Arbeitsstunden, während 
die Unternehmenssteuern für die Realkapitalbildung wichtig sind, aber auch für die 
Innovationsanreize, und so für die Arbeitsproduktivitätsentwicklung Bedeutung erlan-
gen.    
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An dieser Stelle der Analyse begnügen wir uns mit einer Erklärung des BIP und der 
BIP-Entwicklung, die diese nur auf das Arbeitsvolumen einerseits und die Arbeitspro-
duktivität anderseits zurückführt. Die Analyse erfolgt zuerst in Niveaugrössen (Ab-
schnitt 1), dann in Zuwachsraten (Abschnitt 2), während - wie asugeführt - auf die 
wirtschaftspolitischen Handlungsfelder erst im dritten Abschnitt dieser Zusammen-
fassung eingegangen wird.  
 

1. Niveauvergleich bei Erwerbsbeteiligung und Arbeitsproduktivität  
 
Die Schweizer sind fleissig, sind sie aber auch produktiv? Beim Arbeitsvolumen er-
reicht die Schweiz im internationalen Quervergleich jedenfalls Spitzenwerte. Eine 
Vollzeit tätige Person arbeitet in der Schweiz im Mittel aller Branchen pro Jahr 1975h. 
Und von 100 Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren gehen 81% 
einer bezahlten beruflichen Betätigung von mindestens 1h pro Woche nach oder su-
chen eine Beschäftigung (Erwerbslosenquote = 4%). 
 
Abbildung 3 
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Höhere Stundenzahlen und eine hohe Erwerbsbeteiligung bewirken eine gewisse 
Reduktion des Produktivitätsniveaus im internationalen Quervergleich, denn Staaten, 
die bei der Ausschöpfung des einheimischen Arbeitskräfteangebotes weniger weit 
gehen, gleichen diese Einbusse auf der Ebene des pro-Kopf-Einkommens in der 
Tendenz durch zwei Faktoren aus : Sie sind selektiver bei der Anstellung von Perso-
nal und dieses ist konzentrierter an der Arbeit, und sie geben einer etwas kapitalin-
tensiveren Produktionsweise den Vorzug. In der Grafik 4 wird das Produktivitätsni-
veau deshalb auch für den Fall widergegeben, dass man die Werte der einzelnen 
Länder um diesen Effekt korrigiert.1 Es erweist sich, dass der Rang der Schweiz sich 

                                                 
1  Berechnet man, um wie viele Prozent die Wirtschaftsleistung steigt, wenn das potentielle Arbeits-

angebot um 1% stärker ausgeschöpft wrd, kommen die meisten Untersuchungen zu Werten zwi-
schen 0.6% und 0.75%, d.h. das Arbeitsproduktivitätsniveau sinkt unter sonst gleichen Bedingun-
gen um 0.25% bis 0.4%.  Die Ausschöpfung des potentiellen Arbeitsangebotes wird dabei so ge-
messen, dass man das Volumen geleisteter Arbeitsstunden zur Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 
Jahren in Relation setzt.  
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zwar etwas, aber nicht fundamental verbessert. Das Arbeitsproduktivitätsniveau 
bleibt im Mittelfeld der verglichenen Industrieländer.   
  
Beachtet man die hohe Erwerbsbeteiligung und die hohe Zahl der in der Schweiz je 
Vollzeit tätigen Arbeitnehmer geleisteten Stunden erstaunt es wenig, dass die Rei-
henfolge der hochentwickelten Volkswirtschaften beim BIP pro Kopf nicht gleich ist 
wie bei der Arbeitsproduktivität, den Stundenlöhnen oder bei der Lohnsumme je Voll-
zeit erwerbstätige Person.  
 
 
Abbildung 4 

 
Quelle: SECO 
 
Die Tabelle 1 dokumentiert am Beispiel von 18 Staaten die Rangverschiebungen, die 
sich ergeben, je nach dem, ob man auf das BIP/Kopf, die Stundenproduktivität, den 
Stundenlohn oder die Lohnsumme je Vollzeit Erwerbstätigen schaut. 
 
Die Werte sind in Kaufkraftparitäten gemessen, d.h. sie tragen einem höheren oder 
tieferen Niveau der Lebenshaltungskosten in den andern Ländern Rechnung. Dabei 
wird die Lohnsumme nicht mit dem Preisniveau des BIP korrigiert, wie die andern 
drei Kolonnen, sondern mit demjenigen des privaten Konsums.  
 
Der Rang der Schweiz unter den 18 betrachteten Staaten schwankt erheblich: Sie 
steht auf Rang 4/18 beim BIP/Kopf, dies als Ausdruck der hohen Erwerbsbeteiligung; 
bei der Stundenproduktivität - d.h. dem in Franken bewerteten Ergebnis einer Stunde 
Arbeit - fällt sie auf Rang 11 zurück, hier besteht ein Verbesserungspotential; sie er-
reicht aber bereits wieder Rang 7, wenn man beachtet, dass vom Ergebnis einer 
Stunde Arbeit in der Schweiz relativ viel auf die Entlöhnung des Faktors Arbeit ent-
fällt; und sie erreicht gar Rang 2, wenn man die Lohnsumme je Vollzeit Erwerbstäti-
gen anschaut. Die letzte Verbesserung ist dabei - wie ausgeführt - auf die im interna-
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tionalen Quervergleich hohe Zahl Arbeitsstunden pro Jahr und Mitarbeiter zurückzu-
führen.  
 
Die Zahlen geben das Bild Mitte dieses Jahrzehnts wieder, bestätigen also die Aus-
sagen des Wachstumsberichts des EVD aus dem Jahr 2002. Damals wie heute ist zu 
folgern, dass es der Schweiz - anders als den meisten kontinental-europäischen 
Staaten - gelingt, das Arbeitskräftepotential in hohem Mass zu mobilisieren, dass 
aber bei der Produktivität und - wie zu zeigen bleibt - bei der Produktivitätsentwick-
lung ein Aufholpotential gegenüber andern Staaten besteht.  
 
 
Tabelle 1: Rangfolge von 18 Staaten bezüglich BIP/Kopf, Stundenproduktivität, Stundenlohn und 
Lohnsumme je Vollzeit Erwerbstätigen (2005) 
 
2005 PIB/Kopf  

(zu KKP) 
 

Stundenproduktivität
(zu KKP) 

Stundenlohn 
(zu KKP) 

Lohn in VZÄ 
(KKP für den 

Konsum) 

Fr. 

Niveau 
 

(in tausend) 

Rang 
unter 18 
Staaten

Niveau Rang 
unter 18 
Staaten

Niveau
 

Rang  
unter 18 
Staaten 

Niveau 
 

(in tausend) 

Rang 
unter 13 
Staaten

Norwegen 82.8 1 114.8 1 46.1 5 77.4 4 
USA 72.7 2 84.0 5 49.1 1 92.4 1 
Irland 66.1 3 84.7 4 35.2 10   
Schweiz 61.8 4 66.8 11 41.3 7 89.0 2 
Niederlande 60.1 5 86.6 3 46.5 3 81.5 3 
Österreich 59.3 6 70.6 8 36.3 9 72.1 6 
Belgien 55.2 7 87.7 2 46.4 4   
Grossbritannien 54.6 8 68.3 9 40.3 8   
Finnland 53.1 9 67.6 10 33.0 11   
Deutschland 53.0 10 78.4 7 41.5 6   
Frankreich 51.6 11 83.4 6 46.6 2 73.4 5 
Griechenland 51.0 12 59.0 14 20.3 14 42.0 9 
Italien 48.3 13 64.1 12 27.0 13 49.0 8 
Spanien 47.3 14 64.0 13 32.0 12 57.3 7 
Korea 37.2 15 33.3 17 15.1 17 37.7 11 
Tschechische Rep. 35.1 16 36.0 16 17.3 16 34.9 12 
Ungarn 29.6 17 38.6 15 19.9 15 40.6 10 
Poland 23.6 18 32.0 18 12.2 18 25.9 13 
Quelle: OECD, Berechnungen SECO 
 
 
Gerade im Fall der Schweiz hat die Korrektur um die Kaufkraftparitäten einen erheb-
lichen Einfluss. Dies ging schon aus Grafik 1 hervor. Gegen die Bereinigung um 
Kaufkraftparitäten wird oft vorgebracht, dass diese Messungen schlecht in der Lage 
seien, Qualitätsunterschieden, die zwischen den Staaten bei den einzelnen Gütern 
und insbesondere bei den verschiedenen Dienstleistungen bestehen, Rechnung zu 
tragen. Auch wird die Frage aufgeworfen, ob der Vergleich z.B. nicht nur zwischen 
urbanen Zentren hergestellt werden sollte. statt zwischen Ländern. Um diesen Ein-
wänden Rechnung zu tragen, haben wir auch die Rangfolgen unter den betrachteten 
Ländern ermittelt, die sich einstellen, wenn man auf die Kaufkraftbereinigung verzich-
tet. Wie erwartet, verbessert sich der Rang der Schweiz zum Teil erheblich. Beim 
BIP/Kopf erfolgt eine Verbesserung von Rang 4 auf Rang 2, bei der Stundenproduk-
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tivität von Rang 11 auf Rang 6, beim Stundenlohn von Rang 7 auf Rang 2 und bei 
der Lohnsumme einer Vollzeit erwerbstätigen Person von Rang 2 auf Rang 1.   
 
Ein Verzicht auf die Kaufkraftbereinigung wäre weniger problematisch, wenn man 
davon ausgehen könnte, dass die Haushalte in der Schweiz (resp. im Ausland) alle 
Waren und Dienstleistungen auch im Ausland (resp. der Schweiz) frei einkaufen und 
die festgestellten Preisdifferenzen somit Präferenzentscheide der Konsumenten wi-
derspiegeln. Sobald man realistischerweise davon ausgeht, dass der Haushalt schon 
aus praktischen Gründen (und nicht nur, weil der Staat für ihn als Besteller auftritt) 
viele Leistungen am Domizil kaufen muss, ist es jedoch nicht mehr realistisch, die 
ganze festgestellte Preisdifferenz auf Qualitätsunterschiede zu buchen. Dann wird 
eine Bereinigung um Kaufkraftunterschiede aber wieder sinnvoll, weil man eine Aus-
sage erhält, ob - wenn man die nominellen Einkommen um die lokalen Lebenskosten 
korrigiert - immer noch Anreize zur Migration fortbestehen, die dann durch andere 
Faktoren ausgeglichen werden müssen (wie bessere Erwerbsmöglichkeiten, die 
Möglichkeit länger zu arbeiten oder eine höhere Lebensqualität am teureren Stand-
ort), resp. wegen der lokalen Verwurzelung der Bevölkerung nicht durch andere Do-
mizilwahl eingeebnet werden.      
 
Für den vorliegenden Bericht relevant ist, dass auch ohne Kaufkraftbereinigung der 
Rang der Schweiz bei der Arbeitsproduktivität nur im Mittelfeld liegt und dass, wie in 
Grafik 4 veranschaulicht, dieses nur durchschnittliche Niveau nicht nur als die Kehr-
seite der hohen Ausschöpfung des Arbeitsangebots gesehen werden darf. Es ist 
auch geprägt von der Branchenstruktur und vom Aspekt, wie effizient und erfolgreich 
die Firmen innerhalb der einzelnen Branchen im internationalen Quervergleich ope-
rieren.  
 
In diesem Punkt - Effizienz der Firmen nach Branchen - scheint die bekannte Dicho-
tomie der schweizerischen Wirtschaft auf : Einem hochproduktiven, international ex-
ponierten Sektor mit entsprechend wettbewerbsfähigen Firmen steht ein binnenorien-
terter Sektor gegenüber, in dem von den Unternehmen im internationalen Querver-
gleich oft nur durchschnittliche Leistungen erbracht werden. Anders die USA, welche 
das Arbeitskräftepotential auch stark ausschöpfen. Hier zwingt der intensive Wettbe-
werb im grossen Binnenmarkt die Firmen zu höherer Produktivität. 
 
Produktivität und Preisniveau verhalten sich spiegelbildlich, soweit auf den Güter- 
und Arbeitsmärkten Wettbewerb herrscht. Manifest wird das Zurückliegen der Bin-
nenwirtschaft gegenüber der Aussenwirtschaft deshalb auch in den Preisen. Dies gilt 
auf aggregierter, und noch stärker auf desaggregierter Ebene.  
 
Auf aggregierter Ebene gilt, dass der Güterkorb, der mit einem Euro im Mittel der 
EU15-Staaten erworben werden kann, um rund 25% grösser ist als der in der 
Schweiz mit Fr. 1.55 erhältliche Korb. Dieses Ergebnis geht aus den Kaufkraftpari-
tätsberechnungen des statistischen Amtes der EU hervor und basiert auf dem Wech-
selkurs im Erhebungsjahr 2005 (1€ = Fr.1.55)   
 
Auf desaggregierter Ebene tritt hervor, dass vorab Branchen mit eher tiefer Wert-
schöpfung - wie der Agrarsektor, die persönlichen Dienstleistungen, der Tourimus, 
das Gesundheitswesen oder die Bauwirtschaft - hinter den Leistungen stehen, wo 
die Schweiz im internationalen Quervergleich relativ teuer ist - wie Woh-
nung/Heizung, Bauten, Erziehung und Unterricht, Nahrungsmittel und Gesundheits-
pflege.  
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Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass zwischen den einzelnen, in Grafik 6 
unterschiedenen Kategorien von Gütern und Dienstleistungen und den in Grafik 5 
unterschiedenen Branchen nur angenähert eine paarweise Beziehung besteht.   
 
Abbildung 5 

 
Quelle : Seco 
 
 
 Abbildung 6 

 
Quelle:  Eurostat 
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Zusammengenommen zeigen die beiden Grafiken, dass die Schweiz gemessen an 
den jeweils stärksten Volkswirtschaften in verschiedenen Branchen ein Aufholpoten-
tial hat. Durch höhere Produktivität - gerade in den genannten Sektoren -, aber auch 
unmittelbar, durch tiefere Preise dank mehr Konkurrenz im Binnenmarkt, kann die 
Schweiz ihre Wettbewerbsfähigkeit noch erheblich steigern.  
 
Eine dynamischere Entwicklung der Produktivität ist auch nötig, will die Schweiz nicht 
weiter ins Mittel der Industrienationen zurückfallen, wie dies die Grafik 7 anhand des 
preisbereinigten BIP/Kopf veranschaulicht. Sie zeigt, dass der grosse Einkommens-
vorsprung, den die Schweiz 1970 gegenüber der EU-15 noch besessen hatte, heute 
weitgehend verschwunden ist. Weitere Reformen im Sinne des "benchmarking", d.h. 
der Ausrichtung an den jeweils produktivsten Volkswirtschaften, sind folglich indiziert. 
Dass Stehenbleiben Rückschritt bedeutet, gilt ganz besonders im Licht des derzeit 
raschen Wandels der Wirtschaftsstrukturen weltweit. 
 
Abbildung 7  

Quelle: OECD, SECO 
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2. Zur Zuwachsrate des BIP in den letzten Jahren 
 
In den Jahren seit Publikation des Wachstumsberichts 2002 war der Zuwachs des 
BIP kräftig.  Nach -0.2% 2003 waren es 2004 2.5%, 2005 2.4%, 2006 3.2% und 2007 
voraussichtlich 2.8%. Vor diesem Hintergrund mag es erstaunen, wenn nachstehend 
argumentiert wird, dass die trendmässige Entwicklung der Arbeitsproduktivät in der 
Schweiz weiterhin nur bei einem Prozent pro Jahr liegen soll. Zwei voneinander un-
abhängige Berechnungen der Entwicklung der Arbeitsproduktivität am aktuellen 
Rand weisen jedoch deutlich in diese Richtung. Der eine Ansatz fusst auf gesamt-
wirtschaftlichen Grössen, der andere Ansatz geht von der Produktivitätsentwicklung 
in den einzelnen Branchen aus.  
 
Bestimmung der Arbeitsproduktivitätsentwicklung anhand gesamtwirtschaftlicher 
Grössen 
 
Bei der Bestimmung der Arbeitsproduktivitätsentwicklung anhand gesamtwirtschaftli-
cher Grössen kann einerseits aus der tatsächlichen BIP-Entwicklung die Konjunktur-
komponente herausgefiltert werden, bevor in einem zweiten Schritt dann untersucht 
wird, wieweit es zu einer Zunahme des Erwerbstätigenzahl kam, die nicht als kon-
junkturell zu bezeichnen ist, weil sie mit einer dauerhaften Erweiterung des Arbeits-
kräfteangebots in der Schweiz gleichzusetzen ist. Die trendmässigen Entwicklung der 
Arbeitsproduktivität würde sich bei diesem Ansatz residuell ergeben. Heikel ist es 
indes, ein konjunkturelles Element in der Zuwanderung einzuschätzen. Robuster ist 
deshalb ein Vorgehen, bei der aus den aktuellen BIP-Werten und der aktuellen Be-
schäftigung die Arbeitsproduktivität bestimmt wird, bevor dann diese Zeitreihe mit 
einem Filter noch konjunkturbereinigt wird. In diesem Ansatz ist es die trendmässige 
Entwicklung der Zahl der Erwerbstätigen, die residuell ermittelt wird.  
 
Abbildung 8 

Quelle: SECO 
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Die Grafik 8 verwendet diese zweite Berechnungsweise und zeigt - neben den effek-
tiven Zuwachsraten des BIP und der Arbeitsproduktivität - die trendmässige Entwick-
lung der Zuwachsraten des BIP und der Arbeitsproduktivität. An der Differenz zwi-
schen der Trendentwicklung des BIP und jener der Arbeitsproduktivität zeigt sich, 
dass die trendmässige Zunahme der Zahl der Erwerbstätigen in den 90er Jahren ge-
ring war, weil es im damaligen schwierigen konjunkturellen Umfeld kaum mehr zu 
Zuwanderung kam. In der jüngeren Zeit ist die trendmässige Zunahme der Erwerbs-
tätigenzahl deutlich höher. Neben der Normalisierung des makröokonomischen Um-
felds nach 1996 wird im Beitrag des Arbeitsvolumens zum Trendwachstum ab 2002 
insbesondere auch die gestaffelte Einführung der Personenfreizügigkeit deutlich. Der 
Zuwachs der Arbeitsproduktivität hält sich während 15 Jahren konstant bei rund 1%. 
p.a.. 

  
Dieser Wert kann als robust angesehen werden. Er liegt im Mittel der wenig schwan-
kenden  Werte, die sich ergeben, wenn man die Schätzperiode variiert oder die Me-
thode ändert, und er ist auch in der jüngsten Vergangenheit, zwischen 2003 und 
2006, bemerkenswert stabil, was gegen eine Trendwende spricht.    
 
Seit der Publikation des Wachstumsberichts 2002 wurde immer wieder kontrovers 
diskutiert, welche Statistik bei solchen Berechnungen zur Bestimmung des Beschäf-
tigungsvolumens herangezogen werden soll. Wiederholt wurde angeregt, den Be-
rechnungen die Beschäftigungsstatistik (BESTA) zugrunde zu legen. Problematisch 
dabei ist, dass diese Statistik auf die Beschreibung kurzfristiger Entwicklungen aus-
gerichtet ist, im Zeitablauf aber immer wieder revidiert werden muss. Eine kürzlich 
erfolgte, massive Erhöhung der ausgewiesenen Beschäftigtenzahlen deckte erhebli-
che Erfassungslücken auf.2 Aus diesem Grunde wurde zwischen BFS, SNB und SE-
CO unter Einbezug der KOF im Jahr 2006 vereinbart, die offizielle Reihe der Arbeits-
produktivitätsentwicklung neu mittels der Reihe des Arbeitsvolumens zu errechnen. 
Diese Reihe stützt sich auf die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) ab und 
ist weniger revisionsanfällig. 
 
Bestimmung der Arbeitsproduktivitätsentwicklung anhand von Branchenergebnissen 
 
Ein zweiter, in diesem Wachstumsbericht erstmals angewandter Ansatz ist, ausge-
hend von der Arbeitsproduktivitätsentwicklung in den einzelnen Branchen eine ge-
samtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung hochzurechnen. Zu diesem Zweck 
werden die Reihen zur Arbeitsproduktivität auf Branchenebene stark gefiltert, so dass 
neben dem Niveau der Zuwachsrate noch eine Einschätzung bleibt, ob diese Rate 
über die letzten 15 Jahre tendenziell zu- oder abgenommen hat. Da die gefilterten 
Werte auf von Jahr zu Jahr weit schwankenden Branchenergebnissen fussen, wei-
sen wir die Werte nicht einzelnen Jahren zu, sondern erachten sie als typisch für den 
Beginn der 90er Jahre, resp. die Mitte dieses Jahrzehnts.  
 

                                                 
2 Ausgehend von einer neuen Stichprobe weist die BESTA für das 2. Quartal 2007 eine Gesamtbeschäftigungs-
zahl aus, die 2,5 Prozent über jener gemäss der alten Stichprobe liegt (3'830'000 gegenüber 3'737'000). Die 2007 
vorgenommene Korrektur für das 2.Quartal 2000 lag dagegen nur bei 5'000. Verteilt über die sieben Jahre erge-
ben die 88'000 gefundenen Stellen eine jährliche Erhöhung des Zuwachses der Beschäftigten gemäss BESTA 
von 0.3%, was den mit den alten BESTA-Zahlen errechneten jährlichen Arbeitsproduktivitätsfortschritt um eben 
diesen Wert von 0.3% senkt.  
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Abbildung 9 

 
Quelle: SECO 
 
Auf Brancheneben zeigen sich folgende Tendenzen: Wirtschaftszweige wie die Ban-
ken, der Energiesektor, die Versicherungen, aber auch die Industrie leisten weiterhin 
die wichtigsten Beiträge an den Produktivitätszuwachs, wenn auch nicht mehr im 
gleichen Ausmass wie in der ersten Hälfte der 90er Jahre. Umgekehrt entfällt heute 
der negative Beitrag zur Produktivitätsentwicklung, den in der ersten Hälfte der 90er 
Jahre noch der Tourismus, die Landwirtschaft oder die Dienstleistungen für Haushal-
te erbracht haben. Messprobleme gebieten zur Vorsicht bei der Interpretation der 
Ergebnisse in den Bereichen Verwaltung und Erziehung, ggf. auch Gesundheit. Irri-
tierend und noch nicht erklärt ist die rückläufige Produktivitätsentwicklung bei den 
unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Der Bereich Transport und Kommunika-
tion, wo bedeutende Liberalisierungen, aber auch technische Fortschritte stattfanden, 
leistet heute einen weit höheren Beitrag zum Produktivitätszuwachs als noch zu Be-
ginn der 90er Jahre. Aus der Aggregation dieser Branchenentwicklung ergibt sich ein 
Trendwert für den Zuwachs der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität von 
gleichfalls rund 1% p.a..  
 
Die zwei Berechnungsweisen führen somit übereinstimmend zum Ergebnis, dass 
noch keine gesicherte Anzeichen für eine Beschleunigung des trendmässigen Zu-
wachses der Arbeitsproduktivität in der jüngsten Zeit festzustellen sind. Der erreichte 
Zuwachs stützt sich heute aber breiter auf die einzelnen Branchen ab als dies noch 
vor 15 Jahren der Fall war.  
 
Die besondere Beachtung, die der Entwicklung der Arbeitsproduktivität hier beige-
messen wird, ist erst in zweiter Linie darin begründet, dass diese Reihe ein faires 
Mittel unter verschiedenen Alternativen zur Messung des wirtschaftlichen Fortschritts 
ist. Der Zuwachs der Arbeitsproduktivität (Index 2004=110 wenn 1991=100) bewegte 
sich nämlich in den letzten Jahren zwischen der Entwicklung des Einkommens pro 
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Beschäftigten einerseits (Index 115), und dem Zuwachs der multifaktoriellen Produk-
tivität anderseits (Index 102). Steht das erste alternative Mass, das Nationaleinkom-
men pro Beschäftigten, der Wohlstandsentwicklung vielleicht näher, weil sich in ihm 
auch Kapitalerträge aus dem Ausland niederschlagen, ist die zweite Reihe, die multi-
faktorielle Produktivitätsentwicklung,  vielleicht das bessere Mass für die Steigerung 
der Leistungsfähigkeit des einheimischen Produktionsapparates. Aber das erste 
Mass ist ungebräuchlich und das zweite durch Messprobleme beim Kapitalbestand 
belastet, was dafür spricht, die Arbeitsproduktivität ins Zentrum der Wachstumsana-
lyse zu stellen.    
 
In erster Linie wird jedoch aus Gründen, die in der Frage der Wohlstandsverteilung 
ihre Abstützung finden, die Arbeitsproduktivätsentwicklung hier ins Zentrum der Be-
trachtung gestellt. Denn für eine Mehrheit der Haushalte ist die Lohnentwicklung 
massgebend, und Aspekte wie die Verbesserung der Terms of Trade (mehr Kaufkraft 
im Ausland) oder das Erzielen von Vermögenserträgen auf Aktiva im Ausland (rele-
vant für die Anlageerträge der Pensionskassen) sind für sie von zweitrangiger Be-
deutung. Für die Lohnentwicklung gilt jedoch nach der Wachstumstheorie, dass sie 
der Arbeitsproduktivitätsentwicklung folgt. Wie die Grafik 10 zeigt, gilt diese Paralleli-
tät angenähert auch in der Realität.  
Der Konnex zur Haupteinkommensquelle der Haushalte verleiht dem Erzielen von 
Fortschritten bei der Arbeitsproduktivität durch geeignete Reformen seine besondere 
Relevanz.  
 
Abbildung 10 
 

Quelle: OFS, SECO 
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Wirtschaftspolitischer Teil 
 
Ausgehend vom Wachstumsbericht, den das EVD 2002 vorgelegt hatte, wurden 
durch eine interdepartementale Arbeitsgruppe verschiedene Massnahmenvorschläge 
entwickelt, welche die wirtschaftspolitischen Stossrichtungen des Wachstumsberichts 
weiter konkretisierten. Von diesem Katalog möglicher Massnahmen ausgehend ver-
abschiedete der Bundesrat parallel zur Legislaturplanung 2003-2007 im Februar 
2004 sein Wachstumspaket. Dieses umfasste zunächst 17, später 19 Massnahmen. 
Sie sind sechs, aus Wachstumssicht zentralen politischen Handlungsfeldern zuge-
wiesen, nämlich: 

 
- Wettbewerb im Binnenmarkt 
- Internationale Öffnung 
- Höhe der Erwerbsbeteiligung 
- Stärkung des Humankapitals 
- Begrenzung und Optimierung der staatlichen Ausgaben 
- Rechtsrahmen für unternehmerische Aktivitäten.  
 

Diese sechs Handlungsfelder unterscheiden sich leicht von den Determinanten des 
Wachstums, denen im Wachstumsbericht 2002 je ein Kapitel gewidmet war :  
- Einmal wird der gängigen Praxis folgend die Stabilitätspolitik als separates Gebiet 

der Wirtschaftspolitik und nicht als ein Handlungsfeld der Wachstumspolitik be-
handelt, obwohl die Schaffung eines stabilen konjunkturellen Umfelds der Entfal-
tung der Wachstumskräfte sicher dienlich ist.  

- Zum zweiten wurde in der Innovationspolitik kein eigenständiges wachstumspoli-
tisches Handlungsfeld erblickt, weil sich Innovation mindest so sehr aus der Wett-
bewerbsintensität und der internationalen Öffnung ergibt, wie aus Ausgaben für 
Bildung, Forschung und den Technologietransfer.  

- Zum dritten wurde ein Handlungsfeld "Rechtsrahmen für unternehmerische Aktivi-
täten" geschaffen, das sich so im Wachstumsbericht 2002 noch nicht findet. Dies 
geschah, um unter anderem die Massnahmen, die im Gesellschaftsrecht, aber 
auch bei den Geistigen Schutzrechten getroffen werden sollten, in die Wachs-
tumspolitik integrieren zu können.  

 
In Teil II dieses Berichts wird auf jedes dieser sechs Handlungsfelder eingetreten. 
Darüber hinaus wird die Innovationsleistung der Schweiz in einem gesonderten Ab-
schnitt beurteilt, und es erfolgt eine Ausweitung der Analyse auf den Produktionsfak-
tor Kapital. Hier liegt der Akzent auf der Fragestellung, wieweit und wie gut die Er-
sparnisbildung und die Finanzintermediation zur Kapitalbildung in der Schweiz und 
damit zum Wachstum beitragen.  
 
Nachstehend erfolgt anhand von ein oder zwei (Leit-) Indikatoren eine Positionierung 
der Schweiz in den sechs Handlungsfeldern. Von diesen Angaben ausgehend wird 
dann aufgezeigt, wie mit den Massnahmen des Wachstumspakets I eine Verbesse-
rung der Position der Schweiz herbeigeführt wird, und es erfolgen Angaben, in wel-
cher Richtung die Reformanstrengungen eine Fortsetzung finden sollen. Die Mass-
nahmen des Wachstumspakets von 2004 sind fett und kursiv hervorgehoben, mit 
welchen Stossrichtungen die Wachstumspolitik 2008-2011 fortgesetzt werden soll, 
steht in Fettschrift.  
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Wettbewerb im Binnenmarkt 
 
Ein intensiver Wettbewerb fördert Effizienz und Innovation und damit auch das Wirt-
schaftswachstum. Der Staat beeinflusst den Wettbewerb im Inland von zwei Seiten 
her:   

- Erstens sind in Bereichen mit belegtem Marktversagen gewisse Regulierun-
gen notwendig; jedoch sind diese auf das volkswirtschaftlich begründete Mass 
zurückzunehmen.  

- Zweitens hat er mit dem Kartellrecht die nötigen Handhaben zu schaffen, da-
mit der Wettbewerb nicht durch private Akteure unterbunden oder wesentlich 
beeinträchtigt werden kann.  

 
Der Indikator der Produktmarktregulierung, den die OECD erstmals für das Jahr 1998 
errechnete und für das Jahr 2003 aufdatierte (eine neuerliche Aufdatierung ist einge-
leitet), gibt einen guten Eindruck von der Dichte an wettbewerbsbehindernden Regu-
lierungen in den verglichenen Ländern. Der Indikator gewichtet allerdings den Grad 
der Liberalisierung in den Infrastruktursektoren (Telekom, Post, Bahn, Elektrizität) 
relativ stark, lässt jedoch andere Bereiche unbeachtet, namentlich wenn sich in den 
ausgeklammerten Bereichen noch kaum eine internationale "best practice" heraus-
gebildet hat (Gesundheitswesen). 
 
Konfrontiert man die Ergebnisse des Jahres 2003 mit jenen des Jahres 1998, zeigt 
sich in allen Ländern eine Tendenz zur Marktöffnung. Die Schweiz macht hier keine 
Ausnahme, wurde doch 1998 auch hier der Telekommarkt geöffnet, und der Schie-
nengüterverkehr ist in der Schweiz im internationalen Quervergleich schon stark libe-
ralisiert, beides Reformen, die den Nachfragern unbestritten grossen Nutzen brach-
ten. Die Schweiz ist aber weiterhin relativ wenig weit bei der Produktmarktliberalisie-
rung vorangeschritten. 
 
Abbildung. 11: Indikator zur Produktmarktregulierung 1998-2003. Ein höherer Indexwert steht für eine 

höhere Dichte an wettbewerbsbehindernden Regulierungen im betreffenden Staat. 

Quelle: Conway et al. (2005) 
 
 
Dass das Bild für das Jahr 2003 auch heute noch weitgehend stimmt, machen die 
Einschätzungen im Länderexamen 2007 der schweizerischen Wirtschaftspolitik durch 
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die OECD deutlich. Wenn in der Schweiz Märkte dem Wettbewerb geöffnet wurden, 
geschah dies eher halbherzig und oft mit erheblichem zeitlichen Rückstand auf ande-
re Staaten. Den Beleg liefert der Elektrizitätssektor, in dem neben den Haushalten 
auch die kleinen und mittleren Unternehmen bis mindestens 2014 gefangene Kun-
den der lokalen Versorgungsunternehmen bleiben werden, während in der EU schon 
seit 2007 gilt, dass die Haushalte frei sollen wählen können, wo sie ihren Strom ein-
kaufen. Immerhin hat das Stromversorgungsgesetz - eine Massnahme des Wachs-
tumspakets - die Öffnung dieses Marktes nun eingeleitet. Andere Infrastrukturberei-
che, wie namentlich der Postmarkt, harren indes weiterhin einer Öffnung im heute 
international üblichen Ausmass. Und auch die Weiterführung der Bahnreform steht 
auf der Agenda der angelaufenen Legislatur. 
 
Bei der Regulierung der sog. freien Berufe und weiterer Gewerbe und Tätigkeiten, für 
deren Ausübung aus wirtschaftspolizeilichen Gründen oft eine Bewilligung verlangt 
wird, ist die Schweiz relativ liberal. Da es hier um eine kantonale Domäne geht, wur-
de mit diesen Bewilligungen jeweils nur Zugang zu einem Markt beschränkter Grösse 
erlangt. Das Binnenmarktgesetz, dessen erste Revision als erste Massnahme des 
Wachstumspakets umgesetzt war, sorgt heute für die Schweiz-interne Mobilität, neu 
auch bei Domizilwechseln.  
 
Der Binnenmarktgedanke besitzt auch bei zwei weiteren Massnahmen des Wachs-
tumspakets Relevanz, einerseits bei der Revision des öffentlichen Beschaffungswe-
sens, anderseits bei der Gesundheitsreform. Die Revision des Bundesgesetzes 
über das öffentliche Beschaffungswesen, die eine Harmonisieurng unter Bund 
und Kantonen bei den Regeln für die Vergabe öffentlicher Aufträge herbeiführen soll, 
muss als "left over" aus dem Wachstumspaket 2004 in die neue Legislatur hinüber-
genommen werden. 
 
Zögerlich schritt auch die Behandlung der Gesundheitsreform voran, u.a. weil das 
Parlament eine Reihe von alternativen Lösungen auch prüfen wollte. Nach eher ver-
teilungspolitisch motivierten Entscheiden, die relativ rasch fielen, setzten sich gegen 
Ende der Legislatur auch die Vorstellungen des Bundesrats durch, die auf einen Bin-
nenmarkt für Spitalleistungen zielen. Noch offen bleibt die Frage der Lockerung des 
Kontrahierungszwangs. Ob es noch weiterer Reformen zu einer in sich stimmigen 
Regulierung des Gesundheitssektors braucht - er macht bald 12% des BIP aus -, 
wird nach Abschluss dieser Beratungen zu beurteilen sein.  
 
Gesundheitswesen, öffentliche Infrastrukturen, aber auch Bildung sind nur die wich-
tigsten Gebiete, in denen der Staat oder vom Staat beherrschte Unternehmen als 
Anbieter auftreten und oft eine dominante Marktstellung, wenn nicht ein Monopol in-
nehaben. Der vergleichenden Leistungsmessung bei den Angeboten der öffent-
lichen Hand kommt angesichts der Grösse dieses Sektors erhebliche Bedeutung für 
wirtschaftliche Effizienz und Wachstum zu, gerade wenn Privatisierungen nicht die 
politisch bevorzugte Option sind.  
 
Mit den Massnahmen, die die Schweiz in der Agrarpolitik autonom beschliessen 
kann, muss die zukünftige internationale Entwicklung (vgl. unten) möglichst antizipiert 
werden. So können sich die wirtschaftlichen Akteure rechtzeitig auf gewandelte 
Marktbedingungen einstellen. Dies geschah mit der Agrarpolitik 2011, einer Mass-
nahme des Wachstumspakets, die eine Umlagerung der finanziellen Unterstützung 
der Landwirtschaft von den Exportsubventionen und der Marktstützung zu Direktzah-
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lungen brachte. Eine Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2012 ist geplant. 
Sie könnte u.a. Anpassungen im Direktzahlungssystem bringen, dies als Ausfluss 
des Überprüpfungsauftrags, den die Wirtschafts- und Abgabenkommission des Nati-
onalrates formuliert hat.   
 
Die OECD hat auch den Versuch unternommen, die Stringenz der Wettbewerbspoli-
tik im engeren Sinne, also insbesondere des Kartellrechts zu messen. Die Grafik 12 
gibt die Resultate wieder. Die geringen Differenzen beim Indexwert zeigen, dass 
auch die Schweiz beim bereits 2003 revidierten Wettbewerbsrecht nun zum euro-
päischen Mittel aufgeschlossen hat. Wenn sie weiterhin auf dem letzten Rang steht, 
erklärt sich dies unter anderem aus den Feststellungen, die anlässlich des "Regulato-
ry Reform"-Examens der Schweiz durch die OECD im Jahre 2005 gemacht wurden: 
Der schweizerischen Wettbewerbsbehörde fehlt es wegen der Interessenvertreter in 
der Kommission weiter an Unabhängigkeit, die Ressourcenausstattung der Wettbe-
werbsbehörden ist schwach und die Abgrenzung zur Tätigkeit anderer Regulierungs-
behörden verbesserungsfähig. Gegenwärtig läuft eine Evaluation des Kartellgesetzes 
von 1995 und der 2003 beschlossenen Revision. Der 2009 vom Bundesrat vorzule-
gende Evaluationsbericht wird zeigen, ob ein genügend grosser gesetzgeberischer 
Handlungsbedarf besteht, so dass schon in der laufenden Legislaturperiode dem 
Parlament wieder eine KG-Revision zu unterbreiten sein wird. 
 
 
Abbildung. 12: Indikator der Wettbewerbspolitik in OECD-Staaten. Ein tieferer Indexwert steht für eine 

wettbewerbsfreundlichere Politik. 
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Quelle: Høj et al. (2007)  
 
 
 
Internationale Öffnung 
 
Gerade in kleinen offenen Volkswirtschaften wie der Schweiz ist zu beachten, dass 
die Konkurrenzverhältnisse im Binnenmarkt sehr stark von der Importkonkurrenz mit-
geprägt sind. Diese kann ein griffiges Wettbewerbsrecht ergänzen und teilweise auch 
ersetzen. Es interessiert deshalb, wie weit in der Schweiz die Importpenetration 
reicht. Es interessiert aber auch, wieweit die inländischen Wirtschaftszweige im Ex-
port auf globale Märkte ausgerichtet sind, so dass das Land vollen Nutzen aus der 
internationalen Arbeitsteilung zieht. Denn der grenzüberschreitende Handel von Wa-
ren und Dienstleistungen, aber auch von Arbeit, Kapital und Wissen, ist ein gesicher-
ter Wachstumsfaktor.  
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Die Situation der Schweiz ist insofern besonders, als sie bei der Aussenhandelsver-
flechtung nur einen mittleren Rang einnimmt, der mit der Grösse des Landes im Ein-
klang steht. Aussenhandelsverflechtung wird dabei anhand des Verhältnisses von 
Importen und Exporten zum BIP gemessen. Gäbe es anerkannte Masse der interna-
tionalen Öffnung, die breiter abgestützt sind und auch der Direktinvestitionstätigkeit 
im Ausland Rechnung tragen und dem Beizug von Arbeitskräften aus dem Ausland, 
würde der gemessene Internationalisierungsgrad der Schweiz deutlich höher ausfal-
len. Dafür sprechen eine Reihe von Globalisierungsindizes, die im In- und Ausland 
entwickelt wurden und die die Schweiz auf einem Spitzenplatz sehen.  
 
Es ist aufschlussreich, das nur mittelmässige Resultat bei der Aussenhandelsver-
flechtung auf seine branchenmässigen Ursachen zurückzuführen. Dies geschieht 
nachstehend anhand von zwei Grafiken, die auch in den Aussenwirtschaftsbericht 
des Bundesrates für das Jahr 2007 eingegangen sind. Die Grafik 13 bildet die Situa-
tion im warenproduzierenden Bereich ab, die Grafik 14 die Situation im Dienstleis-
tungsbereich, wobei hier ausdrücklich auf  Unzulänglichkeiten bei den für die zweite 
Grafik verwendeten Daten hingewiesen werden muss.  
 
Die Grafik zu Exportneigung und Importpenetration zeigt die Sonderstellung der Pro-
duktion von Agrarerzeugnissen und Nahrungsmitteln. Dieser Wirtschaftssektor ist in 
Wertgrössen (nicht Kalorien) gemessen erst in sehr begrenztem Mass in den grenz-
überschreitenden Austausch involviert. Selbst wenn ungewiss bleibt, wann die lau-
fenden Verhandlungen in der WTO (Doha-Runde) zu einem Abschluss kommen, 
ist nicht davon auszugehen, dass diese handelspolitische Sonderstellung des Agrar-
sektors im bisherigen Mass Bestand haben kann.  
 

Abbildung 13: Exportneigung und Importpenetration, Waren, 20013 
 
 

 
Source : STAN-Indikatoren der OECD für die Schweiz, 2001 
 

                                                 
3  Beim Interpretieren der Daten sollte beachtet werden, dass der Wert der Exporte denjenigen der 

Produktion aus folgenden Gründen übersteigen kann: Die Exporte beinhalten Reexporte und es 
können Verzerrungen entstehen, wenn die Handelsdaten pro Produkt in Branchendaten umge-
wandelt werden.    
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Im Lichte des kommenden weltweiten Abbaus hoher Zölle im Agrarbereich ist es für 
die Schweiz wichtig, dass sie frühzeitig eine starke Stellung auf ihrem Hauptabsatz-
markt, der EU, erlangt. Dazu soll der Abschluss eines Freihandelsabkommens 
mit der EU im Agrar- und Lebensmittelbereich dienen. Gleichzeitig muss bei den 
Massnahmen, die die Schweiz autonom beschliessen kann, die zukünftige Entwick-
lung antizipiert werden (vgl. oben).  
 
Eng verbunden mit dem Abschluss eines Freihandelsabkommens mit der EU im 
Agrar- und Lebensmittelbereich ist die weiterer Harmonisierung des technischen 
Rechts, ist diese doch gerade im Bereich der Lebensmittel noch weniger weit fortge-
schritten. Dies liegt zum Teil auch daran, dass das Recht in der EU nur teilharmoni-
siert ist, so dass Marktzugang erst gewährleistet ist, wenn die Staaten zur Anerken-
nung der Gleichwertigkeit nationaler Produktstandards bereit sind. Dies soll in der 
Schweiz durch eine Revision des Bundesgesetzes über Technische Handels-
hemmnisse erreicht werden. Diese Massnahme wurde 2005 dem Wachstumspaket 
beigefügt, weil sie die Importkonkurrenz belebt. 2008 soll nun die Botschaft folgen. 
 
Internationale Öffnung misst sich nicht nur an der Öffnung nach Güterkategorien, 
sondern auch nach Ländern. Der aktuelle handelspolitische Preis für die Fortführung 
eines hohen Schutzniveaus im Agrarsektor besteht in einer verringerten "treaty ma-
king power" der Schweiz. Ein Freihandelsabkommen mit den USA liess sich nicht 
abschliessen und die Schweiz sieht sich bei der Wahl der Verhandlungspartner für 
die geplante weitere Ausweitung des Netzes an bilateralen Freihandelsabkom-
men eingeschränkt. 
 
Blickt man auf den Dienstleistungssektor, zeigt sich die starke Stellung der Finanz-
sektors, der in weit höherem Mass Dienstleistungen exportiert als er solche impor-
tiert. Allgemein ist aber festzuhalten, dass sich die Importpenetration und die Export-
orientierung in den Dienstleistungssektoren noch auf einem deutlich tieferen Niveau 
halten als dies im Bereich der Warenerzeugung der Fall ist. Die kommenden Jahre 
dürften diesbezüglich eine Änderung bringen.  
 
Im Bericht zur Dienstleistungsliberalisierung in der Schweiz im Vergleich zur EU  
(Dienstleistungsbericht) zeigte der Bundesrat auf, dass für die Wachstumseffekte 
in den meisten Dienstleistungssparten der Schweiz-intern erreichte Liberalisierungs-
grad massgebend ist. Er zeigte aber auch, wie offen in Europa heute der wechselsei-
tige Marktzugang geregelt ist, was sich zunehmend in den Unternehmensstrukturen 
niederschlägt. Die Globalisierung des Geschehens wird dabei oft via Direktinvestitio-
nen erfolgen, die sich in der Grafik 14 nicht niederschlagen, da diese Grafik nur Situ-
ationen zum Gegenstand hat, wo Anbieter und Nutzer einer Dienstleistung in zwei 
verschiedenen Staaten domiziliert sind. 
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Abbildung 14:  Exportneigung und Importpenetration, Dienstleistungen, 2001 
 

Quelle: Input-Output-Tabellen der OECD für die Schweiz, 2001, Berechnungen  SECO 
 
Betrachtet man die Sektoren entlang der 45o-Linie, zeigt sich, dass Exportorientie-
rung und Importpenetration desto niedriger sind, desto mehr staatliche Anbieter den 
Sektor dominieren. Solche gibt es in der Logistik und im Gastgewerbe kaum, im Ban-
ken-, Versicherungs- und Transportwesen schon in grösserer Zahl, während bei E-
lektrizität, Post und Telekom die von Bund und Kantonen besessenen Firmen eine 
ausgeprägt starke Marktstellung haben. In den Bereichen Gesundheit und Bildung 
sind Anbieter aus dem öffetnlichen Sektor oft sogar dominant. Die Position des Han-
dels ist statistisch begründet,5 während beim Bau deutlich wird, dass hier zuerst 
weitherum der Schritt zu einem Binnenmarkt Schweiz gemacht werden muss.  
 
Es ist davon auszugehen, dass die Dienstleistungsliberalisierung - auch im Sinn der 
Öffnung von Direktinvestitionsmöglichkeiten - in den kommenden Jahren weitere 
Sektoren erfassen wird. Die Schweiz hat offensive Interessen, Freihandelsabkom-
men der zweiten Generation abzuschliessen, die den Marktzugang für Dienstleis-
tungserbringer und Direktinvestoren eröffnen. Eine wesentliche Dienstleistungslibera-
lisierung ist dabei in der abgelaufenen Legislatur durch das ab 2002 sukzessive in 
Kraft getretene Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU erfolgt. Dieses schliesst 
beim Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt nicht nur selbständig Erwerbende 
ein, mit dem Abkommen über die Diplomanerkennung und der 90-Tage-Regel wer-
den auch wesentliche Hemmnisse für eine grenzüberschreitende Dienstleistungs-
erbringung beseitigt. In Bereichen, wo nicht Personen, sondern Firmen beaufsichtigt 
werden (wie bei den Versicherungen), hat die bislang mit der EU vertraglich nicht 
vereinbarte Dienstleistungsfreiheit dagegen einen eigenständigen Gehalt. 
 
 

                                                 
5  Die Wertschöpfung des ausländischen Grosshandels ist in den Preisen der importierten Waren 

drin. Auf Detailhandelsstufe schlägt sich der Einkaufstourismus gleichfalls als Warenein- oder -
ausfuhr nieder, obwohl diese Warenströme eine Komponente des Dienstleistungshandels mit ent-
halten. 

Lo gistik  u.ä.

Gastgewerbe
B anken und 

Versicherungen

Landtranspo rt 

Elektrizität

P o st und Teleko m

GesundheitB ildung

B au

Handel

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Im porte  / Binnennachfrage  (%)

Ex
po

rt
e 

/ P
ro

du
kt

io
n 

(%
)



 35

Hohe Erwerbsbeteiligung 
 
Die Grafik 3 zur Erwerbsquote hat gezeigt, dass die Schweiz bei der Mobilisierung 
der Erwerbsbevölkerung nur von ganz wenigen Ländern übertroffen wird. Fragt man 
sich vor diesem Hintergrund, wo noch ein Potential zur Steigerung der geleisteten 
Arbeitsstunden besteht, so geht die Antwort dahin, dass ein solches am ehesten 
noch beim hohen Anteil nur Teilzeit erwerbstätiger Frauen gesehen werden muss. 
Bei den andern Erwerbstätigenkategorien liegt der Akzent auf der Wahrung des er-
reichten hohen Niveaus (Frage der Frühverrentungen, des Alters beim Übergang aus 
der Ausbildung in die Erwerbstätigkeit, der Zahl der Invalidisierungen usw.).  
 
Da mit Blick auf die BIP-Entwicklung vor allem das effektive Rentenalter wichtig ist, 
wurde im Rahmen der Wachstumspolitik die Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer 
zum Thema gemacht, und nicht - wie in andern europäischen Ländern - die Diskus-
sion um das statutarische Rentenalter angegangen. Der Bericht zur Erbwerbsbetei-
ligung älterer Arbeitsnehmer hat seinen Niederschlag in den im Parlament hängi-
gen Botschaften zu einer 11. AHV-Revision und zur 2. BVG-Reform gefunden. Bean-
tragt sind namentlich Erleichterungen für eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung im Alter 
und die Schaffung finanzieller Anreize zur Weiterarbeit nach dem Pensionierungsal-
ter. Es ist zudem geplant, auch bei der Arbeitslosenversicherung und der Gesund-
heitsprävention die Vorschläge des Berichts umzusetzen.  
 
Die Sozialwerke können erheblichen Einfluss auf die Arbeitsmarktbeteiligung aus-
üben. So erfolgte in den 90er Jahren eine erhebliche Ausweitung der Zahl der jähr-
lich neu invalid geschriebenen Erwerbstätigen. Die Invalidisierungen erfassten auch 
immer jüngere Personen und dies oft wegen Gründen, die für Dritte nicht einfach 
nachzuvollziehen sind. Mit der  
5. IV-Revision, die u.a. eine  Früherfassung und frühe Intervention bei drohender 
Arbeitsunfähigkeit sowie zusätzliche Integrationsmassnahmen zur (Wieder-
)Eingliederung von psychisch behinderten Personen bringt, wurde hier eine Gegen-
bewegung eingeleitet. 
 
Wie sich die Erwerbstätigkeit der Frauen auf das Arbeitsvolumen auswirkt, zeigen die 
beiden nachstehenden Abbildungen. Abbildung 15a zeigt, dass in Finnland nur 
67.4% der Frauen im Alter von 15-64 Jahren einer Erwerbsarbeit nachgehen, wäh-
rend es in der Schweiz 70.4% sind. Da in Finnland aber 81.8% der Frauen Vollzeit 
arbeiten, ergibt sich bei Umrechnung der Teilzeitstellen auf Vollzeitstellen (Abbildung 
15b) in Finnland eine Erwerbstätigenquote bei den Frauen von 60%, in der Schweiz 
eine solche von 50.2%.  
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Abbildung 15: Erwerbstätigenquoten* von Frauen pro Kopf (a) und korrigiert um Arbeitsstunden** (b) 

a) Erwerbstätigenquote der Frauen pro Kopf (15-64 Jahre)
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b) Erwerbstätigenquote der Frauen um Arbeitsstunden korrigiert (15-64 Jahre)
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Quelle Eurostat (März 2005) 
* Die Erwerbstätigenquote wird mit den durchschnittlich normalerweise geleisteten Wochenarbeitsstunden dividiert durch 40 
korrigiert (multipliziert). 
**Vollzeit-/Teilzeit arbeiten Personen, deren durchschnittlich normalerweise geleisteten Wochenarbeitsstunden höher resp. 
tiefer als 35 sind. 
 
Hinter dem hohen Teilzeitanteil können frei gefällte Entscheide der Frauen über den 
Umfang der Erwerbsarbeit stehen, den sie leisten möchten, aber auch gesellschaftli-
che Traditionen, die sich zumindest kurzfristig kaum verändern lassen. Eine wesent-
liche Rolle dürften indes auch institutionelle Gegebenheiten spielen, die es schwierig 
machen, Familie und Erwerbsarbeit miteinander zu verbinden, auch wenn der ent-
sprechende Wunsch besteht. Konkret geht es um ein ungenügendes Angebot an 
nicht zu teuren, familienergänzenden Betreuungsstrukturen. Das von den Kantonen 
jüngst beschlossene Schulkonkordat HarmoS wird für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie wesentliche Verbesserungen bringen mit dem früheren Einschulungs-
zeitpunkt, der Forderung nach Blockzeiten an den Schulen sowie dem bedarfsge-
rechten Angebot an schulergänzender Kinderbetreuung. In den nächsten Jahren wird 
nun die Umsetzung des Konkordates in den Kantonen und Gemeinden erfolgen 
müssen. Parallel dazu bieten immer mehr Unternehmen familienfreundliche Arbeits-
bedingungen an. Wenn es darum geht, Hemmnisse für die Erwerbsbeteiligung der 
Eltern zu beseitigen, sind jedenfalls alle drei föderalen Ebenen und der Privatsektor 
gefordert.  
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Das Volumen an Arbeitsstunden wird aber auch dadurch bestimmt, wie selektiv das 
Anstellungsverhalten der Unternehmen ist und bei welchem Lohn es sich für eine 
Person lohnt, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen (sog. Reservationslohn). Neben 
dem Steuerrecht determinieren die Stringenz des Arbeitsrechts, das Verhalten der 
Sozialpartner bei Kollektivlohnverhandlungen, aber auch die Anreize, die vom Sozi-
alversicherungssystem ausgehen, den Punkt, wie hoch die Produktivität des Arbeit-
nehmers sein muss, damit der Lohn, den der Arbeitgeber zu zahlen bereit ist, über 
den Reservationslohn des Arbeitnehmers hinausgeht, so dass dieser eine Anstellung 
der Erwerbslosigkeit vorzieht. Nimmt man die international standardisierte Erwerbs-
losenquote zum Indikator, die im Fall der Schweiz rund 4% beträgt, kann gefolgert 
werden, dass das Lohnangebot auch bei relativ wenig produktiven Arbeitnehmern 
noch über deren Reservationslohn liegt. Bezüglich Integrationsfähigkeit in den Ar-
beitsmarkt steht die Schweiz somit weiterhin sehr gut da, doch wird dieser Wert von 
4% in der Zwischenzeit auch von andern europäischen Staaten erreicht.6 
 
Nicht unerheblich für das Arbeitsvolumen ist die Zusammensetzung der Bevölkerung. 
Wandern vor allem junge alleinstehende Erwachsene zu, steigt das Arbeitsvolumen 
pro Kopf der Bevölkerung, um wieder zu sinken, wenn Familiengründung und/oder 
Familiennachzug folgen. Die Zusammensetzung der Zuwanderung hat aber auch auf 
die Arbeitsproduktivität und ihre Entwicklung einen Einfluss. Phasen starker Zuwan-
derung von Personen mit geringer Qualifikation waren in der Vergangenheit in der 
Schweiz jedenfalls mit einer Stagnation des gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivi-
tätszuwachses verbunden gewesen. Die Zuwanderung unter dem Regime der Per-
sonenfreizügigkeit kennt jedoch eine andere Zusammensetzung. Es sind heute vor 
allem Personen mit einem Bildungsabschluss auf Tertiärstufe, die zuwandern, wie 
die Grafik 16 zeigt.  
 
Die Komplementarität zwischen der Qualifikationsstruktur der hiesigen Bevölkerung 
und der Zuwanderung ist somit heute wesentlich besser als in der Vergangenheit. 
Während früher vor allem die Branchen, die Zugriff auf das Saisonnierstatut hatten, 
auf ausländische Arbeitskräfte zurückgreifen konnten und dabei relativ wenig qualifi-
zierte Personen rekrutierten, geniessen heute alle Branchen freie Rekrutierungsmög-
lichkeiten im gesamten EWR-Raum.  
 
Vom Wegfall von Einschränkungen bei der Personalrekrutierung dank des Perso-
nenfreizügigkeitsabkommens mit der EU, das die Klippe seiner Erweiterung auf 
zehn neue Mitgliedländer am 25.9.2005 in einer Referendumsabstimmung schaffte, 
werden nicht zuletzt Branchen mit einer überdurchschnittlichen Produktivität profitie-
ren. Auch wird eine bessere Übereinstimmung zwischen gesuchten und gefundenen 
Qualifikationen das Produktivitätsniveau auf Firmenebene anheben. Jedenfalls hat 
der Zugewinn an Standortattraktivität dank erweiterter Personalrekrutierungsmöglich-
keiten die Firmenexpansion hier in der Schweiz in der letzten Zeit stark begünstigt. 
Die Bestätigung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU ist für das 
weitere Wachstum und die Prosperität deshalb von zentraler Bedeutung. Sie darf 
auch nicht dadurch gefährdet werden, dass man nur die Erweiterung des Abkom-
mens auf Bulgarien und Rumänien in Frage stellt. 

                                                 
6  Die 4% Erwerbslosenquote sind natürlich starken konjunkturellen Einflüssen ausgesetzt. Die im 

Text gemachte Einschätzung beruht auf einem Quervergleich zwischen Staaten zu einem be-
stimmten Zeitpunkt und ist soweit gültig, als zu diesem Zeitpunkt in den verglichenen Staaten eine 
vergleichbare Konjunktursituation bestand. 
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Abbildung 16 
 

Bildungsstand der erwerbstätigen, ständigen ausländischen Bevölkerung   

im 2. Quartal 2007, in Abhängigkeit ihres Zuzugsjahres in die Schweiz* 
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*Berücksichtigt wurden nur Ausländerinnen und Ausländer, welche als Erwachsene (18+ Jahre) in die Schweiz 
immigrierten und im Jahr 2007 erwerbstätig waren (d.h. ohne in der Schweiz geborene Ausländer bzw. als Kind 
eingewanderte).   

Quelle : Bundesamt für Statistik, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE). 

 
Stärkung des Humankapitals 
 
Die hohe Zahl von Zuwanderern mit einem Abschluss auf tertiärer Bildungsstufe lässt 
die Frage aufkommen, warum solche Stellen nicht vermehrt durch in der Schweiz 
ausgebildete Personen besetzt werden. Die Grafik 17 liefert diesbezüglich einen 
Hinweis : Mit einer Abschlussquote auf der tertiären Hochschulstufe (sog. ISCED 5A) 
von 27% liegt die Schweiz um 9%  unter dem OECD-Mittel. Bei den höheren Be-
rufsausbildungen liegt sie mit 10% leicht darüber (OECD: 9%). 
 
Abbildung 17: Abschlussquoten Tertiäre Ausbildungen, internationaler Vergleich 2005 

a) Abschlussquote Hochschulstufe (ISCED 5A)
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b) Abschlussquote Höhere Berufsbildung (ISCED 5B)
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Quelle: OECD (2007), Education at a Glance. 
 
Es wäre sicherlich vorschnell zu folgern, die Schweiz müsse nun auf der Hochschul-
stufe raschmöglichst das OECD-Mittel erreichen, denn es ist beispielsweise zu fra-
gen, wie reibungslos in Staaten mit höherer Quote an Universitätsabgängern der Ü-
bertritt aus der Schule ins Erwerbsleben gelingt, und wie überhaupt die weitere beruf-
liche Entwicklung von Absolventen einer Lehre verglichen zu Jugendlichen, die zwi-
schen 15 und 20 Vollzeit eine Schule besuchen, verläuft (Stichwort Bildungsrendi-
ten). Nicht unerheblich ist schliesslich der Gesichtspunkt, wie weit es staatliche Auf-
gabe, und wieweit es Aufgabe des einzelnen Erwerbstätigen, resp. seiner Firma ist, 
für den Erwerb der nötigen Qualifikationen besorgt zu sein.  
 
Die Rollenteilung Privat-Staat ist im Bereich der Weiterbildung heute grundsätzlich 
anders als im Bereich der obligatorischen Schule. Dazwischen gibt es im Bereich der 
weiterführenden Ausbildungen parallel private wie staatliche Angebote, was auch 
damit zusammenhängt, dass sich Bildungsangebote der Tertiärstufe wegen ihres 
modularen Aufbaus auch für die Weiterbildung eignen. Vor diesem Hintergrund sah 
das Wachstumspaket vom Februar 2004 einen Bericht über die Rolle des Bundes 
in der berufsorientierten Weiterbildung vor. Der 2006 vorgelegte Bericht wird in 
das Weiterbildungsgesetz einfliessen, das den zwischenzeitlich in die Bundesver-
fassung aufgenommenen Weiterbildungsaritkel umsetzen soll. Weiterbildung kann 
gerade in einer alternden Gesellschaft eine verstärkte Bildungsbeteiligung auf Terti-
ärstufe wohl nicht ersetzen, aber doch zumindest ergänzen. 
 
Dies vorausgeschickt, muss angesichts der auch in der Schweiz rasch ansteigenden 
Bildungsbeteiligung auf Tertiärstufe dafür gesorgt wegen, dass die Qualität der Aus-
bildung nicht unter der wachsenden Bildungsbeteiligung leidet. Die Qualität kann ei-
nerseits gesichert werden, indem die Politik den Bildungsbereich mit mehr öffentli-
chen Mitteln versorgt. Die diesbezüglichen Fördermassnahmen und Finanzierungs-
grundsätze des Bundes werden in den Botschaften über die Förderung von Bildung, 
Forschung und Innovation geregelt. Mit der "Botschaft über die Förderung von Bil-
dung, Forschung und Innovation in den Jahren 2008–2011" hat das Parlament den 
Förderrahmen denn auch so festgelegt, dass  die Bildungsausgaben des Bundes 
jährlich mit durchschnittlich 6% wachsen sollen. Im Hintergrund dieser Botschaft 
steht der Bericht zur Bildungsbeteiligung auf Tertiärstufe, den das Wachstums-
paket gefordert hatte.  
 
Anderseits geht es auch darum, mehr aus den eingesetzten Mitteln zu machen. An 
dieser Maxime orientiert sich der Entwurf zu einem neuen Bundesgesetz zur Förde-
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rung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbe-
reich (HFKG). Gemäss dieser Vorlage sollen Fachhochschulen und Universitäten 
künftig nach gleichen Grundsätzen, gemeinsam durch den Bund und die Kantone, 
gesteuert und finanziert werden. Die Überwachung und Förderung der Qualität von 
Bildungs- und Forschungsleistungen soll weiter gestärkt werden. Eine strategische 
Planung soll eine effizientere Aufgabenteilung und eine vermehrte Schwerpunktbil-
dung ermöglichen, was insbesondere in kostenintensiven Bereichen von grosser Be-
deutung ist. Die Finanzierung soll nach einheitlichen Grundsätzen erfolgen, welche 
sich nach den erbrachten Leistungen in Lehre und Forschung orientieren. Dies er-
möglicht einen Wettbewerb um Studierende und Forschungsaufträge, was sich posi-
tiv auf die Gesamteffizienz des Hochschulsystems auswirken wird.  
 
Die Ergebnisse höherer Schulstufen bauen auf den Resultaten der vorgelagerten 
Schulstufen auf. Ein Ergebnis der im Schulkonkordat HarmoS unter den Kantonen 
vereinbarten Anpassungen auf der Vorschulstufe und in der obligatorischen Schule 
sollte sein, dass der Bildungshintergrund der Eltern sich nicht mehr gleich deutlich im 
Bildungserfolg der Kinder niederschlägt wie dies heute in der Schweiz noch der Fall 
ist. 
 
Der Ruf, mehr aus den eingesetzten öffentlichen Mitteln zu machen, gilt für die Bil-
dungspolitik gleich wie für die andern Ausgabenbereiche der öffentlichen Hand.  
 
 
Begrenzung und Optimierung der staatlichen Ausgaben und Einnahmen 
 
Die 90er Jahre waren im Fall der Schweiz von einem markanten Anstieg der Staats-
quote gekennzeichnet. Diese7 stieg von 26,4% des Bruttoinlandprodukts im Jahr 
1990 auf  30.0% im Jahr 1999. Zu diesem Anstieg trugen sowohl die schleppende 
Wirtschaftsentwicklung, wie die Ausgabendynamik bei, wobei diese Entwicklungen 
nicht gänzlich voneinander losgelöst sind, denkt man an den Konnex zwischen Ar-
beitsplatzverlust und Sozialhaushalt.  2005  
 
Ein direkter Konnex zwischen Höhe der Staatsquote und Zuwachsrate des BIP lässt 
sich zwar nicht herstellen. Zwei Überlegungen begründen jedoch die Zielsetzung ei-
ner Stabilisierung der staatlichen Ausgaben :  
- Erstens wollen alle Staatsaufgaben finanziert sein, und von den Steuern, die man 

folglich eintreiben muss, gehen - bis auf wenige Ausnahmen - negative Wirkun-
gen auf die wirtschaftliche Leistungsbereitschaft aus. 

- Zweitens können zwar bestimmte Staatsausgaben positive Impulse auf die 
Wachstumsleistung einer Volkswirtschaft auslösen, doch sind auch Ausgaben in 
diesen "wachstumsfördernden Bereichen" dem Gesetz abnehmender Grenzerträ-
ge unterworfen. Mit abnehmenden Grenzerträgen ist gemeint, dass jeder weitere 
Franken, der ausgegeben wird, einen immer kleineren Effekt auslöst.    

Eine Senkung der Staatsquote kann schliesslich auch Ausfluss der Privatisierung 
staatlicher Aufgaben sein.  
 
Fragt man sich, in welchen Aufgabengebieten in den letzten 15 Jahren der Ausga-
benanstieg stattfand, muss man im Fall der Schweiz zusätzlich feststellen, dass dies 

                                                 
7 Ohne Sozialversicherungen 
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kaum in wachstumsträchtigen Bereichen geschah. Ausgebaut wurden die redistribu-
tiven Funktionen des Staates, wie das gewachsene Kuchenstück des Bereichs 'Ge-
sundheit, soziale Wohfahrt' in der nachstehenden Grafik deutlich macht. Bildung und 
der Infrastrukturausbau - die zwei Positionen, die am ehesten das Wachstum stärken 
- stagnierten, zumindest in ihrer relativen Bedeutung.   
 
Abbildung 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: EFV 
 
Die Aussichten, dass sich das Bild in den kommenden Jahren ändern wird, sind nicht 
sehr gut, werden sich doch in zunehmendem Mass Folgewirkungen der demographi-
schen Alterung bemerkbar machen. Die Ausgabendynamik bis 2050 sollen der Be-
richt der EFV über die Langfristperspektiven der öffentlichen Finanzen in der Schweiz 
und die Entwicklungsszenarien, welche den Legislaturfinanzplan begleiten, sichtbar 
machen. Sie zeigen bedeutende finanzpolitische Herausforderungen auf.  
  
Darüber hinaus muss auch haushaltpolitischer Spielraum gewonnen werden. Dies ist 
im Rahmen der sog. Aufgabenüberprüfung vorgesehen. Auf der Basis eines Auf-
gabenportfolios, das den Bundeshaushalt in 43 Aufgabenbereiche gliedert, werden 
derzeit Reformvorschläge ausgearbeitet. Die nötigen Gesetzesänderungen sollen in 
der laufenden Legislatur dem Parlament unterbreitet werden.   
 
Die Aufgabenüberprüfung knüpft an die Bestrebungen der abgelaufenen Legislatur 
an, während der mit zwei Entlastungsprogrammen und dem Aufgabenverzichtspro-
gramm beim Bund der Haushaltausgleich erreicht wurde, und zwar auch auf kon-
junkturbereinigter Basis, wie dies die Schuldenbremse verlangt. Die Finanzen der 
Kantone und Gemeinden sind heute gleichfalls ausgeglichen. Bei einer Staatsquote 
von Bund, Kantonen und Gemeinden, die sich zwischen 2000 und 2006 von 31.2% 
auf 29.7% zurückgebildet hat, wurde dem Ziel einer Begrenzung der Staatstätigkeit 
im engen Sinn entsprochen. Parallel dazu ist der Ausgabenanstieg bei den Sozial-
versicherungen, die in die obenstehende Grafik eingehen (AHV, IV, EO, ALV und 
Familienzulagen in der Landwirtschaft), weitergegangen, mit einem Wachstum von 
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4¾ % p.a. zwischen 2000 und 2005, bei einem Zuwachs des nominellen BIP von 
1.9% p.a. Angesichts der Ausgabendynamik im Sozialbereich werden die Anpas-
sung der Altersvorsorge an die demographische Entwicklung und weitere Re-
formen in den Sozialversicherungen noch auf längere Zeit hinaus eine zentrale fi-
nanzpolitische Herausforderung bleiben.   
 
Nachdem die Schweiz heute unter Einschluss der Kopfprämien der Krankenversiche-
rung einen Anteil der Fiskaleinnahmen am Bruttoinlandprodukt erreicht, der im Mittel 
der OECD-Länder liegt (vgl. den oberen Teil von Grafik 19), kommt der Frage, wie 
sich der Staat finanziert, grosse Bedeutung zu. Im internationalen Quervergleich sind 
die Finanzierungsstrukturen relativ schlagkräftig. Dies ergibt sich insbesondere, wenn 
man eine noch feinere Unterteilung vornimmt als im unteren Teil der nachstehenden 
Grafik. 
 
Dass die Säule der Schweiz die dritte Säule von links ist, zeigt an sich, dass die Fis-
kallast in der Schweiz wegen des tiefen Mehrwertsteuersatzes vergleichsweise (zu) 
wenig auf dem Konsum lastet. Wäre der Konsum mehr belastet, würde ein Teil der 
Abgabenlast auf die (ausländischen) Produzenten zurückgewälzt und die Entscheide 
zwischen Sparen und Konsumieren und zwischen Arbeit und Freizeit würden im Inte-
resse des Wachstums von Konsumieren und Freizeit wegverschoben.  
Der wegen der tiefen indirekten Steuern vergleichsweise hohe Anteil der Einkom-
menssteuern am gesamten Fiskalaufkommen scheint derzeit noch nicht besonders 
nachteilig auf die Wirtschaftsleistung zu wirken. weil er vor allem auch auf dem im-
mobilen Faktor Arbeit lastet. Betrachtet man die Details, kennen die als Kapitalge-
sellschaften inkorporierten Unternehmen relativ günstige Sätze und viele Haushalte, 
die mit den hohen statutarischen Grenzssteuersätzen auf Einkommen konfrontiert 
sind, dürften der Belastung durch geeignete Domizilwahl die Spitze brechen. Hier 
wächst aber klar der Handlungsbedarf, betrachtet man die von der OECD errechne-
ten Werte für Deutschland (44.3%), Österreich (41.9%) und die Schweiz (Zürich: 
42.8%) (Referenz : Grenzssteuersatz auf einem Erwerbseinkommen, das 167% des 
Durchschnittseinkommens eines Arbeiters beträgt). Generell kommen die Staaten 
sog. mobilen Steuerbasen zunehmend entgegen.  
Die Abzüge der Unternehmen auf der Lohnsumme sind im internationalen Querver-
gleich begrenzt, so dass sich zwischen die Arbeitskosten, mit denen das Unterneh-
men rechnen muss, und das Salär des Arbeitsnehmers ein vergleichsweise geringer 
Keil schiebt. Dies begrenzt nicht zuletzt die Schwarzarbeit.  
Die Vermögenssteuern sind nicht unerheblich. Sie generieren dann wenige wirt-
schaftliche "disincentives", wenn sie als Steuer auf dem Boden wirken oder das Erbe 
betreffen.  
Gar ein Zugewinn an wirtschaftlicher Effizienz könnte von einer ökologischen Steuer-
reform ausgehen. Das entsprechende Steueraufkommen ist in der Schweiz aber 
noch tief und verteilt sich auf viele Einzelabgaben. Diese Frage der Erhebungseffi-
zienz stellt sich indes allgemein bei allen Steuern.      
  
Kontrastiert man diese Analyse mit erfolgten und geplanten Steuerreformen, lässt 
sich das folgende Fazit ziehen:  
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Positiv zu werten ist die in der abgelaufenen Legislatur erfolgte Überprüfung der 
Veranlagungspraxis bei der MWST.8 Positiv zu werten ist auch die vom Bundesrat 
im Rahmen der MWST-Reform beantragte Verbreiterung der Steuerbasis durch ei-
nen Einheitssteuersatz und die Beseitigung von echten und unechten Freistellungen 
von der MWST. Anhebungen der MWST-Sätze liegen gestützt auf den internationa-
len Quervergleich zwar drin. Zu erwägen bleibt, wann und wozu und mit welchen 
Folgen für die allgemeine Abgabenlast und die Anreizwirkungen des Steuersystems 
als Ganzem.  
Während bei den hohen Einkommen das Problem mit den Grenzsteuersätzen dank  
den dringenden Massnahmen bei der Ehepaarbesteuerung immerhin etwas ge-
mildert wurde, besteht ein solches weitherum auch bei vergleichsweise tiefen Ein-
kommen, jedenfalls wenn man alle vom Einkommen abhängigen Abgaben und öf-
fentlichen Leistungen betrachtet. Lösungen in diesem Bereich sind vor allem auch 
auf Ebene der Kantone und Gemeinden zu finden.  
 
Abbildung 19 
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Quelle : OCDE (2007), Statistiques des recettes publiques 1966-2006, Ausgabe 2007. 
 

                                                 
8  Auch die Veranlagung der Einkommenssteuer wurde vereinfacht, durch e-government-Lösungen 

und bessere Koordination bei Veranlagungen, die in mehreren Kantonen erfolgen müssen.  
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Die Unternehmenssteuerreform II - wie die Ehepaarbesteuerung Teil des Wachs-
tumspakets - legte den Akzent zurecht auf die Entlastung beim Kapitalgeber und 
nicht bei der Unternehmung und auf die Belastung der Personengesellschaften, denn 
bei Gewinnen, die als Dividenden ausgeschüttet, resp. in der Personengesellschaft 
reinvestiert werden, schneidet die Schweiz im internationalen Quervergleich weniger 
gut ab.   
Eine ökologische Steuerreform ist politisch keine Aktualität. Die Einführung von 
"road pricing" ginge aber in diese Richtung. Auf tiefe Erhebungskosten und Koordi-
nation unter den Abgabeordnungen sollte indes geachtet werden. Wie Lenkungsab-
gaben allgemein, sollten neue Verkehrsabgaben zudem staatsquotenneutral einge-
führt werden, denn neue Aufgaben übernimmt der Staat hiermit keine. Eher entlastet 
er sich mit Abgaben, die von der Intensität der Benutzung abhängen, von den Kosten 
eines Infrastrukturausbaus, den nur Spitzenzeiten rechtfertigen. 
 
Überleitend zum nächsten Abschnitt gilt es, den hohen Stellenwert der Fiskalbelas-
tung für die Standortattraktivität hervorzuheben. Statt punktuell einzelnen ansied-
lungswilligen Firmen besondere Erleichterungen zu gewähren, ist einem allgemein 
günstigen Fiskalklima der Vorzug zu geben. 
 
 
Rechtsrahmen für unternehmerische Aktivitäten 
  
Der Rechtsrahmen für unternehmerische Aktivitäten in der Schweiz ist gut. Diese 
Schlussfolgerung ergibt sich sowohl aus Einschätzungen privater Organisationen, die 
sich mit der Wettbewerbsfähigkeit von Ländern auseinandersetzen (wie das World 
Economic Forum oder das IMD), als auch aus der jährlich erscheinenden Publikation 
"Doing Business" der Weltbank. Gemäss "Doing Business 2008" belegt die Schweiz 
beim Gesamtindex "Ease of Doing Business" den Platz 16 unter 178 rangierten Län-
dern.  
 
Tabelle 2 
Ease of Doing Business  16  
  
Starting a Business   35 
Dealing with Licenses   29 
Employing Workers   20 
Registering Property   12  
Getting Credit   26 
Protecting Investors 158 
Paying Taxes   15 
Trading Across Borders   37 
Enforcing Contracts   25 
Closing a Business     33 
Quelle: World Bank, Doing Business 2008  
 
Aufschlussreich ist, wie die Schweiz bei den einzelnen Teilkomponenten dieses In-
dex abschneidet: Was heraussticht, ist die schlechte Rangierung der Schweiz beim 
Teilindex  "Protecting Investors". Diese Rubrik reflektiert die Bedeutung moderner 
"Corporate Governance"-Bestimmungen für die Einschätzung des Geschäftsumfelds 
durch Dritte. Konkret misst der Index die Möglichkeiten von Minderheitsaktionären, 
dem Einsatz von Unternehmensgeldern entgegenzutreten, wenn dies der persönli-
chen Bereicherung von Mitgliedern der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrats 
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dienen soll.9 Die Schweiz schneidet hier schlecht ab, weil sie im Gesellschaftsrecht 
bislang zu wenig Vorkehren gegen solche Machenschaften getroffen hatte. Es wird 
sich weisen müssen, ob die im Parlament hängige Revision des Aktienrechts - eine 
Massnahme des Wachstumspakts - und der auf den 1.1.2008 in Kraft getretene OR-
Artikel 718b (Formerfordernis für solche Geschäfte) den Rang der Schweiz verbes-
sern werden.  
 
Nicht sehr gut ist der Rang der Schweiz bei "Trading Across Borders", doch scheint 
dies vor allem auch durch die Lage der Schweiz als Binnenland und hohe Spediti-
onskosten erklärt. Die fehlende Teilhabe an der Zollunion, welche die EU (auch) dar-
stellt, verlangt von der Schweiz indessen besondere Anstrengungen zur Handelser-
leichterung im Bereich des grenzüberschreitenden Warenverkehrs. Komplizierte 
Rückerstattungsverfahren, wie sie bei der MWST zum Beispiel bei der Erbringung 
von Garantieleistungen im Inland auf Rechnung des ausländischen Herstellers gal-
ten, zeigen ein diesbezügliches Verbesserungspotential.   
 
Die Rangierung der Schweiz sollte sich bei "Starting a Business" verbessern, ist es 
doch eine wesentliche Massnahme der KMU-Politik des Bundes, die Gründung von 
Firmen via Internet zu ermöglichen, wobei  auch alle Anmeldungen bei Fiskus, Sozi-
alversicherungen usw. online möglich werden sollten. Da beim Ausbau des "E-
Government" viele andere Staaten der Schweiz voraus sind, ist ein Aufholen aller-
dings nicht leicht zu bewerkstelligen, insbesondere wenn das Problem der föderati-
ven Kompetenzaufteilung nicht dank einer engen Kooperation zwischen Bund und 
Kantonen gelöst werden kann 
 
Verbesserungsfähig ist die Rangierung der Schweiz bei "Closing a Business". Der 
Rang erklärt sich durch die lange Verfahrensdauer bei Konkursen und die tiefe Liqui-
dationsdividende, die dabei oftmals herausschaut. Hier wird die anstehende Revisi-
on des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts zu einer Verbesserung führen 
müssen.  
 
Die Straffung von Bewilligungsverfahren ("Dealing with Licences") ist seit 1998 ein 
Thema der Bundespolitik. Die in der Botschaft "Vereinfachung des unternehmeri-
schen Alltags" enumerierten und Ende 2007 auch weitgehend beschlossenen 
Massnahmen zur Verringerung der Zahl der Bewilligungspflichten sollten es an sich 
gestatten, dass die Schweiz sich hier noch etwas verbessert. Der Indikator fusst in-
dessen im Wesentlichen auf der Dauer der Baubewilligungsverfahren, für die nach 
den Ergebnissen der Bauherrenbefragung des SECO mit etwa 6 Monaten ab Einga-
be oder ca. 3½ Monaten ab Publikation zu rechnen ist (Doing Business Indikator : 4 
Monate, mit dem Kanton Zürich als Referenz). Der Rang wird somit durch die Behör-
denorganisation in Kantonen und Gemeinden bestimmt. 
 

                                                 
9  "Protecting Investors" umfasst drei Dimensionen mit insgesamt 18 Indikatoren zu einem hypotheti-

schen Fall eines sogenannten Insich-Geschäfts ("self-dealing") durch ein Verwaltungsratsmitglied. 
Bei derartigen Geschäften schliessen Organe der Gesellschaft mit sich als Privatperson oder mit 
Firmen, die sie wirtschaftlich beherrschen, Geschäfte ab. Die drei Dimensionen des Index betreffen 
Fragen zur Transparenz (5 Indikatoren), zur Haftung (7 Indikatoren) sowie zur gerichtlichen Verfol-
gung (6 Indikatoren) im Hinblick auf Missbräuche. Zu einer Steigerung der Transparenz könnte in 
der geplanten Akteinrechtsrevision etwa die Revision von Art. 678 des Obligationenrechts beitra-
gen, zu einer Verbesserung der Haftbarkeit der neu vorgeschlagene Artikel 717a des Obligationen-
rechts. 
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Bei "Enforcing Contracts" schneidet die Schweiz bezüglich Anzahl Verfahren, Dauer 
und Kosten im Vergleich mit andern europäischen Staaten weder besonders gut, 
noch besonders schlecht ab. Zu klären wäre, ob sich die im Parlament hängige Ver-
einheitlichung des Zivilprozessrechts günstig auswirken wird. Bei "Getting Credit" 
ergibt sich die Differenz zwischen der Schweiz und andern Ländern aufgrund des 
Umstands, dass die privaten Kreditauskunftsfirmen einen kleineren Kreis von Perso-
nen und Unternehmen abdecken als in andern Ländern. Das Betreibungsregister 
bleibt unberücksichtigt. 
 
Auch in Bereichen, wo die Schweiz stark abschneidet, sind Verbesserungen durch-
aus möglich: Wird die elektronische Übermittlung von Lohndaten durch ein elektroni-
sches Verfahren ergänzt, mit dem sich neue Mitarbeiter bei der AHV anmelden las-
sen, ergeben sich weitere administrative Erleichterungen für die Unternehmen. 
Dies zusätzlich zum Vorteil, den die Unternehmen durch das im europäischen Quer-
vergleich bereits liberal ausgestaltete Arbeitsrecht geniessen. "Paying Taxes" kann 
erleichtert werden, wenn sich Vorhaben wie "Swiss Tax" realisieren lassen sollten. 
"Registering Property" wird durch die Einführung eines papierlosen Schuldbriefes 
- eines Teilelements von Massnahme 16 des Wachstumspakets - erleichtert wer-
den. Die andern Teilelemente dieser Massnahme waren : Die Ratifizierung des 
Haager Trust-Übereinkommens, die vom Parlament an den Bundesrat zurückge-
wiesene Aufhebung der Lex Friedrich und - wirtschaftlich am bedeutendsten - die 
Revision der Patentgesetzgebung im Bereich des Schutzes biotechnologischer 
Erfindungen. 
 
Fazit 
 
Stillstand bedeutet Rückschritt. Auch wenn die Massnahmen des Wachstumspakets 
von Anfang 2004 gut vorangekommen sind, hat die Schweiz das Potential, das in 
weiteren Strukturreformen steckt, noch lange nicht ausgeschöpft. In der Serie von 
Indikatoren, die hier verwendet wurden, um die Stellung der Schweiz in den sechs 
Handlungsfeldern der Wachstumspolitik zu erfassen, schliesst sie oft nicht auf dem 
Spitzenplatz ab. Mit den Vorhaben der angelaufenen Legislatur wird jedoch einer 
Reihe dieser Herausforderungen begegnet werden.  
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Übersicht über den Bericht 
 
Wachstumsbericht 
2002 
 

Die Wachstumspolitik des Bundesrates geht auf den 
Wachstumsbericht des Eidgenössischen Volkswirtschafts-
departements aus dem Jahr 2002 zurück, in dem die 
wichtigsten Säulen einer auf mehr wirtschaftlichen Wohlstand 
ausgerichteten Wirtschaftspolitik bestimmt wurden. 
 
Mit dem vorliegenden Bericht soll untersucht werden, 
inwiefern die Analyse von 2002 immer noch gültig ist, und ob 
sie um weitere Elemente ergänzt werden muss. Der Bericht 
zieht auch eine erste Bilanz der Wachstumspolitik des 
Bundesrates und zeigt die Herausforderungen für die 
Schweizer Wirtschaft auf. 
 

Struktur des Berichts 
 

Dieser zweite Wachstumsbericht gliedert sich in drei Teile.   
 
Der erste Teil analysiert das Wachstum unter seinen 
verschiedenen wirtschaftlichen Aspekten. Dabei wird die 
Analyse der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vertieft, 
indem  neben der Aufdatierung der gesamtwirtschaftlichen 
Analyse auf die Kritiken am ersten Wachstumsbericht 
eingegangen wird, eine Analyse nach Wirtschaftszweigen 
erfolgt, und das Langfristszenario des SECO vorgestellt wird. 
Den Abschluss dieses ersten Teils bildet die Nennung der 
wesentlichen Herausforderungen, die auf die Schweizer 
Wirtschaft zukommen.  
 
Der zweite Teil geht auf die hauptsächlichen 
Bestimmungsfaktoren des Wachstums ein. Dabei  erfolgt 
insbesondere auch ein Vergleich der besten internationalen 
Praktiken mit der Situation in der Schweiz. Sechs 
Determinanten des Wachstums werden unterschieden, die 
sich mit den Handlungsfeldern im ersten Wachstumspaket 
decken. Es sind dies :  
1. Die Wettbewerbsintensität des Binnenmarktes, 
2. Die internationale Öffnung, 
3. Die Effizienz des Staatshaushaltes und der Steuern, 
4. Die Arbeitsmarktpartizipation, 
5. Die Qualität der Ausbildung, 
6. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 

Unternehmen. 
 
Der dritte und letzte Teil gilt der Darstellung der 
schweizerischen Wirtschaftspolitik. Zuerst erfolgt ein Blick 
zurück in Form einer Evaluation des Wachstumspakets, das 
der Bundesrat 2004 eingeleitet hatte. Dann folgt ein Ausblick, 
in dem die zentralen Stossrichtungen für die Fortsetzung der 
Wachstumspolitik in der laufenden Legislatur bezeichnet 
werden.  
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1.1. Wachstumsentwicklung 
 
Abschnitt 1: Eine Aktualisierung der Analyse des 
Wachstumsberichts von 2002 
 
Die Schweiz ist ein 
reiches Land… 
 

Für viele Bürger ist es angesichts der guten Konjunktur und 
dem hohen Lebensstandard in der Schweiz nicht 
offensichtlich, weshalb die Wachstumspolitik prioritär sein 
sollte. Verschiedene Zahlen bestätigen den wirtschaftlichen 
Wohlstand der Schweiz. Die am meisten verwendete 
Messgrösse ist das BIP pro Einwohner ausgedrückt in 
Kaufkraftparitäten (d.h. unter Berücksichtigung der hohen 
Preise in der Schweiz).  Laut diesem Indikator wäre die 
Schweiz im Jahr 2007 das fünftreichste Land der OECD, 
hinter Luxemburg, Norwegen, den USA und Irland. Während 
Luxemburg ein Sonderfall ist und allenfalls mit der Region 
Zürich verglichen werden kann, sind die anderen genannten 
Länder durchaus mit der Schweiz vergleichbar. 

 
Quelle: Eurostat 
 
 
…doch die 
Angleichung der 
Lebensstandards 
setzt sich fort 
 

Allerdings gibt es begründete Anzeichen dafür, dass der 
beobachtete Aufschwung vorwiegend konjunktureller Natur ist 
(Entwicklung der Exporte und der Investitionen, Bedeutung 
des Finanzsektors, globales Umfeld usw.). Die wirtschaftliche 
Analyse spricht dafür, dass die Schweiz seit 2003 vor allem 
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aus der positiven weltweiten Wirtschaftsentwicklung, die von 
niedrigen Zinssätzen gestützt wird, Nutzen zieht. Auch stiess 
dank Personenfreizügigkeit die wirtschaftliche Expansion nicht 
auf Engpässe am Arbeitsmarkt.  
 
Eine gute Gangart der Wirtschaft ist denn auch in zahlreichen 
anderen Ländern weltweit zu beobachten, und das Wachstum 
ist in gewissen Schwellenländern, wie zum Beispiel China, 
besonders robust. Wenn man zum Beispiel die 
Wachstumsraten der Schweiz seit 2003 mit denen in den 
anderen Ländern vergleicht, ist festzustellen, dass die 
Schweiz nicht zu den Ländern gehört, die am meisten vom 
Aufschwung profitiert haben. Andere ebenso reiche Länder, 
wie etwa Irland oder Luxemburg, weisen deutlich höhere 
Wachstumsraten auf, und dies gilt umso mehr für die Länder, 
die noch in der Aufholphase sind. Der Leistungsausweis der 
Schweiz hält sich geringfügig über demjenigen der Eurozone, 
einem Wirtschaftsraum, der sich bis vor kurzem nicht gerade 
durch seine Dynamik im internationalen Vergleich 
auszeichnete.  Daraus folgt, dass die Wachstumsraten der 
Schweiz im internationalen Vergleich relativ niedrig sind, und 
dass die Schweiz gegenüber den anderen Ländern weiter an 
Boden einbüsst. 
 
Die Beobachtung des Lebensstandards ausgedrückt in 
Kaufkraftparität im Vergleich zum Durchschnitt der OECD-
Länder bildet ein gutes Referenzinstrument, um die nationalen 
Wachstumsentwicklung zu untersuchen. Bei Verwendung 
dieser Messgrösse ist festzustellen, dass trotz der aktuellen 
Prosperität die Konvergenz des Schweizer Lebensstandards 
in Richtung des Durchschnitts der EU-15 praktisch 
unverändert weitergeht. Da diese Konvergenz seit mehreren 
Jahrzehnten anhält, wäre die Behauptung verfrüht, die 
Schweiz hätte seit 2003 ihre Wachstumsprobleme gelöst.  
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Quelle: OECD 
 
 
Die Hauptaussage 
des 
Wachstumsberichts 
von 2002 
 

In Anbetracht der vorhergehenden Feststellung war die 
Hauptaussage des Wachstumsberichts 2002 des EVD, dass 
angesichts einer der höchsten Erwerbsquoten weltweit nur 
eine Steigerung der Arbeitsproduktivität Aussicht auf eine 
anhaltende Verbesserung des wirtschaftlichen Wohlstandes 
der Schweizer Bürger und auf ein Ende des 
Konvergenzprozesses bietet. Hinsichtlich der 
Arbeitsproduktivität kam der Bericht nämlich zum Schluss, 
dass angesichts der aktuellen Leistungen in gewissen OECD-
Mitgliedsländern in der Schweiz noch ein wesentliches 
Verbesserungspotenzial besteht.  
 

Zerlegung der 
Veränderung des 
BIP in die 
Veränderungen des 
Arbeitsangebots und 
der Produktivität  
 

Die Analyse des Wachstumsberichts von 2002 basiert auf der 
Gleichung, welche die Arbeitsproduktivität definiert : 
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Ausgedrückt in Wachstumsraten ergibt sich1:  
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1 Die Formel gilt streng nur bei einer stetigen Zeitachse. 
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wobei  BIPt   = Bruttoinlandprodukt eines Landes 
            Lt      = Arbeitsangebot  
            prodt = Arbeitsproduktivität  
 
Wachstum kann somit nur von einer Erhöhung des 
Arbeitsangebots oder einer Erhöhung der Arbeitsproduktivität 
herrühren. In anderen Worten ist das Produktionspotenzial 
eines Landes durch die Mobilisierung seiner Arbeitskräfte und 
durch die Verwendung der effizientesten 
Produktionsmethoden bestimmt. Diese Optik ist zwangsläufig 
korrekt, insofern als alle anderen Produktionsfaktoren ausser 
der Beschäftigung (in Vollzeitäquivalenten oder in geleisteten 
Arbeitsstunden gemessen) im Begriff der Arbeitsproduktivität 
enthalten sind (Sachkapital, Humankapital, Technologie, 
Boden, Institutionen usw.). Im Wachstumsbericht 2002 wurde 
diese Definition mit dem folgenden Diagramm dargestellt:  
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Mehr Know-how
(Technischer
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pro Arbeitsstunde
(Arbeitsproduktivität)

Quellen des Wachstums

 
 
 
 
Die Erwerbsquote 
erreicht Höchstwerte 
 

Wie in den vorhergehenden Jahren zeichnet sich die Schweiz 
durch ihre Fähigkeit aus, ihre Arbeitskräfte zu mobilisieren. 
Wie die folgende Grafik zeigt, steht die Schweiz hinsichtlich 
der Erwerbsquote (die nur ansässige Arbeitskräfte 
berücksichtigt) an der Spitze der OECD-Länder. Interessante 
Nettolöhne für die Angestellten und ein flexibler Arbeitsmarkt, 
der die Anstellung fördert, erklären dieses ausgezeichnete 
Resultat. Die Mobilisierung der einheimischen Arbeitskräfte ist 
im internationalen Vergleich so hoch, dass es schwierig 
erscheint, diese noch massgeblich zu verbessern, wenn man 
einmal vom Ventil der Zuwanderung absieht. Soweit die 



  

 

 

 

 

55

Massnahmen auf dem Arbeitsmarkt über den Rahmen der 
Zuwanderung hinausgehen, sollten sie daher vor allem 
gewährleisten, dass die Erwerbsquote in Zukunft nicht 
zurückgeht und das Wirtschaftswachstum mit hinunterzieht. 
 

 

 
Quelle: OECD 
 
 
Die 
Arbeitsproduktivität 
liegt im 
internationalen 
Vergleich weiterhin 
zurück 
 

Wenn man dagegen die Arbeitsproduktivität der Schweiz mit 
derjenigen der anderen OECD-Länder vergleicht, findet man 
die Schweiz in der Regel in der unteren Hälfte des Mittelfeldes 
wieder. Dies wird zum Beispiel durch die folgende Grafik 
bestätigt, welche die Produktivität pro geleistete Arbeitsstunde 
gemäss den Zahlen der OECD wiedergibt.  
 
Diese Grafik zeigt ein positives Bild für jene Länder mit 
geringerer Arbeitszeit wie Frankreich oder Belgien. Auf der 
anderen Seite wird die relative Produktivität gewisser Länder 
unterschätzt, wo alle Schichten der Bevölkerung eine hohe 
Anzahl Stunden arbeiten, wie etwa in den USA. Die Position 
der Schweiz ist von diesen Erwägungen relativ wenig 
betroffen.  
 
Man kann somit folgern, dass wenn die besten 
Produktionstechniken, die heute in einigen OECD-Ländern 
eingesetzt werden, auch in der Schweiz effizient angewandt 
würden, eine substanzielle Erhöhung der Arbeitsproduktivität 
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in der Schweiz möglich wäre. Die Suche nach Massnahmen, 
welche die Arbeitsproduktivität in der Schweiz stimulieren 
könnten, ist bei der Formulierung der Wirtschaftspolitik somit 
ein vielversprechender Ansatz. 
 

 

 
Quelle: OECD 
 
 
Die Schwäche der 
Produktivität lässt 
sich mit dem Gefühl 
eines hohen 
Lebensstandards 
von Seiten der 
Arbeitnehmer 
vereinbaren 
 

Diese schwache Produktivität pro geleistete Arbeitsstunde ist 
durchaus mit dem Gefühl des materiellen Wohlstandes der 
Schweizer Arbeitnehmer vereinbar, denn eine Person, die 
Vollzeit arbeitet, hat im internationalen Vergleich eine relativ 
lange Arbeitszeit und der Anteil der Löhne am BIP ist in der 
Schweiz hoch im Vergleich zu anderen Ländern. So ist es 
durchaus möglich, dass die Kaufkraft der Schweizer 
Erwerbstätigen, die Vollzeit arbeiten, unter den reichsten 
Ländern auf dem 2. Rang liegt, wie die nachstehende Tabelle 
zeigt.  
 
Die erste Spalte dieser Tabelle zeigt das BIP pro Einwohner 
ausgedrückt in Kaufkraftparitäten, analog Grafik 1 dieses 
Teils, während die 2. Spalte die Produktivität pro geleisteter 
Arbeitsstunde gemäss OECD aus Grafik 4 wieder aufnimmt. 
Was den Stundenlohn betrifft, verbessert sich die Schweiz 
vom 11. auf den 7. Rang, da der Anteil der Löhne in der 
Schweiz höher ist als in den anderen Ländern. Da zudem die 
Schweizer Vollzeiterwerbstätigen im internationalen Vergleich 
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relativ viele Stunden leisten, könnte ihr Lebensstandard der 
zweithöchste sein (wenn man die Kaufkraftparität als 
Messgrösse wählt, die sich auf den Konsum und nicht auf das 
BIP bezieht). Diese Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu 
geniessen, auch wenn sie vernünftig und erklärbar sind.  
 
Gegenüber einer Korrektur um die Kaufkraftparitäten kann 
man Vorbehalte anbringen, gerade im Fall der Schweiz, wo 
diese Korrektur bedeutend ist (vgl. Grafik 1). Die Ränge der 
Schweiz ohne diese Korrektur würden allerdings ein zu 
günstiges Bild der Realeinkommen vermitteln, denn man kann 
kaum die ganze Differenz Qualitätsunterschieden zurechnen, 
die bei der Berechnung der Kaufkraftparitäten unberücksichtigt 
geblieben seien. Für die vorliegende Studie massgebend ist 
indes, dass die Arbeitsproduktivität als Ausdruck für die 
Leistungsfähigkeit des im Land installierten 
Produktionsapparates auch bei einem Verzicht auf diese 
Korrektur mittelmässig bleibt.    
 

 
 
Tabelle : Rangfolge von 18 Staaten bezüglich BIP/Kopf, Stundenproduktivität, 
Stundenlohn und Lohnsumme je Vollzeiterwerbstätigen (2005) 
 
2005 

BIP/Kopf  
in KKP 

 

Produktivität pro
Arbeitsstunde  

in KKP 

Stundenlohn  
in KKP 

Lohn VZÄ 
(KKP für den  

 Konsum) 

Fr. 

Niveau 
 

(in Tausend) 

Rang 
von 18 

Ländern

Niveau Rang 
von 18 

Ländern

Niveau 
 

Rang  
von 18  

Ländern 

Niveau 
 

(in Tausend)

Rang 
von 13 

Ländern
Norwegen 82.8 1 114.8 1 46.1 5 77.4 4 
USA 72.7 2 84.0 5 49.1 1 92.4 1 
Irland 66.1 3 84.7 4 35.2 10   
Schweiz 61.8 4 66.8 11 41.3 7 89.0 2 
Niederlande 60.1 5 86.6 3 46.5 3 81.5 3 
Österreich 59.3 6 70.6 8 36.3 9 72.1 6 
Belgien 55.2 7 87.7 2 46.4 4   
UK 54.6 8 68.3 9 40.3 8   
Finnland 53.1 9 67.6 10 33.0 11   
Deutschland 53.0 10 78.4 7 41.5 6   
Frankreich 51.6 11 83.4 6 46.6 2 73.4 5 
Griechenland 51.0 12 59.0 14 20.3 14 42.0 9 
Italien 48.3 13 64.1 12 27.0 13 49.0 8 
Spanien 47.3 14 64.0 13 32.0 12 57.3 7 
Korea 37.2 15 33.3 17 15.1 17 37.7 11 
Tschechische  
Republik 35.1 16 36.0 16 17.3 16 34.9 12 
Ungarn 29.6 17 38.6 15 19.9 15 40.6 10 
Polen 23.6 18 32.0 18 12.2 18 25.9 13 
Quelle: SECO  
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Die Wachstumsrate 
der Produktivität 
 

Auch entwickelt sich die Produktivität in der Schweiz nicht in 
Richtung des durchschnittlichen Zuwachsers der OECD-
Länder. Die folgende Grafik 5 zeigt die jährliche 
Wachstumsrate der Stundenproduktivität zwischen 1998 und 
2005, wobei 2005 das letzte in der OECD-Datenbank 
verfügbare Jahr war und 1998 ein mit 2005 vergleichbares 
Jahr im vorhergehenden Konjunkturzyklus. Die Schweiz zählt 
zu den Ländern mit der niedrigsten Wachstumsrate. Mehrere 
relativ reiche Länder befinden sich dagegen in der 
Spitzengruppe. Die Angleichung der Lebensstandards kann 
daher nicht als Erklärung angeführt werden. Ausserdem würde 
auch die Verwendung anderer Messgrössen für die 
Produktivität das Gesamtbild nicht wesentlich verändern. 
 
Eine hypothetische Steigerung der Wachstumsrate der 
Produktivität um 0,5% pro Jahr wäre relativ bescheiden in dem 
Sinne, dass ihre Realisierung die Schweiz nur wieder in den 
durchschnittlichen Bereich zurückbrächte und so vermeiden 
würde, dass der Produktivitätsrückstand der Schweiz auf die 
anderen Industrieländer weiter zunimmt. Trotz diesem 
bescheidenen Ziel für die Wachstumspolitik dürfen jedoch die 
substantiellen Herausforderungen für die Wirtschaftspolitik 
keineswegs unterschätzt werden, die eine solche Steigerung 
mit sich bringen würde. Zahlreiche Reformen müssten dafür 
nämlich erfolgreich die institutionellen Klippen der der Schweiz 
umschiffen.  

 

Taux de croissance de la productivité horaire
en monnaie nationale entre 1998 et 2005, taux annuels

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Esp
ag

ne
Ita

lie

Port
ug

al

Suis
se

Pay
s-B

as

Dan
em

ark

Belg
iqu

e

Aus
tra

lie

Alle
mag

ne

Can
ad

a

Autr
ich

e

Lu
xe

mbo
urg

Fran
ce

Finl
an

de

Roy
au

me-U
ni

USA
Ja

po
n

Irla
nd

e

Hon
gri

e

Slov
aq

uie

en
 %

Quelle: OECD 
 



  

 

 

 

 

59

 
Die Schwäche der 
Wachstumsrate der 
Produktivität ist 
robust 
 

Das eben dargestellte Resultat ist nämlich sehr robust, 
unabhängig vom gewählten Zeitraum. Wie die folgende Grafik 
6 zeigt, ist die Entwicklung der Stundenproduktivität im Verlauf 
der Konjunkturzyklen sehr stabil.  
 

 

 
 
Quelle: BFS 
 
 
Die Produktivität steht 
weiterhin im Zentrum 
der Überlegungen 
 

Auch in Anbetracht der neuen verfügbaren Daten halten wir 
entsprechend an der zentralen Aussage des 
Wachstumsberichts von 2002 fest, dass vor allem
wirtschaftspolitische Massnahmen zu verfolgen sind, 
welche die Steigerung der Arbeitsproduktivität in der 
Schweiz bezwecken. 
 

Die Schwäche der 
Wachstumsrate der 
Produktivität wird 
durch die 
Multifaktorproduktivität 
und die Entwicklung 
der Qualifikationen 
bestätigt 
 

Unter den anderen Indikatoren, welche die Diagnose des 
schwachen Wachstums bestätigen, sind namentlich die 
beiden folgenden anzuführen:  
 
1. Der Anstieg der Reallöhne auf der Grundlage konstant 

gehaltener beruflicher Qualifikationen betrug zwischen 
1990 und 2006 nur 0,3%. Eine Analyse der Lohnsumme 
zeigt, dass der Lohnanstieg der Arbeitnehmer 
vorwiegend auf die Verbesserung der beruflichen 
Qualifikationen zurückzuführen ist. 
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2. Das BFS hat das Wachstum der Multifaktorproduktivität 
abgeschätzt, die neben dem Beitrag des Faktors Arbeit 
zum Wachstum auch denjenigen des Kapitals beinhaltet. 
Die  jährliche Wachstumsrate dieser Produktivität 
zwischen 1991 und 2005 betrug laut BFS bloss 0,6%.  

 
Diese beiden Messgrössen weisen darauf hin, dass ein 
beträchtlicher Anteil der Produktivitätsgewinne auf das 
Wachstum des Kapitalbestandes und des Humankapitals 
zurückzuführen sind, aber nicht auf den technischen 
Fortschritt. Diese Entwicklung scheint sich auch im 
gegenwärtigen Aufschwung zu bestätigen. Ein solches 
Phänomen sollte nicht zu beobachten sein, wenn die 
Produktivität in der Wirtschaft allgemein rasch wachsen 
würde, wie dies in fast allen anderen OECD-Ländern der Fall 
ist.  
 
Folglich lassen sich nur durch die Betrachtung des gesamten 
Wachstumsprozesses die aktuelle Wachstumsschwäche in 
der Schweiz verstehen und allfällige geeignete Massnahmen 
festlegen.  
 

Die hauptsächlichen 
Kritikpunkte 
 

Trotz den aufgeführten Tatsachen haben es mehrere 
Ökonomen als notwendig erachtet, die sehr allgemeinen 
Schlussfolgerungen des Wachstumsberichts von 2002 zu 
verfeinern. Die Themen, die in den letzten 4 Jahren zu 
Diskussionen geführt haben, werden im nächsten Abschnitt 
behandelt, in dem wir zeigen werden, dass die Eignung der 
zentralen Aussage aus dem Jahr 2002 für die Festlegung der 
Wirtschaftspolitik nicht in Frage gestellt werden kann. Die 
wichtigsten Kritikpunkte waren die folgenden fünf: 
 
-  Zweifel an den Messgrössen für das Arbeitsvolumen, 
- Strukturelle Verbesserung der Terms of Trade, 
- Zusätzliche Einkünfte aus Investitionen im Ausland,  
- Die Qualität der angebotenen Leistungen in der Schweiz 
-     Das derzeit starke Wachstum,  
 
 

 
 
Abschnitt 2: Die hauptsächlichen Kritikpunkte gegenüber der These 
einer anhaltenden Wachstumsschwäche 
 
2.1 Die Analyse des Arbeitsangebots seit 2002 
 
Die Revisionen der 
Beschäftigungsstatistiken 
seit 2002 bestätigen ein 
auf der Zunahme der 
Beschäftigung fussendes 
Wachstum  

Die erste Kritik gegenüber der Feststellung eines 
schwachen Produktivitätswachstums richtete sich gegen 
die Statistiken zum Arbeitsmarkt. Abhängig von der 
verwendeten Statistik konnte die langfristige 
Beschäftigungsdynamik im Jahr 2002 sehr unterschiedlich 
wahrgenommen werden. 
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Die nachstehende Grafik 7 gibt die drei wichtigsten 
verfügbaren Statistiken wieder, die über den Einsatz des 
Faktors Arbeit informieren. Die Statistik der erwerbstätigen 
Bevölkerung als erste Reihe gibt die Anzahl der Personen 
an, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Sie wird für die 
Schätzung der Produktivität kaum angewandt, da sie die 
Arbeitskräfte nicht nach ihrem Beschäftigungsgrad 
unterscheidet. So hat in dieser Statistik eine Person, die 5 
Stunden pro Woche arbeitet, dasselbe Gewicht wie eine 
Person, die vollzeiterwerbstätig ist. Die Statistik der 
Vollzeitäquivalente in den Unternehmen als zweite Reihe 
misst die Menge der von den Unternehmen eiongesetzten 
Arbeit. Da diese Statistik nur einen Teil der 
Mikrounternehmen in der Schweiz abdeckte, wurde sie 
verbessert, und die im November 2007 veröffentlichte 
Revision bestätigt die beträchtliche Zunahme der 
Beschäftigung2. Die letzte Statistik, die von den Experten 
heute als die geeignetste angesehen wird, ist das in 
Stunden ausgedrückte Arbeitsvolumen, das auch die 
informelle Arbeit, die von den Haushalten ausserhalb der 
Unternehmen geleistet wird, umfasst. Diese Reihe misst 
das gesamte Arbeitsangebot so wie es für die Schätzung 
der Produktivität erforderlich ist. 
 

Wie 2002 wird das 
Wachstum auch heute in 
erster Linie durch die 
Beschäftigung gestützt 
 

Die drei Statistiken stimmen nun miteinander überein, 
insofern als ihre unterschiedliche Entwicklung seit 1998 
überzeugend erklärt werden kann. Die Kohärenz dieser 
Statistiken ist durch eine Arbeitsgruppe zur Produktivität 
gewährleistet, die das BFS im November 2004 gebildet 
hat. Aus den Arbeiten dieser Gruppe ist eine neue Reihe 
der Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten pro Sektor 
hervorgegangen. Für die gesamte Wirtschaft empfiehlt die 
Arbeitsgruppe die Verwendung der Statistik des in 
Stunden ausgedrückten Arbeitsvolumens. 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass diese 
Reihen das Wachstum von Angebot und Nachfrage an 
Arbeit seit 1997 bestätigen. Dies bedeutet auch, dass das 
heutige Wachstum weiterhin vom 
Beschäftigungswachstum gestützt wird und nicht etwa von 
einer Umkehr der Tendenz der Wachstumsrate der 
Produktivität. Aus Sicht des SECO ist die Kontroverse zu 
diesem Thema, die nach der Veröffentlichung des 
Wachstumsberichtes 2002 auftauchte, damit beendet. 

 
 

                                                                      
2 Diese Revision lässt die Kritiken gegenüber dem SECO betreffend das Arbeitsvolumen hinfällig 
werden, die in J. Hartwig (September 2007) "Trying to Assess the Quality of Macroeconomic Data – 
the Case of Swiss Labour Productivity Growth as an Example", KOF working papers No 173, 
formuliert wurden.  
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Quelle: BFS 
 
 
 
2.2 Die Terms of Trade 
 
Die Entwicklung der 
Terms of Trade 
 

Sich verbessernde Terms of Trade im internationalen Handel 
erlauben einem Land, für dasselbe Exportvolumen mehr zu 
importieren. Die Schweiz scheint im Laufe der 80er Jahren 
von einer solchen Veränderung der realen 
Austauschverhältnisse profitiert zu haben. Dies ist 
wahrscheinlich die Folge eines starken Frankens, der die 
Schweizer Unternehmen gezwungen hat, sich auf Exporte zu 
spezialisieren, für die hohe Preise verlangt werden konnten, 
wie zum Beispiel pharmazeutische Produkte, während die 
Schweiz von günstigeren Importen profitiert hat. Seit den 90er 
Jahren ist eine gewisse Stabilisierung der Terms of Trade 
festzustellen. Es gibt ausserdem keinerlei Anzeichen für eine 
zukünftige strukturelle Verbesserung der Terms of Trade. In 
der Tat gibt es Grenzen für eine solche Entwicklung, vor allem 
aufgrund der Globalisierung, die die Möglichkeit der 
Unternehmen beschränkt, ihre eigenen Preise festzusetzen, 
und die eine Zunahme der Rohstoffnachfrage mit sich bringt. 
Diese Grenzen scheinen nun erreicht zu sein. 
 

Evolution de différentes mesures de l'emploi depuis 1992

96

98

100

102

104

106

108

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

19
98

 =
 1

00

Population active

Emplois en EPT selon la Statem

Heures de travail



  

 

 

 

 

63

Die Auswirkung der 
Terms of Trade auf 
die Messung des 
Wachstums 
 

Eine Verbesserung der Terms of Trade schafft auch 
Wachstum, wie Kohli (2004)3 hervorgehoben hat. Allerdings 
hängt die Auswirkung von der gewählten Messgrösse für den 
Wohlstand ab, insbesondere von den verwendeten Deflatoren. 
Wenn man als Referenzindex statt den Preisen der 
inländischen Endnachfrage gemäss Kohli (2004) die Preise 
des Konsums gemäss Diewert und Morrison (1986)4

verwendet, verschwindet der Wohlstandseffekt der Terms of 
Trade in der Schweiz fast völlig, wie die folgende Grafik 8 
zeigt. Während die Wirtschaft anscheinend bessere Terms of 
Trade verzeichnen konnte, ist es somit bei weitem nicht 
sicher, dass auch die Schweizer Konsumenten in den Genuss 
dieser Vorteile kamen. Mehrere Mechanismen könnten dieses 
negative Resultat erklären: 1. Der mangelnde Wettbewerb 
zwischen den Importeuren könnte der Grund dafür sein, dass 
Preissenkungen bei den Importen nicht an die Konsumenten 
weitergegeben werden; 2. Die Unternehmen könnten von 
Importen aus demselben Unternehmen in eine Schweizer 
Tochtergesellschaft Gebrauch machen, um die Gewinne in ein 
Land mit einer niedrigeren Gewinnbesteuerung zu verlagern. 
Die Verbesserung der Terms of Trade wäre in dem Fall ein 
buchhalterischer und statistischer Artefakt und würde den 
Konsumenten nichts nützen; 3. Die Senkung der Importpreise 
könnte auf die Preise der Investitionen oder auf die 
Exportpreise überwälzt werden, um Marktanteile zu 
verteidigen. Die Schweizer Konsumenten würden davon nur 
sehr indirekt profitieren.  
 
So scheint es uns verfehlt, auf der Grundlage der Terms of 
Trade auf ein zusätzliches nachhaltiges Wachstum zu 
schliessen, das in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
nicht berücksichtigt werde.  
 

 
 
 

                                                                      
3 U. Kohli(Januar 2004), "Real GDP, real domestic income and terms of trade changes", Journal of 
International Economics, vol. 62(1), S. 83-106.  
4 W.E. Diewert & C.J. Morrison, 1986, "Adjusting Output and Productivity Indexes for Changes in the 
Terms of Trade", Economic Journal, vol. 96, S. 659-679.  
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Quelle: SECO, eigene Berechnungen 
 
 
2.3 Die Faktoreinkommen aus dem Ausland  
 
Der Zahlungsbilanz-
überschuss 
 

Ausser in Form tiefer Zinsen wirkt sich der Überschuss der 
inländischen Ersparnis auch in einem 
Zahlungsbilanzüberschuss aus. Die Investitionen im Ausland, 
die von höheren Zinssätzen und Erträgen profitieren, sind im 
Vergleich zu den Währungsrisiken sehr attraktiv. Der 
Zahlungsbilanzüberschuss gründet auch in der Verbuchung 
der Erträge, die Auslandtöchter von Schweizer Unternehmen 
erzielen, als Einkommen, die Schweizern zufallen. Werden 
diese Gewinne von der Mutter nicht ausgeschüttet, sondern im 
Ausland reinvestiert, ist der Kapitalexport kaum mehr als ein 
Gegenposten zu im Ausland erwirtschafteten Kapitalerträgen, 
und beihaltet keine Aussage zur Entwicklung der 
Leistungsfähigkeit der einheimischen Wirtschaft. Es müsste 
sich schon die Attraktivität der Investitionen in der Schweiz 
grundsätzlich ändern, damit nicht mehr praktisch die ganzen 
Erträge aus den Kapitalanlagen im Ausland dort reinvestiert 
werden. Wie die folgende Grafik zeigt, ergibt sich somit ein 
Schneeballeffekt aufgrund der Vermögensakkumulierung der 
Schweizer und der Schweizer Unternehmen ausserhalb 
unserer Landesgrenzen. Dieser strukturelle Wandel wird in 
den kommenden Jahrzehnten wahrscheinlich andauern und 
den Zahlungsbilanzüberschuss auf neue Höchstwerte führen. 

 
 

Evolution du PIB réel selon diverses mesures

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

10
0 

= 
19

81

PIB réel

PIB commandé selon
Kohli
PIB commandé selon
Diewert



  

 

 

 

 

65

Quelle: OECD 
 
 
Die Entwicklung der 
Faktoreinkommen 
und das BNP 
 

Aufgrund der Akkumulierung der Faktoreinkommen entwickelt 
sich das BNP, welches diese Art Einkommen aus dem 
Ausland berücksichtigt, zweifellos günstiger als das BIP, das 
sich auf die Produktion in der Schweiz konzentriert. 
Tatsächlich nimmt die Divergenz zwischen diesen beiden 
Messgrössen laufend zu, wie Grafik 10 zeigt. Es ist noch 
ungewiss, ob die Alterung der Bevölkerung, die theoretisch die 
Ersparnisse eines Landes reduziert, diese Tendenz 
ausgleichen wird. Wenn die unterschiedlichen (Zins-) 
Bedingungen zwischen den Finanzmärkten der Schweiz und 
des Auslandes bestehen bleiben, dürfte sich die Divergenz 
fortsetzen, mit gelegentlichen starken Fluktuationen, wie dies 
etwa nach dem Platzen der New-Economy-Blase der Fall war. 
 
Es ist ungewiss, ob diese Einkommen aus im Ausland 
investiertem Kapital wirklich einer grossen Mehrheit der 
Schweizer Haushalte zugute kommen, und dies aus zwei 
Gründen. Erstens gehen diese Einkommen gemäss 
statistischer Definition an Unternehmen, die ihren offiziellen 
Sitz in der Schweiz haben, aber niemand weiss, wem diese 
Unternehmen gehören (z. B. einem multinationalen Konzern). 
In dieser Hinsicht ist festzustellen, dass die Schweizer 
Haushalte sowie die Schweizer Nichtfinanzunternehmen ihre 
Konsum-, Spar- oder Investitionsverhalten nicht parallel zu 
den Fluktuationen dieser Einkommen aus dem Ausland 
verändert haben, was sehr seltsam wäre, wenn ihnen diese 
Einkommen überwiesen worden wären. Zweitens ist die 
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Aufteilung dieser Einkommen aus im Ausland investiertem 
Kapital zwischen den Schweizer Haushalten unbekannt. Die 
Pensionskassen werden zwar einen Teil dieser Einkommen 
auf sämtliche Schweizer Haushalte umverteilen, aber man 
weiss nicht wann und in welchem Verhältnis. Angesichts 
dieser Ungewissheiten ist es vernünftig, von einer sehr 
ungleichen Aufteilung der Einkommen auszugehen, wie dies 
bei Einkommen aus dem Vermögen normalerweise der Fall 
ist.  Aus diesen beiden Gründen ist der Nutzen des BNP für 
die Festlegung politischer Ziele äusserst relativ.  
 

 
Quelle: OECD 
 
 
2.4 Die Qualität der Schweizer Produktion 
 
Die Kaufkraftparität 
wirft ungelöste 
Fragen auf 
 

Eine weitere mögliche Kritik an den internationalen 
Wachstumsvergleichen betrifft die Berechnung der 
Kaufkraftparitäten. Diese werden anhand eines 
standardisierten Waren- und Dienstleistungskorbes berechnet, 
welcher die Vergleichbarkeit der Lebensverhältnisse zwischen 
den Ländern erhöht. Allerdings stellen sich dabei drei Fragen: 
1. Kann der Standardkorb der länderspezifischen Qualität der 
Waren und Dienstleistungen Rechnung tragen? 2. 
Widerspiegelt die Zusammensetzung des Standardkorbes die 
nationalen Präferenzen? 3. Wie kann der Wert von Waren und 
Dienstleistungen bestimmt werden, für die es keinen 
Marktpreis gibt?  

Evolution du rapport entre le PNB et le PIB
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Diese Fragen sind umso berechtigter, als die von Eurostat und 
der OECD veröffentlichten Kaufkraftparitäten von einem Jahr 
zum anderen bedeutende Revisionen erfahren können.  
 
Es gibt allerdings keine klaren Antworten auf diese drei 
Fragen, denn: 
 
- Die Qualität eines Produktes ist schwer messbar, denn sie 

hängt auch von der subjektiven Einschätzung der 
Konsumenten ab (z. B. im Lebensmittelbereich).  

- Das Problem der Zusammensetzung des Standardkorbes 
auf aggregierter Basis kann zwar durch die Schaffung von 
Untergruppen von Waren und Dienstleistungen und die 
Anwendung unterschiedlicher Gewichtungen relativiert 
werden.  Interessanter erscheint, wieweit die Haushalte 
die Möglichkeit haben, jenseits der Grenze Einkäufe zu 
tätigen. Dies hat nicht nur einen Einfluss auf die 
gewichtung. Je mehr Käufe im Ausland eine echte Option 
sind, desto mehr widerspiegeln Preisdifferenzen vom 
Konsumenten honorierte Qualitätsunterschiede. Je nach 
Art der Güter und der geographischen Verteilung der 
Wohnbevölkerung sind diese Arbitragemöglichkeiten 
jedoch sehr ungleich verteilt.  

- Das Fehlen von Marktpreisen betrifft insbesondere die 
vom Staat bereitsgestellten Güter. Internationale 
Vergleiche der öffentlichen Güter und ihrer Nutzen sind 
sehr schwierig.  Sie werden nur bei den öffentlichen 
Infrastrukturen (Preisvergleiche) und in der Bildung (PISA-
Studie) regelmässig durchgeführt, aber in vielen Bereichen 
der öffentlichen Dienstleistungen (Qualität der Polizei, 
Gesundheitswesen usw.) können die verfügbaren 
Indikatoren nur schlecht international verglichen werden. 

 
Diese Kritiken stellen 
die hohen Preise in 
der Schweiz nicht in 
Frage. 

All diese Einwände ändern allerdings nichts an der 
Feststellung, dass die Preise in der Schweiz höher sind als 
nötig, denn diese Tatsache lässt sich selbst bei den 
international handelbaren Gütern beobachten, die hinsichtlich 
der Qualität durchaus zwischen den Ländern vergleichbar 
sind. Die Schweizer Haushalte machen diese Erfahrung 
regelmässig, indem sie Konsumgüter im Ausland einkaufen 
gehen. Daher ändern die Kritiken an der Kaufkraftparität 
zurzeit nur wenig an der Grundsatzdebatte.  
 
Da sich die hohen Preise ausserdem vor allem bei den 
international nicht handelbaren Gütern beobachten lassen, 
muss die Produktivität in diesen Sektoren als noch niedriger 
eingeschätzt werden, als sie bei einem rein nationalen 
Vergleich zu sein scheint. Die Kaufkraftparität stellt also die 
Analyse der Schwäche der Produktivität in der Schweiz nicht 
in Frage.  
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Die Lebensqualität 
als ausgleichender 
Faktor für die hohen 
Preise 
 

Die drei vorhergehenden Fragestellungen widerspiegeln mehr 
eine allgemeinere Beschäftigung mit der Lebensqualität in 
einem Land, welche über die Frage der Kaufkraft der 
Einkommen hinausgeht. Bei internationalen Vergleichen zur 
Lebensqualität weist die Schweiz in der Regel einen besseren 
Rang auf als hinsichtlich der Kaufkraft (Zürich und Genf gelten 
laut Mercer Human Resource Consulting als die Städte mit der 
höchsten Lebensqualität, The Economist Intelligence Unit 
klassiert die Schweiz auf dem 2. Rang und InternationalLiving 
auf dem 3. Rang). Allerdings geht keine Einstimmigkeit aus 
diesen verschiedenen internationalen Klassierungen hervor, 
und die für die Regionen der Schweiz erstellten Klassierungen 
sind zweifelhaft und umstritten. Ausserdem weichen die 
Indikatoren für die Lebensqualität in den meisten Ländern 
nicht signifikant vom BIP pro Einwohner in KKP ab, denn die 
Korrelation dieser beiden Konzepte ist sehr hoch. Dieses 
Resultat wurde von der OECD (200X) bestätigt, welche 
verschiedene alternative Messgrössen zum BIP untersucht 
hat, ohne dabei signifikante Unterschiede zu finden. Da das 
BIP den Vorteil aufweist, über lange Reihen zu verfügen, und 
gut bekannt sowie international vergleichbar ist, verdient es 
den Vorzug bei Vergleichsstudien der wirtschaftlichen 
Leistung.  
 
Auch wären vergleichende Indikatoren der Veränderung in 
den immateriellen Lebensverhältnissen zu entwicklen, um eine 
mögliche These zu untermauern, dass ein anhaltend 
wachsender Vorteil der Schweiz in solchen Belangen der 
Lebensqualität die schleppende Zunahme der 

Niveau des prix en Suisse par rapport à l'UE des 15 en 2005
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Realeinkommen ausgleiche.  
 
 
2.5 Die Konjunktur seit 2002  
 
Stellt eine 
anhaltende gute 
Konjunktur die 
Wachstums-
schwäche in Frage? 
 

Wie üblich zu Beginn eines neuen Konjunkturzyklus, war das 
Wachstum in letzter Zeit relativ robust und lag seit 2003 über 
vier Quartale hinaus gesehen regelmässig über 2% (vgl. 
Grafik 11, welche die Zuwachsraten gegenüber dem 
jeweiligen Vorjahresquartal angibt). Laut den Prognosen wird 
die Konjunktur bis 2008 ihren Schwung beibehalten, obwohl 
zurzeit in den USA deutliche Anzeichen einer Abschwächung 
zu beobachten sind. Die letzten Jahre waren für die Schweiz 
florierend, was natürlicherweise die Frage hervorruft, ob sich 
die strukturelle Wachstumsrate in der Schweiz nicht vielleicht 
verbessert hat. Die Antwort ist nur teilweise positiv, da nur die 
strukturelle Wachstumsrate der Beschäftigung gestiegen ist. 
Die Produktivität hat jedoch einen grösseren Einfluss auf den 
wirtschaftlichen Wohlstand der Schweizer Haushalte solange 
die Arbeitslosigkeit tief bleibt.  
 

Die nachfrageseitige 
Zerlegung des 
Wachstums 
unterstreicht die 
Stärke der 
Konjunktur 
 

Seitens der Nachfrage haben vor allem die Exporte, aber auch 
die Investitionen den Geschäftsgang gestützt. Allerdings ist 
bekannt, dass diese zwei Nachfragekomponenten ein sehr 
ausgeprägtes konjunkturelles Verhalten aufweisen und für 
sich allein keine Garantie für ein Anhalten des Wachstums 
bieten.  
 

Die 
produktionsseitige 
Zerlegung des 
Wachstums bestätigt 
das Bestehen einer 
ausgeprägten 
Konjunktur 

Auf der Ebene der Produktion erfasste das Wachstum dieser 
letzten Jahre quasi alle Wirtschaftszweige. Allerdings hat die 
Wertschöpfung durch den Finanzsektor bei diesem Erfolg eine 
grosse Rolle gespielt. Die Wachstumsraten des Finanzsektors 
liegen deutlich über denjenigen der anderen Branchen.  
Die sektorielle Zusammensetzung des gegenwärtigen 
Wachstums unterstreicht die konjunkturelle Komponente der 
beobachteten Entwicklung. Die konjunkturellen 
Schwankungen im Finanzsektor übertreffen heute bei weitem 
jene der Bauwirtschaft, die bis noch vor 20 Jahren jener 
Sektor war, in dem sich Nachfrageschwankungen am 
stärksten auswirkten. Der Finanzsektor hat nämlich schon 
Ende der 90er Jahren eine bedeutende Expansionsphase 
erlebt, der Anfang der 2000er Jahre eine massive Korrektur 
folgte. 
Die folgende Grafik 12 zeigt, dass diese Branche seit 
mehreren Jahrzehnten überproportional zur Wertschöpfung in 
der Schweiz beigetragen hat, dass jedoch zur Einschätzung 
der langfristigen strukturellen Entwicklung eine gewisse 
Distanz erforderlich ist. So ist es noch zu früh, um davon 
ausgehen zu können, dass die Gewinne im Finanzsektor 
langfristig im selben Rhythmus steigen, und dass dieser 
Sektor weiterhin einen so starken Beitrag zur Wertschöpfung 
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in der Schweiz leisten wird. 

 
Quelle: OECD 
 

Evolution relative du PIB et 
de la valeur ajoutée de l'interm édiation financière en Suisse
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Quelle: SECO 
 
 
 

Evolution du taux de croissance du PIB réel
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Trotz der guten 
Konjunktur scheint 
die strukturelle 
Wachstumsrate der 
Produktivität nicht 
gestiegen zu sein 
 

Schliesslich können die Einflüsse der Konjunktur mittels 
verschiedener Filter korrigiert werden. Allerdings ist 
festzuhalten, dass keines der möglichen Verfahren auf 
allgemeine Zustimmung stösst, da alle potenzielle 
Verzerrungen aufweisen, auch wenn einige besser sind als 
andere. Die folgende Grafik zeigt die Schätzungen, die uns 
angesichts der verfügbaren Statistiken am solidesten 
scheinen.5  
 
So stellt man fest, dass sich die strukturelle Wachstumsrate 
der Produktivität seit Anfang der 90er Jahre praktisch nicht 
bewegt hat. Der Anstieg der Wachstumsrate des BIP in der 
letzten Zeit erklärt sich somit ausschliesslich durch  
1. die Beschleunigung der Wachstumsrate des potenziellen 
BIP aufgrund der Zunahme der Beschäftigung, insbesondere 
dank der Zuwanderung und  
2. die gute weltweite Konjunkturlage.  
 
Dass die Zuwanderung eine Schlüsselrolle spielt, zeigt sich 
auch an der Trendwende zwischen dem Zeitraum 1990-96, in 
dem man nahezu von einem Ausbleiben der Zuwanderung 
sprechen konnte, und dem Zeitraum 2002-2006 mit einer 
starken Zuwanderung aufgrund der Personenfreizügigkeit. Die 
Kausalbeziehungen zwischen dem strukturellen Wachstum 
und der Zuwanderung sind indes schwer auseinander zu 
halten. Allerdings weisen Schätzungen der OECD6 darauf hin, 
dass vor 2002 die Konjunktur in der Schweiz die Zuwanderung 
verursacht hat, während seit 2002 die Personenfreizügigkeit 
eine entscheidende Rolle für die Aufrechterhaltung des 
Wirtschaftswachstums in der Schweiz gespielt hat. 
 
Wenn man von dieser Stabilität der strukturellen 
Wachstumsrate der Produktivität ausgeht, kann durchaus 
ernsthaft argumentiert werden, dass sich die strukturellen 
Schwächen der Schweiz seit Anfang der 90er Jahr nicht 
verbessert haben, und dass sie ohne die Reformen der 
Regierung wie zum Beispiel das Revitalisierungsprogramm 
oder die Bilateralen Abkommen sogar noch schlimmer 
geworden wären. 
 

 
 
                                                                      
5 Zur Bestimmung der strukturellen Wachstumsrate wurde zunächst eine Retropolation der 
Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten bis 1980 durchgeführt. Anschliessend wurden die Daten anhand 
der Prognosen der Expertengruppe für Wirtschaftsprognosen des Bundes bis 2008 fortgeschrieben 
und dann mit Hilfe von demographischen Szenarien und einer stabilen Wachstumsrate der 
Produktivität gemäss dem für die Schuldenbremse verwendeten Modell weiter bis 2010 extrapoliert. 
Diese maximale Ausdehnung des Beobachtungszeitraums ist erforderlich, um die für einen - hier mit 
einem Glättungsfaktor Lambda von 100 verwendeten - Hodrick-Prescott-Filter typische Verzerrung an 
den Rändern zu vermeiden. Unter dieser Voraussetzung werden die Hodrick-Prescott-Filter oft als die 
besten angesehen, um Konjunkturprognosen durchzuführen. Die Variation des 
Beobachtungszeitraums ermöglicht die Prüfung der Robustheit der Zahl von 1,05% pro Jahr, die für 
das Trendwachstum der Arbeitsproduktivität eruiert wurde.  
6 OECD : "Examen des politiques par pays - Suisse, 2007", Paris, 2007. 
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Quelle: SECO 
 
 
Die Konjunktur allein 
genügt nicht mehr um 
die Zuwanderung zu 
erklären  

Bei der Zuwanderung muss zwischen einem strukturellen 
und einem konjunkturellen Aspekt unterschieden werden. Bis 
2002 konnte die Zuwanderung weitgehend allein durch die 
Konjunktur erklärt werden, wie die nachstehende Grafik 14 
zeigt. Dabei liess sich ein sog. Hysterese-Effekt feststellen: 
Wendete sich die Konjunktur ins Negative, kehrte die 
Mehrzahl der Zuwanderer nicht in ihr Heimatland zurück. Die 
Produktionskapazitäten der Schweiz lagen somit nach jedem 
Konjunkturzyklus auf einem langfristig höheren Niveau.  
 
Seit ab 2002 gestaffelt die Personenfreizügigkeit eingeführt 
wurde, gelingt es dem Faktor Konjunktur nicht mehr, das 
Gesamtmass der Nettozuwanderung allein zu erklären. Etwa 
9'000 Personen wandern zusätzlich zu, über die 
konjunkturbedingt erwartete Zahl hinaus. Diese Zahl 
entspricht der Schätzung, die Straubhaar (1999) vorlegte, der 
eine zusätzliche Einwanderung von 10'000 Personen pro 
Jahr aus der EU erwartete, dies unter Ausschluss des 
Konjunktureinflusses, der 1999 offensichtlich noch nicht 
bekannt war. Nach Straubhaar (1999) sollte die 
Nettozuwanderung vor allem in  den ersten Jahren nach 
Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit stattfinden, um sich 
dann abzuschwächen und nach 10 Jahren spürbar 
zurückzugehen. In der Tat lässt sich feststellen, dass die 
Zuwanderung, die nicht durch die Konjunktur erklärt wird, seit 
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2005 schon zu sinken begonnen hat. Da die seinerzeitigen 
Schätzungen im Lichte der laufenden Entwicklung gut 
abschneiden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Personenfreizügigkeit ab 2012 aufhören wird, ein 
bedeutender Erklärungsfaktor der Zuwanderung zu sein. Auf 
Grund dessen, was man heute wissen kann, entwickelt sich 
die Zuwanderung jedenfalls getreu den Erwartungen, die 
man diesbezüglich formuliert hatte, nur dass sie noch einen 
Zusatzeffekt hat, indem sie eine günstige 
Konjunkturentwicklung verstärkt, ohne dass inflationäre 
Effekte aurftreten. Da schwer vorhersehbar, war dieser 
Zusatzgewinn 1999 nicht untersucht worden.   
   

 

 
Die Entwicklung 
grenzüberschreitender 
Arbeitsmärkte 

Neben den Zuwanderern, die ihr Domizil in die Schweiz 
verlegen, müssen auch die Grenzgänger und die 
Kurzaufenthalter beachtet werden. Straubhaar (1999) ging 
davon aus, dass sich das Arbeitsangebot insbesondere 
entlang der Grenzen entwickeln würde, und dass es zur 
Herausbildung grenzüberschreitender Arbeitsmärkte als 
einer wesentlichen Erscheinung der Personenfreizügigkeit 
kommen würde. Rekrutierungsmöglichkeiten in 
geographischer Nähe scheinen denn auch zu einer 
wesentlichen Komponente der Arbeitsmarktflexibilität in der 
Schweiz  geworden zu sein.    
 
Die nachstehende Grafik 15 zeigt die Entwicklung der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter gemäss ihrer 
verschiedenen Komponenten. Neben der Nettomigration bei 
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den Ausländern sind dies das natürliche 
Bevölkerungswachstrum in der Schweiz und der 
Migrationssaldo der Schweizer. Es lässt sich feststellen, dass 
diese zweitgenannten Reihen auf wesentlich tieferem Niveau 
liegen und auch wesentlich weniger schwanken. Es geht hier 
um tiefer gründende Entwicklungen, die von der Politik 
weniger beeinflusst werden können.   
 

 

 
Quelle: BFS 
 
 
Die 
Personenfreizügigkeit 
hat zu einem tiefen 
Wandel in der Natur 
der Zuwanderung 
geführt. 

In der Vergangenheit war die Zuwanderung eine mögliche 
Erklärung der schwachen Produktivitätsentwicklung in der 
Schweiz gewesen. Einerseits brachten die Zuwanderer tiefe 
berufliche Qualifikationen mit sich. Anderseits hatten vor allem 
diejenigen Wirtschaftszweige einen quasi uneingeschränkten 
Zugriff auf ausländische Arbeitskräfte, die eine tiefe 
Produktivität kannten und starken Konjunkturschwankungen 
unterlagen (Bau und Tourismus). Die Einführung der 
Personenfreizügigkeit hat nun nicht nur dazu geführt, dass in 
einer regionalen Dimension künstlich geschaffene Barrieren 
bei der Anstellung von Personal weggefallen sind. Dies trifft 
auch mit Bezug auf die Branchen und die beruflichen 
Qualifikationen zu. Diese beiden Aspekte werden 
nachstehend beleuchtet. Anzumerken ist allerdings, dass der 
Wandel bei den beruflichen Qualifikationsstrukturen und bei 
den Rekrutierungsmöglichkeiten nach Branchen schon in den 
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90er Jahren eingeleitet worden war, und zwar mit der 
Abschaffung des Saisonnierstatuts.7 Die 
Personenfreizügigkeit hat diese Entwicklung zumindest nicht 
rückgängig gemacht. 
 

Der Beitrag gemäss 
den beruflichen 
Qualifikationen 
 

Wie ausgeführt, ist im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche 
Produktivitätsentwicklung die Frage des Niveaus des 
Humankapitals der Zuwanderer von grosser Bedeutung.  Laut 
den Berichten des Arbeitsmarktobservatoriums bestätigt sich, 
dass die Zuwanderung seit 2002 von einer anderen Art ist, mit 
einem deutlich höheren Niveau an Erfahrung und Kenntnissen 
der neuen Zuwanderer. Auch die Tatsache, dass die 
Zuwanderer aus der EU teilweise die Zuwanderung aus weiter 
entfernten Ländern verdrängt haben, erklärt diesen Wandel. 
 

 

Evolution du degré de qualification et de compétences 
des travailleurs étrangers émigrants et résidents en Suisse
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Quellen: SAKE-BFS 
 
 
 
Der Beitrag der 
Bilateralen nach 
Wirtschaftszweigen 
 

Denkt man an die Frage, ob die Zuwanderung auf die 
produktivsten Sektoren ausgerichtet war. Dies geht allerdings 
aus den verfügbaren Zahlen nicht direkt hervor. Manche 
Sektoren mit traditionell starker Zuwanderung (Bau, 
Tourismus, Landwirtschaft) scheinen auch von neuem 
ausländische Arbeitskräfte angezogen zu haben. Jedoch 
greifen nun auch  andere Branchen, wie die 

                                                                      
7 Ein weiterer Faktor sind die nicht vorhersehbaren Flüchtlingsströme (Kriege in den 
Nachfolgerepubliken Ex-Jugoslawiens). 
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Unternehmensdienstleistungen, auf Zuwanderer zurück. Es ist 
somit nicht möglich zu bestätigen, dass die 
Personenfreizügigkeit vor allem den Sektoren mit hoher 
Wertschöpfung zugute kam, doch im Vergleich zu 
vorhergehenden Zuwanderungswellen kann doch gesagt 
werden, dass sich die Zuwanderung nun recht schnell und viel 
ausgeglichener auf alle Sektoren verteilt, was besonders bei 
den Finanzdienstleistungen, den Unternehmens-
dienstleistungen und im Bildungswesen bemerkenswert ist.  
 

 
 

Tabelle: Ausländische Beschäftigung nach Branche und Aufenthaltsdauer in der 
Schweiz1 (in Prozent, 2006) 

 
Wirtschaftszweige 0-2 Jahre 

 
2-5 Jahre 5-10 Jahre Mehr als 10 

Jahre 
Land- und Forstwirtschaft 
 

1.8 2.0 2.0 1.0 

Verarbeitendes Gewerbe, 
Industrie 

14.8 13.7 13.7 22.2 

Baugewerbe 
 

8.5 8.5 8.5 12.5 

Handel, Reparatur 
 

11.0 10.1 10.1 11.5 

Gastgewerbe 
 

10.4 11.4 11.4 7.6 

Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung 

2.7 2.9 2.9 4.7 

Kredit- und 
Versicherungsgewerbe 

6.4 5.3 5.3 2.3 

Immobilien, Vermietung, 
Informatik, F&E 

18.9 14.6 14.6 9.5 

Öffentliche Verwaltung 
 

2.9 2.1 2.1 3.5 

Unterrichtswesen 
 

7.9 9.8 9.8 4.2 

Gesundheits- und 
Sozialwesen 
 

7.6 12.2 12.2 13.8 

Sonstige Dienstleistungen; 
private Haushalte 

6.9 7.3 7.3 6.9 

Ohne Angabe/unbekannt 
 

0.2 0.2 0.2 0.1 

Total  
 

100 100 100 100 

1 Erwerbstätige Ausländer, die im Erwachsenenalter in die Schweiz eingewandert sind. 
Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung, 2006. 
 
 
Der Beitrag der 
Bilateralen zur 
Produktivität 
(Hypothese) 
 

Die Personenfreizügigkeit hat zweifellos eine direkte 
Auswirkung auf das Produktionspotenzial, da sie das 
Arbeitsangebot erhöht. Für die Löhne ist es jedoch wichtiger 
zu wissen, ob auch die Produktivität erhöht wird. Dies könnte 
durch vier hauptsächliche Kanäle der Fall sein, die 
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Auswirkung muss sich jedoch noch bestätigen: 
 

- Die Zuwanderer bringen ein Humankapital mit, 
welches das der Schweiz ergänzt. Diese 
Komplementarität zwischen schweizerischen und 
ausländischen Arbeitskräften verbessert sich mit der 
Zeit und durch eine gute Integration. 

- Schweizerische und ausländische Unternehmen 
zögern weniger, in der Schweiz zu investieren, da sie 
wissen, dass es bei der Personalrekrutierung keine 
Beschränkungen bei gewissen Arten von 
Qualifikationen geben wird. Dadurch werden die 
Investitionen gefördert. 

- Der innovative Sektor (Forschung und Entwicklung 
usw.) wird durch die Aufhebung von Beschränkungen 
für qualifiziertes Personal besonders gestärkt. 
Dadurch wird die Innovation gefördert. 

- Der Wettbewerb zwischen den Unternehmen nimmt 
zu, indem besonders die ausländischen Unternehmen 
einfacher neue Leistungen anbieten können, 
insbesondere dank entsandten Mitarbeitern mit einer 
kurzfristigen Aufenthaltsbewilligung (bei diesen 
erfolgte der Übergang von einem Bewilligungs- zu 
einem Meldeverfahren). Unter diesem Druck nimmt 
nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der direkt 
konkurrenzierten Wirtschaftszweige zu. Es verbessert 
sich auch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Zulieferbranchen (mehr Absatzmöglichkeiten) und der 
weiterverarbeitenden Wirtschaftszweige (grössere 
Auswahl an Produkten und Dienstleistungen) 

- Eng damit verbunden ist eine verbesserte 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen auf 
dem europäischen Markt. Sie können beweglicher auf 
Nachfrageentwicklungen im umgebenden Ausland 
reagieren, seit sie nicht mehr gewärtigen müssen, 
wegen mangelnder personeller Ressourcen nicht 
rasch genug liefern zu können.  

- Die Zuwanderung hilft auch der Finanzierung der 
öffentlichen Infrastrukturen und der 
Sozialversicherungen. Allerdings handelt es sich hier 
um eine kurzfristige Auswirkung. Langfristig brauchen 
die neu Angekommenen auch öffentliche Investitionen 
und werden Rentner. Der Nutzen der Zuwanderung 
besteht somit darin, die Finanzierungsprobleme um 
einige Jahre hinauszuschieben, gelöst werden sie 
dadurch allerdings nicht.  

 
Für jede dieser Auswirkungen gibt es statistische Indikatoren, 
dass ein solcher Prozess im Gang ist. Entgegen den 
Erfahrungen der Vergangenheit, als das Saisonnierstatut und 
die nach Branchen differenzierten 
Rekrutierungsmöglichkeiten in Zeiten einer starken 
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Zuwanderung der Arbeitsproduktivitätsentwicklung geschadet 
haben, kann man nun durchaus hoffen, dass die 
Personenfreizügigkeit nicht nur Auswirkungen auf das 
Produktionspotenzial hat, sondern mittelfristig auch auf die 
Wachstumsrate der Produktivität.  
 

Die internationalen 
Erfahrungen 
hinsichtlich der 
Auswirkungen der 
Zuwanderung auf die 
Produktivität 
 

Laut der OECD8 hat die Zuwanderung unter gewissen 
Voraussetzungen, wozu insbesondere eine hohe 
Arbeitsmarktflexibilität gehört,  positive, aber nicht signifikante 
Auswirkungen auf das Wachstum der Reallöhne der 
Ansässigen. Die Schweiz hat den Vorteil, über einen flexiblen 
Arbeitsmarkt zu verfügen, dank dem die Zuwanderer besser 
integriert werden können, ohne dass sich negative 
Auswirkungen für die lokalen Arbeitskräfte ergeben. Wichtig 
für die Auswirkungen auf gewisse Untergruppen der 
Bevölkerung ist auch, dass das Humankapital der 
Zuwanderer möglichst diversifiziert ist. Aus diesem Grund 
besteht in den OECD-Ländern die Tendenz, die 
Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte zu fördern, wie dies 
auch in der Schweiz zu beobachten ist. Insgesamt kann eine 
erfolgreich gestaltete Immigrationspolitik also zu einem 
beschränkten Anstieg der Wachstumsrate der Einkommen 
der Ansässigen führen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass 
die Schweiz hinsichtlich dieser internationalen Erfahrung ein 
Sonderfall wäre. Jedoch bestätigen die Empfehlungen der 
OECD im Länderbericht 2007 zur Schweiz, dass das Land 
noch mehr von der Zuwanderung profitieren kann, indem es 
eine konsequente Immigrationspolitik verfolgt (frühzeitige 
Einschulung zwecks erleichtertem Spracherwerb bei den 
Immigrantenkindern usw.).  
 

Auch die Schweizer 
profitieren von der 
Personenfreizügigkeit, 
um im Ausland zu 
arbeiten 
 

Schliesslich sollte nicht vergessen werden, dass die 
Auswanderungsrate und der Wanderungssaldo der 
Schweizer ins Ausland seit 2002 ebenfalls Höchstwerte 
erreicht haben. Zum ersten Mal macht sich eine solche 
Entwicklung während einem wirtschaftlichen Aufschwung 
bemerkbar, während dies traditionellerweise ein Indikator für 
eine lokale Wirtschaftskrise war.  Man kann daher nicht 
ausschliessen, dass dieses völlig neue Phänomen auf die 
Personenfreizügigkeit zurückzuführen ist. Die Schweiz weist 
eine lange Tradition der Auswanderung auf, und die 
Globalisierung hat diese Tendenz noch verstärkt. Die 
Personenfreizügigkeit stellt für viele junge Schweizer eine 
bedeutende Karte dar, die sie bei der Verfolgung ihrer 
beruflichen Karriere in einer sich globalisierenden Welt 
ausspielen können, und zwar dank der verbesserten 
Möglichkeiten, eine Ausbildung oder erste 
Arbeitserfahrungen im Ausland zu erwerben. 
 

 
 
                                                                      
8 Arbeitsdokument Nr. 562 der OECD, noch nicht veröffentlicht. 
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Abschnitt 3: Ausführliche Analyse nach Sektoren 
 
Vorteile und 
Nachteile der 
Sektoranalyse 

Ein anderer traditionell verwendeter Ansatz für die Analyse 
des Wachstumsprozesses eines Landes besteht darin, von 
den Wirtschaftszweigen auszugehen, um dann auf die 
gesamtwirtschaftliche Ebene zu gelangen. Die beiden Arten 
der Analyse führen nicht systematisch zu denselben 
Ergebnissen, denn die Dynamik auf Branchenebene ergibt oft 
eine Relativierung von vorschnellen Schlussfolgerungen auf 
der gesamtwirtschaftlichen Ebene. Allerdings ist die Analyse 
nach Wirtschaftszweigen sehr viel weniger stabil und 
vernachlässigt die bedeutenden Interaktionen zwischen den 
Wirtschaftszweigen. Ausserdem ermöglicht sie keinen 
Gesamtüberblick über die Faktoren, welche das sektorielle 
Wachstum antreiben, da sich diese häufig auf der Ebene der 
Rahmenbedingungen für das ganze Land finden. 
 
Vor dem Beginn der Analyse ist ausserdem noch auf 
Messprobleme aufmerksam zu machen, die mindestens auf 
drei Ebenen sehr bedeutend sind: 
 
-  Da keine besseren Messgrössen bestehen, wird die 

Wertschöpfung im nicht marktwirtschaftlichen Sektor 
anhand der Produktionskosten gemessen, was den 
geschaffenen Nutzen nicht wiedergibt. Die öffentliche 
Verwaltung, das Gesundheits- und das Bildungswesen 
sind davon besonders betroffen. Die Veränderung der 
Produktivität in diesen Sektoren widerspiegelt weitgehend 
die Änderungen der Reallöhne der Beamten, was keine 
Messung des Wertes der geleisteten Dienste beinhaltet.  

-  Bei den internationalen Vergleichen verwendet die 
Schweiz praktisch dieselbe Nomenklatur wie Eurostat, 
jedoch gemäss dem Konzept der Unternehmen und nicht 
der Betriebsstätten. Das Bestehen besonders grosser 
Unternehmen oder öffentlicher Verwaltungen kann zu 
Verzerrungen bei der Verteilung der Arbeitsstellen und der 
Wertschöpfung zwischen den verschiedenen 
Wirtschaftszweigen führen. Zum Beispiel weist die 
Schweiz im internationalen Vergleich einen sehr 
schwachen Unterrichtssektor auf, da die Lehrer in der 
öffentlichen Verwaltung zusammen mit den anderen 
kantonalen Beamten eingereiht sind.  

-    Die meisten europäischen Länder messen die sektorielle 
Produktivität anhand der Arbeitsstunden. Die Schweiz und 
die Niederlande bilden hier eine Ausnahme und messen 
die Produktivität anhand der Vollzeitäquivalente. Dadurch 
entstehen allerdings nur geringfügige Verzerrungen, wenn 
die Entwicklung der Normalarbeitsstunden in der ganzen 
Wirtschaft gleich ist.  

 
Angesichts dieser Einschränkungen sind die Vergleiche 
zwischen den Sektoren mit einer gewissen Vorsicht zu 
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betrachten, vor allem im internationalen Vergleich. Mit den 
verfügbaren Statistiken können die Sektoren anhand von 4 
Kriterien analysiert werden: 1. Die Entwicklung der sektoriellen 
Deflatoren, 2. Der Anteil an der Wertschöpfung und seine 
Entwicklung, 3. Der Anteil an der Beschäftigung und seine 
Entwicklung, 4. Niveau und Entwicklung der realen 
Produktivität. 
 

Entwicklung der 
relativen Preise 
 

Als erster Aspekt sind die spezifischen Deflatoren der 
verschiedenen Branchen zu betrachten. Die Sektoren, bei 
denen die relativen Preise gestiegen sind, waren die 
Finanzdienstleistungen, die persönlichen Dienstleistungen, der 
Tourismus und die Unternehmensdienstleistungen. Die 
Industrie, der Transport- und Kommunikationssektor, die 
Landwirtschaft und die Versicherungen haben dagegen ihre 
Preise eher gesenkt. Diese Entwicklungen der relativen Preise 
erklären sich unter anderem durch den Anteil der Arbeit an der 
Wertschöpfung, die Komplementarität des Humankapitals mit 
dem Sachkapital und die Bedeutung des technischen 
Fortschrittes im jeweiligen Sektor. 

Die Entwicklung der 
Wertschöpfung 

Der hauptsächliche Indikator für die Beschreibung des 
Wandels der Wirtschaftsstrukturen ist der Anteil des Sektors 
an der gesamten Wertschöpfung sowie seine Variation. Diese 
beiden Werte werden in nachstehenden Grafik 17 gezeigt.  In 
Übereinstimmung mit der strukturellen Entwicklung in 
Richtung der Dienstleistungen gewinnen das Finanzwesen, 
das Versicherungswesen, die Unternehmensdienstleistungen, 
das Gesundheitswesen, die Verwaltung, aber auch der 
Verkehrs- und der Kommunikationssektor in der Schweiz an 
Bedeutung, was zu Lasten der Landwirtschaft, der Industrie 
und des Baus geht. Die einzige bemerkenswerte Ausnahme 
ist die negative Entwicklung im Tourismussektor, der mit einer 
starken internationalen Konkurrenz und einer preissensitiven 
Nachfrage konfrontiert ist. Die Strom-, Energie- und 
Wasserversorgung stellt eine weitere Ausnahme dar, da sie 
sich bis 2002, als das Elektrizitätsmarktgesetz in der 
Volksabstimmung abgelehnt wurde, gut hielt, um dann einen 
Anteilsrückgang zu verzeichnen. Der Handel, die persönlichen 
Dienstleistungen, das Unterrichtswesen und der Bergbau sind 
in struktureller Hinsicht relativ stabil.  
 
Im Vergleich zum Ausland zeichnet sich die Schweiz durch 
eine hohe Bedeutung des Finanzsektors aus, sowie durch das 
fast völlige Fehlen von Bodenschätzen. Die strukturelle 
Entwicklung in der Schweiz verläuft sehr ähnlich wie diejenige 
unserer europäischen Nachbarn, allerdings ist der Rückgang 
in der Industrie weniger ausgeprägt, gleich wie in Deutschland 
oder in Österreich. Die robuste Position der Industrie wird 
durch einen stärkeren Rückgang im Bauwesen und in der 
Strom- und Wasserversorgung kompensiert. Im 
Dienstleistungssektor lässt sich feststellen, dass der 
Finanzsektor im internationalen Vergleich  
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einen ausserordentlichen Anstieg seines Anteils erlebte, 
während im Tourismussektor ein nicht erwarteter Rückgang zu 
beobachten war und die Unternehmensdienstleistungen im 
Vergleich zu  anderen Ländern nur zögerlich an Gewicht 
gewannen. Schliesslich erscheint die Restrukturierung der 
öffentlichen Verwaltung im Vergleich zu den anderen Ländern 
als gering. 

 
 
 

 
Quellen: BFS, SECO 
 
 
Die Entwicklung der 
Beschäftigung 
 

Die höchste Dynamik hinsichtlich der Beschäftigung zeigten 
zwischen 1991 und 2006 die Unternehmensdienstleistungen, 
das Unterrichtswesen, das Gesundheitswesen und die 
öffentliche Verwaltung, d.h. ausschliesslich die 
binnenorientierten und die staatsnahen Sektoren. In den 
anderen Branchen ist entweder eine Stabilität oder ein 
Rückgang der Beschäftigung zu beobachten, letzteres vor 
allem in der Industrie und im Tourismussektor. Seit dem 
Referendum von 2002 hat die Strom- und Wasserversorgung 
Anteile an der Gesamtbeschäftigung verloren. Ausserdem 
überraschte die Feststellung, dass die Beschäftigung in der 
Landwirtschaft während der Krise von 1991 bis 1997 zunahm. 
Das Bauwesen hat sich schliesslich nach seiner Krise in den 
90er Jahren wieder stabilisiert.  
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Wenn man das Kriterium des Anteils an der Beschäftigung 
wählt, sind im internationalen Vergleich die starken Sektoren 
insbesondere der Finanzsektor, gefolgt von der Industrie, dem 
Tourismus, dem Handel, den Transporten, der Kommunikation 
und dem Bausektor. Dagegen sind nur relativ wenige Leute im 
Sektor der Unternehmensdienstleistungen und in der 
öffentlichen Verwaltung einschliesslich des Unterrichtswesens 
tätig.  
 
Allerdings ergibt sich ein ganz anderes Bild, wenn man die 
Entwicklung betrachtet. Die stärksten Restrukturierungen 
erfolgten in der Schweiz in den Bereichen Industrie, 
Bauwesen, Handel, Tourismus sowie Verkehr und 
Kommunikation, während die Beschäftigung im öffentlichen 
Sektor anstieg, ein Phänomen, das in Europa selten zu 
beobachten war (ausser im Gesundheitswesen). So ist eine 
Konvergenz der Beschäftigungsstruktur in der Schweiz in 
Richtung des europäischen Durchschnitts zu beobachten, mit 
Ausnahme der Unternehmensdienstleistungen, die sowohl 
hinsichtlich des Anteils als auch hinsichtlich der Entwicklung 
im Vergleich zum Ausland relativ schwach sind. 
 

 
 

 
Quellen: SECO und BFS 
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Die Entwicklung der 
realen Produktivität 
 

Hinsichtlich der Produktivität ist die ausserordentliche Leistung 
der Finanzintermediation hervorzuheben, die über 4% im Jahr 
liegt. Ansonsten waren auf lange Sicht nur in 5 anderen 
Branchen Produktivitätsgewinne zu beobachten: 
Versicherungen, Unternehmensdienstleistungen, Verkehr und 
Kommunikation, Industrie und Handel. Einen Rückgang der 
Produktivität verzeichneten die Landwirtschaft, das 
Unterrichtswesen, der Tourismus, die Dienstleistungen und 
die öffentliche Verwaltung, obwohl erneut gesagt werden 
muss, dass insbesondere bei den öffentlichen Diensten 
statistische Probleme bestehen. Einen besonderen Fall stellt 
die Strom- und Wasserversorgung dar, bei der bis 2002 eine 
starke Zunahme der Produktivität zu beobachten war, der 
dann bis 2005 ein massiver Rückgang folgte. Schliesslich 
stammen die Produktivitätsgewinne im Bereich Verkehr und 
Kommunikation fast ausschliesslich aus dem 
Telekommunikationssektor. 
 

 
 

 
Quelle: SECO 
 
 
Die Entwicklung der 
Wachstumsrate der 
realen Produktivität 
könnte sich 
ausgleichen  

Allerdings lässt sich, wie die folgende Grafik zeigt, eine 
gewisse Konvergenz der Zuwachsraten bei der 
Arbeitsproduktivität zwischen den Sektoren in der Schweiz 
nicht ausschliessen, wenn man die Daten filtert, um sie vom 
Einfluss der Konjunktur zu bereinigen:  
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Evolution des taux structurels de croissance de la productivité
entre 1992 et 2007 avec un filtre HP-1600 sur des données trimestrielles
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Quelle: SECO 
 
Die Schweiz scheint 
sich auf die Sektoren 
zu spezialisieren, in 
denen sie 
komparative Vorteile 
aufweist 

Im internationalen Vergleich scheint die Produktivität in der 
Landwirtschaft, im Tourismus und bei den 
Unternehmensdienstleistungen recht schwach zu sein, 
während sie in der Industrie und bei den 
Finanzdienstleistungen relativ stark ist.9 Diese Dichotomie 
zwischen den Produktivitätsniveaus der verschiedenen 
Sektoren scheint ausserdem noch zuzunehmen. Auf 
internationaler Ebene besteht somit keine Konvergenz bei der 
Produktivität. Mit anderen Worten hat die Schweiz ihre 
komparativen Vorteile in den Sektoren, in denen sie bereits 
stark war, weiter verbessert. Schliesslich ist festzustellen, 
dass in den liberalisierten Sektoren der Strom- und 
Wasserversorgung in Europa beträchtliche Fortschritte 
hinsichtlich der Produktivität erzielt wurden, während die 
Schweiz als einziges Land einen deutlichen Rückgang 
aufweist, dies allerdings erst seit 2002.  
 

 

                                                                      
9 Diese Aussage fusst auf einer grösseren Zahl von Ländern als in der Abbildung abgebildet sind. Die 
Vergleiche erfolgen jeweis im Verhältnis zum nationalen Mittel, was vertretbar ist, da die Schweiz sich 
bei der Arbeitsproduktivität nahe beim Mittel der verglichenen Staaten hält.  
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Quelle: SECO, BFS, Eurostat 
 
 
Die Auswirkungen der 
Liberalisierungen auf die 
Sektoren 
 

Aus den eben gemachten Analysen lassen sich einige 
Folgerungen ziehen.  
 
Die Auswirkungen der Liberalisierungen sind besonders 
auffällig. Einerseits behält der Telekommunikationssektor 
eine starke Wertschöpfung bei, senkt die Preise und 
erhöht seine Produktivität. Andererseits hat der Sektor der 
Strom- und Wasserversorgung nach der Ablehnung des 
Elektrizitätsmarktgesetzes 2002 hinsichtlich der 
Wertschöpfung an Bedeutung verloren und die 
Produktivität ist zurückgegangen, ohne günstigere Preise 
zu bieten. Zwar schaffen die liberalisierten Sektoren oft 
keine Arbeitsplätze, da sie ihre Bemühungen eher auf die 
Erhöhung der Produktivität konzentrieren, aber diese 
Verluste sind bescheiden im Vergleich zu denen der nicht 
liberalisierten Sektoren, wie die internationalen Vergleiche 
und das Beispiel der Strom- und Wasserversorgung 
zeigen. So gibt es keine vernünftigen Argumente, um die 
Liberalisierungen hinauszuschieben.  
 
Der Dienstleistungsbericht des SECO10 bestätigt, dass der 
Rückstand bei den Liberalisierungen gegenüber der EU 
sehr kostspielig ist, unter anderem weil dies den 
ausländischen Unternehmen einen komparativen Vorteil 
verschafft. Vaterlaus et al.(2005)11 kommen zum selben 
Schluss, indem sie Strukturbrüche in verschiedenen 

                                                                      
10 SECO, 2005, "Bericht zur Dienstleistungsliberalisierung in der Schweiz im Vergleich zur EU", 
Grundlagen der Wirtschaftspolitik Nr. 12D, SECO, Bern.  
11 S. Vaterlaus, M. Saurer, C. Spielmann, H. Worm & P. Zenhäusern, 2005, "Staatliche sowie private 
Regeln und Strukturwandel", Strukturberichterstattung Nr. 28, SECO, Bern.  
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Wirtschaftszweigen analysieren. Dieses Argument kann 
auch auf die Landwirtschaft angewandt werden, die sich 
angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Entwicklungen 
ebenfalls so schnell wie möglich auf eine lebensfähige 
Zukunft vorbereiten sollte.  
 

Die Auswirkungen der 
internationalen Öffnung 
auf die Sektoren  
 

Zweitens ist festzustellen, dass die für die internationale 
Konkurrenz geöffneten Sektoren in der Schweiz sehr gut 
zurecht kommen. Selbst der Rückgang der Beschäftigung 
in der Industrie ist im Vergleich zur internationalen 
strukturellen Entwicklung relativ, während manche 
Branchen im der internationalen Konkurrenz geöffneten 
Sektor eine beträchtliche Steigerung der Produktivität 
erleben. Ausserdem scheint die Öffnung die Schweizer 
Wirtschaft zu einer Spezialisierung in den Branchen mit 
den bedeutendsten komparativen Vorteilen zu drängen, 
d.h. vor allem die Finanzdienstleistungen und gewisse 
Industrien. Diese Branchenanalyse bestätigt 
Surchat(2005)12, der von einem Wachstumsmodell 
ausgeht, in dem die internationale Öffnung die 
hauptsächliche Quelle für das Produktivitätswachstum in 
der Schweiz ist. Parallel hat der Aussenwirtschaftsbericht 
2007 des Bundesrates bestätigt, dass in vielen Sektoren 
weiterhin ein grosses Potenzial für die internationale 
Öffnung besteht.  
 

Auch ändernde 
Präferenzen der 
Konsumenten und die 
Konjunktur erklären die 
Leistung der Sektoren  
 

In den Branchen, die keine bedeutende Entwicklung der 
Produktivität aufgrund von Reformen oder infolge der 
internationalen Öffnung aufweisen, ist die 
Strukturentwicklung von der Verlagerung der Struktur der 
Binnenmarktnachfrage in Richtung Tertiärbereich 
gekennzeichnet. Diese dritte Entwicklung begünstigt 
insbesondere die Dienstleistungen für die privaten 
Haushalte, die öffentlichen Dienste, das 
Gesundheitswesen, das Unterrichtswesen und die 
Unternehmensdienstleistungen. Dieser Aspekt im 
Wachstumsprozess, der im Abschnitt zum Problem einer 
dualen Wirtschaftsstruktur ausführlicher erläutert wird, 
unterstreicht die Bedeutung, den Kunden (zu den 
Konsumenten kommen auch der Staat und die 
Unternehmen) Wahlmöglichkeiten zu bieten. Denn es ist 
zu vermeiden, dass durch staatliche Regeln die 
Strukturentwicklung vom Konsum her in Richtung von 
Sektoren beeinflusst wird, die nur ein geringes
Produktivitätswachstum aufweisen. Pissarides und Ngai 
(2007) betonen den zentralen Stellenwert, der den 
Entscheiden der Konsumenten bei der längerfristigen 
strukurellen Entwicklung zukommt.   
 

                                                                      
12 M. Surchat, 2005, "La croissance suisse dans la croissance mondiale", S. 107-124 in "Diagnose: 
Wachstumsschwäche" herausgegeben von L. Steinmann & H. Rentsch von AvenirSuisse, Verlag 
NZZ.  
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Je nach gewähltem Zeitraum muss die Leistung des 
Exportsektors und der Baubranche manchmal relativiert 
werden, da deren Geschäftsgang stark von der 
Konjunktur in der Schweiz und im Ausland beeinflusst 
wird. Die hier vorgelegten qualitativen Aussagen haben 
diesen Konjunkturaspekt berücksichtigt. 
 

Die Divergenz der 
unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen in der 
Schweiz 
 

Angesichts der Feststellungen der vorhergehenden 
Absätze lässt sich die Strukturentwicklung in der Schweiz 
relativ problemlos durch wenige Hauptfaktoren wie die 
internationale Öffnung, die Liberalisierung und die 
Tertiarisierung erklären. Eine bemerkenswerte Ausnahme 
sind die unternehmensbezogenen Dienstleistungen, deren 
Entwicklung als einziger Sektor stark abweichend verläuft, 
ohne dass dies durch eine allgemeine 
wirtschaftspolitische Regel oder eine Analyse der 
Subsektoren erklärt werden könnte. Allerdings ist bekannt, 
dass zum Beispiel in den USA dieser Sektor eine zentrale 
Rolle für den modernen Wachstumsprozess spielt, 
während unsicher ist, inwiefern dies auch für die Schweiz 
zutrifft.  
 

Die Aggregation der 
sektoriellen Dynamiken 
bestätigt die aggregierte 
Tendenz 

Dank den neuen sektoriellen Statistiken des BFS war es 
zum ersten Mal möglich, die langfristige Tendenz bei der 
Entwicklung der Arbeitsproduktivität auf der Grundlage 
einer Aggregation der sektoriellen Dynamiken zu testen. 
Zu diesem Zweck wurde auf Basis von identischen 
Eignungskriterien für jeden Sektor eine geeignete 
Filterung vorgenommen, bevor zur Aggregation der 
gewonnen Trendwerte geschritten wurde. Die Ergebnisse 
sind in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Einerseits, da 
sie die auf der aggregierten Ebene festgestellte Rate einer 
trendmässigen Zunahme der Arbeitsproduktivität von 
1,05% als einen guten Durchschnitt bestätigen und 
andererseits, da sie eine Stabilität der strukturellen 
Wachstumsrate der aggregierten Produktivität 
vorhersagen, und dies obwohl die Wirtschaft tiefgreifende 
Wandlungen kennen wird. Dies ist das Thema des 
nachfolgenden Abschnittes. 
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Taux de croissance structurel de la productivité du travail 
sur la base d'une agrégation de 15 branches économiques 
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Quelle: SECO 
 
Abschnitt 4:  Die Extrapolation der vergangenen Tendenzen 
 
Die neuen 
demographischen 
Szenarien sind 
optimistischer 
 

Von der gesamtwirtschaftlichen Analyse und von der 
Sektoranalyse ausgehend ist es möglich, langfristige 
Wachstumsszenarien zu erstellen. Die Szenarien des SECO 
basieren vor allem auf der Zunahme der Beschäftigung in 
Vollzeitäquivalenten, wie sie aus den demographischen 
Szenarien des BFS hervorgeht, sowie auf einer konstanten 
Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität. Diese beiden 
Elemente wurden im Dezember 2006 revidiert, damit sie als 
Grundlage für den Bericht der Eidg. Finanzverwaltung (EFV) 
über die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen dienen 
konnten. 
 
Die aktualisierten Szenarien des SECO haben das 
Arbeitsangebot in Vollzeitäquivalenten der neuen 
demographischen Szenarien unverändert übernommen13. 
Dieses ist deutlich optimistischer als die vorhergehenden 
Szenarien, hauptsächlich wegen einer optimistischeren 
Einschätzung der Zuwanderung, aber auch wegen der 
unterstellten Zunahme der Arbeitsmarktpartizipation der 

                                                                      
13 In den Szenarien des SECO von 2003 wurde eine Zuwanderung von 15'000 Personen pro Jahr zu 
den demographischen Szenarien von 2001 hinzugefügt, was sich angesichts des freien 
Personenverkehrs als angemessen erwiesen hat. Die neuen demographischen Szenarien von 2006 
scheinen dem SECO sowohl hinsichtlich der langfristigen Zuwanderung als auch hinsichtlich der 
Geburtenziffer optimistisch. Jedoch wurde dieses Mal keine Korrektur vorgenommen. Ausserdem 
muss man sich vor Augen halten, dass es sich hier um Szenarien handelt, deren Schicksal es ist, in 
der Zukunft noch revidiert zu werden. 
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Frauen und der älteren  Arbeitnehmer. Diese Ausweitung des 
Arbeitsangebots im Vergleich der neuen zu den alten 
Szenarien erlaubt eine Erhöhung der Prognose des 
durchschnittlichen jährlichen Wachstums während der 
nächsten dreissig Jahren um 0,2%. 
 

Die strukturelle 
Wachstumsrate der 
Produktivität könnte 
um 0,15% gestiegen 
sein 
 

Hinsichtlich der Wachstumsrate der Produktivität haben die 
neuen Schätzungen die BIP-Daten der Jahre 2002 bis 2008 
integriert14 und verwenden die neue Reihe des 
Arbeitsangebots in Vollzeitäquivalenten gemäss dem Konzept 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die durch das BFS 
erstellt wird und die bis 2008 extrapoliert wurde15. Für diese 
Schätzungen der aggregierten Produktivität wird die 
Robustheit getestet, indem der Berechnungszeitraum am 
aktuellen Rand variiert wird (zwischen 2006 und 2010), was 
erlaubt, die Verzerrungen an den Rändern zu vermeiden16. Es 
ist anzumerken, dass die Schätzung von der gewählten 
Periode genügend unabhängig ist, so dass  man die gewählte 
Methode für die Ermittlung langfristiger Szenarien als 
akzeptabel ansehen kann. Die Zahl von 1,05% Wachstum pro 
Jahr wurde im Dezember 2006 festgehalten. 2007 die Zahl zu 
revidieren wurde nicht für nötig erachtet, obwohl die neuen 
Schätzungen zu einem etwas niedrigeren Wert führen würden, 
der tendenziell in den nächsten Jahren noch weiter sinken 
könnte. Zwar könnte die strukturelle Wachstumsrate der 
Arbeitsproduktivität ausgehend von 0,9% in den 
ursprünglichen Szenarien von 2003 um 0,15% gestiegen sein. 
Vereinfachend ist es jedoch durchaus vernünftig, von 1% pro 
Jahr auszugehen17.  
 
Eine leicht nach oben revidierte Wachstumsrate der 
Arbeitsproduktivität und eine günstigere demographische 
Entwicklung erklären, weshalb die neuen Langfristszenarien 
des SECO optimistischer sind. Sie werden in der folgenden 
Grafik wiedergegeben. Zwei Drittel der Verbesserung 
gegenüber dem alten Szenario sind auf die Verbesserung der 
Beschäftigungsperspektiven zurückzuführen und ein Drittel auf 
eine dynamischere Produktivitätsentwicklung. Diese 
Revisionen bestätigen jedoch, dass der aktuelle Wohlstand 
ausschliesslich der guten Konjunktur und der Erhöhung des 
Arbeitsangebots infolge der Personenfreizügigkeit zu 
verdanken ist. 
 

 

                                                                      
14 Das BIP für 2007 wird vom SECO erstellt. Die Expertengruppe des Bundes hat Prognosen für 2008 
abgegeben.  
15 Die Daten des BFS wurden vom SECO 2006 mit Hilfe der anderen Indikatoren des Arbeitsmarktes 
extrapoliert. Für 2007 und 2008 werden die Prognosen der Expertengruppe des Bundes verwendet. 
16 Der Mechanismus der Schuldenbremse verwendet ein ähnliches Verfahren.  
17 Diese Hypothese wird zum Beispiel vom BSV für die Prognose der finanziellen Stabilität der 
Sozialversicherungen in einigen seiner Modelle angewandt. 
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Quelle: SECO 
 
 
Die stilisierten 
Fakten von Kaldor 
sind in der Schweiz 
zu beobachten 
 

Die Stabilität der Entwicklung der Arbeitsproduktivität, wie sie 
aus der Aggregation sektorieller Entwicklungen hervorgeht 
(vgl. Grafik oben). ist insofern überraschend, als die in den 
nächsten Jahrzehnten erwartete Wirtschaftsstruktur sich stark 
von der heutigen unterscheiden wird. Dass die 
Wachstumsrate der aggregierten Produktivität stabil bleiben 
könnte, lässt sich allerdings in vielen Ländern über lange 
Zeiträume hinweg beobachten. Dieses Phänomen wurde von 
Kaldor (1961) als einer der stilisierten Faktoren des 
Wachstumsprozesses identifiziert. Diese Prognose, die sich 
zurzeit in der Schweiz bestätigt, stützt die Argumente jener, 
die glauben, dass nur eine Wirtschaftspolitik, welche die 
Rahmenbedingungen für die gesamte Wirtschaft verbessert, 
zu einer höheren Wachstumsrate der aggregierten 
Produktivität beitragen kann. Die sektoriellen Wachstumsraten 
haben nämlich die Tendenz, sich gegenseitig zu 
kompensieren, wodurch die aggregierte Rate unverändert 
bleibt. Es ist daher zu empfehlen, die Massnahmen 
systematisch auf alle Sektoren auszurichten und die 
allgemeinen Rahmenbedingungen für die gesamte Wirtschaft 
zu verbessern. Eine Industriepolitik, die sich auf einige vom 
Staat ausgewählte Sektoren beschränkt, hat dagegen sehr 
bescheidene Erfolgschancen, was die im Ausland gemachten 
Erfahrungen zeigen.  
 
Weitere hier nicht aufgeführte Modelle, die verschiedene 
Wirtschaftssektoren unterscheiden, wurden untersucht. Sie 

Scénarios d'évolution des taux de croissance du PIB et de ses 
composantes
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weisen alle auf einen Rückgang der strukturellen 
Wachstumsrate der Produktivität hin, da sich die Wirtschaft in 
Zukunft vermehrt in Richtung tertiärer Sektoren orientieren 
wird, in denen das Produktivitätswachstum schwächer ist 
(Gesundheitswesen usw.). Die Szenarien des SECO können 
somit als optimistisch betrachtet werden, falls keine 
bedeutenden Wirtschaftsreformen verabschiedet werden. 
 

Das Ziel einer 
Erhöhung der 
strukturellen 
Wachstumsrate der 
Arbeitsproduktivität 
um 0,5% ist noch 
nicht erreicht  
 

Aus den vorangehenden Analysen lassen sich die folgenden 
Schlüsse ziehen: 
 

- Die Konjunktur und die Personenfreizügigkeit erklären 
praktisch die ganze aktuelle Dynamik, 

- Die strukturelle Schwäche der Wachstumsrate der 
Produktivität bestätigt sich auch 2007, 

- Ein möglicher Anstieg dieser Wachstumsrate um 0,15% 
reicht nicht aus, um die Konvergenz des Schweizer BIP 
pro Kopf, ausgedrückt in Kaufkraftparität, in Richtung 
des Durchschnitts der OECD-Länder zu vermeiden, 

- Die Robustheit der Wachstumsrate der Produktivität 
gestützt auf sektorielle Analysen spricht für eine 
Wachstumspolitik, die sich auf die 
Rahmenbedingungen und die Gesamtheit der 
Wirtschaftszweige auswirkt, 

- Die Szenarien des SECO sind als relativ optimistisch zu 
betrachten. 

 
Wenn unter den aktuellen Bedingungen die anderen Länder 
der Europäischen Union weiterhin im selben Rhythmus 
wachsen, droht die Schweiz in weniger als 10 Jahren unter 
dem europäischen Durchschnitt zu liegen. Wohl bestätigt sich 
der Eindruck, dass die Schweiz einen ersten Schritt auf dem 
Weg zu einer dynamischeren Wirtschaft gemacht hat, 
insbesondere mit dem Abkommen über den freien 
Personenverkehr. Um jedoch ihren Platz als relativ reiches 
Land behalten zu können, müsste die Schweiz eine Erhöhung 
der strukturellen Wachstumsrate ihrer Produktivität erreichen, 
d.h. hier zum Durchschnitt der anderen Länder aufschliessen. 
Allerdings erlaubt nur die Weiterführung eines umfassenden 
Reformprogramms das Erreichen eines solchen Zieles. 
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Teil 1 / Kapitel 2 
 
 

Wachstumspolitische 
Herausforderungen 
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1.2  Wachstumspolitische Herausforderungen 
 
Um eine möglichst wirkungsvolle Politik verfolgen zu können, gilt es die 
verschiedenen Herausforderungen zu untersuchen, die die Wirtschaft zu bewältigen 
haben wird. Auf die kommenden Jahre bezogen steht die Schweiz vor allem vor zwei 
grundlegenden Herausforderungen: Der weiteren Globalisierung des wirtschaftlichen 
Geschehens und der wachsenden demographischen Alterung. Diese beiden 
Herausforderungen sind untereinander verknüpft, insbesondere aber in 
mannigfacher Weise mit den sechs wirtschaftspolitischen Handlungsfeldern 
verbunden, die im Wachstumspaket 2004 unterschieden worden waren. Es sind dies: 
1. Wettbewerbsintensive Märkte, 2. Öffentliche Finanzen, 3. Internationale Öffnung, 
4. Humankapital, 5. Innovation, 6. Gesamtwirtschaftliche Stabilität, 7. Arbeitsmarkt. 
Die Massnahmen des Wachstumspakets waren ihrerseits auf 6 Ziele aufgeteilt 
worden, welche die ihnen zugrunde liegenden Produktionsfaktoren widerspiegeln: 1. 
Der Wettbewerb auf dem Binnenmarkt, 2. Die Integration in die Weltwirtschaft, 3.  Die 
Optimierung der Staatstätigkeit, 4. Die Erwerbsbeteiligung, 5. Die 
Wettbewerbsfähigkeit des Bildungssystems, 6. Die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Unternehmen, wobei dieses letzte Ziel den Faktor Kapital abdeckt, der im 
Wachstumsbericht 2002 weggelassen wurde. Diese Struktur hat sich als solide 
erwiesen, um das gesamte Wirtschaftsprogramm des Bundesrates zu behandeln, 
und sie wurde in den 6 Kapiteln von Teil II dieses Berichts wieder aufgenommen, in 
dem allfällige in der Legislaturperiode 2008-2011 zu treffende Massnahmen 
analysiert werden. 
 
Wie verbinden sich Globalisierung und demographische Alterung mit diesen sechs 
Handlungsfeldern?  
 
Globalisierung bedeutet zunächst, dass man denjenigen Wirtschaftszweigen, die 
schon im internationalen Wettbewerb stehen, Zugangsmöglichkeiten zu den 
Weltmärkten sichert, die gleich gut sind wie jene der Konkurrenz. Schwieriger 
politisch zu bewältigen ist indes, dass Globalisierung nicht einfach verstärkten 
Warenhandel bedeutet. Globalisierung bedeutet auch Integration von 
Dienstleistungsmärkten, verstärkte Direktinvestitionen, wachsende 
Arbeitskräftemobilität und vor allem ein viel rascherer und umfassenderer 
Wissensaustausch über die Kontinente hinweg. Dies ist Thema im zweitgenannten 
Handlungsfeld. Globalisierung bedeutet eine zusätzliche Herausforderung, wenn 
eine Volkswirtschaft - gepaart mit erfolgreich im internationalen Wettbewerb 
stehenden Branchen - auch Sektoren kennt, in denen die internationale Öffnung 
noch bevorsteht. Die Wettbewerbsbelebung im Inland - das erstgenannte 
Handlungsfeld - dient nicht nur einer Vorbereitung auf die internationale Öffnung, 
sondern ist auch wichtig, damit im internationalen Wettbewerb stehende Firmen auf 
günstige Vorleistungen am Standort Schweiz zurückgreifen können. 
Standortattraktivität in einem Umfeld wachsender Globalisierung resultiert dabei nicht 
nur aus dem Marktzugang im Ausland und dem Preisniveau im Inland, die andern 
vier Handlungsfelder geniessen ebensolche Bedeutung, nämlich die fiskalische 
Situation, die Rekrutierungsmöglichkeiten für Personal, der Bildungsstand der 
Bevölkerung und schliesslich der Rechtsrahmen für unternehmerische Aktivitäten.  
 
 
Rekrutierungsmöglichkeiten, Bildungsstand und fiskalische Situation sind ihrerseits 
durch die demographische Alterung miteinander verbunden: Es fragt sich, ob bei 
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einem weniger günstigen Verhältnis zwischen Gesamtbevölkerung und Personen im 
erwerbsfähigen Alter das Leistungsniveau der öffentlichen Hand noch bei 
gleichbleibender Abgabenlast finanziert werden kann, ob die Renten sicher sind, so 
dass Sozialabzüge auf dem Lohn nicht als Steuern empfunden werden und die 
Bereitschaft zur Erwerbstätigkeit senken, und ob genügend öffentliche Mittel 
verbleiben, um den Einstieg in die Wissensgesellschaft zu unterstützen. Begrenzt 
kann auch ein Konnex zwischen demographischer Alterung und den 
Handlungsfeldern Wettbewerb im Inland, internationale Öffnung sowie 
Rechtsrahmen für unternehmerische Aktivitäten hergestellt werden. Stichworte sind 
die Reform des Gesundheitswesens, Migration, und der Entscheid über die Anlage 
der Deckungskapitalien in der beruflichen Vorsorge.   
 
Zusammengefasst besteht genügend Anlass, international vergleichend die Position 
in den genannten sechs wachstumspolitischen Handlungsfeldern festzuhalten.    
 
 
Abschnitt 1: Langfristige Herausforderung: Die internationale Öffnung 
 
Die internationale 
Öffnung beschlägt alle 
Formen 
grenzüberschreitenden 
Austauschs 

Die internationale Öffnung ist ein weit verwendeter und 
deshalb näher zu klärender Begriff. Wir verstehen unter 
internationaler Öfffnung eine Entwicklung, die sich in 
zahlreichen Ländern abspielt und die einen Zuwachs aller 
Arten von grenzüberschreitendem Austausch beinhaltet, 
seien dies nun Waren, Dienstleistungen, Direktinvestitionen, 
Technologien oder aber auch Arbeitskräfte. Nachstehend 
werden diese fünf Arten von grenzüberschreitendem 
Austausch systematisch für den Fall der Schweiz untersucht. 
Die Globalisierung der Finanzanlagen wird dagegen im 
Kapitel  über die Attraktivität des Finanzplatzes Schweiz 
aufgegriffen. 
 

Die Entwicklung des 
Warenhandels 
 

Die weltweite Entwicklung des Warenhandels nimmt 
weiterhin rasant zu und weist seit den 50er Jahren ständig 
ein strukturelles Wachstum auf, das über demjenigen des 
BIP liegt. Auch die Prognosen sehen ausgezeichnet aus, da 
zahlreiche Schwellenländer nicht nur begonnen haben, sich 
zu öffnen, sondern auch Wirtschaftspolitiken anwenden, die 
sie für Auslandinvestitionen attraktiv machen.  
 
Wie die folgende Grafik zeigt, nimmt der Anteil des 
Warenhandels an der gesamten Wertschöpfung in der 
Schweiz laufend zu. Bezüglich Aussenhandelsverflechtung 
hält sich die Schweiz indes im Mittelfeld, wie die 
nachstehende Grafik zeigt, und liegt eher hinter den andern 
kleineren europäischen Nationen zurück. Bedenkt man ihre 
Grösse und ihre strategische Lage in Europa, ist der Rang 
der Schweiz nicht so hoch wie ihr Potential. Insbesondere 
Österreich hat seit 1995 gezeigt, dass durch die Integration 
in die EU und durch die Öffnung des Agrarsektors höhere
Zuwachsraten beim grenzüberschreitenden Austausch zu 
erzielen sind.  
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Quelle: OECD 
 
 
Die Entwicklung des 
Dienstleistungsverkehrs 
 

In Europa und insbesondere in den kleinen Ländern ist der 
Dienstleistungsverkehr wesentlich dynamischer als der 
Warenhandel. Diese Tendenz ist nicht weltweit zu 
beobachten, denn die Distanzen machen diese Art des 
kommerziellen Austausches noch weniger praktikabel. Aber 
die kleinen Länder wie die Schweiz in einer entwickelten 
Wirtschaftszone wie Europa kennen dieses Phänomen, das 
auch in Zukunft anhalten dürfte, da das Potential noch nicht 
erschöpft ist. Daher ist es wichtig zu gewährleisten, dass 
der Dienstleistungsaustausch mit der Europäischen Union 
von möglichst wenig Hindernissen beeinträchtigt wird, wenn 
man die von diesem grundlegenden Trend gebotenen 
Möglichkeiten nicht verpassen will.  
  
 

 
 

Exposition au commerce extérieur en 2005 
(importations+exportation divisé par le PIB)
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Quelle: OECD 
 
 
Für Beschäftigung und 
Einkommen sind die 
Dienstleistungsexporte 
essentiell geworden 

Dies ist umso wichtiger, als die Dienstleistungsexporte 
(sobald man auch die Einkäufe der Touristen dazurechnet) 
schon heute eine grössere Auswirkung auf die 
Beschäftigung haben als die Warenexporte. Dies rührt 
daher, dass der Anteil der Wertschöpfung am Umsatz bei 
den dienstleistungen höhger liegt als in der Industrie, wie die 
nachfolgende Grafik zeigt. Der Tourismus, aber auch der 
Handel, das Gesundheitswesen und das Bildungswesen 
erklären dieses Phänomen. Gerade mit Bezug auf die beiden 
letztgenannten Sektoren ist das Potential, sich dem 
internationalen Handel zu öffnen, bei weitem noch nicht 
erschöpft 
 

 

Evolution de l'exposition au commerce des services 
(exportations et importations des services divisées par deux fois le PIB)
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Quelle: SECO 
 
Die Entwicklung des 
Technologie-
austausches 

Eine Besonderheit der Schweiz ist die Bedeutung des 
Technologieaustausches. Die jüngsten Statistiken zur F&E 
der Schweizer Unternehmen haben einen starken Anstieg 
des Austausches in diesem Bereich gezeigt. Das Ergebnis 
der Zahlungsbilanz im Technologiebereich hat ebenfalls 
Rekordwerte unter den OECD-Ländern erreicht, wobei 
dieses Resultat wohl zum Teil auf die Steuern 
zurückzuführen ist. Die Unternehmen wählen den Standort 
für ihre F&E zunehmend anhand der komparativen Vorteile 
der Forschungsplätze. Die KOF hat bestätigt, dass die 
Schweiz im Allgemeinen über attraktive 
Rahmenbedingungen für Innovationsaktivitäten verfügt18. 
Wie die OECD19 empfiehlt sie jedoch auch einige 
Verbesserungen (Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für die Unternehmen, Stärkung der Innovationspolitik und der 
höheren Bildung). Alles weist darauf hin, dass die Tendenz 
zur Internationalisierung und zu einem zunehmenden 
Wettbewerb zwischen den nationalen Forschungsplätzen 
weitergehen wird, umso mehr als auch gewisse 
Entwicklungsländer klare Ambitionen in diesem Bereich 
haben. 
 
 

Die Entwicklung des 
Kapitalverkehrs 

Die Globalisierung wird vor allem mit den Direktinvestitionen 
im Ausland in Verbindung gebracht. Die Statistiken der 

                                                                      
18 "Innovationsaktivitäten in der Schweizer Wirtschaft, eine Analyse der Ergebnisse der 
Innovationserhebung 2005", S. Arvanitis, H. Hollenstein, U. Kubli, N. Sydow & M. Wörter, 
Strukturberichterstattung Nr. 34, SECO, 2007.  
19 Kapitel 5: "Marge d'amélioration dans le domaine de l'innovation" der "Études économiques de 
l'OCDE Suisse", OECD, 2006.  
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 OECD bestätigen denn auch ein noch nie dagewesenes 
Volumen des Kapitalverkehrs, wenn auch starke 
Schwankungen zu verzeichnen sind. Die Furcht vor 
Verlagerungen von Arbeitsplätzen in Entwicklungsländer ist 
in einigen Ländern ein Diskussionsthema. Aufgrund ihrer 
multinationalen Konzerne und der Stärke ihres Finanzsektors 
war die Schweiz bei dieser Entwicklung im Vorsprung 
gegenüber den anderen Ländern und sie ist dafür so auch 
besser vorbereitet. So erreicht der von Schweizer 
Unternehmen im Ausland investierte Kapitalbestand 
Rekordwerte im Vergleich zur lokalen Beschäftigung. 
Studien20 zeigen, dass die direkten Auswirkungen der 
Direktinvestitionen auf die Beschäftigung in der Regel neutral 
sind. Hollenstein (2001) erläutert dieses Ergebnis indem er 
von den einzelnen Unternehmen ausgeht. Jene, die 
wettbewerbsfähig sind, erschliessen Märkte im Ausland, 
investieren und stellen im In- und Ausland Personal an. 
Wenn in einer Branche Arbeitsplätze in der Schweiz verloren 
gehen, geschieht dies wegen der weniger 
wettbewerbsfähigen Unternehmen, die  unter den Importen 
leiden. Diese Erklärung wird von der 
wirtschaftswissenschaftlichen Literatur zu andern Ländern 
bestätigt,. einschliesslich jener zu weniger entwickelten 
Ländern.  
 
Um diese Änderung bewältigen zu können, ist eine grosse 
Flexibilität des Arbeitsmarktes erforderlich, wie die OECD21

und jüngst auch die BIZ22 immer wieder betonen. Dies ist der 
zweite Grund, weshalb die Schweiz erfolgreich zu einem der 
globalisiertesten Länder der Welt geworden ist. 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                         
20 Zum Beispiel "Internationalisierung der Produktion und sektoraler Strukturwandel: Folgen für den 
Arbeitsmarkt", F. Henneberger & A. Ziegler, Strukturberichterstattung Nr. 8, SECO, 2001.  
21 Zum Beispiel Kapitel 3 "Tirer le meilleur parti de la globalisation" der "Perspectives économiques de 
l'OCDE No 81", OECD, 2007 oder auch "Globalisation and Labour Markets, Policy Issues Arising from 
the Emergence of China and India", D. T. Coe, OECD Social Employment and Migration Working 
Papers No. 63, OECD, November 2007.  
22 L.Ellis and K.Smith, July 2007 : "The Global Upward Trend in the Profit Share", BIS Working Papres 
No. 231, Basel. 
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Quelle: OECD 
 
Der Beitrag der 
Bilateralen Abkommen 
zur allgemeinen 
Beschäftigung 
 

Der Austausch des Faktors Arbeit war im Fall der Schweiz 
schon immer sehr intensiv. Die Beschäftigungsdynamik hat 
sich seit 2002 noch beschleunigt, dank dem gestaffelten 
Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit mit den 15 EU-
Mitgliedstaaten und mit der EFTA, und seit 2006, aufgrund 
der ausweitung des Abkommens auf acht mittel- und 
osteuropäische Staaten sowie Zypern und Malta. Das 
Thema wurde im vorderen Kapitel in Abschnitt 2 eingehend 
behandelt. Was sich gegenüber früheren 
Zuwanderungswellen sicher gewandelt hat, ist das immer 
höhere Niveau der beruflichen Qualifikationen der 
Immigranten.  
 

Die Globalisierung ist 
eine Chance, welche 
die Schweiz bereits in 
mancher Hinsicht zu 
Nutzen verstand  

Aufgrund der vorangehenden Beobachtungen können wir 
feststellen, dass die Globalisierung quer über alle Formen 
des grenzüberschreitenden Austauschs hinweg eine 
wesentlihce Rolle spoielt und zu einer verbesserung der 
Produktivität beiträgt. Dies gilt auch bezogen auf die 
Schiwez, welche sie über die folgenden Wege zu nutzen 
verstand :  
-  durch Nutzung der komparativen Vorteile, wo - bezogen 

auf die Güter - ein bedeutendes Potential noch im 
Agrarsektor verbleibt; 

-  durch Nutzung von Skaleneffekten, aber auch durch eine 
Wettbewerbsbelegung auf dem Binnenmarkt, 
insbesondere bei den Dienstleistungen; 

- durch die Nutzung von Investitionsmöglichkeiten im 
Ausland seitens jener Unternehmen, die die produktivsten 
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Verfahren zu entwickeln verstanden, während parallel 
dazu weniger produktive Firmen ihre Ressourcen 
zugunsten leistungsfähigerer Wirtschaftszweige und 
Unternehmen freigeben mussten; 

- durch eine raschere Verbreitung von Wissen ud 
Innovationen; 

- durch Erschliessung eines enormen Potentials an 
Arbeitskräften im Ausland mit einer immer besseren 
Ausstattung an Humankapital, das sich zur Stärkung des 
Produktionsstandortes Schweiz heranziehen lässt.  

 
 
Abschnitt 2: Langfristige Herausforderung: Die Dualität der Schweizer 
Wirtschaft 
 
Die Definition der 
Binnensektoren  
 

Während die Schweiz allgemein gut gerüstet scheint, um die 
Herausforderungen der Globalisierung zu bewältigen, steht sie 
doch vor der Herausforderung, die Wettbewerbsintensität in 
und die Wettbewerbsfähigkeit der Binnenwirtschaft zu 
steigern, kennen doch nicht alle Wirtschaftszweige denselben 
Grad an Öffnung und an Dynamik.  
 
Traditionellerweise bestand die Dualität der Wirtschaft in einer 
Aufteilung zwischen den Dienstleistungen und der Industrie. 
Die Industrie war üblicherweise der Motor der Wirtschaft, mit 
starken Produktivitätsgewinnen und einer höheren 
Kapitalintensität. Mit der internationalen Öffnung im 
Dienstleistungsbereich hat dieses Schema jedoch seine 
Gültigkeit verloren, denn die Banken und die Versicherungen 
weisen ebenfalls überdurchschnittliche Produktivitätsraten und 
Wachstumsraten der Produktivität auf und sind  dabei 
international stark verflochten. Die Dualität lässt sich heute 
besser erklären, wenn man zwischen den Binnensektoren und 
dem Exportsektor unterscheidet. Für diesen Zweck definieren 
wir den Exportsektor durch einen Exportanteil an der 
Produktion von mehr als 20%. Die Industrie, der Tourismus, 
der Finanzsektor und die Versicherungsbranche bilden den 
Exportsektor. Die andern Wirtschaftszweige bilden den 
Binnensektor, den man noch unterteilen kann in den Sektor, 
der von privaten Unternehmen dominiert wird (Landwirtschaft, 
Bergbau, Bauwirtschaft, Handel, Strassen- und Lufttransport, 
Unternehmensdienstleistungen, Dienstleistungen für 
Haushalte) und den Sektor, in dem para-staatliche 
UNternehmen häufig sind (Wasser- und Stromversorgung,. 
Gesundheitswesen, Verwaltung und Erziehung, 
Infrastruktursektoren, Umwelt (Entsorgung)).   
 

Die Preise nach 
Wirtschaftszweigen 
 

Die massgebende Erscheinung. welche die Dualität 
kennzeichnet, ist die Preisstruktur in der Schweiz, die zugleich 
die Produktivität der betroffenen Branchen widerspiegelt. 
Zunächst ist das allgemeine Preisniveau in der Schweiz im 
internationalen Vergleich sehr hoch, was bereits auf eine 
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ausgeprägte wirtschaftliche Dualität hinweist. Wie die folgende 
Grafik zeigt, erscheinen die hohen Preise ausschliesslich in 
den staatsnahen Sektoren oder in den Wirtschaftszweigen, die 
stark reguliert sind. Vom SECO finanzierte Studien23  zeigen, 
dass die hohen Löhne nur sehr beschränkt für das hohe 
Preisniveau in der Schweiz verantwortlich sind, da sie durch 
die Flexibilität der Arbeitskräfte und die Arbeitsbedingungen 
(wie Arbeitsstunden, Absentismus) kompensiert werden. Die 
Preise in den geschützten oder staatlich administrierten 
Sektoren sowie die Bodenpreise sind die Ursache der 
Hochpreisinsel Schweiz.  
 
 

 

Niveau des prix en Suisse par rapport à l'UE des 15 en 2005
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Quelle: OECD 
 
 
 Diese Struktur hat sich seit Messergebnisse verfügbar sind als 

hartnäckig erwiesen. Ausnahmen sind einige  Sektoren, in 
denen mit der Liberalisierung begonnen wurde, wie der 
Telekommunikationssektor und die Eisenbahnen. Diese 
kürzlich liberalisierten Wirtschaftszweige haben gezeigt, dass 
bei zunehmendem Wettbewerb dank der freigesetzten 
unternehmerischen Initiative ein beträchtliches Potenzial für 
Preissenkungen entsteht, wie die nachfolgende Grafik zeigt. 

                                                                      
23 Zum Beispiel "Preisunterschiede zwischen der Schweiz und der EU, eine empirische Untersuchung 
zum Ausmass, zu Erklärungsansätzen und zu volkswirtschaftlichen Konsequenzen", M. Eichler, M. 
Grass, C. Koellreuter & T. Kübler, Strukturberichterstattung Nr. 21, SECO, 2003 und 
"Tourismusdestination Schweiz: Preis-und Kostenunterschiede zwischen der Schweiz und der EU", J. 
Kuster & P. Plaz, Strukturberichterstattung Nr. 20, SECO, 2003.  
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Entwicklung der Preise für Konsumgüter nach Konkurrenzintensität   

 
Quelle: Iten et al. (2003)24 
 
 
 
Die Bestätigung der 
Dualität anhand der 
Beschäftigung… 
 

Da die durch den Exportsektor generierten neuen Einkommen 
weitgehend in den Binnensektoren ausgegeben werden, die 
ein schwächeres Produktivitätswachstum aufweisen, ist das 
Resultat, dass die Beschäftigung anteilsmässig im 
Binnensektor und im staatsnahen Sektor steigt, im 
Exportsektor jedoch zurückgeht, wie die folgende Grafik zeigt. 
Diese Entwicklung ist auf dieselben zugrundeliegenden 
wirtschaftlichen Mechanismen zurückzuführen wie der 
Übergang von der landwirtschaftlichen zur industriellen Phase 
und anschliessend zur Tertiarisierung. 
 
Es ist möglich, dass sich die Beschäftigung weiterhin in 
Richtung der Binnensektoren verlagert, deren Produktivität 
weniger dynamisch ist, und dass damit die ganze Wirtschaft 
sich in Richtung eines niedrigeren Wachstums entwickelt. 
Japan ist in diesem Sinn in einer sehr ähnlichen Situation wie 
die Schweiz, mit einem äusserst konkurrenzfähigen 
Exportsektor und einem Binnensektor, der seine 
Produktionsstrukturen kaum entwickelt. Wie Japan ist auch die 
Schweiz lange davon ausgegangen, eine leistungsfähige 
Exportwirtschaft reiche aus, um zufriedenstellende 
Wachstumsraten zu gewährleisten. Die angelsächsischen 
Länder, rasch gefolgt von den skandinavischen Staaten, 
haben sich für einen anderen Weg entschieden und 
orientieren sich mehr an den Konsumenten auf dem 
Binnenmarkt. Sie haben gezeigt, dass die 

                                                                      
24 R, Iten, M. Peter, A. Vettori & S. Menegale, 2003, "Hohe Preise in der Schweiz: Ursachen und 
Wirkungen", Strukturberichterstattung Nr. 19, SECO, Berne.  
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Wettbewerbsfähigkeit gegen aussen nicht mehr ausreicht, da 
Reformen im Binnensektor unvermeidlich sind, um das 
Wachstum zu stimulieren und zu vermeiden, dass die 
wirtschaftliche Dualität zunimmt und mit der Zeit auch den 
Exportsektor verdrängt und die ganze Wirtschaft bremst.  
 

Quelle: SECO  
 
 
… sowie anhand der 
Produktivität 
 

Im Gegenzug sieht sich der Exportsektor den Anreizen einer 
Konkurrenz ausgesetzt, die mit der Globalisierung zunimmt 
und ihn zwingt, seine Leistungen laufend zu steigern. In der 
Folge nimmt die Produktivität in diesem Sektor stark zu, was 
auch darauf zurückzuführen ist, dass die Unternehmen häufig 
Mitarbeiter mit den höchsten Kompetenzen rekrutieren. Die 
folgende Grafik bestätigt dies. Auf der anderen Seite weisen 
die von privaten Unternehmen geprägten Binnensektoren eine 
Stagnation oder gar einen Rückgang der realen Produktivität 
in Vollzeitäquivalenten auf. Die Entwicklung der Produktivität 
des staatsnahen Sektors verläuft abwärts gerichtet. Da diese 
Entwicklung aus statistischen Gründen jedoch vorwiegend das 
Lohnniveau wiedergibt, lässt sich daraus nicht folgern, ob dies 
die Produktion pro Angestellten widerspiegelt. 
 
Dies bestätigt, dass der Exportsektor die Entwicklung der 
Wirtschaft trägt, was in andern Ländern nicht unbedingt der 
Fall ist, während der private binnenorientierte 
Wirtschaftssektor geringere Anreize zu kennen scheint, die 
produktivsten Produktionsmethoden zur Anwendung zu 
bringen.  
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Quelle: SECO 
 
 
Die Entwicklung des 
Indikators der 
Strukturreformen der 
OECD 
 

Hinsichtlich der Reformen auf dem Binnenmarkt klassiert die 
OECD die Schweiz unter den am wenigsten reformwilligen 
Ländern, wie der folgende Indikator aus dem Jahr 2003 
zeigt25. Zwar wurden Fortschritte gemacht, aber oft deutlich 
weniger schnell als in den anderen Ländern. So ist der 
Rückstand der Schweiz bei den Reformen in den letzten zehn 
Jahren laufend gestiegen. Wenn der Reformprozess sich nicht 
beschleunigt, wird diese Tendenz wahrscheinlich auch in 
Zukunft anhalten. Wie der Dienstleistungsbericht des SECO 
gezeigt hat, ist es jedoch besonders kostspielig, zu den letzten 
Ländern zu gehören, die Reformen umsetzen, unter anderem 
weil die einheimischen Unternehmen in Konkurrenz zu 
Unternehmen treten, die ihre Wettbewerbsfähigkeit bereits 
gestärkt haben.  
 

 

                                                                      
25 Dieser Indikator gibt den Reformen der öffentlichen Infrastrukturen ein hohes Gewicht. Ein 
ausgewogenerer Indikator ist in Vorbereitung.  
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Quelle: OECD 
 
 
Die Entwicklung des 
Anteils der 
Pflichtausgaben 
 

Ein weiterer Hinweis, der das Entstehen einer dualen 
Wirtschaft bestätigt, ist der wachsende Anteil der Einkommen 
der Haushalte, die für «Zwangsausgaben» eingesetzt werden, 
d.h. in Bereichen, in denen der Konsument praktisch keine 
Wahl hat. Diese setzen sich vorwiegend aus den Steuern und 
den Versicherungen zusammen, insbesondere der 
Krankenversicherung. Bei diesem Teil der Haushaltsausgaben 
besteht somit nur geringfügiger Wettbewerb und es beseht die 
Eigenheit, dass das Geld in der Schweiz ausgegeben werden 
muss. Gemäss ECOPLAN ("002) ist es diese Entwicklung -
zusammen mit den Mieten -, welche die hauptsächliche 
Ursache der wachsenden sozialen Ungleichheiten in der 
Schweiz bezogen auf das verfügbare Haushalteinkommen 
darstellt, weit vor der Globalisierung. Die Verringerung der 
Dualität in der Schweizer Wirtschaft ist deshalb nicht nur für 
das Wachstum von zentraler Bedeutung, sondern auch für die 
Reduktion der tatsächlichen sozialen Ungleichheiten.  
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 Quelle: BFS 
 
 
Die Entwicklung der 
Staatsquote in 
Relation zur 
Gesamtnachfrage 
 

Das Problem der Dualität der Schweizer Wirtschaft wurde 
auch durch die immer stärkere Inanspruchnahme von 
Ressourcen durch den Staat als Anbieter von 
Dienstleistungsproduzent verschärft. Zwar ist diese 
Entwicklung auch in den anderen OECD-Ländern zu 
beobachten, sie stellt jedoch einen erschwerenden Faktor für 
das Wachstum in einem Land dar, in dem die Dualität 
ausgeprägt ist. Falls nichts unternommen wird, ist auch davon 
auszugehen, dass diese Tendenz in Zukunft anhält, wobei die 
demographische Alterung ein wesentlicher Faktor sein kann. 
 

 
 
Abschnitt 3: Langfristige Herausforderung: Die Wahrung einer hohen 
Erwerbsbeteiligung 
  
Die neuen 
demographischen 
Szenarien sind 
optimistischer 
 

Die am besten vorhersehbare langfristige Tendenz ist sicher 
die demographische Entwicklung. Sie ist in fast allen 
entwickelten Ländern von der demograhischen Alterung 
geprägt. Dies gilt insbesondere auch für jene Länder, mit 
denen Prersonenfreizügigkeit besteht, unter Einschluss der 
Staaten Osteuropas. Das BFS hat die demographischen 
Szenarien für die Schweiz 2006 aktualisiert. Dank der 
Zuwanderung sind die Tendenzen optimistischer geworden als 
in den vorhergehenden Szenarien. Diese Szenarien gehen 
allerdings von einigen zentralen Hypothesen wie dem Erhalt 
einer hohen Geburtenziffer und dem langfristigen 
Fortbestehen einer starken Zuwanderung aus.  
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Quelle: BFS 
 
 
Die Zuwanderung 
schiebt die Probleme 
nur auf, welche die 
demographische 
Alterung begleiten  
 

Wie in den vorhergehenden Szenarien dürfte sich die Alterung 
der Bevölkerung aufgrund der steigenden Lebenserwartung 
und einer niedrigen Geburtenziffer der Schweizer Familien 
fortsetzen. Szenario A fusst auf jenen demographischen 
Parametern, die gestützt auf die historische Erfahrung als die 
wahrscheinlichsten erscheinen, während den Szenarien B und 
C jeweils die optimistischsten, resp. die pessimistischsten 
Werte zugundeliegen. Die neue Zuwanderungswelle infolge 
der Personenfreizügigkeit hat die mit der demographischen 
Alterung verbundenen wirtschaftlichen Probleme nur um rund 
2 Jahre hinausgeschoben. Der Grund dafür ist, dass die 
Zuwanderer relativ jung in die Schweiz kommen, jedoch wie 
alle anderen älter werden, und ihre Geburtenziffern sich denen 
der Schweizer an nähern. Um eine konstant wachsende 
Bevölkerung bei der aktuellen niedrigen Geburtenziffer 
erhalten zu können, müsste sich die in Szenario A als 
konstant unterstellte Nettozuwanderung praktisch verdoppeln. 
 

Manche 
gesellschaftliche 
Gruppen könnten 
ihre Erwerbsquote 
erhöhen, … 
 

Ferner hat das BFS geschätzt, dass die Erwerbsquote der 
älteren Arbeitnehmer in Zukunft steigen könnte. Laut den 
verfügbaren Angaben verlängert sich nicht nur die 
Lebenserwartung der Menschen, sie bleiben auch immer 
länger bei sehr guter Gesundheit. Es ist daher vernünftig, 
anzunehmen, dass sie auch länger erwerbstätig bleiben 
wollen, wenn ihre Gesundheit dies zulässt. Allerdings müssten 
eine Vielzahl von Reformen, insbesondere der 

Evolution anticipée de la population suisse 
selon les derniers scénarios démographiques
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Sozialversicherungen, aber auch in der Weiterbildung und im 
Arbeitsmarkt diese Tendenz begleiten, damit sie sich 
konkretisiert. 
 
Auch die Frauen müssten in Zukunft vermehrt einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen wollen. Diese Tendenz muss 
ihrerseits von Reformen unterstützt werden, die eine bessere 
Vereinbarkeit von Arbeit und Familie ermöglichen. 
 

 

Quelle: BFS 
 
 
… doch die Jungen 
dürften länger 
studieren und die 
Invaliditätsrate dürfte 
ansteigen 
 

Zugleich müssen die Jungen, um ihre berufliche Zukunft in 
einer immer komplexeren Gesellschaft zu sichern, immer 
umfassendere, vorwiegend theoretische Kenntnisse erwerben. 
Viele werden daher entscheiden, ihre Studiendauer zu 
verlängern und den Eintritt ins Erwerbsleben zu verschieben. 
Allerdings weisen gut ausgebildete Personen eine niedrigere 
Arbeitslosenquote auf und nehmen mehr am Arbeitsmarkt teil. 
Die Auswirkungen einer grösseren Investition in das 
Humankapital auf das Arbeitsangebot während der ganzen 
Lebensdauer dürften also nur leicht negativ sein.  
 
Eine lange Studiendauer ist jedoch nicht für immer 
vorgegeben, wie verschiedene europäische Länder zeigen. 
Ein Erziehungswesen, das die Auszubildenden auf den Eintritt 
in den Arbeitsmarkt vorbereitet, indem es eine breite Wahl von 
Ausbildungsgängen anbietet, die den Bedürfnissen der 

Taux de participation anticipé en équivalents plein-temps

40

50

60

70

80

90

100

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

en
 %

 d
e 

la
 p

op
ul

at
io

n 
de

 la
 c

la
ss

e 
co

nc
er

né
e 20 ans

Hommes 40 ans
Femmes 40 ans
60 ans



  

 

 

 

 

111

Wirtschaft entgegenkommen, vermag die Studiendauer ohne 
Qualitätseinbussen zu verkürzen.  
 
 

Der Invalidenanteil 
könnte steigen, wenn 
man ihn in 
Vollzeitäquivalenten 
misst 

Vor der Revision der Invalidenversicherung zogen sich immer 
mehr Männer in frühem Alter aus der Erwerbstätigkeit zurück. 
Da eines der Ziele der Revision war, dieser Tendenz 
Gegensteuer zu geben, wird weiterhin zu beobachten sein, ob 
ausreichende Massnahmen getroffen wurden. Ein Rückgang 
der Zahl der neuen Renten ist nur ein Kriterium wenn man die 
Zahl der Vollzeitbeschäftigten im Blickfeld hat.   
 

Kommentar zur 
Entwicklung der 
Arbeitslosenquote 
und der gearbeiteten 
Stunden 
 

Langfristig braucht nicht mit einem strukturellen Anstieg der 
Arbeitslosenquote auf über 3% gerechnet zu werden, denn 
zahlreiche Länder, die flexible Arbeitsmarktpolitiken 
anwenden, weisen eine sehr niedrige strukturelle 
Arbeitslosenquote auf. In diesem Zusammenhang hat 
Sheldon (2006) die Ansicht geäussert, dass die strukturelle 
Arbeitslosenquote der Schweiz zwar höher sei als bislang 
erwartet (gegen 3,1% oder 125'000 Personen), dass sie 
jedoch rückläufig sei. 
 
Hinsichtlich der Arbeitsstunden ist in mehreren Ländern ein 
gewisser Widerstand festzustellen, die Grenze von 40 
Stunden pro Woche für die wöchentliche Normalarbeitszeit zu 
unterschreiten. Wenn die heutige Entwicklung anhält, dürfte 
sich die Schweiz erst in über 25 Jahren diesem Niveau 
annähern. Es ist daher verfrüht, mit einer Trendwende beim 
Rückgang der wöchentlichen Arbeitsstunden zu rechnen. 
 
 

Ab 2020 könnte der 
Rückgang des 
Arbeitsangebotes 
einsetzen 

Wenn man all diese Erwägungen zusammenfasst, ist davon 
auszugehen, dass das Arbeitsangebot in Vollzeitäquivalenten 
in der Schweiz gemäss Szenario A des BFS gegen 2020 zu 
sinken beginnt. Es ist dieses Szenario, das auch für das 
SECO-Szenario zur langfristigen Wachstumsentwicklung 
massgebend ist. 
 

 
 
Abschnitt 4: Langfristige Herausforderung: Eindämmung des Wachstums des 
Staates 
 
Kein evidenter 
Zusammenhang 
zwischen dem 
Wachstum und der 
Fiskalquote 
 

Im Zeichen der demographischen Alterung ist zu erwarten, 
dass der Druck auf die öffentlichen Finanzen steigt. Einerseits 
werden mehr Bürger auf öffentliche Leistungen zählen, 
andererseits werden vergleichsweise weniger Personen auf 
dem Arbeitsmarkt aktiv sein, wobei dies von der Abgabenlast 
mit beeinflusst ist.  
 
Eine Studie der EFV hat bestätigt, dass ein Zusammenhang 
zwischen dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum und der 
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Höhe der Staatsquote in den OECD-Ländern statistisch nicht 
gesichert  ist. Wenn man bestimmte Ausgaben wie die Bildung 
oder die öffentlichen Investitionen betrachtet, oder gewisse 
Steuern wie die Steuern auf Vermögenstransaktionen oder die 
Besteuerung (anderer) mobiler Produktionsfaktoren, kann 
indes eine Auswirkung festgestellt werden.  
 

Die Fiskalquote ist 
trotzdem wesentlich 
für die Schweiz 
 

Mehrere Kommentare drängen sich hierzu auf: 
- Erstens besteht ein negativer Zusammenhang 

zwischen dem Wachstum des BIP und dem Wachstum 
der Staatsquote. In Ländern mit schwachem Wachstum 
hat der Staat eine natürliche Tendenz, mehr Raum 
einzunehmen um damit die Schwäche der 
Privatwirtschaft auszugleichen. Kurzfristig kann dies 
aus Konjunkturgründen akzeptabel sein, langfristig 
nimmt dies jedoch der Privatwirtschaft die notwendigen 
Mittel für ihre Entwicklung, was im Endeffekt dem 
trendmässigen Wachstum schadet.  

- Zweitens könnte die internationale Erfahrung von 
geringem Nutzen für die Schweiz sein, wenn unser 
Land auf dem Weg einer wachsenden Dualität 
zwischen dem Binnensektor und dem international 
exponierten Sektor weiter fortschreitet. Alle Länder, die 
hohe trendmässige Wachstumsraten bei hohen 
Staatsquoten aufweisen, haben gleichzeitig ihre 
Wirtschaft auch gründlich reformiert. Dies ist in der 
Schweiz nicht der Fall. Die Auswirkungen einer 
Erhöhung der vom Staat verwendeten Ressourcen in 
einer nicht reformierten Wirtschaft sind sehr viel 
nachteiliger, da sie das Problem der Dualität erhöhen.  

- Drittens dürften die Finanzierungsbedürfnisse weiter 
zunehmen, vor allem wenn man die zukünftigen 
demographischen Herausforderungen betrachtet und 
solange keine Wirtschaftsreformen durchgeführt 
werden.   Wenn die skandinavischen Länder in der 
Lage sind, eine hohe Staatsquote zu finanzieren, 
geschieht dies, indem sie sich auf Steuern abstützen, 
die so wenig verzerrend wie möglich sind, zum Beispiel 
mittels einer dualen Besteuerung der Kapitalerträge 
oder mittels einer MWST mit wenigen Ausnahmen. In 
einem föderalistischen System wie dem der Schweiz 
kann eine solch optimale Steuerstruktur jedoch kaum 
innerhalb der erforderlichen Frist erreicht werden. 

- Viertens streben praktisch alle OECD-Länder eine 
Staatsquote unter 50% an, denn wenn die 
Grenzsteuerbelastung über eine bestimmte Schwelle 
hinausgeht, beginnen die Staatseinnahmen zu sinken. 
Die wachsende Mobilität der Produktionsfaktoren dürfte 
diese Schwelle noch senken. Es besteht somit eine 
Grenze, oberhalb welcher die Staatsquote mit 
Sicherheit für das Wachstum nachteilig ist.   
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Die Nachhaltigkeit 
der öffentlichen 
Finanzen hat das 
Potenzial, einen 
Fiskaldruck 
hervorzurufen 
 

Um zu bestimmen, ob die Abgabenlast tendenziell steigen 
könnte, gibt es mehrere Methoden. Die EU hat sich für einen 
Ansatz entschieden, der den Verschuldungsgrad im Jahr 2050 
zu ermitteln sucht. Die EFV, die diesen Ansatz übernommen 
hat, veröffentlicht ihren Bericht über die Nachhaltigkeit der 
öffentlichen Finanzen der Schweiz im Mai 2008. Ein Ziel 
dieses Berichtes wird es sein, die Steuerlücke zu bestimmen, 
die es zu schliessen gilt, um die Staatsverschuldung konstant 
zu halten. Wenn der Bericht in etwa die die Ergebnisse der 
vom SECO veröffentlichten Generationenbilanz26 bestätigt, 
wird der Schluss dahin gehen, dass ein zusätzlicher 
Finanzbedarf in der Grössenordnung von 1% des BIP besteht. 
Im Vergleich mit zahlreichen anderen europäischen Ländern 
lässt sich in der Schweiz eine Nachhaltigkeit der öffentlichen 
Finanzen somit erreichen. Dabei darf jedoch nicht vergessen 
werden, dass die Krankenversicherungsprämien laufend 
weiter steigen werden, wenn keine konsequenten Reformen 
im Gesundheitssektor unternommen werden. Auch der 
Finanzierungsbedarf der 2. Säule könnte angesichts der 
steigenden Lebenserwartung und einem möglichen Rückgang 
der Realerträge weiter zunehmen. Insbesondere die Beiträge 
für die 2. Säule können jedoch das Verhalten der Haushalte 
massgeblich beeinflussen und in diesem Sinn sollte eine 
Senkung des Umwandlungssatzes nicht beschlossen werden, 
ohne die Auswirkungen auf das Wachstum gründlich zu 
prüfen. Vor dem Hintergrund, Nachhaltigkeit in den 
öffentlichen Finanzen erreichen zu müssen, hat Deutschland 
eine Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre beschlossen.  
 

Die Qualität der 
öffentlichen 
Finanzen ist auch 
eine Stütze für das 
Wachstum 
 

Es bestehen nur wenig Zweifel, dass gewisse öffentliche 
Ausgaben für das Wachstum wesentlich sind. Zum Beispiel 
die Investitionen in öffentliche Infrastrukturen oder die Bildung 
gehören dazu, obwohl noch kein unangefochtener Beweis 
eines Kausalitätszusammenhangs mit dem Wachstum 
erbracht wurde. Diese Budgetposten könnten gefährdet sein, 
wenn die Finanzierungsprobleme zunehmen. Zurzeit sind 
keine signifikanten Bewegungen in den öffentlichen 
Haushalten sichtbar, höchstens ein leichter Rückgang der 
öffentlichen Investitionen in den Kantonen und Gemeinden. 
Die öffentlichen Investitionen des Bundes und die 
Bildungsausgaben aller drei staatlichen Ebenen haben sich im 
Verlauf des letzten Jahrzehnts stabilisiert. Angesichts der 
Herausforderungen der Globalisierung für die 
Verkehrsinfrastruktur und angesichts der kommenden 
Wissensgesellschaft tut der Staat gut daran, sich die 
notwendigen Mittel zu geben, um auf diesem Weg 
fortzuschreiten. Der Aufgabenüberprüfung des Bundes fällt die 
Aufgabe zu sicherzustellen, dass sich die politischen 
Prioritäten in der mittleren Frist auch durchsetzen können.  
 

                                                                      
26 "Zur Nachhaltigkeit der Schweizerischen Fiskal- und Sozialpolitik: eine Generationenbilanz", B. 
Raffelhüschen & C. Borgman, Strukturberichterstattung Nr. 3, SECP, 2001.  
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Zusammenfassend herrscht heute der Eindruck vor, dass die 
Schweiz in der Lage ist, die Herausforderungen für die 
öffentlichen Finanzen sowohl seitens der Steuern wie auch 
hinsichtlich der Qualität der öffentlichen Ausgaben zu 
bewältigen. Die Herausforderungen der 2. Säule dürfen 
aufgrund ihrer Auswirkungen auf das Wachstum allerdings 
nicht vernachlässigt werden, und dasselbe gilt für die Frage 
der Qualität der öffentlichen Finanzen, namentlich auch auf 
Kantonsebene. 
 

 
 
Abschnitt 5: Langfristige Herausforderung: Die Wissensgesellschaft 
 
Die Investition in das 
Humankapital wird 
mit dem technischen 
Fortschritt weiter 
zunehmen 
 

Der moderne Entwicklungsprozess ist auch durch die Bildung 
einer «Wissensgesellschaft» gekennzeichnet, d.h. die 
Wertschöpfung wird in den entwickelten Ländern zunehmend 
von den immateriellen Vermögenswerten bestimmt, die mittels 
vertieften wissenschaftlichen Kenntnissen verwaltet werden. 
Die weltweite Akkumulierung eines immer höheren Niveaus an 
Humankapital ist die sichtbare  Erscheinung dieser 
Entwicklung. Auch in der Schweiz wird eine starke Zunahme 
von Studenten und Studienabgängern erwartet, wie die 
folgende Grafik zeigt:  
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Die positiven 
Auswirkungen der 
Personenfreizügigkeit 
auf die Innovation 
 

Wenn man die Hindernisse für die Innovation in der Schweiz 
gemäss der Erhebung der KOF27 betrachtet, ist die gute 
Nachricht, dass drei die Beschäftigung betreffende 
Hindernisse, nämlich 1. der Mangel an qualifiziertem Personal 
2. der Mangel an F&E-Personal und 3. die Einschränkungen 
bei der Anstellung von Ausländern praktisch verschwunden 
sind. Dank der Personenfreizügigkeit hat die Schweiz ihr 
Innovationsvermögen somit beachtlich gestärkt. 
 
Die mit der Finanzierung verbundenen Hindernisse für 
Innovationsaktivitäten sind jedoch weiterhin hoch. Die 
Tatsache, dass die Schweizer Unternehmen in einem 
globalisierten Finanzmarkt immer mehr dem Wettbewerb mit 
den Unternehmen anderer Länder für diese Art von 
Risikofinanzierung ausgesetzt sind, bedeutet, dass schnelle 
Verbesserungen in diesem Bereich eher unwahrscheinlich 
sind. Trotz den finanziellen Turbulenzen auf dem 
Immobilienmarkt in der letzten Zeit sind die USA immer noch 
eine der besten Adressen für diese Form von 
Finanzintermediation, die neue innovative Unternehmen stark 
in Anspruch nehmen.  
 

 
 

Quelle: KOF 
 
 
                                                                      
27 "Innovationsaktivitäten in der Schweizer Wirtschaft, eine Analyse der Ergebnisse der 
Innovationserhebung 2005", S. Arvanitis, H. Hollenstein, U. Kubli, N. Sydow & M. Wörter, 
Strukturberichterstattung Nr. 34, SECO 2007.  
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Die zunehmende 
Bedeutung der 
Weiterbildung 
 

Der immaterielle Wert, der für den wirtschaftlichen Erfolg 
immer mehr an Bedeutung gewinnt - auch Dank der 
Weiterbildung der Unternehmen -, ist die Qualität der 
Manager. Diese Managerqualität wurde bisher erst in 
Grossbritannien gemessen, wo sie ständig steigen soll. 
Demgegenüber weisen gewisse Indikatoren des IMD darauf 
hin, dass die Managerqualität der Schweizer Unternehmen 
sich trendmässig nicht erhöht. Ohne zu diesem noch wenig 
untersuchten Thema definitive Folgerungen bieten zu können, 
scheint es dennoch, dass eine Stärkung der Corporate 
Governance angezeigt ist, um den Erwartungen der 
internationalen Investoren zu genügen.  
 

Die Investition in die 
neuen Technologien 
bestätigt die 
laufende Revolution  
 

Die Investitionen in die neuen Technologien fördern ebenfalls 
das Aufkommen einer Wissensgesellschaft, zum Beispiel bei 
der Software. Kapitel 8 des letzten von der KOF analysierten 
und vom SECO veröffentlichten Innovationstests (KOF (2007)) 
zeigt, dass die Schweizer Unternehmen das Internet und 
seine verschiedenen Anwendungen sehr schnell adoptiert 
haben. Beim E-Commerce weist die Schweiz allerdings 
gegenüber den skandinavischen Ländern noch einen 
gewissen Rückstand auf. Dieses recht günstige Bild wird 
durch die neue Kapitalstockreihe des BFS bestätigt, die zeigt, 
dass die Schweiz bei den Investitionen in Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) gegenüber den anderen 
entwickelten Ländern im Rückstand war, dass sie seit 2002 
jedoch hinsichtlich der Intensität der Investitionen in die IKT 
den Durchschnitt der anderen Länder erreicht hat. 
 
Das Beispiel der USA zeigt, dass man manchmal 10 Jahre 
konstanter Investitionen abwarten muss, bis alle 
Anwendungspotenziale neuer Technologien genutzt werden 
und die Produktionsstrukturen angepasst sind. Die von diesen 
neuen Technologien gebotenen Möglichkeiten bleiben 
beträchtlich und betreffen jedermann, einschliesslich sämtliche 
Ebenen des Staates. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass 
in den nächsten Jahren in Europa eine Verbesserung der 
Wachstumsrate der Produktivität zu beobachten sein wird, wie 
dies in den USA seit 1996 der Fall ist. Dort war der der 
produktivitätssteigernde Effekt dieser neuen Technologien 
zuerst in den diese Güter produzierenden Sektoren sichtbar, 
doch sind heute auch die diese Technologien nutzenden 
Wirtschaftszweige positiv betroffen, wie der Handel, das 
Transportwesen oder die Finanzdienstleistungen.  
 

F&E und Patente 
bleiben stark in der 
Schweiz 
 

Zu den bekanntesten immateriellen Werten zählen die Früchte 
von Forschung und Entwicklung. Die Schweiz war schon 
immer ein innovatives Land, dessen Unternehmen 
beträchtliche Anstrengungen für die F&E unternahmen. Wie 
weiter oben erwähnt, wird diese F&E immer internationaler 
und folgt der Attraktivität der Forschungsplätze. Es ist auch 
festzustellen, dass die anderen Länder rasche Fortschritte in 
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der F&E machen. Obwohl die Schweiz weltweit eines der 
innovativsten Länder bleibt und die höchste Anzahl Patente 
pro Einwohner aufweist, wird sie inzwischen dicht von anderen 
Ländern wie Schweden und Finnland verfolgt, die heute viel 
mehr für F&E ausgeben. Auch gewisse Entwicklungsländer 
werden immer wichtigere Forschungsstandorte. So geht der 
Anteil der Schweiz an den gesamten, jedes Jahr ausgestellten 
triadischen Patenten regelmässig zurück, wie die folgende 
Grafik zeigt. Dies bedeutet auch, dass ein immer grösserer 
Anteil der Innovationen, die in der Schweiz zur Anwendung 
kommen, aus dem Ausland stammt. Die Länder, die weltweit 
technologisch führend sind, können sich daher nicht damit 
zufrieden geben, innovativ zu sein, wie die Schweiz es tut, 
sondern sie müssen auch mehr Mittel aufwenden, um die 
weltweiten Innovationen zu nutzen, zu verbreiten und 
anzupassen. Die Komplementarität zwischen Forschung und 
Ausbildung nimmt in der globalisierten Wissensgesellschaft 
nicht ab, und in diesem Sinn ist der von der Schweiz gewählte 
Weg der Stärkung der Hochschulen durchaus logisch.  
 

 

Quelle: OECD  
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Abschnitt 6: Langfristige Herausforderung: Die Attraktivität des 
Produktionsstandorts Schweiz 
 
Die Schweiz, 
Drehscheibe für das 
Finanzkapital 

Die Frage, ob die Schweiz ihre Attraktivität als Produktions-
und Investitionsstandort behalten hat, ist auch eine 
Herausforderung in einer sich schnell wandelnden Welt. Es ist 
der Schweiz gewiss gelungen, ihre Rolle als Drehscheibe für 
das Kapital zu bewahren. Mit Irland, den Niederlanden und 
Grossbritannien gehört sie zu den Ländern, die im Vergleich 
zum BIP eine der weltweit höchsten Kreditpositionen 
gegenüber dem Ausland aufweisen. Dieses ausgezeichnete 
Resultat kann jedoch nicht über den Aufstieg Irlands als 
Finanzplatz hinwegtäuschen, denn die Schweiz lag 1999 bei 
diesem Indikator für das Finanzvolumen noch an erster Stelle. 
 

Die Kapitalerträge in 
der Schweiz und im 
Ausland sind in 
Zukunft korreliert  
 

Trotz der Globalisierung und der Integration der Finanzmärkte 
ist es der Schweiz gelungen, ihre Zinssätze tief zu halten. Seit 
der Einführung des Euro mit einer hohen Glaubwürdigkeit der 
Europäischen Zentralbank ist jedoch festzustellen, dass sich 
die Zinssätze leicht angeglichen haben, wie die OECD in ihrer 
letzten Studie zur Schweiz hervorhob. Solange der 
Zahlungsbilanzüberschuss hoch, die öffentliche Verschuldung 
niedrig und die Geldpolitik unabhängig bleibt, ist jedoch nicht 
mit einer beschleunigten Angleichung der Zinssätze zu 
rechnen.    
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Der internationale 
Steuerwettbewerb 
nimmt in den kleinen 
europäischen 
Ländern zu 
 

Allerdings wird der Wettbewerb zwischen den 
Produktionsstandorten tendenziell härter. Die folgende Grafik 
zeigt die Entwicklung der Unternehmensbesteuerung in den 
OECD-Ländern. Diese von der OECD berechneten Sätze 
stellen die Besteuerung der Haushalte als Eigentümer der 
Unternehmen dar. Zunächst ist zu erwähnen, dass kein Land 
in den letzten Jahren die Unternehmenssteuern erhöht hat. 
Deutliche Steuersenkungen erfolgten in mehreren kleinen 
europäischen Ländern. Die Schweiz, die im Jahr 2000 nach 
Irland und Ungarn eines der vorteilhaftesten Länder war, 
wurde inzwischen von weiteren Ländern überholt, wobei es 
sich vor allem um Staaten aus Mittel- und Osteuropa handelt. 
Nur die grossen Länder oder die Länder ohne wirtschaftlich 
hoch entwickelte direkte Nachbarn haben hohe Steuersätze 
beibehalten. Die Schweiz, ein kleines Land im Herzen 
Europas zählt nicht dazu.  
 

 

 
Quelle: OECD 
 
 
Die Umwandlung 
von Finanzkapital in 
Sachkapital in der 
Schweiz 
 

Die Attraktivität eines Produktionsstandortes für die 
Unternehmen wird stark durch die Bedingungen bestimmt, 
unter denen ein Unternehmen ein Bauvorhaben realisieren 
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kaufen kann. Nun ist gemäss der Befragung von Bauherren, 
die das SECO veranlasste, festzustellen, dass kaum je ein 
Objekt innerhalb von 12 Monaten nach Erteilung des 
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Mandates an den Architekten realisiert ist. In diesem Bereich 
weist die Schweiz gewiss noch einigen Spielraum für 
Verbesserungen auf, ist das Schweizer Baurecht doch durch 
eine Vielzahl kantonaler Besonderheiten gekennzeichnet, die 
die Realisierung von Skaleneffekten erschweren.  
 
Schliesslich sei angemerkt, dass die neuen Statistiken des 
BFS zum Kapitalstock bestätigen, dass sich rund zwei Drittel 
davon aus Immobilien zusammensetzen. und dass dieser 
Anteil tendenziell stabil bleibt. 
 

Entwicklung der 
anderen 
Standortfaktoren 
 

Bauvorschriften für sich allein machen sicher noch nicht die 
ganze Attraktivität eines Produktionsstandortes aus, auch 
wenn sie hohes Gewicht besitzen. Um Investitionen in die 
Produktion attraktiv zu machen, ist es auch wesentlich, die 
administrative Belastung zu senken. Die Niederlande sind in 
diesen Belangen das Vorbild, haben sie doch ihre 
Regulierungen systematisch mittels des sog. Standard-
Kosten-Modells untersucht. Wohl bestehen kaum international 
vergleichbaren Statistiken zur administrativen Belastung mit 
Ausnahme von Befragungen von Unternehmern, doch 
praktisch alle europäischen Länder sowie die Europäische 
Kommission verfügen über interessante Programme zur 
Förderung des Unternehmergeistes und der KMU. Angesichts 
dieser Initiativen hat die Schweiz eminentes Interesse, 
attraktiv für die KMU zu bleiben, die eine Quelle der Innovation 
und der industriellen Erneuerung sind.  
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2.1 Wettbewerb im Binnenmarkt 
 
1. Zusammenhang mit dem Wachstum 
 
Wie der Wettbewerb 
das Wirtschafts-
wachstum unterstützt
 

Der wirksame Wettbewerb gibt den Marktteilnehmern Anreize, 
möglichst effizient zu produzieren und konsumieren. Idealty-
pisch führt er erstens dazu, dass dank des Preismechanismus 
die knappen der Volkswirtschaft zur Verfügung stehenden 
Produktionsmöglichkeiten derart genutzt werden, dass die 
einzelnen Güter und Dienstleistungen in den für die Nachfra-
ger optimalen Anteilen gefertigt werden und so ein Wohl-
fahrtsmaximum erreicht wird (allokative Effizienz). Zweitens 
sorgt der Wettbewerb dafür, dass die Produktion dieser Out-
puts zu den langfristig niedrigsten Kosten erfolgt (produktive 
Effizienz). Bestehen in einem Markt Skaleneffekte, so werden 
zu kleine Unternehmen so lange aus dem Markt ausscheiden, 
bis die effiziente Betriebsgrösse erreicht ist. Reformschritte, 
welche die Wettbewerbsintensität erhöhen, führen über die 
beschriebenen Effizienzgewinne zu einmaligen Wachstumsef-
fekten.  
 
Eine hohe Wettbewerbsintensität weist aber auch aus dyna-
mischer Perspektive ökonomische Vorteile auf. Der Konkur-
renzdruck gibt den Marktteilnehmer Anreize, innovative Lö-
sungen zu finden. Dank Innovation können sie eine zeitlich 
begrenzte Marktmacht erlangen und so höhere Erträge erzie-
len. Der Wettbewerb ist also auch Treiber der so genannten 
dynamischen Effizienz, weil er die Marktteilnehmer dazu an-
reizt, innovative Lösungen mit Vorteilen gegenüber der Kon-
kurrenz zu entwickeln. Über diesen Mechanismus fördert der 
Wettbewerb den technischen Fortschritt. 
 
Untersuchungen der OECD liefern Evidenz für die produktivi-
täts- und beschäftigungssteigernden Wirkung wettbewerbsför-
dernder Reformen (Nicoletti/Scarpetta 2005a, Nicolet-
ti/Scarpetta 2005b), sowie dafür, dass wettbewerbsfreundliche 
Regulierungen zu einem rascheren Einsatz neuer Technolo-
gien beitragen (Conway et al. 2006).  
 

Zum Begriff des 
Wettbewerbs 
 

Wirksamer Wettbewerb führt nicht immer dazu, dass sehr vie-
le Produzenten im Markt aktiv sind. Falls bei der Produktion 
eines Guts zunehmende Mengen mit sinkenden Durch-
schnittskosten verbunden sind (Skalenerträge), ist es effizien-
ter, wenn nur wenige Anbieter die Nachfrage bedienen. Ent-
scheidend für die Wettbewerbsintensität ist nicht nur die An-
zahl aktiver Wettbewerber, sondern massgeblich auch der 
Konkurrenzdruck durch potenzielle Wettbewerber, also durch 
Unternehmen, die dazu fähig wären, innert nützlicher Frist in 
den betroffenen Markt einzusteigen. Damit der potenzielle 
Wettbewerb wirkt, sind die Eintrittshürden in einen Markt tief 
zu halten. Eintrittshürden sind oft durch staatliche Regulierun-
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gen massgeblich beeinflusst. Besondere Bedeutung geniesst 
in einer kleineren Volkswirtschaft wie jener der Schweiz auch 
die internationale Öffnung, durch welche die Eintrittshürden für 
ausländische Anbieter gesenkt werden. 
 

Der idealtypische 
Wettbewerb spielt 
nicht überall automa-
tisch  
 

Das idealtypische Modell des freien Wettbewerbs findet im 
praktischen Wirtschaftsleben auch Grenzen. Ist Marktversa-
gen belegt oder das Resultat des Wettbewerbs politisch uner-
wünscht, greift der Staat korrigierend ein:  
 

- Öffentliche Güter - beispielsweise die öffentliche Si-
cherheit - produziert der Staat häufig selbst. Wo er nicht 
selbst tätig wird, schafft er die Basis für ihre Produktion, 
beispielsweise indem er mit dem Patentschutz den For-
schenden Exklusivrechte an der Nutzung ihrer Erkennt-
nisse aus Forschungsanstrengungen zugesteht. 

- Externalitäten, beispielsweise Umweltkosten, die durch 
Anbieter und Nachfrager nicht automatisch selbst ge-
tragen werden, verlangen nach Regulierungen. An-
sonsten werden im Wettbewerb fälschlicherweise 
Marktteilnehmer bevorzugt, die zu Lasten der Allge-
meinheit solche Kosten verursachen.   

- In Märkten mit natürlichen Monopolen wie einigen 
Netzwerkindustrien wird die Wertschöpfungskette zu-
nehmend desaggregiert betrachtet. Wettbewerbsfähige 
Teile werden der Konkurrenz geöffnet, monopolistische 
Teile der Wertschöpfungskette reguliert.   

- In weiteren Märkten greift der Staat aufgrund von In-
formationsasymmetrien in den Wettbewerb ein. Bei Be-
rufen mit grosser Diskrepanz des Informationsstands 
zwischen Anbietern und Nachfragern – beispielsweise 
Ärzten - stellt der Staat Regeln auf, welche zu einem 
Überwinden der Informationsasymmetrien zwischen 
Kunde und Leistungsanbietern beitragen sollen.  

Der Markt führt gelegentlich auch zu Resultaten, die politisch 
unerwünscht sind. Dann greift der Staat in den Wettbewerb 
ein und verzichtet für gesellschaftliche Ziele auf dessen Effi-
zienzvorteile.  
So sind einige Märkte durch Zölle und nicht-tarifarische Han-
delshemmnisse vor internationaler Konkurrenz geschützt. 

- Bei meritorischen Gütern wie Bildung, bei denen die 
Gesellschaft eine höhere Produktion als in einer reinen 
Wettbewerbslösung verlangt, kann der Staat selbst als 
Produzent auftreten; er kann aber auch Subventionen 
an Anbieter oder Nachfrager sprechen oder Leistungs-
aufträge ausschreiben. 

Staatliche Eingriffe in den Wettbewerb müssen notwendig und 
geeignet sein; sie sollten stets verhältnismässig sein. Sie sol-
len also bei der Erreichung ihrer Ziele den Wettbewerb so we-
nig wie möglich beeinträchtigen, um weiterhin von seinen un-
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bestritten Vorteilen profitieren zu können. Wettbewerbsorien-
tierte Reformen haben idealerweise zur Folge, dass der Wett-
bewerb sich in bisher durch staatliche Eingriffe oder Marktver-
sagen verzerrten Bereichen intensiviert. 
 
Neben dem Staat können auch die privaten Marktteilnehmer 
selbst den Wettbewerb beschränken. Konkurrenten können 
erstens volkswirtschaftlich schädliche Absprachen treffen und 
Kartelle bilden. Zweitens können Unternehmen, die bereits 
Marktmacht besitzen, über Fusionen oder Übernahmen ihre 
Marktmacht derart stärken, dass sie eine marktbeherrschende 
Stellung erreichen. Drittens können marktbeherrschende Un-
ternehmen versuchen, ihre marktbeherrschende Stellung in 
missbräuchlicher Weise auszunutzen, indem sie beispielswei-
se ihre Marktmacht auf angrenzende Märkte ausdehnen.  
 
Neben der Tatsache, dass durch derartige private Praktiken 
der Volkswirtschaft statische Wohlfahrtsverluste entstehen 
und unerwünschte Umverteilungen zu Lasten der Konsumen-
ten resultieren, ist aus wachstumspolitischer Sicht auf die ne-
gativen Auswirkungen auf die dynamische Effizienz zu verwei-
sen. Ansatzpunkt zur Verhinderung von derartigen Praktiken 
ist das Wettbewerbsrecht und hier insbesondere das Kartell-
gesetz.  
 

 
 
2. Festlegung des Analysebereichs 
 
Regulierungsrefor-
men und Wettbe-
werb 
 

Dort, wo der Staat heute in den Wettbewerb eingreift, ist zu 
prüfen, ob sich gesetzte Ziele nicht wettbewerbsfreundlicher 
als bis anhin erreichen lassen. Ist der Wettbewerb im Markt 
nicht möglich, kann der Wettbewerb um den Markt (Aus-
schreibungen) oder Benchmarking (Vergleiche ähnlicher 
Märkte) angewendet werden. 
 

Private Akteure be-
einflussen den Wett-
bewerb  
 

Dort, wo Marktteilnehmer den Wettbewerb selbst in volkswirt-
schaftlich schädlicher Weise hemmen, kommt das Wettbe-
werbsrecht zum Tragen. Es muss sichergestellt werden, dass 
im Wettbewerbsrecht adäquate Mittel zur Verfügung stehen, 
um Kartelle zu verhindern und zu brechen, Fusionen hinsicht-
lich ihrer wettbewerblichen Auswirkungen zu prüfen und 
Marktmachtmissbräuche zu verhindern. Gleichzeitig sollen 
volkswirtschaftlich sinnvolle Kooperationen zwischen Unter-
nehmen durch das Wettbewerbsrecht nicht behindert werden, 
da ansonsten die positiven Effekte der Verhinderung von 
Marktversagen durch negative Effekte des Regulierungs-
versagens bedroht werden. 
 

Sektorregulierungen 
und ihr Zusammen-

In Branchen, in denen die genannten Formen von Marktun-
vollkommenheiten (öffentliche Güter, gesellschaftspolitisch 
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hang mit dem Wett-
bewerb 
 

zwingende Versorgungsziele, monopolistische Engpässe oder 
Informationsasymmetrien) bedeutend sind, genügt das allge-
meine Wettbewerbsrecht nicht immer, um eine hohe Wettbe-
werbsintensität und ihre volkswirtschaftlichen Vorteile herbei-
zuführen. In solchen Branchen werden spezifische Regeln 
notwendig, die individuell abzustimmen sind je nach Bran-
chencharakteristik und politischen Zielen beispielsweise be-
züglich Versorgungsqualität. 
 

Komplexer Wettbe-
werb im Gesund-
heitswesen 
 

Ein gewisses Mass an Regulierungen im Gesundheitswesen 
ist unbestritten. Es bestehen in dieser Branche mehrere Prob-
leme des Marktversagens, geht es doch um wichtige meritori-
sche Güter (kein Patient soll von essentiellen Behandlungen 
ausgeschlossen sein), natürliche Monopole (bei gewissen Be-
handlungen wäre ein spezialisiertes Spital für die Versorgung 
des ganzen Landes wohl effizient) und Informationsasymmet-
rien.  
 
Neben Marktversagensrisiken sind allerdings auch die Risiken 
des Regulierungsversagens gross, wie Beispiele von langen 
Wartelisten in rein staatlichen Gesundheitsversorgungssyste-
men zeigen. Spezifisch auf den Fall der Schweiz bezogen ist 
auch die föderative Kompetenzaufteilung zu nennen. Im Ge-
sundheitssektor lässt sich aus den internationalen Erfahrun-
gen aber bisher noch keine klare "best practice" für staatliches 
Handeln ableiten. Wettbewerbliche Anreize sind aber un-
bestritten ein zentrales Element dafür, dass die Leistungen im 
Gesundheitswesen kostengünstig und in hoher Qualität er-
bracht werden.     
 

Effizienz der Netz-
werkindustrien 
 

Der technische Fortschritt und eine desaggregierte Sicht der 
Regulierungsökonomie auf die Wertschöpfungsketten haben 
unter Ökonomen zu einem Konsens geführt, dass ein be-
trächtliches Produktivitätspotenzial zu erschliessen ist, wenn 
die vormals durch staatliche Monopole bereitgestellten Infra-
strukturdienste dem Wettbewerb geöffnet werden (Nicolet-
ti/Scarpetta 2005a). Damit der Wettbewerb spielen kann, 
müssen die nicht wettbewerbsfähigen Teilbereiche – nament-
lich konkurrenzlose Netzinfrastrukturen – zunächst identifiziert 
werden, um anschliessend die richtige Balance zu finden zwi-
schen Zugangsregulierungen in diesen Bereichen auf der ei-
nen Seite, die den Wettbewerb in vor- und nachgelagerten 
Wertschöpfungsstufen erst ermöglichen, und Investitionsan-
reizen in die Infrastrukturen auf der anderen Seite. Insbeson-
dere in so genannten "bottlenecks" kann der Einsatz von Me-
thoden wie einem Benchmarking, das neben Kosten- auch 
Qualitätsindikatoren berücksichtigt, zu erheblichen ökonomi-
schen Effizienzgewinnen führen. In einer analogen Richtung 
wirkt, wenn der Betrieb und ggf. auch der Ausbau der nicht 
wettbewerbsfähigen Teile der Netzwerkindustrien dem Aus-
schreibungswettbewerb geöffnet werden.  
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Der Wettbewerb bei 
den reglementierten 
Berufen 
 

In einer Reihe weiterer geschützter Branchen  sind es die 
Kantone und nicht der Bund, die regulatorisch in den Wettbe-
werb eingreifen. Bei den reglementierten Berufen liegt die Be-
gründung für das Eingreifen vor allem in den unterstellten In-
formationsasymmetrien zwischen Anbietern und Nachfragern, 
welche die Anbieter zu Lasten der Konsumenten ausnutzen 
könnten. In der Ökonomie wird der Regulierungsbedarf der 
beschränkten Tragweite des Marktversagens entsprechend 
als moderat eingeschätzt. Labelling sowie Ausbildungsvoraus-
setzungen können oft genügende Qualitätsanreize für die An-
bieter setzen und die Konsumenten genügend schützen. Da-
gegen sind regulatorische Massnahmen wie diskriminierende 
Register, festgeschriebene Tarife oder Werbeverbote unnötig 
dem Wettbewerb abträglich.  
 

Relevanz des institu-
tionellen Rahmens 
für die Umsetzung 
der Wettbewerbspoli-
tik 
 

Neben den mannigfachen Ansprüchen, denen das Wettbe-
werbsrecht und die einzelnen Sektoren in materiell-rechtlicher 
Hinsicht genügen müssen, kommt auch der Ausgestaltung der 
Wettbewerbsbehörde und der Sektorregulatoren eine hohe 
Bedeutung zu. Damit das wirtschaftspolitische Ziel des wirk-
samen Wettbewerbs erreicht werden kann, müssen Wettbe-
werbsbehörde, wie Sektorregulatoren ihre Entscheide rasch 
und in grösstmöglicher politischer Unabhängigkeit treffen kön-
nen. Angesichts der zunehmenden internationalen Dimension 
der relevanten Märkte sowie des zunehmend internationalen 
Charakters von Kartellen wird auch die internationale Zusam-
menarbeit von Wettbewerbsbehörden immer bedeutender. 
Grenzüberschreitend koordinieren müssen sich zunehmend 
auch Sektorregulatoren, so namentlich jene im Elektrizitätsbe-
reich.  

 
 
3. Die seit 2002 unternommenen Reformen 
 
Stossrichtungen für 
konkrete Massnah-
men des Wachs-
tumsberichts 2002 

Im Wachstumsbericht 2002 wurden drei Leitlinien für eine 
wachstumsorientierte Steigerung des Wettbewerbs genannt: 

- Die Verstärkung von Aspekten des Wettbewerbs bei 
bestehenden Gesetzen; 

- die Weiterführung von Liberalisierung und Privatisie-
rung; 

- die Kostendämpfung im Gesundheitswesen.  
 

Massnahmen des 
Wachstumspakets  

Nachfolgend auf die Diskussionen innerhalb der interdeparte-
mentalen Arbeitsgruppe Wachstum nahm der Bundesrat ins-
gesamt fünf Massnahmen unter dem Ziel „Mehr Wettbewerb 
auf dem Binnenmarkt“ in das Wachstumspaket auf1: 

- Die Revision des Binnenmarktgesetzes (BGBM);  

                                            
1 Eine sechste Massnahme, die Agrarpolitik, wird hier im Kapitel über die internationale Öffnung be-
handelt 
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- die Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche 
Beschaffungswesen (BoeB); 

- die wettbewerbsorientierte KVG-Revision;  
- das Stromversorgungsgesetz (StromVG);  
- sowie den Bericht zur Dienstleistungsliberalisierung in 

der Schweiz im Vergleich zur EU. 
 
Weitere wachstumsrelevante Reformen, die nicht im Wachs-
tumspaket enthalten waren, betreffen das Kartellgesetz und 
die Netzwerkindustrien. 

 
Revision des Bin-
nenmarktgesetzes 

Das revidierte BGBM wurde am 16. Dezember 2005 durch die 
Bundesversammlung verabschiedet und ist am 1. Juli 2006 in 
Kraft treten. Es stärkt den freien Marktzugang über die Kan-
tonsgrenzen hinweg besonders auf dem Gebiet der reglemen-
tierten Berufe, neu indem u.a. auch der Ortswechsel der ge-
schäftlichen Niederlassung   geschützt wird. Ebenso gibt es 
der Wettbewerbskommission in Fällen mit einer gewissen 
wirtschaftlichen Bedeutung ein Beschwerderecht vor kantona-
len und eidgenössischen Rechtsmittelinstanzen. 
 

Revision des Bun-
desgesetzes über 
das öffentliche Be-
schaffungswesen 

Bei der Revision des BoeB traten beträchtliche Hindernisse 
auf, namentlich die Verzögerungen der Revision des WTO-
Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen 
und der anforderungsreicher politische Meinungsbildungspro-
zess betreffend die Frage, auf welchem Weg das Beschaf-
fungsrecht gesamtschweizerisch zu harmonisieren sei. Ein 
Inkrafttreten ist aus heutiger Sicht frühestens 2010 möglich. 
Die Massnahme ist deshalb weiterhin nicht umgesetzt und 
muss bei der Fortsetzung der Wachstumspolitik berücksichtigt 
werden.  
 

Reformen im Ge-
sundheitswesen wie 
vom Bundesrat ver-
abschiedet 
 

Die wettbewerbsorientierte Revision des Krankenversiche-
rungsgesetzes (KVG) benötigt deutlich mehr Zeit als ursprüng-
lich angenommen. Die Vorschläge des Bundesrates – aus 
wettbewerblicher Sicht besonders relevant sind die Vorlagen 
zur Vertragsfreiheit, zur Kostenbeteiligung und zur Spitalfinan-
zierung – werden zur Zeit mehrheitlich immer noch im Parla-
ment behandelt. Eine Einigung wurde vor Kurzem bei der 
neuen Spitalfinanzierung erzielt, bei welcher der Übergang 
von der bisherigen Finanzierung des Spitalbetriebs zu leis-
tungsbezogenen Fallpauschalen, die Gleichstellung öffentli-
cher und privater Spitäler auf der kantonalen Spitalliste und 
eine besser koordinierte Spitalplanung zu mehr Effizienz bei-
tragen sollen.  

Das Stromversor-
gungsgesetz 
 

Die eidgenössischen Räte haben das StromVG in der 
Schlussabstimmung vom 23. März 2007 gutgeheissen. Das 
Gesetz tritt schrittweise seit 1. Januar 2008 in Kraft und orien-
tiert sich bei der Liberalisierung und Regulierung an den euro-
päischen Vorbildern. Es beinhaltet die Schaffung einer unab-
hängigen Stromübertragungsgesellschaft, die Schaffung eines 
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unabhängigen Regulators sowie den nichtdiskriminierenden 
Netzzugang. Es sieht eine zweistufige Marktöffnung vor: in 
den ersten fünf Jahren haben Endverbraucher mit einem Jah-
resverbrauch von mehr als 100 MWh freien Marktzugang. 
Nach fünf Jahren können alle Endkunden ihren Stromlieferan-
ten frei wählen, wobei gegen die Einführung einer solchen vol-
len Marktöffnung noch das fakultative Referendum ergriffen 
werden kann.  
 

Bericht zur Dienst-
leistungsliberalisie-
rung in der Schweiz 
im Vergleich zur EU 

Der Bericht des SECO zum Stand der Dienstleistungsliberali-
sierung in der Schweiz im Vergleich zur EU wurde am 2. De-
zember 2005 vom Bundesrat zur Kenntnis genommen. Die 
quantitativen Studien stellen dabei ein bedeutendes Wachs-
tumspotenzial für die Schweizer Volkswirtschaft fest, das bei 
einer Umsetzung erfolgreicher Liberalisierungsstrategien im 
Dienstleistungssektor erschlossen werden könnte (2% des 
BIP bei Reformen nur schon in fünf Branchen).  In vielen 
Dienstleistungsbranchen sind weiterhin Reformen im Sinne 
der Schlussfolgerungen des Berichts in Vorbereitung. Sie be-
nötigen aber viel Zeit, einerseits wegen Interessenkonflikten 
zwischen den Mehrfachrollen des Staates als Eigner, Regula-
tor und als Legislator und auf Grund der föderalistischen 
Kompetenzaufteilung. 
 

Umsetzung des revi-
dierten Kartellgeset-
zes 
 

Das bereits vor der Erarbeitung des Wachstumspakets als 
Botschaft vorliegende revidierte Kartellgesetz (KG) ist am 1. 
April 2004 mit Übergangsfrist bis 1. April 2005 in Kraft getre-
ten. Mit der erfolgten Revision kann nun die Wettbewerbs-
kommission ähnlich wie in den EU-Staaten und den USA di-
rekte Sanktionen gegen volkswirtschaftlich besonders schädli-
che Verhaltensweisen aussprechen. Ebenso wurden eine 
Kronzeugenregelung und die Möglichkeit von Hausdurchsu-
chungen durch die Wettbewerbsbehörden eingeführt.  
 

Langsames Fort-
schreiten der weite-
ren Reformen bei 
den Netzwerkindust-
rien  
 

Nach langen Debatten wurde am 24. März 2006 die Revision 
des Fernmeldegesetzes verabschiedet. Aus wettbewerblicher 
Sicht bedeutend war dabei vor allem die Öffnung der letzten 
Meile des marktbeherrschenden Anbieters. Mit der Revision 
verankert wurde der zeitlich unbeschränkte vollständig ent-
bündelte Zugang zum Teilnehmeranschluss (alternative An-
bieter betreiben in diesem Fall eigene Infrastrukturen in den 
Anschlusszentralen) sowie der auf vier Jahre limitierte freie 
Bitstrom-Zugang in den bestehenden Anlagen marktbeherr-
schender Anbieter. 
 
Die vom Bundesrat vorgesehene Abgabe der Bundesbeteili-
gung an der Swisscom scheiterte dagegen. Im Mai 2006 be-
schloss der Nationalrat, nicht auf das Geschäft einzutreten. 
Ein Bericht, der offene Fragen in Zusammenhang mit der Pri-
vatisierung beantworten soll, ist für den Beginn der kommen-
den Legislatur vorgesehen. 
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Die Liberalisierung des Postmarktes wurde in kleinen Schritten 
vorangetrieben. So wurde per Anfang 2004 der Paketmarkt 
liberalisiert, ab April 2006 auch derjenige für Briefe, die schwe-
rer sind als 100g. Weitere, auf Wettbewerb zielende Reformen 
bei Marktordnung und schweizerischer Post sind in der lau-
fenden Legislatur vorgesehen. Der Bundesrat beschloss im 
Februar 2008 die Senkung der Monopolgrenze auf 50g per 1. 
April 2009 und möchte den Markt per 1. April 2012 vollständig 
dem Wettbewerb öffnen. 
 
Wettbewerbliche Reformen im Schienenverkehr kamen eben-
falls langsam voran. Nachdem die Bahnreform 2 vorerst im 
Parlament scheiterte, wurde mit der Schaffung einer organisa-
torisch unabhängigen Trassenvergabestelle ein kleiner Re-
formschritt umgesetzt. Die Stärkung des Ausschreibungswett-
bewerbs im Regionalverkehr soll in der laufenden Legislatur 
zum Thema werden.   
 

Erste Einschätzun-
gen der Umsetzung 
der Leitlinien von 
2002 
 

Da seit Inkrafttreten massgeblicher Gesetzesrevisionen (KG, 
BGBM, FMG, StromVG) erst wenig Zeit verstrichen ist, re-
spektive das Inkrafttreten noch bevorsteht (KVG und weitere), 
ist eine Evaluation derzeit noch nicht machbar. Die bisherigen 
Reformen gehen aber aus ökonomischer Sicht in die richtige 
Richtung. Nahezu unbestritten bleibt jedoch auch, dass so-
wohl bei den branchenspezifischen Reformen wie auch beim 
Wettbewerbsrecht in der Schweiz weiterer Nachholbedarf be-
steht (vgl. auch Abschnitt 4 dieses Kapitels).  

 

4. Die Lage der Schweiz 
 
Das hohe 
Wohlstandsniveau 
erklärt das hohe 
Preisniveau nicht 
vollumfänglich 
 

Trotz der Reformen in die richtige Richtung ist die Wettbe-
werbsintensität in der Schweiz nach Einschätzung internatio-
naler Experten immer noch tiefer als in vergleichbaren Staa-
ten. Ein Symptom dessen ist das weiterhin hohe Preisniveau. 
Wie Abbildung 1 zeigt, führt ein höheres Wohlstandsniveau 
(horizontale Achse) auch zu einem höheren relativen Preisni-
veau (vertikale Achse). Das Preisniveau in der Schweiz ist 
allerdings noch deutlich höher als es das Wohlstandsniveau 
erwarten liesse. In erster Linie sind es also die Konsumieren-
den, die teuer für die tiefe Wettbewerbsintensität bezahlen2. 

                                            
2 Das Symptom der hohen Preise schwächt sich leicht ab, wenn man die nominelle Aufwertung des 
Schweizer Franken berücksichtigt, die zwischen 2004 und 2007 gut 6% betrug. Auch damit bleibt die 
Schweiz aber noch eine Preisinsel und zwar ganz besonders in denjenigen Bereichen, in denen der 
Wettbewerb schwach ausgeprägt ist.  
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Abb. 1: Relatives Preisniveau und BIP pro Kopf in OECD-Staaten (2004) 
 Relatives Preisniveau 

BIP pro Kopf 
 

Quelle: OECD (2006) 
 
Die Preise in den 
geschützten Bran-
chen sind hoch 
 

In Abb. 2 ist das Preisniveau in der Schweiz im Vergleich zu 
den EU15-Staaten nach Produktgruppen vergleichend darge-
stellt. Es zeigt sich, dass in der Schweiz die Preise besonders 
in jenen Branchen besonders hoch sind, die stark reguliert 
und/oder vor Konkurrenz geschützt sind. Hingegen liegt das 
Preisniveau in den der (internationalen) Konkurrenz geöffne-
ten Bereichen recht nahe am EU15-Niveau. 

 
Abb. 2: Relatives Preisniveau in der Schweiz im Vergleich zur EU15 (2005) 
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Die Schweiz liegt 
gemäss OECD bei 
den Strukturreformen 
zurück 
 

Die Preisunterschiede geben einen ersten Hinweis darauf, 
dass in weiteren wettbewerbsorientierten Strukturreformen ein 
wirtschaftliches Potenzial für die Schweiz liegt. Darauf deuten 
auch vergleichende Analysen zum Stand der Strukturreformen 
in den OECD-Staaten hin. Der in Abb. 3 dargestellte PMR-
Indikator vergleicht die Intensität der Produktmarktregulierung 
in den OECD-Staaten. Ein tieferer Indexwert bedeutet, dass 
die wettbewerbsorientierten Reformen weiter fortgeschritten 
sind. Für alle abgebildeten Staaten hat der PMR-Indikator zwi-
schen 1998 und 2003 abgenommen. Damit widerspiegelt der 
Indikator die Deregulierungs- und Liberalisierungsstrategien, 
welche die Industriestaaten auf den Produktmärkten seit Ende 
der Neunzigerjahre verfolgt haben. Das Reformtempo in der 
Schweiz liegt insbesondere dank der Reformen, die einen Be-
zug zu den bilateralen Abkommen mit der EU aufweisen (z.B. 
Land- und Luftverkehrsabkommen), in etwa im Mittel der O-
ECD-Staaten. Insgesamt gehörte die Schweiz im Jahr 2003 
gemäss den Analysen der OECD aber gemeinsam mit den 
südeuropäischen Staaten weiter zu den eher restriktiv regulie-
renden Staaten. 

 
Abb. 3: Indikator zur Produktmarktregulierung 1998-2003. Ein höherer Indexwert steht für eine höhere 
Dichte an wettbewerbsbehindernden Regulierungen im betreffenden Staat. 

Quelle: Conway et al. (2005) 
 
 Ergänzend zum PMR-Indikator hat die OECD auch Indikatoren 

zur Regulierungsintensität in einigen Branchen errechnet. Ein 
Vergleich dieser branchenspezifischen Indikatoren vermag das 
durch den PMR-Indikator entstandene Bild der Schweiz nur teil-
weise zu relativieren. 
 
Nachstehend gehen wir zunächst auf den Reformstand in der 
Infrastruktursektoren ein. 
 

Wettbewerb im Infra-
strukturbereich 
 

Gemäss verschiedenen Untersuchungen liegt die Schweiz bei 
den wettbewerbsorientierten Reformen in den Netzwerkindust-
rien im Vergleich zu anderen Industriestaaten zurück (OECD 
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2007, IMF 2006, SECO 2005). Abb. 4 zeigt den aggregierten 
Vergleich der OECD.  
 
Zwar ist die Versorgung der Schweiz mit den netzwerkorientier-
ten Infrastrukturdiensten wohl hochstehend, aber auch kostenin-
tensiv für den Staat und/oder die Nachfrager. In den Tabellen 1-4 
wird der Reformstand in den einzelnen Infrastrukturbranchen im 
Vergleich einerseits mit den in der EU geforderten Liberalisierun-
gen und andererseits im Vergleich mit besonders wettbewerbs-
freundlich regulierenden Staaten in Europa dargestellt. In allen 
Branchen zeigt sich ein Rückstand der Schweiz gegenüber der 
EU, insbesondere aber gegenüber der „Best Practice“.  
 

 
Abb. 4: Regulierungsindex Infrastrukturdienste. Ein höherer Indexwert steht für eine höhere Dichte an 
wettbewerbsbehindernden Regulierungen im betreffenden Staat. 

Quelle: Conway/Nicoletti (2006) 
 
 
Tabelle 1: Vergleich der wettbewerbsorientierten Reformen in der Telekommunikation 
Schweiz Geforderter EU-Mindeststand Dänemark 

- Teilprivatisierung des Ex-
Monopolisten 

- Keine spezifische Anfor-
derung 

- Vollprivatisierung des Ex-
Monopolisten 

- Entbündelung der An-
schlussnetze mit der FMG-
Revision erfolgt 

- Zeitlich limitierter Zugang 
zu Bitstrom-DSL-Diensten 

- Verpflichtung zur Bereit-
stellung des entbündelten 
Zugangs (Kupferkabel) 
bei Betreibern mit be-
trächtlicher Marktmacht  

- Zugang zu Bitstrom-DSL-
Diensten zu transparen-
ten und nichtdiskriminie-
renden Bedingungen   

- Weit gehende und frühzei-
tige Umsetzung der Ent-
bündelung 

- Ex post-Regulierung der 
Interkonnektionstarife, 
langwierige juristische Ver-
fahren   

- Ex ante-Regulierung der 
Interkonnektionstarife 
marktmächtiger Anbieter 

- Ex ante-Regulierung der 
Interkonnektionstarife 
marktmächtiger Anbieter 

 
Quelle: SECO (2005), aktualisiert, Stand Januar 2008, Aktualisierungen kursiv dargestellt 
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Tabelle 2 : Vergleich der wettbewerbsorientierten Reformen  bei den Postdienstleistungen 
Schweiz Geforderter EU-Mindeststand Schweden  

- Monopolgrenze bei 100g 
(ca. 10% des Briefmarkts 
geöffnet) 

- Monopolgrenze bei 50g 
(ca. 40% des Briefmarkts 
geöffnet) 

- Senkung der Monopol-
grenze auf 0g per Ende 
2010 (mit wenigen Aus-
nahmen bis Ende 2012) 

- Senkung der Monopol-
grenze auf 0g bereits 1993  

- Buchhalterische Trennung 
und Quersubventionie-
rungsverbot nur zwischen 
Grundversorgung und 
Wettbewerbsdiensten  

- Buchhalterische Trennung 
und Quersubventionie-
rungsverbot auch zwi-
schen Monopoldiensten 
und nicht reservierten 
Diensten 

- Buchhalterische Trennung 
irrelevant, da keine Mono-
poldienste mehr 

- Weiterhin weit gehende 
Privilegien der Schweizeri-
schen Post  

 - Privilegien von Posten AB 
weit gehend reduziert  

 
Quelle: SECO (2005), aktualisiert, Stand Januar 2008, Aktualisierungen kursiv dargestellt 
 
 
Tabelle 3: Vergleich der wettbewerbsorientierten Reformen im Schienenverkehr 
Schweiz Geforderter EU-Mindeststand Schweden  

- Relativ schwache horizon-
tale Trennung zwischen 
Güter- und Personenver-
kehr  

- Schweiz ist annähernd 
EU-kompatibel 

- Stärkere horizontale  
Trennung  

- Relativ schwache vertikale 
Trennung zwischen Netz 
und Betrieb 

- Schweiz ist annähernd 
EU-kompatibel 

- Vertikale Trennung zwi-
schen Betrieb und Netz 

- Kaum Ausschreibungen im 
regionalen Personen-
schienenverkehr, Monopol 
der SBB im Fernverkehr 

- Schweiz ist annähernd 
EU-kompatibel 

- Regelmässige Ausschrei-
bungen im Regionalver-
kehr, Versuche mit Aus-
schreibungen im Fernver-
kehr   

Quelle: SECO (2005), aktualisiert, Stand Januar 2008, Aktualisierungen kursiv dargestellt 
 
 
Tabelle 4: Vergleich der wettbewerbsorientierten Reformen im Elektrizitätsmarkt 
Schweiz Geforderter EU-Mindeststand Grossbritannien   

- Gemischter Privatisie-
rungsstand der Strompro-
duktion  

- EU macht keine Vorgaben 
zum Eigentum. 

- Privatisierung der Strom-
produktion  

- Marktöffnung für Gross-
kunden ab 1.1.2009, zwei-
te Etappe der Marktöff-
nung (inkl. Privathaushal-
te) voraussichtlich 5 Jahre 
später 

- Richtlinie 2003/54/EG 
sieht Marktöffnung für 
Nicht-Haushaltskunden 
ab Juli 2004, für alle Kun-
den ab 2007 vor 

- Marktöffnung für Privat-
haushalte bereits 1998 

- Buchhalterische vertikale 
Trennung beim Übertra-
gungsnetz 

- gemischt (z.T. keine Tren-
nung) beim Verteilnetz 

- Mindestens organisatori-
sche Trennung auch beim 
Verteilnetz gefordert (bei 
mehr als 100'000 Kunden)

- Vertikale (eigentumsrecht-
liche) Trennung des Über-
tragungsnetzes 

- Vertikale Trennung der 
Verteilnetze  

- Fallweise Beurteilung 
durch Weko und Preis-
überwachung  

- Ab 1.1.2008 Regulierung 
gemäss StromVG (Details 
noch offen) 

- Kostenorientierte Regulie-
rung der Zugangspreise 

- Anreizorientierte und von 
Benchmarking begleitete 
Regulierung der Zugangs-
preise 

 
Quelle: SECO (2005), aktualisiert, Stand Januar 2008, Aktualisierungen kursiv dargestellt 
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Wettbewerb im Ge-
sundheitswesen 
 

Der Anteil der Gesundheitsausgaben in der Schweiz am Brutto-
inlandprodukt ist zwischen 1995 und 2005 um 1,9 Prozentpunk-
te des Bruttoinlandproduktes angestiegen (vgl. Abb. 5). Paralle-
len zu einem boomenden Markt sollten nur begrenzt gezogen 
werden, weil oft weder Angebot noch Nachfrage vom Markt be-
stimmt werden. Für die Gesundheitsdienstleistungen existiert 
zwar kein vergleichender Regulierungsindex der OECD. Im Ex-
amen des Schweizer Gesundheitssystems stellte die OECD a-
ber fest, dass andere OECD-Staaten das gleiche Leistungsni-
veau zu tieferen Kosten erreichen (OECD 2006b).  Zwar gehört 
das Schweizer Gesundheitssystem zu den marktorientierteren 
der Industriestaaten, doch wird das Wettbewerbsprinzip zu we-
nig umgesetzt. Die OECD stellt in ihrer Analyse die Diagnose, 
dass grössere, kantonsübergreifende Versorgungsregionen, 
verbesserte Kostentransparenz und  mehr Vertragsfreiheit zu 
einem verbesserten Kosten-/Nutzenverhältnis beitragen könn-
ten.   
 

 
Abb. 5: Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP, in Prozent, 2005 (2004 für NLD, JPN) 
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Quelle: OECD (2007b) 

Wettbewerb bei den 
reglementierten Beru-
fen 
 

Bei den reglementierten Berufen reguliert die Schweiz im inter-
nationalen Vergleich wettbewerbsfreundlich (vgl. Abb. 6). In der 
Schweiz bestehen nur noch in wenigen Branchen regulatorische 
Beschränkungen des Wettbewerbs (wie beispielsweise quantita-
tive Beschränkungen der Zahl der Anbieter, feste Tarifordnun-
gen, Restriktionen bei der Werbung oder Einschränkungen bei 
der Organisationsform). Positiven Einfluss auf die Wettbewerbs-
intensität hatten die bilateralen Abkommen mit der EU und das 
revidierte Binnenmarktgesetz, das insbesondere bei den regle-
mentierten Berufen kantonale Hürden beseitigen kann. 
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Abb. 6: Regulierungsindex reglementierte Berufe. Ein höherer Indexwert steht für eine höhere Dichte an 
wettbewerbsbehindernden Regulierungen im betreffenden Staat. 
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Quelle: Conway/Nicoletti (2006) 
 
Wettbewerb im De-
tailhandel 
 

Bei der Regulierung des Detailhandels gehört die Schweiz zu 
den liberalsten Staaten. Denkt man an das eher hohe Preisni-
veau im schweizerischen Detailhandel, so überrascht dieses 
Resultat. Das Preisniveau im Detailhandel ist jedoch kaum Fol-
ge einer Überregulierung des Handels selbst. Analysen zeigen 
vielmehr, dass eine Kombination von Drittfaktoren die Beschaf-
fungskosten des Detailhandels verteuert. Dazu gehören insbe-
sondere Zollabgaben und Handelshemmnisse, die Regulierun-
gen in vorgelagerten Branchen, Vertikalbindungen und geistige 
Schutzrechte (BAK 2007, Elias/Balastèr 2006).   

 
Abb. 7: Regulierungsindex Detailhandel (2003). Ein höherer Indexwert steht für eine höhere Dichte an 
wettbewerbsbehindernden Regulierungen im betreffenden Staat. 

Quelle: Conway/Nicoletti (2006) 

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

S
W

E

C
H

E

IR
L

N
LD

G
B

R

P
R

T

IT
A

D
N

K

FI
N

N
O

R

G
E

R

FR
A

A
U

T

E
S

P

G
R

C

B
E

L



 

 139

 
Die internationale 
Öffnung ist wichtig für 
den Wettbewerb 

Die Wettbewerbsintensität in den einzelnen Branchen hängt 
nicht nur von binnenorientierten Regulierungen, sondern we-
sentlich auch vom Grad der internationalen Öffnung ab. Exem-
plarisch zeigt sich dies in den von den bilateralen Verträgen mit 
der EU betroffenen Branchen (z.B. Luft- und Landverkehr über 
die jeweiligen Abkommen; Geschäftsdienstleistungen über die 
90 Tage-Regel im Personenfreizügigkeitsabkommen3; Käse-
markt über das Landwirtschaftsabkommen), in denen sich der 
Wettbewerbsdruck seit der Öffnung erhöht hat.  
 
Besonders im Detailhandel könnte eine weitere internationale 
Öffnung einiges bewirken. So tragen die höheren Warenbe-
schaffungskosten des Schweizer Detailhandels im Ausland ge-
mäss einer Studie heute zu 8 Prozentpunkten Preisdifferenz im 
Vergleich zu den Nachbarstaaten bei (BAK 2007, vgl. Abb. 8: 
verteuernd wirken sich die teurere Warenbeschaffung im In- und 
Ausland, sowie in geringerem Ausmass die Vorleistungs- und 
Lohnkosten aus. Verbilligend auf die Konsumentenpreise wirkt 
dagegen die im Vergleich zum Ausland tiefe Mehrwertsteuer in 
der Schweiz.). Massnahmen zur Stärkung der internationalen 
Konkurrenz wie die weitere Öffnung des Agrarmarkts oder die 
Beseitigung technischer Handelshemmnisse können wesentlich 
dazu beitragen, die Preisdifferenzen zu reduzieren und so die 
Konsumenten besser zu stellen und für Branchen, die im inter-
nationalen Preiswettbewerb stehen, die Vorleistungen zu verbil-
ligen.  
 

                                            
3 Die grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung im Rahmen des Abkommens über die Perso-
nenfreizügigkeit ist auf 90 Tage begrenzt, mit Ausnahme der Dienstleistungen, die im Rahmen ande-
rer bilateraler Abkommen erbracht werden wie dem Landverkehrsabkommen, dem Luftverkehrsab-
kommen und dem Abkommen über das öffentliche Beschaffungswesen. 
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Abb. 8: Beitrag zur Konsumentenpreisdifferenz im Schweizer Detailhandel gegenüber dem Durchschnitt 
der Nachbarstaaten, in Prozentpunkten, 2005 
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Quelle: BAK (2007) 
 
Qualität der Wettbe-
werbspolitik 
 

Mit der Revision des Kartellgesetzes im Jahre 2003 und insbe-
sondere den neu eingeführten Instrumenten von direkten Sank-
tionen, Bonusregelung und Hausdurchsuchungen hat sich die 
schweizerische Wettbewerbspolitik im engeren Sinne an dieje-
nigen der EU und der anderen OECD-Staaten angenähert. Die 
Schweizer Wettbewerbsbehörden sind in vielen Bereichen mit 
nahezu vergleichbaren Kompetenzen ausgestattet wie ihre Eu-
ropäischen Pendants (vgl. OECD 2006c).  
 
Insgesamt hat die Schweiz in der Wettbewerbspolitik im enge-
ren Sinne aufgeholt. Weiterer Nachholbedarf könnte aber im-
mer noch im Vergleich zu den Staaten, die gemäss dem ver-
gleichenden Indikator der OECD am besten abschneiden (vgl. 
Abb. 9). Die Schweiz liegt bezüglich dem Indikator allerdings 
weiterhin am Ende der Industriestaaten, weil die Wettbewerbs-
kommission weiterhin an institutionellen Defiziten leide (u.a. 
wegen der Präsenz von politischen Interessenvertretern,) und 
weil die Wettbewerbsbehörden in der Schweiz nur schwach mit 
Ressourcen ausgestattet seien. Die Abgrenzung der Sektorre-
gulatoren sei ebenfalls weiterhin verbesserungsfähig.  
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Abb. 9: Indikator der Wettbewerbspolitik in OECD-Staaten. Ein tieferer Indexwert steht für eine wettbe-
werbsfreundlichere Politik. 
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5. Empfehlungen der internationalen Organisationen und Best Prac-
tices 
 
Best Practices in der 
Sektorregulierung  
 

Im Gesundheitswesen ist es gemäss OECD kaum möglich, 
eine einzige Best Practice zu bezeichnen. Unbestritten ist je-
doch, dass die in der Schweiz geltende Spitalfinanzierung mit 
Defizitdeckungen und Kostenerstattungen wenig Anreize für 
effizientes Wirtschaften schafft. Ebenso sind die Kantone als 
Versorgungsregionen in ökonomischer Hinsicht zu klein. Die 
OECD empfiehlt der Schweiz deshalb, die Kosteneffizienz ü-
ber grössere Versorgungsregionen zu verbessern, die Quali-
täts- und Kostentransparenz zu stärken und – bei Erfüllung 
der Transparenzvoraussetzungen – den Kontrahierungszwang 
zu lockern (vgl. OECD 2006b). Ebenso könnte ein neues Sys-
tem der Spitalfinanzierung mit dem Übergang zur Leistungsfi-
nanzierung verstärkte effizienzorientierte Anreize schaffen. 
Der gezielte Einkauf von Leistungen im Ausland könnte lang-
fristig weitere Effizienzgewinne bringen. Hinsichtlich internati-
onaler Erfahrungen werden die Entwicklungen in den Nieder-
landen zu beobachten sein, deren Gesundheitssystem an-
satzweise mit demjenigen in der Schweiz vergleichbar ist und 
die im Jahr 2006 weit gehende wettbewerbliche Reformen 
durchgeführt haben. 
 
In der Telekommunikation wird Dänemark oft als Best Practi-
ce-Beispiel herangezogen. Dänemark hat als einer der ersten 
Staaten in Europa die Telekommunikationsbranche liberalisiert 
und die Ex-Monopolistin Tele Danmark bereits 1998 vollpriva-
tisiert (vgl. Tabelle 1). In der Schweiz wird die Rolle des Staa-
tes als Eigner zu prüfen sein, aber auch, wie rasch die Ent-



 

 142

scheide des Regulators, der Comcom, zu rechtskräftigen Ent-
scheiden führen. 
 
Bei den Postdienstleistungen können am Beispiel Schweden 
Faktoren aufgezeigt werden, die zu einer erfolgreichen Reform 
führen, denn in Schweden wurde das Postmonopol bereits 
1993 vollständig aufgehoben und durch ein konsequentes 
Marktmodell ersetzt. Die schwedische Post gilt im internatio-
nalen Vergleich als innovativ und effizient, die Qualität der an-
gebotenen Dienste ist hoch (vgl. Tabelle 2). Ohne hohe staat-
liche Zuwendungen und eigene Postbank wird eine flächende-
ckende Grundversorgung sichergestellt, da diese auch im Ei-
geninteresse des Anbieters liegt. Aus ökonomischer Sicht soll-
ten in der Schweiz die weitere Marktöffnung unter Berücksich-
tigung des Erhalts einer effizienten und qualitativ hochstehen-
den Grundversorgung (Beseitigung regulatorischer Asymmet-
rien inkl. Monopol), die zunehmende Verselbständigung der 
Schweizerischen Post (inkl. Gewährung unternehmerischer 
Freiheiten) sowie die Ausgestaltung eines schlanken Regula-
tors im Zentrum stehen. 
 
Im Schienenverkehr gehört die Schweiz beim Güterverkehr zu 
denjenigen Staaten, die ihre Märkte bereits am weitesten (und 
erfolgreich) dem Wettbewerb geöffnet haben. Für die Analyse 
einer weiter gehenden horizontalen Trennung zwischen Güter- 
und Personenverkehr kann Deutschland als Beispiel herange-
zogen werden. Beim Personenschienenverkehr können na-
mentlich einzelne deutsche Bundesländer zur Analyse der 
Potenziale des Ausschreibungswettbewerbs herangezogen 
werden. Erfahrungen mit weiter gehenden Reformen, insbe-
sondere solche die eine vertikale Trennung von Netz und Be-
trieb beinhalteten (wie in Schweden und Grossbritannien) sind 
umstritten. Es ist insbesondere offen, wieweit sie sich auf die 
schweizerischen Verhältnisse übertragen lassen.  
 
Bei der Elektrizitätsversorgung haben Grossbritannien sowie 
Norwegen und Schweden langjährige Erfahrungen mit weitge-
henden Liberalisierungen. Der Liberalisierungsprozess hat 
dort bereits Anfang der neunziger Jahre begonnen. Die ge-
nannten Staaten gingen auch über das von der EU geforderte 
Minimum hinaus, indem sie Produktion, Übertragungs- und 
Verteilnetze sowie Vertrieb entbündelten. Monopolistische 
Engpässe wie das Verteilnetz werden durch einen Regulator 
mit qualitäts- und kostenorientierten Benchmarkings optimiert, 
wie es auch die OECD empfiehlt. 
 
Bei der Liberalisierung des Gasmarktes sind gemäss Analyse 
der OECD Deutschland und Grossbritannien die Vorreiter. Aus 
ihren Erfahrungen können die Erfolgsfaktoren für eine ge-
glückte Liberalisierung abgeleitet werden. 
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Best Practices und 
Empfehlungen im 
Wettbewerbsrecht 
 

In der Wettbewerbspolitik im engeren Sinne hat die Schweiz 
aufgeholt. Nachholbedarf besteht in der Schweiz laut OECD 
aber insbesondere noch bei der institutionellen Ausgestaltung 
der Wettbewerbsbehörden, im Verfahrensrecht, der internatio-
nalen Zusammenarbeit und der Abgrenzung der Sektorregula-
toren. Ebenso ist die Wettbewerbsbehörde im Verhältnis zur 
Grösse der Schweizer Volkswirtschaft nur schwach mit Perso-
nal ausgestattet (OECD 2006c). Noch nicht in der damaligen 
Analyse der OECD berücksichtigt, ist der internationale Trend, 
an harten Kartellen beteiligte Privatpersonen zu sanktionieren 
und vermehrt auf die privatrechtliche Durchsetzung des Wett-
bewerbsrechts zu setzen.  
 
Die breit angelegte Evaluation des Kartellgesetzes, die per 
Ende 2008 abgeschlossen sein soll, wird über einen allfälligen 
Reformbedarf weitere Aufschlüsse geben. 
 

 

6. Die neuen Stossrichtungen 
 
Aufholen im Ver-
gleich zur EU bei 
den Sektorreformen 
 

Bei den branchenspezifischen wettbewerblichen Reformen gilt 
es in einem ersten Schritt, den Reformrückstand gegenüber 
dem übrigen Europa aufzuholen. Dies gilt explizit nicht für die 
Branchen, bei denen die Schweiz bereits zu den Vorreitern 
gehört, namentlich den reglementierten Berufen, den Ge-
schäftsdiensten, Teilen der Finanzdienstleistungen, dem Gü-
terschienenverkehr oder auch dem Luftverkehr. Hingegen be-
steht Nachholbedarf bei den übrigen Infrastrukturdiensten. 
Werden die mittlerweile zahlreichen Reformerfahrungen im 
Ausland berücksichtigt, können Monopole ohne Bedenken 
abgebaut und regulatorische Verzerrungen beseitigt werden.  
 
Die Regulierung monopolistischer Engpässe bleibt auch in 
Zukunft wichtig. Starke und unabhängige Regulatoren sowie  
zeitgerechte Entscheide in Rechtsmittelverfahren, welche die 
Investitionssicherheit gewährleisten,  können dazu beitragen, 
die Effizienz zu steigern, ohne das ebenso wichtige langfristi-
ge Ziel der richtigen Investitionsanreize in die Infrastrukturen 
zu vergessen. In Zusammenhang mit der weiteren wettbe-
werblichen Öffnung wird die Grundversorgung ein wichtiges 
Thema bleiben. Wettbewerbliche Anreize wie der Ausschrei-
bungswettbewerb ermöglichen nicht zuletzt, mit den einge-
setzten öffentlichen Mitteln die Angebotsqualität zu verbes-
sern.  
 
Schliesslich muss bei erfolgter Marktöffnung und zunehmen-
der Internationalisierung der Infrastrukturbranchen auch die 
Rolle des Staats als Eigner zum Thema werden. Denn einer-
seits benötigen die ehemaligen Monopolisten zunehmende 
unternehmerische Freiheiten, um im internationalen Wettbe-
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werb bestehen zu können. Andererseits sollen unternehmeri-
sche (insbesondere internationale) Risiken nicht durch die 
Steuerzahler getragen werden.  
 
Im Gesundheitswesen sind prioritär vorerst die bereits im ers-
ten Wachstumspaket des Bundesrates enthaltenen wettbe-
werbsorientierten Reformen des Krankenversicherungsgeset-
zes umzusetzen. Weitere Schritte sollten der Vertragsfreiheit 
und der Fortsetzung der Reformen im Spitalbereich gelten. 
Auch im Gesundheitswesen könnte zudem die zunehmende 
Nutzung grenzüberschreitender Angebote effizienzsteigernd 
wirken, sofern die dadurch drohende Mengenausweitung kon-
trolliert werden kann.  
 
Für alle Branchen gilt ausserdem, dass die internationale Öff-
nung einen wesentlichen Wettbewerbstreiber darstellt. Dies 
gilt insbesondere für den Detailhandel, in dem die Abschot-
tung in vorgelagerten Branchen die Kosten erhöht und die 
Wettbewerbsintensität senkt. Auch bei den Finanzdienstleis-
tungen und den unternehmensbezogenen Dienstleistungen 
wird die internationale Integration voranschreiten. Gleiches gilt 
für die Infrastrukturdienste, in denen grenzüberschreitende 
Kooperationen und Beteiligungen weiter an Bedeutung gewin-
nen werden. Aufgabe der Politik wird es sein, die Hürden für 
eine grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit zu senken, so 
dass die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung genutzt 
werden können. 
 

Verbesserungsbe-
darf im Wettbe-
werbsrecht prüfen 
 

Bei der Wettbewerbspolitik im engeren Sinne wird die bundes-
rätliche Evaluation des erst kürzlich revidierten Kartellgesetzes 
Aufschlüsse über den Bedarf für weitere Reformschritte ge-
ben. Die Vorarbeiten, welche die OECD mit dem Examen der 
Schweizer Wettbewerbspolitik geleistet hat, deuten aber dar-
auf hin, dass weitere Gesetzesanpassungen folgen könnten. 
Rechnung zu tragen ist auch dem in den Industriestaaten wei-
ter fortschreitenden Trend in Richtung vermehrter Bedeutung 
der ökonomischen Fundierung des Wettbewerbsrechts. 
Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie die neuen Bestimmungen 
des KG durch die gerichtlichen Instanzen interpretiert werden 
und wie sich das Zusammenspiel zwischen Wettbewerbsbe-
hörden, Preisüberwachung und den neuen Sektorregulatoren 
entwickelt.   
 
Die Resultate der Evaluation des Kartellgesetzes sollen per 
Ende 2008 vorliegen. Das weitere Vorgehen wird im An-
schluss an die Evaluation festzulegen sein. 
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2.1 L'ouverture internationale 
 
1. Lien avec la croissance  
 
Les bénéfices 
substantiels de 
l'exploitation des 
avantages 
comparatifs  
 

Pour une petite économie ouverte comme la Suisse, 
l’ouverture internationale joue un rôle essentiel. Les 
paragraphes qui suivent décrivent par quels canaux les 
échanges de biens et services, de capitaux et de savoir 
améliorent la croissance d’un pays, et partant, le niveau de vie 
de ses habitants.  
Le commerce international permet d’ouvrir les marchés 
étrangers aux biens et services que le pays d’origine est à 
même de produire de manière plus efficiente parce qu’il 
dispose d’un avantage naturel (Ricardo) ou de facteurs 
abondants (Heckscher-Ohlin). L’exploitation de ces avantages 
comparatifs permet une meilleure allocation des ressources, 
et partant, donne lieu à une augmentation de la productivité 
des facteurs. Parallèlement, le commerce international 
entraîne en général une baisse des prix des biens et services 
importés, ce qui profite au consommateur. 
La « nouvelle théorie du commerce »1 vise à expliquer plus 
particulièrement le commerce intra-industriel, en intégrant au 
cadre d’analyse les rendements d’échelle croissants et la 
concurrence imparfaite. Les gains tirés des échanges 
proviennent alors des économies d’échelle et de 
l’accroissement de la diversité et de la qualité des produits 
(intermédiaires et finals) à des prix compétitifs. Enfin, 
l’ouverture internationale crée une pression concurrentielle 
entre les entreprises, qui conduit à une réduction des 
distorsions provenant de la concurrence imparfaite. 
Outre ces gains statiques liés aux échanges qui influent le 
niveau de la productivité, l’ouverture internationale produit 
également des gains dynamiques qui ont un impact sur la 
croissance à long terme. Ces gains durables, bien que plus 
difficiles à mesurer, opèrent notamment à travers le 
renforcement de la spécialisation, l’amélioration de la 
rentabilité des investissements (capital et R-D) ou encore la 
diffusion de technologies et des connaissances. Ainsi, 
l’ouverture internationale accroît la productivité totale des 
facteurs (PTF) et permet le développement plus rapide d’une 
large variété de produits et de services.  
De nombreuses études empiriques ont trouvé une corrélation 
positive entre degré d'ouverture et croissance du PIB2. Faisant 

                                                 
1 Helpman E. & P. Krugman (1985). Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, 
Imperfect Competition, and the International Economy. MIT Press, Cambridge. 
2 Pour une discussion détaillée, voir Winters, L.A. (2004). Trade liberalisation and economic 
performance : an overview. The Economic Journal, 114 (February), F4-F21. 
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partie des études les plus souvent citées, Sachs et Warner3 
montrent que parmi les pays industrialisés (sur la période 
1970-1995), les pays ouverts ont connu une croissance de 
2,5 % l'an, contre 0,7 % en moyenne pour les pays fermés. 
L’étude sur la croissance de l’OCDE4 a estimé qu’une 
augmentation de l’ouverture commerciale de 10 points de 
pourcentage se traduit finalement par une hausse du PIB par 
habitant de 4%5. 
La réaffectation des ressources vers des activités innovantes 
à forte valeur ajoutée est motivée par l’intensification de la 
concurrence internationale. Cela conduit les entreprises les 
plus productives à se développer et les moins productives à 
se retirer du marché, avec comme conséquence, une hausse 
du niveau de productivité globale. Les coûts d’ajustement à 
court terme sont minimisés moyennant un marché du travail 
flexible. Les données empiriques confirment que l’ouverture 
internationale améliore les revenus sans remettre en question 
le niveau d’emploi global.  

L'émergence des 
échanges de 
services, de capitaux 
et de savoir  
 
 

L’intégration économique internationale n’est pas un 
phénomène nouveau, mais la dynamique actuelle se 
caractérise par un rythme et une ampleur sans précédent. De 
plus, l’intensification des échanges ne se limite plus à 
l’Europe, aux Etats-Unis et au Japon, mais inclut de nouveaux 
acteurs globaux, tels que la Chine, l’Inde, le Brésil et la 
Russie. La réduction des entraves au commerce, le progrès 
technique (réduction des coûts de transport et de 
communication), ou encore la libéralisation des mouvements 
des capitaux sont autant d’éléments qui ont contribué à 
l’accélération du processus de mondialisation. 
Traditionnellement, le commerce international de biens 
constitue la principale voie d’intégration économique. En 2003, 
le ratio moyen échanges de biens/PIB de la zone de l’OCDE 
était de 35.8% contre 26.4% en 1995.6 Les technologies de 
l’information et communication (TIC) ont permis à de 
nouveaux types de services de faire l’objet d’échanges 
internationaux, notamment les « activités de savoir », telles 
que la saisie de données, les services de traitement de 
l’information ou de conseil. Cependant, la part du commerce 
des services dans les échanges totaux des pays de l’OCDE 
est restée relativement stable (environ 20% depuis les années 

                                                                                                                                                         
3 Sachs, J. & A.M. Warner (1995), Economic Reform and the Process of Global Integration, 
Brookings-Papers-on-Economic-Activity 0(1): 1-95. 
4 OCDE (2003). Les sources de la croissance économique dans les pays de l’OCDE. Paris: OCDE 
5 L’ouverture aux échanges est mesurée par l’exposition au commerce extérieur, à savoir la moyenne 
pondérée de l’intensité des exportations et de la pénétration des importations, corrigée pour tenir 
compte de la dimension des pays.  
6 OCDE (2005), Indicateurs de la mondialisation économique, p.152 



 151

70), malgré l’augmentation régulière de la part des services 
dans la production et l’emploi.7 Les échanges de biens et de 
services intermédiaires s’accroissent en proportion des 
échanges commerciaux totaux, ce qui reflète une 
internationalisation plus poussée de la division du travail au 
moyen de réseaux de production internationaux. Les données 
disponibles pour les pays de l’OCDE n’indiquent toutefois pas 
d’accélération récente de la croissance des délocalisations.8 
Les transactions financières (investissements de portefeuille, 
investissements directs, autres investissements) ont constitué 
le segment le plus dynamique des transactions internationales 
depuis la première moitié des années 90, bien qu’elles 
évoluent de manière très volatile. Le montant de 
l’investissement direct à l’étranger rapporté au PIB a atteint en 
2006 un niveau représentant presque quatre fois celui du 
début des années 70.9  
 
L’évolution technologique (à l’origine de ce qu’on appelle le 
« village global ») a également favorisé les échanges de 
savoir sous forme de mouvements de personnes. D’un point 
de vue économique, la structure par qualification des flux 
migratoires est particulièrement importante. Or, dans la plupart 
des pays de l’OCDE, le pourcentage d’immigrés ayant une 
formation supérieure est plus élevé que dans la population 
née dans le pays.10 En outre, les travailleurs étrangers sont 
devenus une composante plus importante de la main d’œuvre 
dans la plupart des pays de l’OCDE, et la migration de 
travailleurs qualifiés fait partie de cette tendance.11 
L’internationalisation de la R-D se traduit dans le rôle croissant 
des filiales étrangères dans la R-D des pays d’accueil. Elle 
s’exprime non seulement du côté des intrants du processus 
d’innovation, par les dépenses de R-D, mais également du 
côté des résultats, mesurés par les brevets. Le pourcentage
de brevets détenus par des sièges d’entreprises plutôt que par 
une entité du pays de résidence de l’inventeur est de plus en 
plus élevé. En outre, au cours des années 90 jusqu’au début 
de 2001, les recettes et paiements technologiques – une 
mesure des transferts internationaux immatériels de 

                                                                                                                                                         
7 OCDE (2007) Les travailleurs des pays de l’OCDE dans l’économie mondiale: de plus en plus 
vulnérables? C(2007)13/REV3/ADD1, p.8 
8 OCDE (2007) Les travailleurs des pays de l’OCDE dans l’économie mondiale: de plus en plus 
vulnérables? C(2007)13/REV3/ADD1, p.11 
9 Concerne les pays pour lesquels l’on dispose de statistiques (OCDE (2006), Perspectives 
d’investissement international, Paris : OCDE, p. 57) 
10 OCDE (2006), Perspectives des migrations internationales, Paris : OCDE, p.50 
11 OECD (2007), Making the most of globalisation, ECO/CPE/WP3(2007)6 
12 OCDE (2006), Science, technologie et industrie : perspectives de l’OCDE 2006, Paris : OCDE, 
chapitre 4 : L’internalisation de la R-D. 
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technologies (licence, brevet, savoir-faire, recherche et 
assistance technique) ont fortement augmenté dans la plupart 
des pays de l’OCDE.12 

 
 
 2. Définition du domaine d'analyse  
 
La stratégie de 
politique économique 
extérieure concrétise 
la dimension 
"ouverture 
internationale" de la 
politique de 
croissance 

Alors que l’ouverture internationale est un élément important 
du rapport sur la croissance de 2002, le paquet de croissance 
de février 2004 s’est concentré sur les mesures que la Suisse 
pouvait arrêter et mettre en œuvre de manière autonome. 
Deux mesures sont ensuite venues s’ajouter au paquet de 
croissance: d’abord la votation sur l’extension de l’accord sur 
la libre circulation des personnes aux nouveaux membres de
l’UE, puis, plus tard, la révision de la loi fédérale sur les 
entraves techniques au commerce (introduction unilatérale du 
principe «Cassis de Dijon»). Au chapitre du renforcement de 
la concurrence sur le marché intérieur, la Politique agricole 
2011 (PA 2011) a été étroitement associée à l’ouverture 
internationale.  
Enfin, le Conseil fédéral a défini sa stratégie et les priorités de 
l’ouverture internationale qui devaient être réalisées par la 
voie de la négociation dans le chapitre introductif de son 
rapport sur la politique économique extérieure 2004. 

Les objectifs de la 
politique économique 
extérieure suisse 
 

La stratégie de politique économique extérieure de la Suisse 
repose sur trois objectifs. Le premier consiste à améliorer 
l’accès aux marchés étrangers et à contribuer à la mise en 
place d’une réglementation internationale cohérente et 
respectée. Le second vise à développer la compétitivité de la 
Suisse en renforçant la concurrence indigène et le troisième 
cherche à intégrer le plus grand nombre possible de pays 
dans l’économie mondiale. De ces objectifs découlent les trois 
dimensions de la politique économique extérieure : 

(i) Accès aux marchés étrangers et réglementation 
internationale 

L’objectif est d’assurer l’accès non discriminatoire des 
fournisseurs suisses aux marchés de tous les pays. Pour y 
parvenir, il s’agit d’une part de démanteler les entraves au 
commerce transfrontalier, telles que les barrières douanières 
ou les obstacles non tarifaires. D’autre part, afin de garantir 
une sécurité juridique aux exportateurs suisses et une 
protection aux investisseurs à l’étranger, il est nécessaire 
d’élaborer des règles commerciales transparentes, 
performantes et compatibles sur le plan international.  
Pour la Suisse, le multilatéralisme – avant tout au sein de 
l’OMC – est sans doute le meilleur moyen d’obtenir une 
réglementation d’accès au marché et de protection des 
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acteurs économiques qui dispose d’un vaste champs 
d’application. De façon générale, les petits pays sont mieux à 
même de défendre leurs intérêts dans une enceinte 
multilatérale, plutôt que de se retrouver dans une situation de 
rapports de forces disproportionnés.  
Force est de constater que la structure institutionnelle de 
l’OMC couplée à une redistribution du pouvoir économique, 
ralentit considérablement la conclusion de nouveaux accords 
multilatéraux. C’est pourquoi, cette première dimension prévoit 
également la possibilité de faire preuve de davantage de 
dynamisme dans le cadre d’accords bi- et plurilatéraux avec 
des partenaires choisis. L’UE restant le principal partenaire 
économique de la Suisse, il est très important que l’accès au 
marché européen soit aussi libre que possible, dans tous les 
secteurs. Toutefois, l’évolution géographique de la structure 
économique internationale couplée à la prolifération des 
accords de nos partenaires hors-UE accroît le potentiel de 
discrimination à l’encontre de nos exportateurs. C’est pourquoi 
la Suisse doit se donner les moyens de conclure elle aussi 
des accords ambitieux avec les marchés dynamiques. 
Mis à part les accords internationaux, il existe également 
plusieurs instruments de promotion du commerce extérieur, 
qui visent à améliorer l’accès aux marchés étrangers pour 
toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. En particulier, 
les PME à vocation internationale tirent profit des économies 
d’échelle engendrées par l’accès à un marché plus étendu 
que le marché intérieur. 

(ii) Politique du marché intérieur 
L’accroissement de la concurrence sur le marché intérieur est 
essentiel à deux égards. Premièrement, la mise en place, en 
Suisse, de structures compétitives sur le plan international 
passe par l’ouverture des secteurs encore fortement 
cloisonnés. Cela est indispensable afin de limiter les coûts des 
intrants pour les entreprises - condition préalable pour saisir 
les opportunités sur les marchés étrangers – et pour maintenir 
le coût de la vie à un niveau abordable pour les salariés.  
Deuxièmement, ouvrir les secteurs protégés permet à la 
Suisse d’afficher ses ambitions de manière plus offensive et 
renforce ainsi son « treaty making power ». Cet aspect est 
particulièrement important dans un contexte de redistribution 
des pouvoirs économiques, où les partenaires importants pour 
la Suisse ne se limitent plus aux économies ayant des intérêts 
similaires.  

(iii) Contribution au développement économique de 
pays partenaires 

L'intégration des pays en développement et en transition dans 
l'économie mondiale intéresse l'économie suisse à long terme, 
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car ils peuvent constituer de nouveaux débouchés et offrir des 
possibilités d'investissement et d'acquisition intéressantes. 
C’est pourquoi la Suisse s’efforce d’aider ses partenaires à 
aménager leurs conditions-cadre nationales à travers la 
coopération économique au développement (bilatérale ou 
multilatérale). Au niveau multilatéral, les organisations 
internationales exercent non seulement des activités en faveur 
du développement, mais aussi une certaine surveillance des 
politiques économiques nationales de tous les Etats (examens 
par les pairs). La participation de la Suisse et ses contributions 
aux organisations internationales actives dans le domaine 
économique (FMI, Banque mondiale, banques régionales de 
développement, OCDE, OMC, organisations spécialisées de 
l’ONU) ont donc une grande importance pour la coopération 
au développement économique. Outre leur rôle de garant de 
stabilité financière et de politiques économiques saines, ces 
institutions permettent également l’échange d’expériences 
entre pays membres dans le cadre des activités de 
surveillance (monitoring) par les pairs. 

 
 
3. Les réformes entreprises depuis 2002  
 
Les directives du 
rapport sur la 
croissance 
 

Les principales orientations définies par le rapport sur la 
croissance de 2002 pour poursuivre l’ouverture internationale 
sont les suivantes: 

- S'engager activement pour défendre nos intérêts dans 
les nouvelles négociations internationales (en 
particulier la propriété intellectuelle, la protection des 
investissements et l'accès au marché pour les services)

- Poursuivre la réforme agricole comme une pré-
condition à une ouverture internationale plus avancée 

- Où cela est opportun, rendre compatible le droit suisse 
avec le droit européen 

- Orienter encore davantage la politique des étrangers à 
l'égard des pays non-membre de l'UE et de l'AELE vers 
le renforcement du potentiel d'innovation en Suisse 

- Evaluer les effets de l'Union économique et monétaire 
européenne sur la Suisse  

 
Les mesures du 
paquet de 
croissance et la 
politique économique 
extérieure du Conseil 
fédéral  
 

Afin de poursuivre l’intégration de la Suisse dans l’économie
mondiale, le paquet de croissance contient les mesures 
suivantes : 

- L'extension de la libre-circulation des personnes aux 
nouveaux pays-membre de l'UE 

- La révision de la loi sur les entraves techniques au 
commerce (LETC) 

Comme indiqué plus haut, il s’agit de mesures que la Suisse 
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peut réaliser de manière unilatérale. 
Concernant les cinq orientations du rapport de 2002, il faut 
relever que les négociations à l’OMC – forum permettant à la 
Suisse de défendre les intérêts offensifs mentionnés – n’ont 
toujours pas connu de percée significative.  
Ce blocage est étroitement lié aux problèmes soulevés par la 
libéralisation des échanges agricoles. La Suisse a néanmoins 
pris certaines dispositions allant dans ce sens dans le cadre 
de la PA 2011. D'une manière plus générale, les principes de 
la politique économique extérieure reposent sur le constat 
qu’une division de la politique économique en deux domaines 
distincts – intérieur et extérieur – ne fait plus sens dans un 
pays aussi impliqué dans les échanges internationaux que la 
Suisse. Il s’ensuit que la plupart des mesures du paquet de 
croissance visant à accroître la concurrence sur le marché 
intérieur ont également un impact en politique économique 
extérieure.  
La troisième orientation définie par le rapport sur la croissance 
de 2002 est en train d’être réalisée par la révision de la loi sur 
les entraves techniques au commerce (LETC).  
L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers au 
début de 2008 correspond à la quatrième orientation. En 
particulier, la révision de l’ordonnance limitant le nombre des 
étrangers met l’accent sur la composition des qualifications 
des immigrants en provenance des Etats tiers. 
Enfin, contrairement aux craintes de nombreux observateurs, 
le passage à la monnaie unique n’a pas pour autant réduit 
l’importance de la stabilité des prix dans la politique de la 
Banque centrale européenne et il n’a pas non plus été 
nécessaire de défendre le franc suisse contre des attaques 
spéculatives ces dernières années.  
Les paragraphes qui suivent décrivent la mise en oeuvre des 
trois mesures qui relèvent directement du paquet de 
croissance I, avant de faire le point sur l’état des négociations 
dans le cadre de l’OMC, avec l’UE et avec les Etats tiers. 

L'adoption par le 
peuple de l'extension 
de l’accord sur la 
libre circulation des 
personnes 

Les Accords bilatéraux I ont été étendus au nouveaux 
membres de l’UE élargie. L’extension de l’accord sur la libre 
circulation des personnes (ALCP) a fait l’objet d’un vote positif 
du peuple suisse le 25 septembre 2005 (voir également 
p.120). D’un point de vue économique, l’ALCP est sans doute 
l’accord le plus important des 7 accords bilatéraux I. Il s’agit 
de permettre à l’économie suisse de recruter du personnel 
conformément à ses besoins. C’est essentiel pour garantir le 
dynamisme et la compétitivité de nos entreprises, et donc pour 
assurer la création d’emplois. 

La révision de la Loi 
sur les entraves 

Dans le domaine des entraves techniques au commerce, des 
prescriptions administratives et techniques différentes de 
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techniques au 
commerce (LETC) 
 

celles des principaux partenaires commerciaux s’appliquent 
toujours dans les domaines tels que la production, l’emballage 
et l’étiquetage. Or, ces prescriptions renchérissent les produits 
directement (ré-étiquetage) et indirectement (limitation de la 
concurrence) et empêchent même l’importation de divers 
produits en Suisse. L’introduction unilatérale du principe 
« Cassis de Dijon » permettrait à une marchandise importée 
de l’UE d’être commercialisée en Suisse lorsqu’elle respecte 
les prescriptions légales et les procédés de fabrication du 
pays exportateur.13 

La nouvelle politique 
agricole  
 

Quelque 13,6 milliards de francs seront affectés aux 
enveloppes financières agricoles pour la période 2008 à 2011. 
La politique agricole 2011 telle qu’approuvée par le Parlement 
prévoit de réduire les moyens financiers utilisés actuellement 
pour le soutien du marché et de réallouer les fonds ainsi 
dégagés aux paiements directs, non liés à la production. Dès 
2010, les contributions à l’exportation seront supprimées (à 
l’exception de la « loi chocolatière »). De plus, les droits de 
douane perçus sur les céréales et sur les aliments pour 
animaux seront abaissés. Ces mesures s’inscrivent dans le 
prolongement des réformes mises en oeuvre dans l’agriculture 
depuis une quinzaine d’années. Elles constituent aussi une 
préparation face à l’ouverture internationale négociée à l’OMC 
et avec l’UE en permettant d’améliorer sans plus tarder la 
compétitivité du secteur agroalimentaire. 

Issue incertaine du 
Cycle de Doha 
 

La Suisse reste très attachée au multilatéralisme. Cependant, 
l’issue positive du cycle de Doha dépend surtout de la 
capacité de certains grands acteurs, notamment l’Union 
européenne, les Etats-Unis, le Brésil et l’Inde, le Japon et 
l’Australie, de sortir les négociations de la crise dans laquelle 
elles se trouvent actuellement. Si leurs positions défensives 
(UE et Japon, accès au marché pour les produits agricoles ; 
USA, soutien domestique au secteur agricole ; Inde et Brésil, 
accès au marché pour les produits industriels) ne se 
débloquent pas rapidement, il est probable que les 
négociations de Doha se poursuivent encore durant une 
période indéterminée. 

La poursuite de la 
voie bilatérale avec 
l'UE 
 

Dans le prolongement des Accords bilatéraux I et par 
conséquent dans la continuation de la voie bilatérale, la 
Suisse et l’UE ont signé en 2004 neuf nouveaux accords 
(bilatérales II). Ces accords portent sur des domaines aussi 
variés que les produits agricoles transformés, les pensions, la 
fiscalité de l’épargne, l’environnement, la statistique, le 
programme MEDIA, Schengen/Dublin et la lutte contre la 
fraude. [La date d’entrée en vigueur du dernier accord n’a pas 
encore arrêtées].  

                                                 
13 Voir Rapport du Conseil fédéral sur le principe dit Cassis de Dijon, en réponse au postulat 04.3390 
déposé par Mme la Conseillère nationale Doris Leuthard en date du 18 juin 2004 
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En 2006, le Conseil fédéral a dressé un état des lieux de sa 
politique européenne et réaffirmé sa position, selon laquelle la 
voie bilatérale permet à la Suisse de défendre ses intérêts en 
Europe de façon efficace et avec succès. Il s’est fixé les 
priorités suivantes : (i) mise en place et application efficaces 
des accords bilatéraux existants; adaptation voire 
renouvellement de ces accords au besoin ; (ii)  conclusion de 
nouveaux accords dans d’autres domaines si cela s’avère 
judicieux et réaliste ; (iii) contribution à la réduction des 
disparités économiques et sociales en Europe.14 

Le développement 
des accords 
commerciaux bi- ou 
plurilatéraux15 
 

La Suisse dispose actuellement, outre la Convention AELE et 
l'accord de libre-échange avec l'UE, de 17 accords de libre-
échange avec des pays en dehors de l’Union européenne 16. 
Ce réseau d'accords de libre-échange de la Suisse est 
constitué pour l'essentiel d'accords conclus conjointement 
avec les Etats membres de l'AELE. Les accords de libre-
échange avec des partenaires non-membre de l'UE couvrent 
actuellement environ 6% des exportations suisses, soit près 
d'un cinquième des exportations suisses vers des pays en-
dehors de l'UE. 
La Suisse et les autres Etats de l’AELE sont en cours de 
négociation avec l’Inde la Thaïlande, le GCC17, l’Algérie, la 
Colombie et le Pérou. D'autres négociations sont en 
préparation avec l'Albanie, l'Indonésie et la Serbie, alors que 
des contacts exploratoires au sujet d'un éventuel accord de 
libre-échange sont en cours avec la Malaisie, la Russie et 
l'Ukraine. Au niveau bilatéral, la Suisse et le Japon ont ouvert 
en mai 2007 la négociation d'un accord de partenariat 
économique et de libre-échange. En outre, la Suisse et la 
Chine ont décidé d'ouvrir un processus exploratoire en vue 
d'un éventuel accord de libre-échange. 
Des déclarations de coopération AELE existent en outre avec 
l’Albanie, les pays du MERCOSUR (Argentine, Brésil, 
Paraguay, Uruguay), la Mongolie, la Serbie et l’Ukraine. 
Celles-ci prévoient un dialogue institutionnalisé sur les 
possibilités d’approfondir les relations économiques. Avec les 
Etats-Unis, la Suisse a mis en place un Forum bilatéral de 
coopération sur le commerce et les investissements. 

 

                                                                                                                                                         
14 Rapport Europe 2006 du 28.06.06 (06.064) 
15 http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00515/01330/index.html?lang=fr 
16 Il s’agit de (date d’entrée en vigueur): Iles Féroé (1995), Macédoine (2002), Croatie (2002), Turquie 
(1992), Israël (1993), Autorité palestinienne (1999), Maroc (1999), Jordanie (2002), Tunisie (2006), 
Liban (2007), Egypte (2007), Mexique (2001), Singapour (2003), Chili (2004), République de Corée 
(2006), SACU (South African Customs Union : Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie et 
Swaziland, 2008), Canada (signé début 2008). 
17 Le Conseil de Coopération du Golfe comprend Bahreïn, le Qatar, Koweït, Oman, l’Arabie Saoudite 
et les Emirats arabes unis.  
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4 La situation de la Suisse  
 
Une exposition au 
commerce 
international 
importante, .... 
 

Le degré d’ouverture d’un pays est souvent mesuré par la part 
du commerce dans le PIB.18 Cependant, un faible degré 
d’ouverture ne traduit pas nécessairement la présence de 
politiques commerciales protectionnistes. En effet, les petites 
économies semblent être davantage dépendantes du 
commerce international que les grandes économies auto-
suffisantes. En outre, les différences internationales dans le 
ratio commerce / PIB s’expliquent également par l’éloignement 
géographique (coûts de transport élevés) et d’autres facteurs 
historiques ou culturels. Enfin, une demande intérieure accrue 
en biens et services non échangeables peut conduire à 
l’éviction (crowding out) des ressources disponibles pour le 
secteur des biens et services échangeables.   
Cela étant dit, cet indicateur reste utile pour procéder à des 
comparaisons internationales. Avec 44.5% (2005), la Suisse se 
trouve proche de la moyenne de l’OCDE (45%) mais derrière 
des pays de l’UE-15 tels que le Luxembourg (148.6%), la 
Belgique (86%), l’Irlande (74.9%), les Pays-Bas (66.1%), ou 
encore l’Autriche (51.9%). Les deux plus grands pays (le Japon 
et les Etats-Unis) ont un degré d’ouverture estimé à 
respectivement 13.6% et 13.4%. Ces mêmes pays ont fait 
preuve d’un dynamisme particulièrement important en termes 
d’ouverture internationale ces dernières années. 

 
Moyenne des exportations et importations totales en pourcentage du PIB, 2005 et 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  OECD (2007). Factbook : Economic, environmental and social statistics. Paris: 
OECD 

                                                 
18 Ici, c’est la moyenne des importations et des exportations (non pas la somme) qui est prise en 
compte par l’indicateur. Cette mesure comprend le commerce des marchandises et des services. 
Source : OECD (2007). Factbook : Economic, environmental and social statistics. Paris: OECD 
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…mais des 
différences 
importantes existent 
au niveau sectoriel 

Un pays intégré dans l’économie mondiale et fortement 
spécialisé se caractérise par un niveau de pénétration des 
importations élevé. L’exposition à la concurrence internationale 
encourage également les entreprises à exporter davantage de 
leur production à l’étranger. Le graphique ci-dessous met en 
relation deux indicateurs de la situation concurrentielle, l’un se 
rapportant au marché intérieur, et l’autre au marché extérieur. 
Un positionnement dans le carré supérieur droit témoigne du 
développement du commerce intra-industriel, la forme 
d’échange caractéristique des pays développés, où des 
produits similaires mais différenciés sont à la fois exportés et 
importés. Il s’agit en général de produits à forte intensité de 
capitaux et de technologie, dont la fabrication requiert une main 
d’œuvre hautement qualifiée. 
Un écart important entre le taux d’exportation et le taux de 
pénétration des importations révèle les schémas de 
spécialisation de la Suisse, tels que la forte vocation 
exportatrice des secteurs des instruments de précision, des 
produits chimiques, et des machines. A l’inverse, les secteurs 
des appareils de radio et de télévision ainsi que des textiles 
sont caractérisés par un degré de pénétration des importations 
plus élevé que le taux d’exportation. Ce rapport est 
caractéristique des secteurs dans lesquels la Suisse affiche un 
désavantage comparatif. 
L’agriculture et les produits alimentaires se distinguent 
clairement par leur position dans le carré inférieur gauche du 
graphique, contrairement à tous les autres secteurs de 
marchandises19. Un faible taux de pénétration des importations 
reflète la forte protection tarifaire et non tarifaire aux frontières 
qui va de pair avec un manque de compétitivité sur les marchés 
extérieurs, révélée par une faible performance en matière 
d’exportation. 
En faisant une analyse similaire dans le domaine des services, 
l’on constate qu’il existe également des différences importantes 
d’une branche à l’autre. Le taux d’exportation relativement élevé 
des branches des banques et assurances, de la logistique et du 
tourisme reflète la forte compétitivité de ces branches sur les 
marchés étrangers. A l’inverse, les secteurs des infrastructures, 
de l’éducation et de la santé sont caractérisés par des taux 
d’importation et d’exportation relativement faibles, ce qui ne 
s’explique que partiellement par le fait que ces services sont 
moins échangeables. Ce sont plutôt des secteurs fortement 
réglementés ou pour lesquels le financement public est peu 
orienté vers la concurrence (Voir chapitre 2 : « Les marchés 

                                                 
19  Les données indiquées ici se réfèrent à des valeurs en francs. Le degré d’autosuffisance de 
59 % (2005) pour les denrées alimentaires, tel que mentionné dans le Rapport agricole 2007, est 
calculé en termes de calories, et n’est donc pas comparable. 
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domestiques concurrentiels »). 

Propension à exporter et pénétration des importations, marchandises, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Indicateurs STAN de l’OCDE pour la Suisse, 2001 
Le graphique indique la position des branches de l’économie suisse (pour les
marchandises) sur la base du taux de pénétration des importations (axe horizontal) et 
du taux d’exportation (axe vertical). Le taux de pénétration des importations pour 
chaque branche mesure la part des importations dans la demande domestique. Celle-ci 
est estimée comme étant égale à la production plus les importations moins les 
exportations. Le taux d’exportation correspond à la part de la production qui est 
exportée. En interprétant ces indicateurs, il est important de garder à l’esprit que les 
données d’exportations peuvent être supérieures à celles de la production pour les 
raisons suivantes: les exportations incluent les réexportations; des biais peuvent être 
créés en convertissant les données du commerce par produit en données par activité 
industrielle. 

La croissance des 
exportations 
 

Le graphique suivant représente les contributions des pays et 
régions à la croissance des exportations de marchandises de la 
Suisse. L’UE (en particulier l’Allemagne) est toujours la 
composante la plus importante de la dynamique des 
exportations. La contribution de la rubrique « reste du monde » 
est également significative, alors que la contribution des pays 
BRICs n’a cessé de s’étendre au cours des dernières années 
pour atteindre 10% (de la croissance) entre 2004 et 2006. En 
revanche, la contribution des Etats-Unis s’est affaiblie par 
rapport à la deuxième moitié des années 90, ce qui peut être 
expliqué en partie par l’évolution du taux de change.20 

                                                 
20 SECO (2007). Tendances conjoncturelles, printemps 2007, p.49 
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Exportations des marchandises de la Suisse : contributions à la croissance par région 
géographique et variations effectives en %, prix courants 

 
Source : SECO (2007). Tendances conjoncturelles, printemps 2007, p.50 
Nouvelles 
opportunités suite à 
l’élargissement de 
l’UE vers l’Est 
 

Dans le cadre du processus d’intégration de nouvelles 
économies d’Europe centrale et orientale à l’UE, des 
estimations sur les conséquences économiques de 
l’élargissement de l’UE pour la Suisse ont été effectuées.21 Ces 
analyses ont conclu que l’élargissement vers l’Est pourrait 
entraîner une augmentation durable du PIB suisse de 0.2 à 
0.3% en raison de la seule intensification des relations 
commerciales (sans tenir compte de la libre circulation des 
personnes). En effet, l’accélération de la croissance des 
nouveaux pays membres couplée à davantage de stabilité 
macroéconomique favorisent le commerce et les 
investissements, également avec les pays non membres de 
l’UE. La Suisse bénéficie ainsi d’un marché européen plus 
grand et plus unifié. 
Bien que les exportations aient fait partie des moteurs de la 
croissance en Suisse durant la période 2003-2007, l’évolution 
du degré d’imbrication de la Suisse dans l’économie mondiale 
ne témoigne pas d’un dynamisme similaire. 

La dynamique des 
échanges de services 
s’accentue également 
en Suisse 
 

Les variations du solde commercial en pourcentage du PIB sont 
une illustration de la dynamique des échanges de services. La 
Suisse connaît un excédent net d’exportation dans le domaine 
des services qui semble s’être accentué ces dernières années. 
Les principales branches exportatrices du secteur des services 
sont le tourisme et les services financiers. 

                                                 
21 Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat L Loepfe 02.3190 du 16.04.2002: Economie 
sociale de marché et élargissement de l'UE à l'Est. Berne, 2004. 
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Solde des échanges de services en pourcentage du PIB en 1995 et 2003, prix courants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce graphique met en perspective le solde des échanges de services (exportations 
moins importations) en pourcentage du PIB en 1995 (axe horizontal) et en 2003 (axe 
vertical). Les variations montrent que certains pays affichent des excédents ou déficits 
tant en 1995 qu’en 2003, mais que ces excédents se dégradent, s’améliorent ou restent 
stables. 
Source : OCDE (2005), Indicateurs de la mondialisation économique, p.157 

Les secteurs les plus 
ouverts sont aussi les 
plus productifs 

Ces différences d’exposition à la concurrence internationale ont 
des implications importantes pour la performance économique 
de la Suisse. Il ressort des performances par branche en 
termes de productivité (voir chapitre introductif) que les secteurs 
qui sont exposés à la concurrence internationale sont 
également ceux qui présentent une productivité horaire plus 
élevée. C’est le cas pour les secteurs manufacturiers, les 
services financiers et les assurances. Les secteurs à la traîne 
sont les secteurs abrités de la concurrence, notamment à l’aide 
de barrières tarifaires ou non tarifaires. Il s’agit de l’agriculture, 
des services personnels, qui ne sont que peu échangeables, 
des services de santé et du secteur de la construction. 

Malgré le dynamisme 
des exportations, les 
parts de marché à 
l’exportation de biens 
et services diminuent 
 

La part de la Suisse dans les exportations de marchandises et 
services de tous les pays de l'OCDE22 se situe à 2.3%. Cet 
indicateur montre quelle place la Suisse occupe sur le marché 
des exportations des principaux pays industrialisés. L’évolution 
négative observée entre 1995 et 2006 signifie que les 
exportations d’autres pays industrialisés progressent plus 
fortement que celles de la Suisse. Il n’est cependant pas facile 
d’établir un lien direct entre les parts de marché à l’exportation 
et la compétitivité de la Suisse du fait que de nombreux facteurs 
influent sur les parts de marché, tels que les fluctuations du 

                                                 
22 A l’exception du Luxembourg. 
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taux de change, la demande intérieure en Suisse et à l'étranger, 
les changements dans la spécialisation, etc. 
 

Croissance des parts de marché à l'exportation de biens et services des pays de 
l'OCDE, 1995-2006, prix courants, USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Valeur pour 2005 
** Valeur pour 2003 
Source : World Bank WDI, calculs SECO 

L’évolution des parts 
de marché est le 
résultat de multiples 
facteurs 

L’indicateur utilisé ci-dessus mesure la part des exportations de 
la Suisse par rapport aux exportations des pays de l’OCDE, non 
pas de l’ensemble des pays dans le monde. Un recul des parts 
de marché au sein des pays de l’OCDE peut donc traduire une 
concentration des exportations vers de nouveaux partenaires 
commerciaux dynamiques. C’est le cas par exemple pour des 
pays tels que la Nouvelle Zélande et le Japon qui profitent de la 
proximité des marchés émergents en Asie. En Suisse 
également, la part des exportations de biens à destination de la 
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Chine et de l’Inde par rapport aux exportations totales de la 
Suisse a fortement progressé entre 1995 et 2006.  
Plusieurs pays de l’OCDE, en particulier les nouveaux membres 
de l’UE, bénéficient d’un phénomène de rattrapage qui se 
traduit par une augmentation significative de leurs parts de 
marché. L’Allemagne a certainement profité de l’élargissement 
de l’UE vers l’Est, ainsi que de la demande croissante des pays 
exportateurs de pétrole (non membres de l’OCDE). 
A cela s’ajoutent les fluctuations des taux de change qui influent 
la compétitivité-prix, alors que la capacité d’innovation affecte la 
compétitivité hors prix qui entraîne généralement une hausse 
des prix de vente de biens et services de meilleure qualité. 
L’évolution de la demande intérieure et étrangère est également 
un élément important. Lorsque, dans un pays donné, par 
exemple, la demande intérieure augmente plus vite que les 
marchés d’exportation, une part de la production qui devait être 
exportée peut d’abord être dirigée vers la satisfaction de la 
demande intérieure excédentaire. Un facteur additionnel 
concerne les pays tels que la Suisse qui sont des investisseurs 
nets à l’étranger (voir plus bas). Produire à l’étranger par le 
biais d’investissement direct peut dans certains cas se 
substituer aux exportations. Enfin, comme indiqué plus haut, la 
mobilité du travail et le transfert des connaissances influencent 
également le développement des capacités de production des 
pays ouverts à l’immigration. 

La compétitivité de 
l'économie extérieure 
suisse reste très 
élevée 
 

La Suisse a pris la seconde place du classement 2007 sur la 
compétitivité établit par le World economic forum (WEF)23, 
derrière les Etats-Unis, mais devant le Danemark et la Suède. 
La Suisse se distingue en particulier par sa capacité 
d’innovation et un taux d’activité très élevé. La transparence et 
la fiabilité des institutions étatiques, la qualité des 
infrastructures et la flexibilité du marché du travail sont d’autres 
facteurs qui méritent d’être relevés. Enfin, la Suisse ne se laisse 
distancer dans aucun domaine: pour onze des douze piliers, 
elle se classe parmi les 25 Etats les plus performants. 
Utilisant une méthodologie différente, l’Institut for management 
development (IMD)24 classe la Suisse au 6ème rang, derrière les 
Etats-Unis, Singapour, Hong Kong, le Luxembourg et le 
Danemark. L’IMD conclut que les forces de la Suisse résident 
dans la qualité de vie (santé et environnement), le bon 
fonctionnement du secteur financier et du système fiscal ainsi 
que dans la recherche et son marché du travail attrayant et 
flexible, qui favorise un taux d’activité élevé. Parmi ses 
faiblesses, on compte une croissance économique plutôt 
modeste et le niveau élevé des prix par rapport aux autres 
pays, qui est l’expression du manque de concurrence nationale 

                                                 
23 World Economic Forum (2007). The Global Competitiveness Report 2007-2008. Geneva: WEF 
24 IMD (2007). World Competitiveness Yearbook. Lausanne: IMD 
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et internationale dans certains domaines. 

La spécialisation de 
plus en plus poussée 
de l'économie suisse 
 

Afin de tirer parti des avantages de la mondialisation, les pays 
de l’OCDE se spécialisent dans des activités à plus forte valeur 
ajoutée, ainsi qu’en témoigne la part croissante des secteurs à 
plus forte intensité technologique dans la valeur ajoutée.25 En 
2002, le secteur manufacturier de haute et moyenne-
technologie représentait environ 10% de la valeur ajoutée en 
Suisse. Dans les services marchands, la part des services à 
forte intensité de savoir atteint plus de 25% de la valeur ajoutée 
totale. 
Cette évolution vers une économie davantage axée sur le 
savoir transparaît également dans les données relatives aux 
échanges. Les indicateurs de l’avantage comparatif révélé26

montrent que la Suisse fait partie des pays qui se sont 
spécialisés dans les secteurs manufacturiers de haute 
technologie, alors qu’un grand nombre de pays de l’OCDE 
conservent un fort avantage comparatif dans les industries de 
moyenne-faible et de faible technologie. 
La spécialisation dans des activités à forte valeur ajoutée 
permet à la Suisse d’être bien placée pour répondre aux défis 
de la mondialisation. Cependant, on assiste à l’émergence de 
nouveaux grands acteurs mondiaux qui eux aussi progressent 
dans la chaîne de valeur ajoutée et qui deviennent actifs dans 
les secteurs de plus haute technologie (surtout la Chine qui 
bénéfice d’un avantage concurrentiel en termes de coûts mais 
également d’une importante offre de travailleurs qualifiés). 

                                                 
25 OCDE (2007). Comment rester compétitif dans l’économie mondiale: progresser dans la chaîne de 
valeur. Paris: OCDE, p.104ss. 
26 L’indicateur compare le solde commercial observé du secteur par rapport à un solde „théorique“ qui 
correspond à une absence de spécialisation (celui-ci est calculé en répartissant le solde global entre 
les différents secteurs au prorata de leur poids respectifs dans le commerce total). La somme de 
l’ensemble des secteurs est égale à zéro. Une valeur positive (négative) de l’indicateur révèle un 
avantage (désavantage) comparé du pays pour le secteur considéré. 
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Contribution à la balance commerciale du secteur manufacturier, 2003 (en pourcentage 
des échanges manufacturiers totaux) 

 
La « contribution à la balance commerciale » est un indicateur qui permet d’identifier les 
points forts et les faiblesses structurelles d’une économie à travers la composition des 
échanges internationaux. Une valeur positive (négative) pour une industrie indique un 
avantage (désavantage) comparé du pays considéré. Pour permettre les comparaisons 
entre industries, l’indicateur est exprimé en pourcentage du volume total des échanges 
(voir également note de bas de page 26). 
Source : OCDE (2005). Tableau de bord de la science, de la technologie et de 
l’industrie. Paris: OCDE, p.175 

Les entreprises 
suisses comme 
investisseurs globaux 
 

Les exportations de capitaux des entreprises suisses se sont 
élevées à 88 milliards de francs en 2006, contre 64 milliards 
l’année précédente.27 Ces flux de capitaux ont été destinés 
essentiellement à l’Europe et aux Etats-Unis. Les stocks 
d’investissements directs suisses à l’étranger ont atteint 632 
milliards de francs, ce qui correspond à 130% du PIB. En 
comparaison internationale, la présence des entreprises 
suisses à l’étranger est la plus importante parmi les pays de 
l’OCDE.28 Les revenus tirés des investissements directs ont 
atteint 69 milliards de francs en 2006. Pour la même année, 
plus de 2.2 millions de personnes étaient occupées dans des 
implantations d’entreprises suisses à l’étranger, alors qu’en 
Suisse la population active comptait 3.7 millions de personnes 
occupées. 

                                                 
27 BNS (2007). Evolution des investissements directs en 2006. Zurich: BNS, p.4 
28 OCDE (2005), Indicateurs de la mondialisation économique, p.41 
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Evolution des stocks d’investissements directs suisses à l’étranger 

Source : BNS (2007). Evolution des investissements directs en 2006. Zurich: BNS, p.7 
 
La Suisse comme 
place de production 
attractive 
 

La Suisse est généralement considérée comme une place 
économique propice à l’investissement direct étranger. En 
2006, le stock des investissements directs étrangers en Suisse 
s’élevait à 266 milliards de francs.29 Ces stocks sont détenus en 
grande partie par les sociétés financières et holdings (45%), 
suivies par les entreprises de services (37%), puis de l’industrie 
(18%). L’UE-25 est à l’origine de 73% du stock 
d’investissements directs étrangers en Suisse, suivie par les 
Etats-Unis (23%). En 2006, 351'000 personnes travaillaient en 
Suisse dans des entreprises en main étrangères. 
Selon une enquête de 2006 sur l’attractivité de la Suisse30, la 
Suisse est actuellement le premier choix européen des sociétés 
internationales pour l’implantation de leur quartier général 
international/européen, d’un centre de R&D ou d’un centre de 
fonctions administratives/comptables. Parmi les facteurs 
souvent cités figurent la stabilité macroéconomique de la 
Suisse, sa grande diversité et tradition interculturelle, la qualité 
de son infrastructure, la flexibilité de la législation sur le travail 
et un environnement fiscal favorable. 

La Suisse en pôle 
position en matière 
d'innovation 
 

Même si d’autres économies en Europe et dans le monde 
rattrapent la Suisse, elle figure toujours aux premiers rangs 
mondiaux d’après plusieurs indicateurs couramment utilisés 
pour mesurer la performance des systèmes d’innovation, 

                                                 
29 BNS (2007). Evolution des investissements directs en 2006. Zurich: BNS, p.10 
30 Ernst & Young (2006). Enquête sur l’attrait de la Suisse – ce qu’en disent les sociétés étrangères. 
Zurich 
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notamment les brevets, les publications et les citations ainsi que 
l’innovation par les entreprises31. (Voir le chapitre 2.5b « Le 
maintien du leadership technologique »). 
 
La balance des paiements technologiques reflète la capacité 
d’un pays à vendre sa technologie à l’étranger ainsi que son 
utilisation de technologie étrangère. La position légèrement 
déficitaire de la Suisse ne reflète pas nécessairement une faible 
compétitivité, mais signifie plutôt que la Suisse bénéficie du 
transfert de technologies de l’étranger. En pourcentage du PIB, 
la Suisse fait partie des principaux exportateurs de 
technologies.32 

Balance des paiements technologiques (recettes moins paiements) en pourcentage du 

PIB, 2003 
1. 1999. 2. 2000. 3. 2001. 4.1998. 
Source : OCDE (2005), Indicateurs de la mondialisation économique, p.142 

Une ouverture 
stimulée grâce à la 

L’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la 
Suisse, d’une part, l’UE15 et l’Association européenne de libre-

                                                                                                                                                         
31 OCDE (2006). Examen de l’OCDE des politiques d’innovation: Suisse. Paris: OCDE, p.17 
32 OCDE (2005), Indicateurs de la mondialisation économique, p.142 
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libre-circulation des 
personnes 
 

échange (AELE), de l’autre, est entré en vigueur en 2002. En 
substance, celui-ci prévoit une introduction progressive de la 
libre circulation des personnes, à l'image de celle existant déjà 
au sein de l'UE.  
L’ouverture de la Suisse à la main d’œuvre étrangère permet de 
réduire les risques de délocalisation des entreprises en 
assurant un complément à la main d’œuvre nationale et à 
atténuer la pénurie de main d’œuvre pendant les périodes de 
fortes conjonctures. Outre les possibilités de recrutement, 
l’accord permet aussi aux entreprises suisses de détacher plus 
facilement du personnel dans les États de l’UE, ce qui renforce 
la Suisse comme site de production. Les ressortissants suisses 
ont la possibilité d’enrichir leur curriculum par une expérience 
professionnelle à l’étranger.  
Depuis la mise en œuvre de l’ALCP, un net glissement de 
l'immigration en provenance des Etats tiers vers des 
ressortissants de l'UE a été observé.33 Malgré une immigration 
accrue, la main d’œuvre indigène n’a pas été écartée du 
marché et la pression sur les salaires est restée dans des 
limites étroites. Les données disponibles indiquent plutôt que la 
main-d’oeuvre issue de l’UE15/AELE a influencé positivement 
l’évolution économique de la Suisse en atténuant la pénurie 
chronique de personnel qualifié.34 L’accès au personnel qualifié 
renforce la compétitivité des entreprises suisses, et contribue 
ainsi à la performance à l’exportation des secteurs qui ont une 
orientation internationale (voir ci-dessous). 
La reconduction de l’ALCP, qui est valable jusqu’en mai 2009, 
et son extension à la Roumanie et Bulgarie est donc 
particulièrement importante pour l’économie suisse. D’autant 
plus que l’ALCP est lié à l’ensemble des accords bilatéraux de 
1999 et que s’il n’était pas reconduit, l’UE serait libre de 
dénoncer tous les autres accords des Bilatérales I du fait de la 
clause « guillotine ».  

La Suisse est un des 
pays qui a su le plus 
profiter de la 
globalisation  
 

Plusieurs « indices de la mondialisation » classent la Suisse 
parmi les pays les plus mondialisés.35 Grâce à des politiques 
ouvertes et favorables à la mobilité des biens et des facteurs de 
production, la Suisse, tout comme l’Europe, a pu tirer parti de la 
mondialisation. D’après certaines estimations, au moins un 
cinquième des gains de revenu réalisés par l’Europe après la 

                                                                                                                                                         
33 SECO / ODM / OFS (2007). Troisième rapport de l’Observatoire sur la libre circulation des 
personnes entre la Suisse et l’UE pour la période du 1er juin 2002 au 31 décembre 2006 
34 Gasser P. et B. Weber (2007). Les effets de la libre circulation des ressortissants de l’UE15/AELE 
sur le marché suisse du travail, in La Vie économique 6/2007 
35 Voir par exemple „KOF Index of Globalisation“ http://globalization.kof.ethz.ch/ ou „A.T. 
Kearney/Foreign Policy Globalization Index“ http://www.atkearney.com/main.taf?p=5,4,1,127. 
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Seconde Guerre mondiale sont imputables à la 
mondialisation.36 De plus, ces gains n’ont pas été obtenus au 
prix d’un chômage élevé : au vu des tendances observées dans 
les différents pays, l’OCDE conclut qu’il n’existe aucun lien 
entre taux d’emploi et ouverture aux échanges37. Avec un 
marché du travail flexible permettant de minimiser les coûts 
d’ajustement et une bonne performance en matière 
d’innovation, la Suisse bénéficie d’atouts essentiels pour faire 
face aux défis futurs de la mondialisation.  
 

La Suisse doit 
poursuivre son 
intégration dans 
l’économie mondiale 

Il ressort des nombreux indicateurs passés sous revue que la 
Suisse est bien intégrée dans l’économie mondiale et qu’elle 
tire profit de cette intégration. Néanmoins, la Suisse ne doit pas 
se reposer sur ses acquis pour au moins deux raisons. 
Premièrement, les pays concurrents de la Suisse progressent et 
rattrapent la Suisse dans des indicateurs où elle figurait en tête 
de classement. On pense notamment à la performance 
d’innovation, à l’attractivité comme site de production (par 
exemple l’Irlande pour les services d’assurance) ou à la 
performance d’exportation (parts de marché dans l’économie 
mondiale). Deuxièmement, il existe des domaines de 
l’économie suisse où recèle un potentiel d’ouverture non 
exploité (voir également le chapitre 2 « Les marchés 
domestiques concurrentiels »). Les domaines identifiés dans 
l’analyse des indicateurs sont confirmés par les 
recommandations d’organisations internationales (point 5). Les 
mesures d’amélioration de l’ouverture internationale sont 
détaillées au point 6.  
 

Les entreprises 
perçoivent encore des 
barrières tarifaires et 
non-tarifaires 
 

En 2004, la moyenne simple des droits NPF (nation la plus 
favorisée) appliqués par la Suisse était de 2.3% pour les 
produits industriels (contre 36% pour les produits agricoles 
selon la définition OMC)38. Malgré cela, il ressort de l’analyse du 
WEF, qui repose à la fois sur des données statistiques et sur 
l’appréciation d’entreprises, que pour ce qui est des barrières 
commerciales, la Suisse n’occupe que le 80ème rang (sur 131 
pays).39. L’agriculture est encore fortement protégée par des 
obstacles tarifaires et non tarifaires. La pénétration des 
importations est faible pour certains biens d’équipement dans 
lesquelles les entreprises suisses se sont spécialisées, mais 

                                                                                                                                                         
36 Denis, C., K. McMorrow et W. Röger (2006), « Globalisation: Trends, Issues and Macro Implications 
for the EU », DG-ECFIN Financial Paper, n° 254, Commission européenne, Bruxelles. 
37 OCDE (2005), « Les coûts d’ajustement liés aux échanges sur les marchés du travail des pays de 
l’OCDE : quelle est leur ampleur véritable ? », Chapitre 1 des Perspectives de l’emploi de l’OCDE, 
Paris. 
38 OMC (2004). Examen des politiques commerciales – Suisse et Liechtenstein. Rapport du 
Secrétariat. Genève: OMC, p.46. 
39 World Economic Forum (2007). The Global Competitiveness Report 2007-2008. Geneva: WEF 
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aussi dans les textiles, l’agroalimentaires, les boissons et le 
tabac.40 Les produits brevetés sont dans bien des cas protégés 
contre les importations parallèles. Les coûts liés au temps 
d’attente à la frontière et aux formalités douanières, estimés à 
environ 2.6 milliards de francs par année, témoignent d’un 
important potentiel de réduction.41 

Les écarts de prix à 
l’importation 
demeurent 
 

La différence de prix payée par le consommateur helvétique par 
rapport au consommateur des pays de l’UE15  est estimée à 
environ 32%42 (voir le chapitre 2 « Les marchés domestiques 
concurrentiels »). La BAK a estimé l’écart des prix entre la 
Suisse et l’UE-4 (Autriche, Allemagne, France, Italie). Selon 
elle43, plus de la moitié de cet écart de prix peut être expliquée 
par les coûts à l’importation endurés par le commerce de détail 
suisse. Ceux-ci sont en moyenne 40% plus élevés que ceux 
enregistrés par les pays voisins. Une combinaison de plusieurs 
facteurs, tels que les droits de douane, les prescriptions en 
matière de déclaration douanière, les entraves techniques au 
commerce, le droit des brevets, les ententes verticales, ou 
encore la petite taille du marché suisse expliquent cette 
différence. 
A cet égard, l’introduction du principe de Cassis de Dijon vise à 
davantage harmoniser les prescriptions techniques, et partant, 
permet de rendre les segmentations de marché plus difficiles. 
En outre, la réduction de la protection à la frontière, en 
particulier dans le domaine agroalimentaire, crée une pression 
à la baisse sur les prix par l’introduction de davantage de 
concurrence dans ce secteur jusqu’ici fortement protégé. Enfin, 
si un assouplissement du régime d’importations parallèles de 
produits brevetés serait bénéfique pour le consommateur 
(épuisement régional), celui-ci ne doit pas se faire au prix d’un 
retour en arrière du droit des marques et droit d’auteur, qui eux 
tombent sous le coup de l’épuisement international.44  

Le protectionnisme 
agricole n’est pas 
soutenable 
 

Malgré les importants progrès accomplis jusqu’ici, l’agriculture 
suisse bénéficie encore d’une forte protection, ce qui donne lieu 
à des structures inadaptées, non-compétitives et à des prix 

                                                                                                                                                         
40 OCDE (2006). Examen de la réforme de la réglementation de la Suisse: Saisir les opportunités de 
croissance. Paris: OCDE, p. 24 
41 Minsch R. & Moser R. (2006). Teure Grenzen – die Volkswirtschaftlichen Kosten der Zollschranken. 
Zurich: Avenir Suisse. 
42 Comparaison sur la base des données Eurostat, converties à l’aide des taux de change courants. 
Voir « La Suisse, îlot de cherté » Rapport en réponse au postulat David (05.3816) du 14.12.2005. 
43 BAK Basel Economics (2007). Auswirkungen einer Liberalisierung des internationalen 
Warenhandels auf den Schweizer Detailhandel. Basel : BAK 
44 Le Conseil fédéral s’est penché à plusieurs reprises sur les alternatives envisageables au principe 
de l’épuisement national. Il a notamment présenté dans trois rapports les résultats d’études 
circonstanciées sur les répercussions d’un changement de régime d’épuisement en droit des brevets. 
A chaque fois, il a conclu que le passage à un autre régime serait préjudiciable à la Suisse.  
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élevés qui se répercutent sur l’ensemble de l’économie. 
L’analyse de politiques agricoles menée par l’OCDE conclut 
que le soutien aux producteurs (ESP en pourcentage45) a 
baissé, passant de 78 % en 1986-88 à 66 % en 2004-06, ce qui 
représente toutefois toujours plus du double de la moyenne de 
l’OCDE. 46En 2004-06, les aides versées à l’agriculture 
représentent  1.6% du PIB.  
Alors qu’en 1986-88, les prix moyens à la production étaient 
presque cinq fois plus élevés que les prix mondiaux, ils ne 
l’étaient plus que deux fois en 2004-2006. D’après l’OCDE, les 
réformes entreprises, notamment les changements apportés 
aux mesures de soutien, ont permis de réduire l’écart entre prix 
intérieurs et prix à la frontière. Toutefois, le soutien total reste le 
plus élevé parmi les pays de l’OCDE et des progrès restent 
nécessaires pour réduire la protection des marchés et mieux 
cibler les paiements budgétaires. 
La politique agricole 2011 contribue à exposer progressivement 
le secteur agricole à davantage de concurrence en réduisant le 
soutien des prix, au profit du soutien au revenu par les 
paiements directs. Cependant, selon cette logique, les 
dépenses budgétaires ne diminuent pas. En outre, la plupart 
des obstacles tarifaires et non tarifaires, qui font partie des 
déterminants de prix élevés en Suisse, restent en place. Les 
prix des denrées alimentaires sont en moyenne 40% plus 
élevés que ceux enregistrés dans l’UE (2004-2006). 
 
Cet important soutien étatique a un effet de distorsion sur les 
prix et freine une restructuration nécessaire du secteur agricole. 
La productivité du travail dans le secteur agricole est très 
inférieure à la moyenne européenne47 (BAK, 2005). Sur le plan 
de la cohérence des politiques, le protectionnisme agricole 
suisse est régulièrement critiqué par les organisations 
internationales de développement. 
La poursuite de la réforme des structures de production du 
secteur agroalimentaire est nécessaire afin que les entreprises 
suisses puissent saisir les opportunités offertes par davantage 
d’ouverture internationale. Rendre l’agriculture suisse plus 
compétitive est une condition sine qua non pour être en mesure 
de conclure des accords commerciaux ambitieux avec des 
partenaires économiques importants. Comme les droits sur les 
produits industriels sont déjà très bas, l’attractivité de la Suisse 

                                                                                                                                                         
45 Estimation du soutien aux producteurs (ESP): indicateur de la valeur monétaire annuelle des 
transferts bruts des consommateurs et des contribuables aux producteurs agricoles, au départ de 
l'exploitation, découlant des politiques de soutien à l'agriculture, quels que soient leur nature, leurs 
objectifs ou leurs incidences sur la production ou le revenu agricoles. L'ESP exprimée en pourcentage 
mesure la fraction des transferts dans les recettes agricoles brutes. 
46 OCDE (2007). Les politiques agricoles des pays de l’OCDE : Suivi et évaluation. Paris : OCDE, 
p.237. 
47 BAK Basel economics (2005). IBC database 2005. Bâle: BAK 
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comme partenaire de négociation avec des économies 
importantes non-membres du G-10 dépendra de la possibilité 
de libéraliser le commerce des produits agricoles. 
 

Estimation du soutien aux producteurs par pays (en pourcentage des recettes agricoles 
brutes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. UE12 pour 1986-94 y compris l’ex-RDA à partir de 1990; UE25 à partir de 2004. 
2. Pour le Mexique, 1986-88 est remplacé par 1991-93. 
3. Le total OCDE ne comprend pas les six pays de l’UE non membres de l’OCDE. 
Source : OCDE, Base de données des ESP et des ESC, 2007 
 
La concurrence 
internationale pour 
services 
 

Dans le domaine des services, il n’existe actuellement pas 
d’accord global entre la Suisse et l’UE. Néanmoins, une partie 
du libre-échange de services est assurée par la libre circulation 
des capitaux et des personnes. En outre, parmi les services 
pour lesquels la Suisse accuse un important retard de 
libéralisation par rapport à ses voisins48, les services 
d’infrastructure (électricité, télécommunications, services 
postaux) requièrent en priorité des mesures sur le plan national 
afin de permettre les échanges internationaux. En revanche, 
concernant le domaine des assurances, il existe un risque de 
délocalisation des prestataires d’assurances suisses qui 
souhaitent bénéficier d’économies d’échelle en exerçant leurs 
activités au-delà de nos frontières. Dès lors, une collaboration 
plus étroite dans ce domaine entre la Suisse et l’UE est 
souhaitable. 

 
 

                                                 
48 SECO (2005). Rapport comparatif sur la libéralisation des services en Suisse et dans l’UE. 
Grundlagen der Wirtschaftpolitik nr. 12F. SECO: Berne. 
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5 Les recommandations des organisations internationales et les meilleures 
pratiques  
 
Les 
recommandations de 
l'OCDE  
 

Les politiques macroéconomiques et structurelles de la Suisse 
ont été examinées par l’OCDE en 200749. Dans ses 
recommandations, l’OCDE souligne l’importance d’une 
ouverture plus rapide à la concurrence internationale dans 
l’agriculture. En outre, elle recommande de rendre plus 
effective la concurrence des importations de produits protégés 
par des brevets et d’adopter le principe «Cassis de Dijon » 
pour réduire les entraves techniques au commerce.  
La Suisse s’est également soumise à un examen de l’OCDE 
de ses pratiques réglementaires et de ses réformes50. Le 
rapport souligne le lien étroit entre le cadre réglementaire 
national et l’ouverture internationale des marchés. 
L’Organisation estime que dans un pays aussi dépendant du 
libre-échange que la Suisse, ces réglementations ont un 
impact considérable sur les flux transfrontaliers des biens et 
services. Dans cette perspective, elle constate que la 
proximité géographique et économique du marché de l’UE, de 
même que sa taille, ont pour conséquence que 
l’harmonisation des réglementations suisses par rapport aux 
normes internationales mises au point dans les instances de 
l’UE est la méthode qui s’impose pour développer les 
échanges avec le premier partenaire commercial de la Suisse. 
Néanmoins, elle recommande également de renforcer 
l’ouverture des marchés pour les échanges et l’investissement 
à l’égard d’économies régionales dynamiques hors UE. 

Les 
recommandations de 
l'OMC pour la Suisse
 

Selon le Secrétariat de l’OMC, la prospérité future de la 
Suisse, en tant que petite économie étroitement intégrée dans 
le marché mondial, dépend à la fois de l'innovation et de la 
flexibilité des entreprises les plus compétitives, et d'une 
ouverture des activités protégées51. Dans le cadre du 
mécanisme d’examen des politiques commerciales, les 
Membres se sont dits très satisfaits du maintien d'un niveau 
de protection généralement faible pour les produits non 
agricoles. Si certains Membres partageaient la vision de la 
Suisse en matière de politique agricole, d'autres ont insisté sur 
le fait que son ouverture dans le domaine des échanges non 
agricoles tranchait avec la protection très élevée qu'elle 
maintenait pour de nombreux produits agricoles et 
alimentaires. Les Membres se sont également réjouis des 
efforts qui se poursuivaient afin d'accroître la concurrence 

                                                 
49 OCDE (2007). Etude économique de la Suisse. Paris : OCDE.  
50 OCDE (2006). Examen de la réforme de la réglementation de la Suisse: Saisir les opportunités de 
croissance. Paris: OCDE 
51 OMC (2004). Examen des politiques commerciales – Suisse et Liechtenstein. Rapport du 
Secrétariat. Genève: OMC, p.8. 
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intérieure, y compris le renforcement sensible de la Loi sur les 
cartels, et ils ont plaidé en faveur d'une plus grande 
concurrence dans les domaines qui faisaient encore l'objet de 
monopoles. 
 

 
 
6 Les nouvelles directives  
 
Le lien entre les 
domaines d’action de 
la stratégie de 
politique économique 
extérieure et les 
nouvelles directives 

Après les mesures à prendre tant au niveau international 
qu’au niveau suisse, la stratégie économique extérieure se 
penche sur celles qui touchent les domaines de l’accès et 
marché et la réglementation internationale (v. point 2), cela 
sous quatre aspects différents. 
Premièrement, une distinction est effectuée entre les cinq 
catégories suivantes: marchandises, services, capitaux, 
migration de main-d’œuvre et échange de connaissances. 
Deuxièmement, l’on établit ce qu’il convient d’entreprendre 
aux niveaux mondial, régional (en relation avec l’UE/AELE) et 
bi ou plurilatéral. Troisièmement, il faut tenir compte dans une 
même mesure des intérêts des sociétés multinationales et des 
PME, notamment dans le cadre des instruments de promotion 
des exportations. Quatrièmement, la Suisse doit mener de 
front et avec la même énergie le maintien et le développement 
des accords existants d’une part, et l’extension du réseau 
d’accords, de l’autre.  
Les paragraphes qui suivent exposent les priorités de la 
politique économique en s’appuyant sur les catégories biens, 
services, capitaux/investissements directs, migration de main-
d’œuvre, échange de connaissances. Les marchés publics et 
les politiques dites horizontales (accords de double imposition, 
coordination et coopération dans le domaine de la politique de 
la concurrence, de la protection des consommateurs et de la 
protection de l’environnement, question des biens publics 
mondiaux) feront l’objet d’un bref survol. 

L'ouverture pour les 
biens  
 

Au niveau multilatéral : 
- Engagement dans le cadre de l’OMC en vue d’abaisser 

les barrières douanières, de simplifier les procédures 
douanières et de renforcer les règles du commerce 
international 

- Examen de la politique économique et commerciale de 
la Suisse en vue de cet engagement 

UE / AELE : 
- Poursuite du libre-échange dans le domaine des 

produits agroalimentaires 
- Réduction ou suppression des obstacles non tarifaires 

au commerce des produits industriels et agricoles et de 
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l’électricité 
- Harmonisation des règles juridiques et nouvelles 

simplifications des procédures douanières 
Au niveau bi- ou plurilatéral : 

- Réduction ou suppression des droits de douane encore 
en vigueur, reconnaissance mutuelle des résultats 
d’évaluation, de certifications, des autorisations, etc. 
dans les accords entre l’AELE et les Etats tiers 
(SPS/TBTs) 

- Introduction des principes du GATT de la nation la plus 
favorisée dans les accords de coopération avec des 
Etats non membres de l’OMC 

L'ouverture pour les 
services 
 

Au niveau multilatéral : 
- Engagement en vue d’ouvrir au niveau mondial les 

marchés des services dans le cadre de l’OMC (AGCS) 
UE / AELE : 

- Examen de la reprise des négociations avec l’UE ; mise 
à jour régulière des accords existants (ex. assurances, 
transport terrestre) 

Au niveau bi- ou plurilatéral : 
- Libéralisation préférentielle des services, allant au-delà 

du niveau atteint multilatéralement, avec des 
partenaires  choisis 

L'ouverture pour les 
facteurs de 
production (capital et 
travail) 
 

 Au niveau multilatéral : 
- Engagement dans le cadre de l’OMC (AGCS, ADPIC, 

MIC52) visant à renforcer les règles et les engagements 
actuels ayant trait aux investissements 

- Engagement dans le cadre du FMI et de l'OCDE pour 
la stabilité monétaire et pour la liberté des transactions 
financières 

- Engagement à long terme en vue de créer une 
réglementation générale sur les investissements 
internationaux 

- Renforcement de l’accès au marché et de la mobilité du 
personnel-clé (cadres et spécialistes) dans le cadre de 
l’AGCS 

UE / AELE : 
- Réalisation progressive de la libre circulation des 

personnes (application et extension de l’accord sur la 

                                                 
52 AGCS: Accord général sur le commerce des services; ADPIC: Accord sur les aspects de propriété 
intellectuelle touchant au commerce ; MIC : Accord sur les mesures concernant les investissements et 
liées au commerce. 
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libre circulation)  
- Conclusion de nouveaux accords dans des domaines 

d’intérêt mutuels (ex. éducation) 
Au niveau bi- ou plurilatéral : 

- Nouveau renforcement du réseau d’accords de 
protection des investissements («post-establishment») 

- Meilleure garantie d’accès au marché des 
investissements («pre-establishment») 

- Renforcement de l’accès au marché / de la mobilité du 
personnel-clé (cadres et spécialistes) 

- Développement de la coopération internationale en 
matière de science et technologie 

Marchés publics, 
propriété 
intellectuelle et 
concurrence 

Au niveau multilatéral : 
- Mise à jour de l’Accord plurilatéral sur les marchés 

publics (AMP), en particulier avec les pays émergents 
- Développement de l’Accord sur les aspects de 

propriété intellectuelle touchant au commerce (APDIC) 
- Elaboration de dispositions contraignantes sur la 

concurrence 
UE / AELE : 

- Clarification des questions de concurrence fiscale 
Au niveau bi- ou plurilatéral : 

- Renforcement du réseau d’accords de double 
imposition 

- Intégration, avec des partenaires choisis, de 
dispositions de protection de la propriété intellectuelle 
allant au-delà des normes minimales de l’APDIC 

- Libéralisation, avec des partenaires choisis, des 
marchés publics 

Les directives de la 
politique de 
croissance 

Parmi ces priorités de la politique économique extérieure, les 
plus importantes du point de vue de la politique de la 
croissance sont présentées dans les paragraphes suivants en 
fonction des trois types de partenaires de négociation de la 
Suisse. Ces priorités figurent pour la plupart également dans 
le programme législatif 2007-2011. 

La conclusion du 
cycle de Doha 
demeure une priorité

La Suisse s’engage pour une issue favorable aux négociations 
du cycle de Doha afin d’obtenir de nouveaux engagements 
(accès au marché et traitement national) dans les secteurs où 
la Suisse dispose d’un avantage comparatif. La poursuite de 
la réforme agricole vise à préparer l’agriculture suisse à une 
conclusion des négociations de Doha qui, dans le domaine 
agricole, signifierait pour la Suisse une baisse substantielle du 
niveau de protection à la frontière ainsi que l’interdiction des 
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subventions à l’exportation. 

L'intégration de la 
Suisse dans l'UE 
offre encore un large 
potentiel 

Dans les relations entre la Suisse et l’UE, les biens industriels, 
les capitaux et les personnes peuvent circuler librement dans 
une large mesure. Les priorités sont les suivantes :  

- Lever les entraves importantes qui subsistent dans le 
commerce des produits agricoles et de biens 
alimentaires. Un accord de libre-échange agricole avec 
l’UE s’inscrirait dans le contexte d’une libéralisation 
progressive, y compris des marchés agricoles, au 
niveau mondial.  

- Nonobstant les difficultés inhérentes à toute 
méthodologie quantitative, plusieurs études indiquent 
qu’il existe un potentiel de réduction des coûts à la 
frontière. Il s’agit pour la Suisse d’intensifier ses efforts 
de réduction des coûts à la frontière et d’examiner dans 
quelle manière elle pourrait prendre part au processus 
de facilitation des échanges initié par l’UE. 

- Concernant les services, il n’existe actuellement pas de 
base contractuelle générale entre la Suisse et l’UE. Par 
contre, plusieurs accords portant sur un domaine 
particulier des services ont été conclu et nécessitent 
une mise à jour régulière (ex. assurances, transport 
terrestre). 

- Dans le cadre de la mobilité internationale de la main 
d’œuvre, il s’agit en priorité de reconduire l’accord sur 
la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE 
et de l’étendre aux deux nouveaux Etats membres. 

- Enfin, de nouveaux domaines d’intérêt communs 
pourraient également faire l’objet d’un rapprochement 
entre la Suisse et l’UE (projet Galileo, Eurojust, Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies, 
Autorité européenne de sécurité des aliments). 

Etoffer davantage le 
réseau d'accords 
bilatéraux avec les 
pays-tiers 
 

Pour assurer un accès au marché à nos exportateurs qui soit 
similaire aux conditions dont bénéficient leurs concurrents, la 
Suisse doit également intensifier ses efforts sur la voie 
bilatérale, en visant des accords à large portée avec des 
partenaires commerciaux importants.  
Pour les entreprises désireuses d’investir à l’étranger, la 
Suisse devra veiller à combler les lacunes de son réseau 
existant, en sus de moderniser ceux conclu avec des 
partenaires importants et ne correspondant plus aux 
exigences actuelles. Concernant le volet accès au marché, il 
s’agit de conclure de nouveaux accords visant à faciliter 
l’accès des investisseurs suisses aux marchés étrangers en 
ciblant les économies où le risque de discrimination est élevé. 
 



 179

Bibliographie 
 
BAK Basel Economics (2007). Auswirkungen einer Liberalisierung des 
internationalen Warenhandels auf den Schweizer Detailhandel. Basel : BAK 

BNS (2007). Evolution des investissements directs en 2006. Zurich: BNS 

Conseil fédéral (2004), Rapport « Economie sociale de marché et élargissement de 
l'UE à l'Est » en réponse au postulat 02.3190 déposé par M. le Conseiller national L. 
Loepfe en date du 16.04.2002 

Conseil fédéral (2005), Rapport sur le principe dit Cassis de Dijon, en réponse au 
postulat 04.3390 déposé par Mme la Conseillère nationale D. Leuthard en date du 18 
juin 2004 

Conseil fédéral (2007), Rapport sur la Suisse, îlot de cherté, en réponse au postulat 
05.3816 déposé par M. le Conseiller aux Etats E. David en date du 14 décembre 
2005  

Conseil fédéral (2006), Rapport Europe 2006 du 28.06.06 

Denis, C., K. McMorrow et W. Röger (2006), « Globalisation: Trends, Issues and 
Macro Implications for the EU », DG-ECFIN Financial Paper, n° 254, Commission 
européenne, Bruxelles. 

Ernst & Young (2006). Enquête sur l’attrait de la Suisse – ce qu’en disent les 
sociétés étrangères. Zurich 

Gasser P. et B. Weber (2007). Les effets de la libre circulation des ressortissants de 
l’UE15/AELE sur le marché suisse du travail, in La Vie économique 6/2007 

Helpman E. & P. Krugman (1985). Market Structure and Foreign Trade: Increasing 
Returns, Imperfect Competition, and the International Economy. MIT Press, 
Cambridge. 

IMD (2007). World Competitiveness Yearbook. Lausanne: IMD 

Minsch R. & Moser R. (2006). Teure Grenzen – die Volkswirtschaftlichen Kosten der 
Zollschranken. Zurich: Avenir Suisse. 

OCDE (2003), Les sources de la croissance économique dans les pays de l’OCDE. 
Paris: OCDE 

OCDE (2005), Indicateurs de la mondialisation économique. Paris : OCDE 

OCDE (2005), « Les coûts d’ajustement liés aux échanges sur les marchés du travail 
des pays de l’OCDE : quelle est leur ampleur véritable ? », Chapitre 1 des 
Perspectives de l’emploi de l’OCDE, Paris. 

OCDE (2006). Examen de l’OCDE des politiques d’innovation: Suisse. Paris: OCDE 



 180

OCDE (2006). Examen de la réforme de la réglementation de la Suisse: Saisir les 
opportunités de croissance. Paris: OCDE 

OCDE (2006), Perspectives d’investissement international, Paris : OCDE 

OCDE (2006), Perspectives des migrations internationales, Paris : OCDE 

OCDE (2006), Science, technologie et industrie : perspectives de l’OCDE 2006, 
Paris : OCDE 

OCDE (2007). Etude économique de la Suisse. Paris : OCDE. 

OCDE (2007). Comment rester compétitif dans l’économie mondiale: progresser 
dans la chaîne de valeur. Paris: OCDE 

OCDE (2007). Les politiques agricoles des pays de l’OCDE : Suivi et évaluation. 
Paris : OCDE 

OCDE (2007), Les travailleurs des pays de l’OCDE dans l’économie mondiale: de 
plus en plus vulnérables? C(2007)13/REV3/ADD1. Paris: OCDE 

OECD (2007), Making the most of globalisation, ECO/CPE/WP3(2007)6. Paris: 
OECD 

OMC (2004). Examen des politiques commerciales – Suisse et Liechtenstein. 
Rapport du Secrétariat. Genève: OMC 

Sachs, J. & A.M. Warner (1995), Economic Reform and the Process of Global 
Integration, Brookings-Papers-on-Economic-Activity 0(1): 1-95. 

SECO / ODM / OFS (2007). Troisième rapport de l’Observatoire sur la libre 
circulation des personnes entre la Suisse et l’UE pour la période du 1er juin 2002 au 
31 décembre 2006 

SECO (2005). Rapport comparatif sur la libéralisation des services en Suisse et dans 
l’UE. Grundlagen der Wirtschaftpolitik nr. 12F. SECO: Berne. 

SECO (2007). Tendances conjoncturelles, printemps 2007. SECO: Berne 

World Economic Forum (2007). The Global Competitiveness Report 2007-2008. 
Geneva: WEF 

Winters, L.A. (2004), Trade liberalisation and economic performance : an overview. 
The Economic Journal, 114 (February), F4-F21. 

 
 
 



 181

 
 
 
 
Teil 2 / Kapitel 3.1 
 
 
 

Höhe und Struktur der 
Staatsausgaben 
 



 182

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückfragen : Marc Surchat, DPWW/SECO, marc.surchat@seco.admin.ch 
 
 



 183

2.3a L'efficiacité des dépenses de l'Etat 
 
1. Lien avec la croissance  
 
Un lien ambigu entre 
quote-part de l'Etat 
et croissance  
 

Dans la littérature économique, on trouve à la fois des études 
qui plaident en faveur de l'existence d'un lien négatif entre 
dépenses publiques et croissance et d'autres qui réfutent ce 
lien. L'opinion la plus fréquente parmi les économistes est qu'il 
n'existe entre la quote-part de l'Etat et la croissance aucune 
causalité unilatérale. Ce point de vue a été repris par exemple 
par la Commission pour les questions conjoncturelles dans 
son rapport annuel 2004, par l'AFF dans le working paper 
"Governement and growth" publié en octobre 2004, et par 
l'OCDE dans plusieurs de ses publications.  
 

Pourtant des 
dépenses publiques 
de qualité 
soutiennent la 
croissance 
 

Cependant certains domaines particuliers des dépenses 
publiques (par ex. formation, recherche, infrastructures et les 
fonctions de base de l'État) semblent avoir une incidence 
positive, mais non statistiquement significative, sur la 
croissance. La composition des dépenses semble donc jouer 
un rôle primordial sur la croissance, a contrario du niveau 
agrégé de la quote-part de l'État. Récemment un article paru 
dans le Bulletin mensuel de la BCE (avril 2006, p. 61-74) 
définit les critères que doivent remplir les dépenses publiques 
pour être de qualité élevée:  
 

- Assurer la fourniture de biens et services essentiels; 
- Utiliser de manière efficiente les ressources publiques 

dans l'exercice de ces activités; 
- Soutenir la stabilité macroéconomique par une 

orientation de moyen terme prévisible et viable.   
 
Il est difficile de douter qu'un État bien géré, prévoyant, 
connaissant ses priorités et investissant dans l'avenir soit 
favorable à la croissance. Cependant la théorie économique 
des choix publics prévoit qu'il existe des raisons 
fondamentales qui empêchent un système institutionnel 
démocratique d'atteindre un équilibre efficace tout en 
préservant l'objectif d'équilibre des finances publiques. La 
mise en place d'institutions performantes est donc la question 
principale liant la croissance et les dépenses de l'État. 
L'exemple de plusieurs pays montre que des solutions 
pratiques existent malgré les difficultés.  
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2. Définition du domaine d'analyse  
 
Quatre aspects sont 
importants pour la 
croissance dans le 
budget 
 

Pour que le processus budgétaire donne les résultats les plus 
favorables à la croissance quatre aspects principaux doivent 
être considérés:  
 

• La durabilité à long terme des finances publiques doit 
être assurée 

• Le gouvernement doit s'engager de manière crédible 
dans le moyen terme 

• Les dépenses doivent refléter les objectifs politiques, 
aussi dans une perspective intertemporelle, et partant 
distinguer les dépenses qui coûteront de celles qui 
rapporteront à l'avenir. La croissance est un de ces 
objectifs.  

• L'efficience des dépenses publiques doit être assuré 
par des instruments adéquats  

 
La durabilité à long 
terme des finances 
publiques  
 

L'équilibre financier est atteint pour un État lorsque le taux 
d'endettement par rapport aux revenus est stable dans le 
long-terme. Le niveau agrégé de l'endettement actuel est 
certes un indicateur essentiel, d'autant plus que le paiement 
de la dette limite la marge de manoeuvre de l'État. Cependant 
il est tout aussi important d'évaluer les dettes implicites 
actualisées auxquelles l'État s'engage aujourd'hui par rapport 
aux générations futures. Les bilans intergénérationnels sont 
un des outils qui permettent d'indiquer le taux d'endettement 
effectif d'un Etat, car ils prennent en compte les promesses de 
prestations étatiques futures qui ne sont pas encore financées 
par des revenus qui peuvent être raisonnablement anticipés. 
 

La crédibilité à 
moyen terme des 
règles budgétaires 
 

Au regard des besoins de financement futur, la crédibilité à 
moyen et long terme des règles de politique budgétaire n'est 
assurée que si elles sont durablement respectées. Dans les 
démocraties cela n'est le cas que si les règles budgétaires ont 
le soutien d'une large partie de la classe politique.  
 
Dans le cas particulier du frein à l'endettement, accepté avec 
une large majorité par le peuple, le respect de cette règle 
devrait permettre d'assurer - en moyenne sur la durée des 
cycles conjoncturels à venir - une stabilisation de 
l'endettement fédéral en valeur absolue et une baisse en 
termes relatifs (par rapport au PIB) si la croissance est 
positive.  
 
En se basant sur le solde des dépenses et des recettes 
annuels, le frein à l'endettement ne garantit toutefois pas une 
stabilisation durable de la quote-part des dépenses fédérales 
ou de la quote-part fiscale, ni même du taux d'endettement. 
En particulier il existe des dérogations pour les dépenses 
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exceptionnelles, les opérations hors bilan et le compte de 
compensation. Il n'offre pas non plus d'assurances que les 
futures coupes dans les dépenses ne se feront pas au 
préjudice d'investissements publics utiles à la croissance. 
Pour ces raisons, le frein à l'endettement peut être considéré 
comme une mesure nécessaire, mais pas forcément 
suffisante dans l'optique du renforcement du potentiel de 
croissance. 
 

L'efficacité en termes 
d'objectifs politiques 
 

Au delà d'un équilibre financier crédible à moyen et long-
terme, il faut encore s'assurer que les dépenses publiques 
correspondent aux objectifs politiques que le Parlement veut 
atteindre et que les citoyens attendent. Ces objectifs sont 
souvent formulés par des indicateurs très vastes comme 
l'espérance de vie ou le taux de criminalité. En Suisse de tels 
indicateurs accompagnent le plan de législature.  
 
L'importance d'un objectif politique se signale par les moyens 
consacrés, y compris sur le plan budgétaire. Cette adéquation 
entre les objectifs et les moyens est la responsabilité 
principale du Parlement sur la base des indications données 
par l'Exécutif. En cas d'inadéquation il faut prévoir une 
allocation budgétaire différente et/ou un changement de loi.  
 
Les objectifs publiques doivent être compris en termes 
intertemporelles, c'est-à-dire que les dépenses doivent être 
évaluées différemment si elles vont coûter ou rapporter à 
l'avenir. Dans cette perspective dynamique, la croissance 
économique est elle-même un des objectifs politiques les plus 
importants. Par exemple le Conseil fédéral a considéré que 
c'était son premier objectif pour la législature 03-07, aussi 
pour pouvoir financer les assurances sociales dans le cadre 
d'une société vieillissante.  
 

L'efficience en 
termes productifs 
 

Une fois les objectifs politiques et les moyens alloués connus, 
il reste à l'administration de produire les meilleurs résultats 
possibles. Une amélioration de l'efficience en termes de 
production des dépenses publiques contribue à la croissance 
à long terme si, en épargnant des ressources, elle permet 
d'abaisser la quote-part fiscale, en particulier les taux 
d'imposition les plus distorsionnaires.  
 
Un contrôle financier strict et l'emploi des marchés publics 
sont des instruments nécessaires pour améliorer l'efficience. 
Par exemple la Confédération publie régulièrement un rapport 
sur les subventions et procède à un contrôle des finances qui 
évolue vers le "controlling". Quant aux cantons et aux 
communes ils ont la possibilité de se comparer entre eux, 
parfois avec le soutien de la Confédération comme c'est le cas 
pour mesurer la performance des ORPs. Certains États ont 



 186

été plus loin dans l'usage de la palette des instruments 
disponibles, en formulant par exemple des contrats incitatifs 
avec des agences publiques.  
 
Par ailleurs il ne faut pas oublier qu'un des objectifs de 
dépenses de l'État est la croissance elle-même et la création 
de bonnes conditions-cadre pour les investisseurs, en 
particulier grâce aux infrastructures publiques et à la 
formation. Dans ce cadre la rentabilité des investissements 
publics, y compris en prenant en compte leurs effets indirects 
sur le comportement des autres agents économiques, doit 
refléter cette préoccupation de concilier objectif de croissance
et moyens consacrés.  
 

 
 
3. Les réformes entreprises depuis 2002  
 
Les directives du 
rapport sur la 
croissance de 2002 
 

Dans le rapport sur la croissance 2002, les finances 
publiques, auxquelles avaient été ajoutées les assurances 
sociales para-étatiques, étaient mentionnées en deuxième 
position parmi les facteurs capables d'améliorer la productivité 
du travail. De l'analyse étaient sorties deux lignes directrices 
sur les finances publiques:  
 

- Stabiliser la quote-part de l'Etat 
- Contrôler plus objectivement les subventions et les 

aides publiques.  
 

Les mesures dans le 
paquet de 
croissance  
 

Suite aux discussions dans le cadre du groupe de travail 
interdépartemental "Croissance", le Conseil fédéral n'a retenu 
que la mesure suivante dans la définition du paquet de 
croissance:  
 

- L'élimination du déficit structurel de la Confédération et 
l'endiguement de l'augmentation de la quote-part de 
l'Etat  

 
Par là le Groupe de travail interdépartemental "Croissance" 
entendait surtout, outre la mise en application du frein à 
l'endettement, finaliser les programmes d'allègement 
budgétaire et d'abandon des tâches, ainsi que réfléchir à des 
examens périodiques pour mieux fixer les priorités 
budgétaires, en particulier plus favorables à la croissance.  
 

Le frein a 
l'endettement a 
gagné en crédibilité 
 

Le frein à l'endettement a été introduit pour la première fois 
dans le cadre du budget 2003. Grâce à la discipline imposée 
par cette règle budgétaire, il a été possible de prendre 
rapidement les décisions requises quant aux mesures 
adéquates à appliquer. Les programmes d'allègement 
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budgétaires 03 et 04 ont été stimulé par les contraintes 
financières apparues durant ces années.  
 
A partir du budget 2007, l'application du frein à l'endettement 
ne permet plus de déficit structurel; le budget sera alors - sauf 
événement exceptionnel - équilibré sur le moyen terme. 
Contingentement à la conjoncture, le frein à l'endettement 
pourra toutefois permettre soit un déficit, soit un excédent. 
 
Depuis 2003 le frein à l'endettement a donc été respecté, 
conformément à la volonté populaire. Il a donc gagné en 
crédibilité, ce qui améliore la bonité des créances publiques. 
 

Les dépenses 
exceptionnelles 
peuvent contrecarrer 
l'objectif de durabilité  
 
 

Malgré le succès du frein à l'endettement la durabilité des 
finances publiques suisses n'est pas assurée. Un problème 
est que les dépenses et recettes exceptionnelles ne sont pas 
soumises au frein à l'endettement. La loi sur les finances 
fédérales définit les dépenses extraordinaires qui échappent 
au plafond fixé par le frein à l'endettement. Elles peuvent 
apparaître seulement si:  
 

a. des événements extraordinaires échappant au contrôle 
de la Confédération l’exigent, 

b. des adaptations du modèle comptable doivent être 
opérées, 

c. des concentrations de paiements liées au système 
comptable le requièrent. 

 
Parmi ces mouvements financiers extraordinaires il faut 
comprendre un premier apport au fond d'infrastructure ou au 
lancement de la péréquation financière ou un versement aux 
caisses de pension des anciens employés de la 
Confédération, mais cette liste n'est pas exhaustive. Dans ce 
contexte le FMI a recommandé à la Suisse de compenser les 
montants inaccoutumés dans le moyen-terme. 
Consécutivement le Conseil fédéral a prévu de compléter les 
dispositions légales régissant le frein à l'endettement, afin que 
les déficits éventuels causés par des dépenses 
extraordinaires soient compensés à moyen terme dans le 
budget ordinaire. Ainsi il serait possible de garantir que les 
dépenses extraordinaires ne conduisent pas à une 
augmentation permanente de l'endettement.  
 

Les PAB et le 
programme 
d'abandon des 
tâches 
 

Pour respecter le frein à l'endettement, lors de la session d’été 
2005, les Chambres fédérales ont adopté le Programme 
d’allégement budgétaire 2004, qui prévoit une réduction des 
dépenses de 1 802 millions en 2008 (2006: 1 086 millions; 
2007: 1 701 millions) et des recettes supplémentaires de 100 
millions en 2007 et 2008 (2006: 50 millions). D’ici 2008, le 
budget fédéral aura donc été allégé de 1 902 millions. Par 
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rapport au message du Conseil fédéral, les allègements 
supplémentaires votés pour 2006 se montaient à 31 millions, 
alors que les décisions du Parlement pour 2007 et 2008 sont 
inférieures respectivement de 45 et de 51 millions aux 
propositions du Conseil fédéral. L'objectif des programmes 
d'allègement budgétaires ont ainsi été réalisés conformément 
au paquet de croissance.  
 
Par ailleurs le programme d’abandon des tâches est en voie 
d'être entièrement réalisé parallèlement, ce qui a aussi permis 
des économies supplémentaires.  
 

L'analyse des tâches 
de la Confédération 
par rapport aux 
objectifs  
 

Une politique budgétaire axée sur le long terme et qui laisse 
donc de la marge pour relever les défis de demain ne peut 
toutefois pas être assurée uniquement à coup de coupes 
budgétaires dans le cadre des programmes d’allégement. 
Faire de la politique budgétaire, c’est préparer l’avenir, et cela 
implique la définition de priorités.  
 
Pour y parvenir, les tâches de la Confédération feront l’objet 
d’un examen systématique fondé sur différents critères pour 
déterminer lesquelles peuvent être abandonnées, lesquelles 
revues à la baisse et lesquelles réformées. Au nombre de ces 
critères figure notamment la contribution de la tâche examinée 
au renforcement de la croissance économique. Sur la base de 
cet instrument (l'analyse des tâches de la Confédération), le 
Conseil fédéral s'est donné pour la première fois des objectifs 
budgétaires à réaliser dans le moyen-terme, soit d'ici 2015. 
Dans cette perspectives certaines propositions de révision de 
lois devraient être soumises au Parlement. Le domaine social 
est le seul qui pour le moment n'est pas été clairement limité.  
 

Une réforme prévue 
de l'administration 
fédérale  
 

L’efficience des dépenses de l’Etat sont aussi un critère 
central de l'excellence budgétaire. Dans ce cadre, outre 
l'examen de toutes les subventions fédérales, le Conseil 
fédéral a lancé un programme de réforme de l'Administration 
fédérale qui prévoit d’améliorer les structures et procédures à 
travers neuf projets transversaux et 24 projets 
départementaux. Cette réforme de l’administration a pour but 
de renforcer le pilotage politique, de décharger le Conseil 
fédéral de tâches administratives et d’améliorer l’efficacité 
ainsi que l'efficience de l’administration. 
 

La mise en 
application de la 
nouvelle péréquation 
financière 
 

Finalement la réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 
(RPT) vise deux objectifs: réduire les disparités cantonales et 
accroître l’efficacité des structures étatiques. De plus, le projet 
de réforme doit permettre de revivifier et de moderniser le 
fédéralisme. Pour atteindre ces objectifs, la RPT met en 
œuvre cinq instruments : au niveau des finances (péréquation 
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des ressources verticales et entre les cantons et 
compensation des charges excessives des cantons) et au 
niveau des tâches publiques (désenchevêtrement des tâches 
entre la Confédération et les cantons et de leur financement, 
nouvelles formes de collaboration entre la Confédération et les 
cantons, collaboration intercantonale assortie d’une 
compensation des charges).  
 
Une analyse de l'OCDE publiée en 2006 avait montré qu'en 
comparaison avec les autres pays fédéralistes, l'autonomie 
des cantons, les transferts entre les niveaux étatiques et la 
part des transferts liés à des objectifs précis étaient 
particulièrement importants et surprenaient d'autant plus au 
regard de la taille de la Suisse. Cette étude a confirmé qu'il 
existe en Suisse un grand potentiel pour redéfinir la répartition 
des tâches entre la Confédération et les cantons, ainsi que les 
transferts qui y sont associés. La nouvelle RPT est donc une 
importante contribution à l'augmentation de l'efficacité des 
dépenses de l'État. Elle a été acceptée par le peuple en 2004 
et toutes les lois d'application ont été adoptées par le 
Parlement en 2007. La réforme est entièrement entrée en 
vigueur le 1er janvier 2008.  
 

 
 
4 La situation de la Suisse  
 
Les perspectives 
budgétaire à long 
terme sont un défi 
important, mais 
gérable  
 

Il existe différents types d’approches pour évaluer la viabilité à 
long terme de la politique budgétaire actuelle. Une première 
approche consiste à évaluer l’évolution des dépenses, des 
recettes et de la dette. Il s’agit ensuite de résumer cette 
évolution en un chiffre, par exemple le "fiscal gap" (qui indique 
de combien de pour-cent du PIB il faudrait immédiatement 
modifier le niveau du solde budgétaire pour atteindre une 
dette cible à un horizon donné). L’étude effectuée pour la 
Suisse par le FMI en 2005 dans le cadre des consultations 
relevant de l’article IV, ainsi que le rapport sur les perspectives 
à long-terme des finances publiques suisses qui sera publié 
en mai 2008 par l’Administration fédérale des finances 
appartiennent à ce type d’approche. Une deuxième approche, 
les comptes de génération, va plus loin puisqu’elle permet non 
seulement d’obtenir les résultats de la première approche, 
mais donne en plus des indications sur les redistributions 
entre générations. Ces résultats supplémentaires nécessitent 
toutefois des données et des hypothèses additionnelles.  
 
Jeanrenaud (2004) explique que le déficit de durabilité mis en 
évidence par le compte générationnel dépend dans une très 
large mesure des hypothèses retenues. On peut ainsi 
démontrer que le taux de croissance structurel a une influence 
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positive majeure sur le bilan intergénérationnel. Les calculs 
utilisent une croissance de la productivité de 1% par année. 
Or, les tests de sensibilité ont estimé qu'il suffit que le taux de 
croissance atteigne 1,5 % pour que le déficit de durabilité soit 
comblé. Une forte croissance économique est donc la 
meilleure garantie pour la durabilité des finances publiques et 
l'équilibre social à long terme.  
 
En comparaison internationale la durabilité des finances 
publiques suisses n'est pas la plus déséquilibrée. Certains 
pays finançant par transfert les rentes-vieillesse et subissant 
un vieillissement accéléré pourraient connaître de plus 
grandes difficultés malgré une plus forte croissance. Le 
principal problème de la Suisse par rapport à d'autres pays se 
trouve dans les dépenses de santé qui augmentent beaucoup 
plus rapidement en fonction des classes d'âge. Ainsi une 
explosion des coûts de santé est le facteur déterminant qui 
pourrait impliquer une forte détérioration du bilan 
intergénérationnel et de l'endettement implicite de l'État 
(Borgman&Raffelhüschen 2004), si l'État sera appelé à 
financier une partie grandissante des coûts totaux. Le contrôle 
de ce type de dépenses dans le long-terme est donc essentiel 
pour la Suisse.  
 

L'explosion des 
dépenses sociales 
en cours devrait se 
poursuivre  
 

Au regard du passé l'évolution des dépenses sociales est 
particulièrement non maîtrisée. Comme le montre le graphique 
ci-dessous, la part des dépenses sociales et de la santé dans 
les dépenses publiques totales est passée de 39.5% en 1990 
à 47.2% en 2005. C'est le seul type de dépense qui a 
augmenté sa part durant cette période à part le financement 
de la dette.  
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Struktur der öffentlichen Ausgaben 
(Bund, Kantonen, Gemeiden, Sozialversicherungen)

Verwaltung, Justiz, 
Landesverteidigung, 
Auslandbez.

Bildung, Kultur

Gesundheit, soziale 
Wohlfahrt

Verkehr, Umwelt

Volkswirtschaft

Finanzen

In 1990 In 2005

18.6%

19.2%

39.5%

12.5%

5.0%
5.3%

14.1%

18.3%

47.2%

11.4%

3.6%
5.5%

 
Source: AFF, SECO 
 
 
Des réformes 
substantielles 
permettraient de 
stabiliser le poids 
des assurances 
sociales  

Selon le Rapport sur l’évolution des assurances sociales et 
sur la stabilisation de la charge sociale en réponse au postulat 
00.3743 Baumann J. Alexander du 15 décembre 2000, la 
charge sociale atteindra 25,6% du PIB (scénario de base) en 
2030, soit une augmentation 3,4 points de pourcentage par 
rapport à 2005.  
 
Vers 2030, un tiers des dépenses de l’assurance sociale ira à 
l’AVS, raison pour laquelle les mesures dans ce domaine 
revêtent un caractère prioritaire. En tenant compte de la 
11e révision de l’AVS et de la 5e révision de l’AI, la charge 
sociale peut être abaissée de 0,3 point de pourcentage. Le 
passage à un système d’adaptation des rentes AVS et AI 
calqué sur la seule évolution des prix entraînerait une 
réduction des besoins financiers de 1,1 point de pourcentage 
du PIB d’ici à 2030. 
 
L’introduction des mesures citées ci-dessus permettrait de 
réduire le taux de la charge sociale de 1,4 point de 
pourcentage et de le ramener à 24,2 % du PIB d’ici à 2030. Il 
manque encore 2 points de pourcentage pour stabiliser la 
charge au niveau de 2005 (22,2 % du PIB). 
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La part des 
contributions 
obligatoires atteint le 
seuil critique des 
50% 
 

Il serait inapproprié de croire que le financement des 
assurances sociales puisse être assuré par des 
augmentations considérables de la charge fiscale. En effet, 
même si la quote-part fiscale suisse est modeste en 
comparaison internationale, l'addition de toutes les dépenses 
financées par des contributions obligatoires (caisse-maladie, 
prévoyance professionnelle, etc.) se rapproche du 50% du 
PIB. Or plusieurs études micro-économiques affirment que de 
tels taux ne peuvent être dépassés sans entraîner de 
considérables désincitations à travailler. Comme règle 
approximative on peut considérer que les pertes économiques 
augmentent avec le carré des taux marginaux d'imposition. Il 
paraît des plus difficiles d'augmenter encore cette charge sans 
créer des distorsions et des désincitations coûteuses aussi 
pour les finances publiques. Certains pays européens en ont 
fait l'expérience. La Suisse est seulement un cas particulier 
dans le sens où les contributions obligatoires défiscalisées 
sont les plus importantes. 
 

 
 

Ausgaben von allen Institutionen,
 welche sich aus Abgaben mit obligatorischem Charakter finanzieren
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Le soutien aux 
investissements 
publics rentables 
demande des choix 
importants  
 

Si une stabilisation de la quote-part de l'État est souhaitée et 
que parallèlement les dépenses sociales continuent 
d'augmenter structurellement comme anticipé, certaines 
dépenses constituant des investissements publics rentables 
pourraient être mises sous pression avec une forte chance 
d'endommager les perspectives de croissance à long-terme 
de l'économie suisse et la durabilité même des finances 
publiques. Dans le passé une partie de la hausse des 
dépenses sociales a pu être financée par le "peace dividend" 
résultant de la fin de la guerre froide, mais on ne peut 
escompter qu'une telle opportunité se présente à nouveau à 
l'avenir. L'application du frein à l'endettement depuis 2003 a 
déjà montré les limites des règles budgétaires: Les seules 
dépenses qui sont facilement et rapidement adaptables 
concernent souvent les investissements publics rentables. 
Ainsi les dépenses fédérales pour la formation et la recherche 
fondamentale n'ont progressé entre 2003 et 2006 que de 
2.2% par année, c'est-à-dire considérablement en-dessous 
des 6% par année qui avaient été prévus dans le message 
"Formation, Recherche et Technologie" en 2003. Certains 
investissements dans les infrastructures publiques ont mieux 
résisté à cette pression, mais leur rentabilité n'a pas toujours 
été assurée.  
 

L'emploi de divers 
instruments 
appartenant à la 
nouvelle gestion 
publique se 
développe dans les 
pays de l'OCDE  
 

Pour gérer les différents défis budgétaires, plusieurs pays ont 
renforcé les instruments de gestion à leur disposition. Un 
consensus sur les meilleures pratiques s'est dégagé à l'OCDE 
après que chaque pays ait été examiné1. Il s'agirait dans une 
première étape d'établir des prévisions à long et à moyen 
terme de manière transparente et informée. Dans une 
deuxième étape le gouvernement et le Parlement prendraient 
des engagements à moyen-terme qui respectent les 
prévisions précédentes et qui reflètent des priorités. 
Troisièmement le Parlement décide des dépenses agrégées 
avant d'aborder les postes budgétaires subordonnés. Cette 
approche structurée en étape, avec des décisions qui ne sont 
plus remises en question ultérieurement, réduit 
considérablement la difficulté dans les choix publics de rendre 
compatible croissance et budget.  
 
Finalement pour chaque poste le potentiel des marchés 
public, de la concurrence privée, du benchmarking, des 
informations données par les prix, de la liberté des usagers 
sont analysés et favorisés pour améliorer l'efficacité. Par 
ailleurs une politique moderne de l'emploi public est appliqué 
et les gestionnaires publics ont une grande autonomie pour 

                                                 
1 OCDE, 2005, "Moderniser l'État, la route à suivre", Paris.  
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atteindre des objectifs convenus à l'avance.  
 

La Suisse est parfois 
citée en exemple, 
surtout pour le frein à 
l'endettement  
 

Selon l'OCDE la Suisse est exemplaire en ce qui concerne 
l'usage des mandats de prestation et la flexibilité des rapports 
de travail flexibles, mais c'est surtout le frein à l'endettement, 
en tant que règle budgétaire légitimée par le peuple, qui 
soulève beaucoup d'intérêt à l'étranger.  
 
La tendance vers l'extension de l'usage des instruments 
budgétaires s'observe aussi en Suisse. Ainsi, depuis 2002, 
des scénarios d'évolution des dépenses publiques sont mis en 
annexe du plan financier, les crédits-cadre engageant la 
Confédération sur plusieurs années ne devront à l'avenir être 
adoptés qu'après que le Parlement ait débattu le plan 
financier,  la comptabilité d'exercice a été mise en application 
et l'Administration fédérale des finances va publier un rapport 
sur les perspectives à long-terme des finances publiques en 
mai 2008. Par ailleurs le Conseil fédéral continue d'analyser le 
portefeuille des tâches de la Confédération sur un horizon 
temporel couvrant deux législatures.  
 

mais d'autres pays 
restent plus avancés 
dans d'autres 
domaines 
 

Dans ce contexte d'amélioration de la qualité de la gestion des 
finances publiques, certains pays ont déjà mis en application, 
outre ce que la Confédération est en train de faire, plusieurs 
autres outils importants, comme les évaluations de 
performances des agences publiques par rapport aux 
objectifs, la liberté des consommateurs, en particulier des 
parents et des élèves dans la formation, l'application des 
règles des marchés publics à des domaines inaccoutumés. 
L'adoption des nouveaux instruments relevant de la nouvelle 
gestion publique ne concerne toutefois pas que la 
Confédération.  
 

Les dépenses 
cantonales 
commencent à être 
comparées à 
l'avantage de tous  
 

Les services fournis par des entités publiques peuvent être 
soumises à un benchmarking étendu. Le Royaume-Uni et la 
Suède sont les deux pays européens qui pratiquent le 
benchmarking dans les administrations publiques de manière 
généralisée. En Suisse cette approche de l'efficience des 
dépenses publiques est encore peu développée, surtout parce 
que les cantons sont les principaux responsables dans la 
gestion des dépenses. Paradoxalement cette cantonalisation 
des dépenses publiques est plutôt un avantage pour le 
benchmarking.  
 
Parmi les exemples de benchmarking il faut citer le SECO qui 
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a fait évaluer l'efficacité des stratégies des ORP pour 
l'intégration dans le marché du travail2 et les résultats du 
service public de l'emploi3. Selon cette dernière étude, "le 
service public de l’emploi a aujourd’hui atteint un haut degré 
de maturité. On continue cependant de constater des 
différences de résultats entre les ORP. On peut les attribuer à 
des performances inégales dans le placement, à des 
différences qualitatives dans les contacts avec les 
employeurs, à des capacités et à une motivation du personnel 
différentes et à une pratique plus ou moins conséquente de la 
remise en activité des demandeurs d’emploi. Le directeur ou 
la directrice de l’ORP joue à tous ces égards un rôle 
important".  
 
Dans la même veine on peut aussi citer les études PISA sur la 
qualité de l'éducation, qui a conduit à des réflexions 
fondamentales sur les objectifs de l'enseignement dans les 
cantons, mais aussi des études sur l'efficacité de la gestion 
des déchets ou d'autres thèmes affectant les dépenses 
publiques.  
 

Les prix pour les 
services publics 
peuvent varier 
fortement  
 

Un autre exemple de benchmarking est donné par le 
surveillant des prix qui a examiné en 2006 différents prix 
administrés. En particulier, il a étudié de plus près les prix de 
certains services publics comme p.ex. l'électricité (voir 
graphique ci-dessous), les taxes sur l'eau, l'épuration et les 
déchets qui peuvent varier sensiblement selon les régions 
(selon les cantons ou même selon les communes). L'action du 
surveillant a consisté à identifier les offreurs les plus chers et 
parfois à leur demander des explications. Le surveillant estime 
que son engagement a contribué à faire baisser le prix de 
certains prestations (p.ex. prix de l'électricité en Suisse 
romande). Plus récemment, il a aussi obtenu une modération 
de la hausse des tarifs des CFF.  
 

 
 

                                                 
2 cf. Publication du SECO, Politique du marché du travail numéro 17, Bieri (Interface), Bachmann 
(Interface), Bodenmüller (BD train & consult), Balthasar (Interface) 
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00004/00005/index.html?lang=fr 

3 cf. Publication du SECO, Politique du marché du travail numéro 18, Egger, Lenz (Egger, Dreher & 
Partner AG) http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00004/00005/index.html?lang=fr 
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5  Les recommandations des organisations internationales et les meilleures 

pratiques  
 
Les 
recommandations du 
FMI  
 

Dans son évaluation de la politique budgétaire de la Suisse 
rendue publique en mars 2007, le FMI a de nouveau jugé que 
le frein à l'endettement constituait un instrument efficace. Il a 
relevé que le déficit structurel a réussi à être éliminé dès 2006 
et que le taux d'endettement public a été réduit pour la 
troisième année consécutive. Le FMI porte un regard critique 
sur la gestion des dépenses extraordinaires. Des fonds tels 
que par exemple le fonds d'infrastructure entravent la gestion 
de la politique budgétaire. A moyen terme, il convient de 
compenser toutes les dépenses extraordinaires dans le cadre 
du frein à l'endettement. Pour le FMI, les défis budgétaires à 
long terme - à savoir les dépenses supplémentaires liées à 
l'évolution démographique - ne sont pas pris en compte par le 
frein à l'endettement. D'autres mesures seront nécessaires 
pour assurer la durabilité des finances publiques suisses. 
Dans ce contexte, le FMI a salué le rapport sur les 
perspectives à long terme des finances publiques qui sera 
publié par l'AFF en mai 2008.  
 

Les 
recommandations 

Dans ses deux dernières études économiques, 2006 et 2007, 
consacrée à la Suisse, l'OCDE a formulé de nombreuses 
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budgétaires de 
l'OCDE 
 

recommandations pour améliorer le cadre budgétaire. Cela 
reflète le classement moyen de la Suisse en terme de 
sophistication des instruments budgétaires. En 2006 les 
recommandations suivantes ont été émises:  
 

• Appliquer la règle du frein à l’endettement aux plans 
financiers à moyen terme 

• Etendre l’utilisation des référendums financiers à la 
Confédération 

• Limiter l’utilisation des mécanismes de partage des 
coûts entre les niveaux d’administration. Dans ce but, 
envisager de désenchevêtrer les comptes de 
l’assurance invalidité et ceux des retraites de base de 
ceux des gouvernements fédéraux et cantonaux, et 
passer par la suite à des transferts fédéraux et 
cantonaux basés sur les recettes fiscales de ces 
administrations 

• Privilégier une approche plus globale de la gestion 
budgétaire incluant la préparation de plans consolidés 
plus détaillés à moyen terme 

• Accroître l’utilisation du benchmarking des coûts et de 
l’efficacité des programmes publics. Développer le 
benchmarking pour réduire les coûts de fonctionnement 
des cantons et des communes, en publiant des 
statistiques comparables d'emploi et de salaire des 
fonctionnaires, selon les domaines de dépenses 

• Ne pas tarder à effectuer les choix permettant d'assurer 
le financement des pensions de base, y compris au-
delà de 2020, ce qui nécessitera sans doute d'étendre 
la durée moyenne d'activité 

• Réduire les exemptions fiscales bénéficiant aux 
contributions à la prévoyance 

• Poursuivre le réforme de rénovation du système 
fédéral. Appliquer rigoureusement les principes 
d'équivalence fiscale dans la législation d'application de 
la RPT 

• Apporter un soutien politique plus déterminant au 
développement de la cyberadministration. 

 
Les recommandations ci-dessus complétaient les 
recommandations faites dans le cadre de la surveillance des 
dépenses publiques par le comité EDR des examens par 
pays, qui étaient les suivantes: 
 

• Adopter la comptabilité d'exercice 
• Développer les instruments appropriés pour évaluer les 

résultats en termes d'objectifs politiques 
• Renforcer l'évaluation de la performance et l'audition 
• Se baser davantage sur des systèmes de financement 
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pour les entités publiques en relation avec leurs 
activités 

• Utiliser davantage le benchmarking en développant de 
meilleurs indicateurs de qualité  

• Encourager les marchés publics en simplifiant et 
standardisant les procédures  

• Renforcer les choix des consommateurs, en particulier 
pour les écoles obligatoires et en appliquant mieux le 
principe "les fonds suivent l'étudiant"  

• Introduire des taxes d'écolage plus élevées pour les 
étudiants tout en compensant la mesure par des 
bourses ou des prêts dépendant des ressources de 
l'étudiant. 

 
Finalement en 2007 les recommandations formulées se sont 
concentrées sur l'essentiel: 
 

• Donner un caractère périodique à l'établissement de 
priorités à moyen terme. Redoubler d'effort pour 
achever les Programme d'allègement des tâches. 
Préparer des rapports sur la viabilité des finances 
publiques pour les besoins de la budgétisation à long 
terme et les compléter par l'élaboration de différents 
scénarios reflètant l'impact de mesures possibles 

• Mettre en place un cadre prenant systématiquement en 
compte les dépenses extraordinaires qui échappent au 
frein à l'endettement 

• Veiller à ce que les nouvelles réductions des taux 
supérieurs d'imposition au niveau des cantons 
n'allègent pas la charge fiscale globale par transfert des 
hauts revenus vers les revenus moyens 

• Envisager d'indexer l'âge de la retraite pour le régime 
du premier pilier sur l'évolution de l'espérance de vie 
moyenne. Assurer pour le reste la viabilité en agissant 
à la fois sur l'impôt, les prestations et le nombre exigé 
d'années de cotisation.  

 
La qualité des 
procédures 
budgétaires s'est 
améliorée dans le 
monde  
 

En ce qui concerne les meilleurs pratiques, la notion de 
viabilité budgétaire est utilisée par certains pays qui ont mis en 
place des processus d'évaluation de leur capacité à maintenir 
leur situation budgétaire pendant une longue période. En 
particulier, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
examinent leur viabilité budgétaire. Les pays membres de 
l'Union européenne font également des observations sur la 
viabilité des cadres budgétaires à moyen terme qu’ils 
soumettent à la Commission européenne. Cette dernière 
analyse les perspectives à long terme dans son rapport 
annuel sur la politique budgétaire. Enfin, les Etats-Unis 
examinent chaque année la viabilité à long terme dans 
certains domaines de dépenses comme la Sécurité sociale et 
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la santé (Medicare), c'est-à-dire les deux programmes qui 
représentent les dépenses les plus importantes pour les 
budgets futurs. 
 

 
 
6 Les nouvelles directives  
 
Etablir des 
perspectives à long 
terme fiable  
 

Pour ancrer crédiblement les décisions politiques à moyen 
terme, des scénarios budgétaire à long terme sont 
irremplaçables. Il est préférable s'ils sont aussi techniques et 
consensuelles que possible.  
 

Instaurer des 
engagements 
budgétaires à moyen 
terme 
 

Malgré l'excellence du frein à l'endettement, la Confédération 
doit encore pouvoir orienter les dépenses publiques dans le 
moyen terme au delà du cycle conjoncturel, si elle entend 
atteindre ses objectifs publiques prioritaires dont la croissance 
économique fait partie. Un renforcement des instruments à 
disposition du Parlement et du DFF est certainement possible 
et souhaitable, tout en reconnaissant que l'AVS forme un 
élément particulier.  
 

Evaluer la rentabilité 
des investissements 
publics 
 

L'expérience à montré que Le frein à l'endettement entraîne 
facilement une compression des moyens mis à disposition 
pour des objectifs à long terme, pourtant favorables à la 
croissance économique comme les investissements publiques 
dans le capital physique ou humain. Alors que la rentabilité 
des dépenses de formation est suffisamment bien établie, il 
n'est pas évident que toutes les dépenses en infrastructure 
favorisent la croissance. Ainsi, en anticipant une marge de 
manoeuvre plus limitée de l'État dans les prochaines 
décennies, il deviendra nécessaire de considérer le critère de 
rentabilité des investissements publiques comme étant 
prioritaire parmi les autres critères pour ne pas nuire à la 
croissance économique.  
 
Par ailleurs, pour améliorer l'efficience des dépenses 
publiques (adéquation entre objectifs publics et moyens 
consacrés), l'emploi d'autres instruments d'évaluation pourrait 
s'avérer nécessaire au regard des expériences faites à 
l'étranger. La séparation des investissements selon leur 
rentabilité peut aider dans ce processus.  
 

Favoriser l'utilisation 
du benchmarking 
entre les cantons  
 

Notons que la Confédération n'est pas la seule à devoir 
assumer la responsabilité de l'efficacité de ses dépenses 
publiques, qui sont en majorité encourues par les cantons et 
les communes. Cette structure fédérale est pourtant 
avantageuse dans la mesure où elle encourage chaque 
niveau étatique à offrir des services de qualité et une structure 
fiscale avantageuse. Si du coté des impôts les comparaisons 
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entre les cantons et communes sont fréquentes, du côté des 
services publiques la transparence est moindre, ce qui ne 
favorise par les échanges d'expérience, en particulier dans les 
domaines subventionnés ou échangés sur un marché qui sont 
les plus centraux pour la politique économique. Les cantons 
auraient donc tout avantage à utiliser davantage l'instrument 
du benchmarking pour stimuler l'efficacité et l'innovation dans 
leurs services publiques, éventuellement avec l'aide neutre et 
compétente de la Confédération.  
 



 

 

Encadré 1: La stabilisation macroécomique 
 
Résilience, flexibilité 
de l'économie et 
croissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il existent de multiples liens entre les politiques structurelles et la 
politique conjoncturelle. Duval, Elmeskov et Vogel (2007) trouvent 
qu'une libéralisation des marchés financiers, en particulier un 
marché des hypothèques pour les ménages efficace, a un impact 
significatif positif sur l'efficacité des politiques monétaires, car les 
marchés financiers leurs servent de roue de transmission. Quant à 
l'absence de libéralisations sur les marchés du travail et des 
produits elle peut dans un premier temps ralentir l'impact initial des 
chocs, mais elle induit aussi une persistance des impacts négatifs 
et donc une moindre efficacité de la politique conjoncturelle. En ce 
qui concerne le processus de croissance, il est soutenu par 
l'absence de chocs conjoncturels importants.4   
 
Globalement il est plus avantageux pour le revenu national moyen 
d'avoir des marchés du travail et des produits libéralisés. Die 
Risiken, dass die Konjunkturpolitik Schocks nicht adäquat 
ausgleichen kann und ein instabiles makroökonomisches Umfeld 
dem Wachstumsprozess schadet, sind dann weit geringer. In der 
jüngeren Zeit konnte die Schweiz jedenfalls aus einem relativ 
stabilen marko-ökonomischen Umfeld Nutzen ziehen. Reformen in 
der Konzeption der Geld- und der Finanzpolitik haben dazu 
beigetragen  
  

La politique budgétaire 
depuis 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Suisse a introduit le frein à l'endettement en 2003. Cette règle 
budgétaire fixe un plafond aux dépenses ordinaires de la 
Confédération en fonction des recettes estimées par rapport à un 
équilibre conjoncturel. Si les dépenses fédérales dépassent le 
plafond une année, la différence doit  être compensée 
ultérieurement. Le frein à l'endettement a ainsi induit deux 
programmes d'allègement budgétaires jusqu'à présent, ceux de 
2003 et de 2004.  
 
Comme ce mécanisme a été respecté depuis sa mise en application 
et qu'il a été légitimé par une votation populaire, il est devenu des 
plus crédibles, ce que les marchés financiers prennent en compte.   
 
Par ailleurs, si le frein à l'endettement ne permet pas d'atteindre 
tous les objectifs souhaités d'une politique budgétaire, comme par 
exemple la stabilisation de l'endettement à long-terme, il semble 
remplir pleinement son rôle conjoncturel en tant que stabilisateur 
quasi-automatique. 
 
Au cours de ces dernières années et en partie suite aux discussions 
relatives au frein à l'endettement fédéral, plusieurs cantons ont 
élaboré des projets visant à créer de nouvelles règles budgétaires 

                                                 
4 Ramey, G. und Ramey V.  Cross Country Evidence on the Link Between Volatility and Growth, 
American Economic Review, 1995. Vol. 85/5 
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ou à renforcer les règles existantes. Sans entrer ici dans les détails 
techniques spécifiques à chaque canton, nous nous contentons de 
mentionner ici la liste des cantons qui, à notre connaissance, ont 
opéré des changements en matière de règle budgétaire (ou vont 
prochainement le faire), c'est-à-dire AG, BE, BS, FR, GE, GR. LU, 
NE, NW, SH, SO, TI, VS, VD, ZH. 
 

Des progrès ont été 
réalisé en matière de 
politique de 
stabilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé, des progrès ont été réalisés ces dernières années en 
matière de politique de stabilisation : 
 

• la BNS a adopté son nouveau concept; 
• le frein à l'endettement (de la Confédération) a été introduit; 
• plusieurs cantons ont adopté ou renforcé leurs règles 

budgétaires. 
 
S'il est particulièrement difficile d'isoler l'influence des changements 
opérés dans le cadre macroéconomique sur les variables 
importantes pour la politique macroéconomique (croissance, 
inflation, chômage,...), on peut observer que l'évolution des 
variables en question a été plutôt favorable au cours de ces 
dernières années (tout en restant évidemment conscient que de 
nombreuses autres influences - souvent indépendantes du cadre 
macroéconomique - se sont exercées simultanément sur ces 
variables).  
 
Le frein à l'endettement et le nouveau concept de la BNS devront 
toutefois encore être soumis "à l'épreuve du feu" de chocs plus 
importants que ceux enregistrés ces dernières années.  
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2.3b Die Reform des Steuerwesens 
  
1. Zusammenhang mit dem Wachstum1  
 
Steuern und 
Wachstum 
 

Der Staat kann das wirtschaftliche Wachstum auf vielfältige Art 
und Weise stützen und bremsen. Neben dem Rechtsrahmen für 
unternehmerische Aktivitäten, den er schafft, wirkt er auch mit 
den öffentlichen Ausgaben und Einnahmen in mannigfaltiger 
Weise auf die wirtschaftliche Leistungsbereitschaft und das 
Wachstum ein. Beim öffentlichen Haushalt ist dabei nach den 
Wirkungen zu unterscheiden, die von der Ausgaben-, resp. der 
Einnahmenseite ausgehen, wobei auf der Ausgabenseite die 
staatlichen Aktivitäten im Bereich der Bildung, der 
Grundlagenforschung und der Bereitstellung von wirtschaftsnaher 
Infrastruktur als besonders wachstumsträchtig erscheinen. Die 
Wachstumswirkungen der Besteuerung ergeben sich dagegen 
aus ihrem Einfluss auf Arbeitsangebot, Bildungsanstrengungen,  
Kapitalakkumulation und Innovation. Dies sind entscheidende 
Wachstumsmotoren. Zu diesen Faktoren lässt sich als weiterer 
Aspekt  die Effizienz der Steuererhebung hinzufügen. Wenn 
nämlich die Steuern und ihre Optimierung aus Sicht des 
Steuerzahlers in der Wirtschaft bedeutende Ressourcen 
absorbieren, ist davon auszugehen, dass das 
Wachstumspotenzial nicht optimiert wird.  
 

Auswirkungen auf 
das 
Arbeitsangebot, 
insbesondere der 
Ehepaare und 
der hohen 
Einkommen 

Die Steuern beeinflussen das Verhalten der Haushalte in erster 
Linie hinsichtlich ihrer Entscheide im Bereich der 
Arbeitsmarktpartizipation. Die Haushalte haben manchmal die 
Wahl, ob sie eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen oder nicht; 
häufig können sie auch über die Intensität dieser Tätigkeit 
entscheiden. Der Einfluss der Steuern ist umso grösser, je 
elastischer das Arbeitsangebot der Haushalte ist. Für gewisse 
Personenkategorien ist der Einfluss daher besonders gross:  

• die Ehepaare, für welche die Addition der beiden 
Einkommen verbunden mit der Progressivität des 
Steuersystems und den geringen Abzügen für die 
Kinderbetreuung recht klare Anreize gibt; 

• gewisse Kategorien von Arbeitnehmern mit hohem 
Einkommen und besonderer Mobilität, die häufig die Wahl 
zwischen mehreren Ländern für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit haben. 

 

                                            
1 Dieser Abschnitt beruht zum Teil auf einem Text, den Herr Prof. Christian Keuschnigg im Rahmen 
des Projekts ZUWACHS verfasst hat (Keuschnigg, 2006). Wegen der erfolgten Überarbeitung gibt er 
aber nicht mehr unbedingt die Auffassungen dieses Autors wieder.  
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Auswirkungen auf 
das 
Humankapital 

Bildung bestimmt das Humankapital einer Volkswirtschaft und ist 
eine zentrale Wachstumsquelle. Eine gut ausgebildete 
Arbeitnehmerschaft mit einem hohen Anteil von besonders hoch 
qualifizierten Arbeitnehmern bedeutet nicht nur eine höhere 
durchschnittliche Arbeitsproduktivität, sondern ermöglicht auch 
mehr Innovation, steigert die Kapitalproduktivität und stösst damit 
zusätzliche Kapitalbildung an. Die Besteuerung der 
Arbeitseinkommen, die sich dank gesteigerten 
Bildungsanstrengungen ergeben, stellt indes kein grosses 
Hindernis für die privaten Bildungsaktivitäten dar. In dem 
Ausmass, wie die Lohnsteuer die Nettolöhne reduziert, mindert 
sie auch die Opportunitätskosten der Bildung, denn die grössten 
privaten Kosten der Ausbildung sind die entgangenen 
Lohneinkommen nach Steuer während der Ausbildung. Eine 
Behinderung der Bildung könnte sich allenfalls aus der 
Progressivität der Lohnsteuer ergeben, die den zukünftigen 
Lohnzuwachs verhältnismässig stärker schmälert als den 
Lohnausfall während der Ausbildung. Dem steht jedoch 
gegenüber, dass der Staat die Leistungen des Lehrpersonals und 
der Bildungsinfrastruktur zum Teil unentgeltlich zur Verfügung 
stellt und so Bildung auch subventioniert. Und bei andern 
Ausbildungen, für die der Absolvent die Vollkosten zahlt, sind oft 
die Schulgelder als Gewinnungskosten steuerlich abzugsfähig. 
Unter dem Aspekt der Humankapitalinvestitionen ergibt sich 
folglich für die Fiskalpolitik kein grosser Handlungsbedarf, ausser 
vielleicht bei der steuerlichen Differenzierung zwischen der 
Ausbildung und der Weiterbildung. 
 

Physisches 
Kapital und 
Innovation 

Wichtig ist dagegen die Situation bei der Besteuerung der 
Kapitaleinkommen. Sowohl für die Innovationstätigkeit wie für die 
Investitionstätigkeit ist die Unternehmensbesteuerung 
einschliesslich der Besteuerung der Kapitalerträge auf der 
Investorebene von grosser Bedeutung. Dabei sind die Wirkungen 
der Besteuerung auf die private Innovationstätigkeit nicht 
grundsätzlich anders zu beurteilen als die Wirkungen auf die 
Investitionsneigung bei Ausrüstungen und Bauten. Zwar sind die 
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, soweit sie als 
Kosten für wissenschaftliches und technisches Personal anfallen, 
sofort und vollständig steuerlich abzugsfähig. F&E erfordert 
jedoch regelmässig auch umfangreiche Kapitalinvestitionen in 
technische Ausrüstungen. Hier ergeben sich die gleichen 
steuerlichen Hindernisse wie bei anderen Kapitalinvestitionen, 
soweit F&E-Aufwendungen nicht fiskalisch speziell begünstigt 
sind. Zu beachten ist immerhin, dass die Früchte von F&E ggf. 
grössere Chancen haben, zu einem steuerfreien Kapitalgewinn zu 
führen, während bei Sachkapitalanlagen oft auch 
Liegenschaftssteuern und Liegenschaftsgewinnsteuern anfallen. 
Eine gewisse Differenzierung der fiskalischen Folgen je nach 
Mittelverwendung ergibt sich auch, wenn die Kapitalmärkte 
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Innovationsvorhaben als riskanter betrachten als Investitionen in 
Bauten und Anlagen und wenn unter anderem aus diesem Grund 
Innovationsvorhaben mit mehr Eigenkapital unterlegt werden 
müssen als Sachkapitalausgaben.  
 

Effizienz des 
Kapitaleinsatzes 

Die zuletzt gemachte Feststellung ist nur eine Illustration der 
Tatsache, dass die Besteuerung der Kapitaleinkommen auch die 
Effizienz des Kapitaleinsatzes stört. Die meisten gebräuchlichen 
Systeme der Kapitalbesteuerung diskriminieren in der 
geschilderten Art und Weise zwischen verschiedenen 
konkurrierenden Verwendungen des Kapitaleinsatzes und führen 
so zu zusätzlichen Einkommens- und Wachstumseinbussen. Ein 
Beispiel ist die Begünstigung der Fremdfinanzierung durch die 
steuerliche Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen. Klammert 
man die Steuern auf der Investorenebene aus, ist damit auch eine 
Investitionsförderung verbunden, denn fremdfinanzierte 
Investitionen werden dadurch billiger. Allerdings werden die 
Unternehmen aus steuerlichen Gründen zu einer höheren 
Verschuldung gedrängt, als es unter rein wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten angemessen wäre, während die Finanzierung 
mit risikotragendem Eigenkapital diskriminiert wird. Mögliche 
Folgen sind, dass eine höhere Verschuldungsquote die 
Krisenanfälligkeit der Unternehmen steigert, zu einer höheren 
Insolvenzrate beiträgt und so die Entstehung von mehr 
Einkommen verhindert. Es wird aber auch argumentiert, dass sich 
das Management von knapp finanzierten Unternehmen 
dynamischer verhält. Entsprechend ist es oft nicht einfach, die 
Anreizwirkungen von Steuern einzuschätzen. Die Globalisierung 
des wirtschaftlichen Geschehens kompliziert die Analyse 
zusätzlich, bringt sie - stärker als in geschlossenen 
Volkswirtschaften - neben den Grenzsteuersätzen doch auch die 
Durchschnittssteuersätze mit ins Spiel.  
  

Standort-
attraktivität 

Für das Wachstum in einer offenen, international verflochtenen 
Volkswirtschaft ist die Standortattraktivität für internationale 
Direkt- und Portfolioinvestitionen ein entscheidender Faktor. Die 
zunehmende Globalisierung der Weltwirtschaft bedeutet, dass 
schon kleine Einkommens- und Renditeunterschiede genügen, 
um Finanzinvestoren, Unternehmen und hoch qualifizierte 
Arbeitnehmer zur Zu- oder Abwanderung zu veranlassen. 
Genauso können Steuerunterschiede zu grossen 
Ausweichreaktionen und Steuerflucht führen, wobei dies bei 
Portfolioanlagen ausgeprägter ist als bei Direktinvestitionen. 
Umgekehrt können Länder mit einem attraktiven Steuersystem 
innovative Unternehmen, hoch qualifizierte Führungskräfte und 
international hoch mobiles Portfoliokapital zur Veranlagung und 
Verwaltung im Inland anziehen.  
 
Wohl hängt die Standortattraktivität eines Landes auch sehr von 
der Qualität der öffentlichen Ausgaben und Leistungen wie 
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Infrastruktur, Rechtssicherheit, Grundlagenforschung, Bildung 
und Kultur ab. Entscheidend ist allerdings, mit welchen Steuern 
der Staat seine Aufgaben finanziert. Die wachsende Mobilität des 
Kapitals und gewisser speziell gesuchter Arbeitskräfte begünstigt 
eine Tendenz, aus Gründen der Standortattraktivität die 
Steuerlast einseitig auf die immobilen Produktionsfaktoren zu 
legen, ungeschaut der Implikationen, die diese Tendenz für die 
Umsetzung des verteilungspolitischen Prinzips der Besteuerung 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit hat.  
 

Schattensteuer 
und Investitionen 

Die MWST übt auch einen Einfluss auf den Kapitalmarkt aus, und 
zwar durch die Schattensteuer ("Taxe occulte"), welche die 
Investitionen der Sektoren trifft, welche nicht der MWST 
unterliegen und welche daher die Steuern auf den getätigten 
Investitionen nicht zurückfordern können. Somit entsteht eine 
Verzerrung zwischen den Investitionen dieser Sektoren und 
denen der anderen Sektoren. 
 

Auswirkungen auf 
die 
administrativen 
Kosten 

Neben den durch die Steuern verursachten Verzerrungen ist ein 
weiterer wichtiger Aspekt die Komplexität des Steuersystems, 
welche zugleich die administrativen Kosten der Unternehmen und 
der Privatpersonen und die Funktionskosten des Staates 
beeinflusst. Die Komplexität der Steuern verursacht Kosten, die 
manchmal überflüssig oder übertrieben sind, und die diese 
Komplexität begründenden Bestimmungen erreichen nicht 
unbedingt ihr Ziel. Zum Beispiel komplizieren die bestehenden 
Abzüge bei den direkten Steuern das System, ohne immer den 
Personen zugute zu kommen, für die sie eigentlich bestimmt sind. 
Ebenso erfüllen die Ausnahmen oder reduzierten Sätze bei der 
MWST nicht immer ihr Ziel der Steuergerechtigkeit. Andererseits 
ist zugegebenermassen manchmal eine gewisse Komplexität 
erforderlich, um das Ziel der Steuergerechtigkeit zu erreichen.  
 

Internalisierung 
der externen 
Kosten 

Wie die Erwägungen weiter oben zeigen, führen die Steuern in 
der Regel zu diversen Verzerrungen. Je höher die Steuern sind, 
desto bedeutender werden diese Verzerrungen, da sie nicht linear 
mit dem Steuersatz zunehmen, sondern im Quadrat desselben. 
Eine Ausnahme dazu bilden die Steuern, dank denen externe 
Kosten internalisiert werden können (Umweltabgaben, 
ökologische Steuerreform): Wenn ihre Bemessungsgrundlage 
dem Schadstoffausstoss entspricht und wenn sie auf dem 
optimalen Niveau festgelegt werden, erlauben sie eine Korrektur 
bestehender Verzerrungen.  

 
 
2. Festlegung des Analysebereichs  
 
Hauptsteuern Durch die Steuern werden bedeutende Ressourcen (fast ein 

Drittel der Wertschöpfung) der Wirtschaft entnommen und für 
diverse Aufgaben eingesetzt; insbesondere werden sie 
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anderen Wirtschaftsteilnehmern zugeteilt oder für die 
Herstellung öffentlicher Güter verwendet. Angesichts des 
Umfangs dieser Entnahmen und Transfers ist es wichtig, dass 
sie möglichst wenige Verzerrungen bei den 
Wirtschaftstätigkeiten verursachen. In den OECD-Ländern 
sind die drei hauptsächlichen Kategorien dieser Entnahmen 
nach Umfang die direkten Steuern, die indirekten Steuern und 
die Sozialabgaben. 
 

Besteuerung des 
Arbeitseinkommens 

In der Schweiz wird das Arbeitseinkommen belastet durch: 
• die Steuern auf dem Einkommen der natürlichen 

Personen auf Bundes-, Kantons- und 
Gemeindeebene, 

• die verschiedenen Sozialabgaben (AHV, IV, 
Erwerbsersatzordnung, Arbeitslosenversicherung, 
Unfallversicherung, berufliche Vorsorge).  

Für den Einzelnen entscheidet bei der Bestimmung seines 
Arbeitsangebotes der wahrgenommene Grenzsteuersatz. 
Während dieser Satz bei den Steuern relativ transparent ist, 
lässt er sich bei den Sozialabgaben weniger leicht bestimmen. 
Diese enthalten nämlich oft einen Versicherungsteil und einen 
Teil, den man als Steuer betrachten kann, doch muss man 
das System gut kennen, um sich dessen bewusst zu sein; 
insbesondere handelt es sich um die AHV- und IV-Beiträge, 
die oberhalb einer bestimmten Grenze nicht mehr 
rentenbildend sind. Für die niedrigen Einkommen sind die 
Sozialabgaben in erster Linie Versicherungen, während für die 
höheren Einkommen die Auswirkung auf den Grenzsteuersatz 
bedeutender ist.2   

Die Wahl zwischen 
direkten und 
indirekten Steuern 

Angesichts ihrer Bedeutung, was die Einnahmen betrifft, 
müssen die indirekten Steuern und besonders die MWST im 
Rahmen einer Wachstumspolitik unbedingt überprüft werden. 
In der Regel werden zwei Gründe vorgebracht, um die 
indirekten Steuern gegenüber den direkten Steuern in der 
Steuerstruktur zu begünstigen:  

(a) Die indirekten Steuern treffen den Konsum und nicht 
die Ersparnis, was tendenziell die Ersparnis fördert und 
damit auch die Investitionen und die Wachstumsrate der 
Wirtschaft.  

Gegen dieses Argument kann man einwenden, dass die 
direkten Steuern oft auch den Abzug gewisser Formen der 
Ersparnis erlauben; in der Schweiz ist dies der Fall bei den 
Einzahlungen in die 2. und die 3. Säule, die in einem gewissen 
Rahmen vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden 
können.  

(b) Der maximale Grenzsteuersatz ist bei den indirekten 
Steuern in der Regel deutlich niedriger als bei den direkten 

                                            
2 Für eine ausführlichere Analyse, siehe Wallart (2003), S. 81ff.  



 212

Steuern (was allerdings negative Folgen hinsichtlich der 
Steuergerechtigkeit haben kann). 

Dieser zweite Vorteil ist für die Schweiz zu relativieren, 
insofern als die einkommensabhängigen Sozialabgaben in der 
Regel nicht sehr hoch sind (abgesehen von den älteren 
Arbeitnehmern). Ausserdem ist die Arbeitselastizität für 
gewisse Personenkategorien, wie die verheirateten Männer 
sehr gering. Schliesslich ist auch die heutige MWST nicht 
ohne Fehler. So herrscht die Ansicht vor, dass die 
Sozialabgaben in der Schweiz im Vergleich zur MWST, die 
heute bei weitem nicht optimal ist, gar nicht so schlecht sind. 
 

Besteuerung des 
Kapitaleinkommens 
 

Das Kapitaleinkommen wird durch eine Mehrzahl von Steuern 
auf Unternehmens- und Personenebene belastet: 

• Auf der Unternehmensebene belasten zuerst die 
Ertrags- und Kapitalsteuer den Investitionsertrag. Auch 
wenn auf den Investitionskosten oft grosszügige 
steuerliche Abschreibungen möglich und 
Fremdkapitalzinsen abzugsfähig sind, bleibt eine 
erhebliche effektive Grenzsteuerbelastung von 
Investitionen bestehen. Die Steuern drücken so einen 
Keil zwischen die Brutto- und Nettoertragsrate von 
Investitionen. Dieser Steuerkeil (jedenfalls soweit er zu 
einer Kapitalbesteuerung führt, die über das im 
internationalen Referenzzinssatz eingebaute Niveau 
hinausgeht), erhöht die notwendige Bruttorendite, 
welche auf Investitionen an einem bestimmten Standort 
erwirtschaftet werden muss, damit für die Investoren 
eine marktübliche Rendite resultiert.  

• Ein nächster Punkt ist dann die Bereitschaft der Sparer, 
Investitionskapital bereit zu stellen. Diese Bereitschaft 
hängt von der Nettorendite der Geldanlage nach Abzug 
aller persönlichen Steuern ab, wobei plausibel, aber 
nicht zwangsläufig gesichert ist, dass eine verringerte 
Rendite zu einem verminderten Sparvolumen führt. Für 
den Investor hängt diese Nettorendite nach Steuern 
wesentlich von den von Ort zu Ort verschiedenen 
Regeln zur Besteuerung von Dividenden und 
Beteiligungsgewinnen ab, während beim 
Fremdkapitalgeber die Zinserträge auf Darlehen, 
Obligationen usw. heute meist noch der ordentlichen 
Einkommenssteuer unterliegen. 

• Hinzu kommt die Belastung mit der Vermögenssteuer, 
die schon mit geringen Sätzen zu einer erheblichen 
Besteuerung einer Normalrendite führen kann. Wenn 
die Normalrendite 4% beträgt, führt eine 
Vermögenssteuer von 5 Promille zum selben Ergebnis 
wie eine Zinsertragssteuer von 12.5%. In beiden Fällen 
wird der Nettoertrag von 4 auf 3.5% abgesenkt. 
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Während die Zinsertragssteuer nur auf dem tatsächlich 
anfallenden Ertrag erhoben wird, muss die 
Vermögenssteuer auch im Fall von Verlusten getragen 
werden. Anders als die Zinsertragssteuer ist sie eine 
Normertrags- bzw. Substanzsteuer. 

• Schliesslich wird die Besteuerung der Kapitalerträge 
auf Personenebene noch wegen der Anwendung des 
Nominalwertprinzips verschärft. Selbst bei geringfügiger 
Inflationsrate kann dies eine nennenswerte zusätzliche 
Steuerbelastung ergeben. Die Besteuerung setzt 
nämlich an den nominalen Kapitalerträgen an. Dies 
sind jedoch teilweise Scheingewinne, da der 
tatsächliche Kaufkraftzuwachs für künftige Perioden um 
die zwischenzeitlich aufgetretenen Preissteigerungen 
gemindert wird. Der zukünftig erzielbare 
Kaufkraftzuwachs, der die Ersparnisse motiviert, hängt 
von der Real- und nicht von der Nominalverzinsung des 
gesparten Einkommens ab.  

In der Schweiz werden Kapitaleinkommen somit oftmals 
mehrfach besteuert. Die kumulative Belastung kann im 
Vergleich zu den Arbeitseinkommen zu einer deutlich höheren 
Gesamtbelastung werden, selbst wenn man berücksichtigt, 
dass Sozialabgaben Fiskalcharakter annehmen, wenn sie die 
Anwartschaft auf (Renten-) Leistungen nicht mehr erhöhen.  
  

Schlussfolgerung Die Steuern üben einen Einfluss auf die hauptsächlichen 
Elemente einer gängigen Produktionsfunktion aus: die Arbeit, 
das Kapital (einschliesslich Humankapital) und die 
Technologie. Die verschiedenen Mechanismen, über die 
dieser Einfluss zum Tragen kommt, wurden weiter oben 
beschrieben. Bei diesen Übertragungsmechanismen findet 
man die wichtigsten Steuern wieder, für die Schweiz nach 
Steuereinnahmen: 

• die Einkommenssteuern des Bundes, der Kantone und 
der Gemeinden (43,8 Milliarden Franken Einnahmen im 
Jahr 2005), 

• die MWST (18,1 Milliarden), 
• und die Unternehmensgewinnsteuern (11,4 Milliarden). 

Auch die anderen Steuern haben ihre Bedeutung, hinsichtlich 
der Steuereinnahmen liegen sie jedoch weit zurück. Sie sind 
in dieser Analyse vor allem zu berücksichtigen, wenn sie einen 
besonderen Einfluss auf Wachstumsfaktoren (namentlich auf 
das Kapital) ausüben oder wenn sie massive Verzerrungen 
verursachen. Die Sozialversicherungen werden in einem 
anderen Kapitel dieses Berichts gründlicher untersucht.  
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3. Reformen seit dem Wachstumsbericht 2002 
 
Die Steuern sollten 
wachstumsfördernd 
reformiert werden 

Im Bereich der öffentlichen Finanzen legte der 
Wachstumsbericht 2002 drei Stossrichtungen fest:  

- Staatsquote stabilisieren 
- Gesundheitskosten kontrollieren, um den Anstieg der 

Krankenkassenprämien einzudämmen (siehe zu 
diesem Thema das Kapitel über den Wettbewerb) 

- Steuern wachstumsfördernd reformieren 
Vor allem diese letzte Stossrichtung interessiert uns hier.  
 

Reformen im 
Volksreferendum 
abgelehnt 

Verschiedene vorgeschlagene Änderungen im Steuerbereich 
sind vor dem Volk gescheitert, zum Beispiel die Erhöhung der 
MWST zur Finanzierung der Sozialversicherungen (abgelehnt 
in der Volksabstimmung vom 16. Mai 2004) oder auch das 
Steuerpaket (Entlastungen bei der Ehepaar- und 
Familienbesteuerung, Änderungen bei der Besteuerung des 
Wohneigentums und bei der Stempelabgabe), das am 
gleichen Datum abgelehnt wurde.  
 

Ehepaar- und 
Familienbesteuerung 

Die Botschaft und der Gesetzesentwurf zu den 
Sofortmassnahmen im Bereich der Ehepaarbesteuerung sind 
am 1. Januar 2008 in Kraft getreten. Damit soll die steuerliche 
Diskriminierung der Zweiverdienerehepaare gegenüber den 
Konkubinatspaaren abgebaut werden, indem der 
Zweiverdienerabzug massvoll erhöht und ein 
Verheiratetenabzug für alle Ehepaare eingeführt wird. Diese 
Massnahmen werden zu einer Reduktion der 
Steuereinnahmen in der Grössenordnung von 650 Millionen 
Franken führen. 
Für die grundlegendere Wahl zwischen der 
Individualbesteuerung und dem Splitting, haben die 
Ergebnisse der Vernehmlassung keine klare Präferenz 
gezeigt und es wird darüber gesprochen auch für Familien mit 
Kinder Steuererleichterungen zu schaffen. 
 

Unternehmenssteuer-
reform II 

Die Unternehmenssteuerreform II bezweckt in erster Linie die 
Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung sowie die 
Einführung gezielter Massnahmen zugunsten der kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU), insbesondere im Bereich der 
Personengesellschaften. Ausserdem soll sie zur Beseitigung 
gewisser Nachteile wie der indirekten Teilliquidation 
beitragen. Das Parlament hat diese Reform in zwei 
verschiedenen Vorlagen verabschiedet: im Juni 2006 das 
"Bundesgesetz über dringende Anpassungen bei der 
Unternehmensbesteuerung" und im März 2007 das 
"Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen 
Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und 
Investitionen (Unternehmenssteuerreformgesetz II)". Das 
Reformprojekt wurde in der Volksabstimmung vom 24. 
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Februar 2008 angenommen. 
 

Weitere Reformen In den letzten Jahren wurden noch weitere Reformprojekte in 
Angriff genommen, von denen einige noch laufen: 

• Zinsbesteuerungsabkommen mit der EU: Das Zins-
besteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und 
der EU ist am 1. Juli 2005 in Kraft getreten. Kernstück 
des Abkommens ist das Engagement der Schweiz zur 
Einführung eines Steuerrückbehalts für Zinszahlungen 
an Steuerpflichtige mit Wohnsitz in der EU. Dieses 
Abkommen ist Teil der Bilateralen II.  

• Besteuerung der Mitarbeiteroptionen: Der 
Gesetzesentwurf will klare Rechtsgrundlagen für die 
Besteuerung der geldwerten Vorteile aus 
Mitarbeiteroptionen schaffen. Gesperrte oder nicht an 
der Börse kotierte Optionen werden zum Zeitpunkt der 
Ausübung versteuert. Der Bundesrat hat den 
Gesetzesentwurf 2004 verabschiedet und 2006 hat die 
Kommission für Wirtschaft und Abgaben des 
Ständerates im Rahmen des 
Differenzbereinigungsverfahrens einen ergänzenden 
Bericht, welcher in Vorbereitung ist, gefordert. 

• Erbenbesteuerung und straflose Selbstanzeige: 
Nachdem mehrere Varianten in die Vernehmlassung 
gegeben wurden, hat sich der Bundesrat für das 
verkürzte Nachsteuerverfahren entschieden. Die 
Botschaft zur Vereinfachung der Nachbesteuerung in 
Erbfällen wurde dem Parlament überwiesen, wobei die 
letzten Differenz zwischen den zwei Kammern 
während der Frühlingssession 2008 bereinigt wurden. 

• Neuer Lohnausweis. Die Schweizerische 
Steuerkonferenz hat einen neuen einheitlichen 
Lohnausweis für die ganze Schweiz entwickelt, dank 
dem die Transparenz erhöht und die Praxis 
vereinheitlicht werden soll. Dieser gilt ab 2008 für die 
meisten Unternehmen.  

• Ausgleich der kalten Progression. Der Bundesrat hat 
die kalte Progression bei der direkten Bundessteuer für 
das Steuerjahr 2006 ausgeglichen, was eine Korrektur 
von mehreren hundert Millionen Franken bedeutet. 
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4. Die Lage der Schweiz 
 

Hinsichtlich der 
Fiskalquote ist die 
Lage der Schweiz 
von der gewählten 
Definition abhängig 

Wenn man die von den OECD zusammengestellten Zahlen im 
Rahmen der Statistiken der öffentlichen Einnahmen 
betrachtet, stellt man fest, dass die Lage der Schweiz 
weiterhin sehr attraktiv ist, gehört sie doch zu den Ländern mit 
der niedrigsten Fiskalquote. Allerdings ist dies auch eine 
Definitionsfrage, denn wenn man die obligatorischen 
Sozialabgaben an private Träger mitberücksichtigt, liegt die 
gesamte Steuerbelastung im Bereich des OECD-
Durchschnitts. 
 

In letzter Zeit ist die 
Fiskalquote wieder 
gestiegen 

Betreffend die Entwicklung 2000-2006 ist eine Stabilisierung 
der Fiskalquote festzustellen und sogar ein Rückgang um 
0,4% des BIP zwischen diesen beiden Daten. Dies entspricht 
dem Durchschnitt der vergleichbaren Länder, das heisst, dass 
sich die Schweiz in der Mitte des Feldes befindet. Die 
Entwicklung der letzten Jahre mahnt jedoch zur Vorsicht, denn 
während die Situation mit einem regelmässigen Rückgang 
zwischen 2000 und 2004 stabil schien, weist die Entwicklung 
seit 2004 wieder nach oben (29,1% 2004, 29,7% 2005 und 
30,1% 2006).  
Wahrscheinlich ist der Anstieg der letzten Zeit auf 
konjunkturelle Faktoren zurückzuführen, denn er gründet 
grösstenteils in einer Zunahme der 
Einkommenssteuereinnahmen, jedoch ist auch eine langsame 
aber regelmässige Zunahme der Einnahmen aus der 
Besteuerung der Waren und Dienstleistungen zu beobachten. 
Ein positiverer Faktor ist dagegen, dass sich der während der 
1990er Jahren sehr bedeutende Anstieg der Sozialabgaben 
stabilisiert hat.  
 

Steuern mit Einfluss 
auf die Arbeitsmarkt-
partizipation 

Die Grenzsteuersätze beeinflussen tendenziell die Entscheide 
betreffend das Arbeitsangebot, vor allem die Wahl in 
Grenzfällen. Sie beeinflussen somit insbesondere die 
Entscheide über eine eventuelle Erhöhung der geleisteten 
Arbeitsstunden sowie über die Beteiligung von Ehepaaren am 
Arbeitsmarkt. 
Die von der OECD zusammengestellten Zahlen (siehe 
folgende Tabelle), die sich auf die Stadt Zürich beziehen 
(welche innerhalb der Schweiz eine günstige Position 
einnimmt) zeigen, dass die Lage der Schweiz im Durchschnitt 
recht vorteilhaft ist. Allerdings ist die Feststellung interessant, 
dass zwei Nachbarländer, Deutschland und Österreich, 
ähnliche Sätze wie die Schweiz für die hohen Einkommen 
aufweisen. Laut diesen Zahlen betrifft der Vorteil der Schweiz 
gegenüber ihren Nachbarn somit vor allem die niedrigen 
Einkommen. 
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Grenzsteuersatz auf dem Arbeitseinkommen (einschliesslich Sozialabgaben), 2006 

 67 % APW  100 % APW  167% APW 
Japan 29.3 Japan 33.2 Japan 32.6 
Irland 31.4 Irland 33.2 Kanada 36.6 
USA 34 USA 34 Spanien 37 

Schweiz 
(Zürich) 34 Australien 35.4 Österreich 41.9 

Kanada 34.7 
Schweiz 
(Zürich) 36 

Schweiz 
(Zürich) 42.8 

Australien 35.4 UK 40.6 USA 43.3 
UK 40.6 Kanada 40.8 Deutschland 44.3 

Dänemark 42.9 Spanien 45.5 Australien 46.7 
Norwegen 43.3 Dänemark 49.2 UK 47.7 
Spanien 45.5 Niederlande 50.6 Irland 49.9 

Schweden 50.7 Norwegen 51.3 Norwegen 51.3 
Italien 52.4 Italien 52.4 Niederlande 52 

Finnland 54.4 Finnland 54.8 Italien 58.8 
Niederlande 55.2 Frankreich 55.8 Finnland 58.9 
Österreich 57.3 Österreich 57.3 Frankreich 59.6 

Deutschland 60.5 Schweden 63.4 Dänemark 63 
Frankreich 66.8 Deutschland 65.9 Schweden 67.2 

Anmerkung: % APW bedeutet den Prozentsatz des Durchschnittslohnes eines Arbeiters; die angegebenen 
Zahlen entsprechen dem "total tax wedge", der sowohl die Steuern der verschiedenen Ebenen als auch die 
Sozialabgaben der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer beinhaltet. 
Quelle: OECD Tax database 
 
 

Durchschnittliche Steuerbelastung der Unternehmen, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkung: Effektive 
Durchschnittssteuerbelastung (Effective average tax rate). Quelle: BAK2007. 

Irland 14.0 
Polen 16.4 
Bern 18.6 
Zürich 18.8 
Waadt 20.5 
Genf 21.5 
Basel Stadt 22.1 
Österreich 22.4 
Schweden 24.0 
Dänemark 24.5 
Niederlande 27.6 
UK 28.1 
Italien 31.6 
Deutschland 35.6 
USA - Kalifornien 38.3 
USA - New York 40.7 
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Steueranreize für 
F&E 

Die F&E und die Innovation werden als Schlüsselelemente der 
Produktivität und des Wachstums angesehen. Die Argumente 
zur Förderung der F&E beruhen auf der Tatsache, dass sie 
positive Externalitäten hervorruft (der soziale Ertrag der F&E ist 
höher als der private Ertrag). Die F&E kann durch verschiedene 
Instrumente gefördert werden, wie Subventionen, Patentrecht 
oder Steueranreize. Mehrere Länder (USA, UK, F) verwenden 
eine Kombination von Subventionen und Steueranreizen. 
Es gibt auch Argumente gegen die steuerliche Unterstützung 
der F&E.3 So verursachen Steuergutschriften für die F&E eine 
höhere Steuerbelastung in anderen Bereichen, und ausserdem 
werden Subventionen gegenüber Steuerabzügen oft bevorzugt, 
insbesondere bei Unternehmen, die zeitweilige Verluste 
machen; schliesslich sind die Ergebnisse der F&E immer 
häufiger international. 
Die Argumente und Gegenargumente lassen keinen 
zwingenden Schluss zu. Laut den verfügbaren Zahlen liegt die 
Schweiz bei den Steueranreizen für die F&E im hinteren Bereich 
des Feldes, allerdings sind die Unterschiede zwischen den 

                                            
3 OECD (2005).  

Steuern mit Einfluss 
auf Innovation und 
Kapitalakkumulation 

Internationale Vergleiche der Steuerbelastung sind eine heikle 
Übung, denn in den verschiedenen Studien wird von sehr 
unterschiedlichen Zahlen ausgegangen. Dennoch lassen sich 
für die Schweiz die folgenden Feststellungen machen: 

• die Steuerbelastung ist auf Unternehmensebene 
niedrig, auf Investorebene dagegen hoch; 

• die Verzerrungen zwischen den verschiedenen Arten 
der Finanzierung sind massiv; sie werden auch nach 
der Unternehmenssteuerreform II fortbestehen, 
allerdings in einer etwas reduzierten Form 

• in den meisten Kantonen sind die maximalen 
Grenzsteuersätze, welche die Neuemissionen von 
Eigenkapital belasten, sehr hoch (GE 87,6%, BL 
82,3%, VD 80,4% und selbst ZH 77,6%). Hier ist 
anzumerken, dass mehrere Deutschschweizer Kantone 
zu einer Teilbesteuerung der Dividenden übergegangen 
sind; eine Änderung, die in den Kantonen der 
Romandie noch nicht vorgekommen ist. 

Welche Steuersätze sind für das Wachstum entscheidend?
Unter dem Gesichtspunkt der Investitionsanreize ist vor allem 
die Grenzsteuerbelastung zu berücksichtigen; die 
Durchschnittssteuerbelastung ist dagegen wichtig für die 
Standortentscheide der Unternehmen und der Investoren. In 
einem kleinen Land sind beide Werte von Bedeutung, denn 
das Wirtschaftswachstum kann entweder intern durch 
Kapitalakkumulation oder durch ausländische Investitionen 
hervorgerufen werden. 
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Ländern relativ gering. 
 

Zusammenhang 
zwischen gewissen 
Steuern und der 
wirtschaftlichen 
Effizienz 

Gewisse internationale Daten erlauben auch einen Vergleich 
von Aspekten im Zusammenhang mit der Effizienz der Steuern. 
So lassen sich zum Beispiel für die Mehrwertsteuer zwei 
Feststellungen machen:  

• Der Normalsatz von 7,6% ist im internationalen Vergleich 
äusserst attraktiv, denn kein anderes Land der 
Europäischen Union weist einen so niedrigen Satz auf. 
Bei sonst gleichen Voraussetzungen bedeutet ein 
niedrigerer Steuersatz auch weniger bedeutende 
Verzerrungen. 

• Weniger attraktiv ist das Bestehen von drei 
verschiedenen Steuersätzen, was auf die Komplexität 
des Systems hinweist. Wie die folgende Tabelle zeigt, 
verwenden gewisse Länder wie Dänemark nur einen 
Satz, während einige unserer direktesten Konkurrenten 
zwei Sätze aufweisen (Deutschland, Österreich, 
Niederlande, UK). 

Schliesslich bestehen auch internationale Daten zum Gewicht 
der Umweltabgaben in der Wirtschaft, die Hinweise auf den 
Grad der Internalisierung der externen Kosten geben können. 
Hier ist festzustellen, dass in % der Einnahmen die Schweiz 
eher mehr Umweltabgaben erhebt als der Durchschnitt der 
OECD-Länder. In % des BIP dagegen gehören die 
Umweltabgaben der Schweiz zu den niedrigsten der 
untersuchten Länder, was darauf hindeutet, dass diese Abgaben 
einen bedeutenderen Platz im "Steuermix" einnehmen könnten. 

 
Anzahl und Höhe der MWST-Sätze im internationalen Vergleich 

 Normalsatz Reduzierter Satz Anderer Satz 
Australien (Goods and Services) 10 - - 
Slowakische Republik 19 - - 
Dänemark 25 - - 
UK 17.5 5 - 
Niederlande 19 6 - 
Deutschland 19 7 - 
Österreich 20 10 - 
Schweiz 7.6 2.4 3.6 
Spanien 16 7 4 
Frankreich 19.6 5.5 2.1 
Italien 20 10 4 
Irland 21 13.5 4.4 
Finnland 22 8 17 
Schweden 25 6 12 
Anmerkung: Manche Länder verwenden auch einen Satz von 0% (d.h. Befreiung mit Recht auf 
Rückzahlung). Der "Parking"-Satz wird vernachlässigt, da es sich um ein provisorisches Instrument 
handelt. 
Quelle (ausser Australien): Euroinfocentre, www.eic.ccip.fr.  
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5. Empfehlungen der internationalen Organisationen und Best 
Practices 

 
In diesem Abschnitt und im Hinblick auf einen internationalen Vergleich wollen wir die 
hauptsächlichen Trends im Steuerwesen untersuchen, die in den OECD-Ländern zu 
beobachten sind. Diese Trends sind Reaktionen auf grundsätzliche Entwicklungen, 
und während die daraus hervorgehenden Systemanpassungen oft sehr 
unterschiedlich sind, findet man die ihnen zugrunde liegenden Entwicklungen in einer 
ähnlichen Form in mehreren Ländern. Ausserdem werden wir einige 
Schlussfolgerungen des Forschungsprogramms ZUWACHS, sowie die 
Empfehlungen aus dem letzten OECD-Bericht über die Schweiz zusammenfassen. 
 

Besteuerung der 
Haushalte oder der 
einzelnen Personen?

Ein Trend ist auf der Ebene der Familienbesteuerung
festzustellen: Seit den 1970er Jahren sind mehrere Länder zur 
Individual-besteuerung übergegangen, wie Österreich, 
Schweden oder Grossbritannien, während andere das System 
des Splittings anwenden. In den Ländern, in denen noch eine 
Diskriminierung der Ehepaare besteht, wie in den USA, sind 
Bestrebungen zur Reform des Systems im Gange. Diese 
Reformen wollen insbesondere die Bedingungen für die 
Arbeitsmarktpartizipation verheirateter Frauen verbessern. 

Reformen der 
Besteuerung der 
Arbeit 

Bei der Besteuerung des Arbeitseinkommens lassen sich 
ebenfalls einige Trends feststellen. Zunächst weist die 
Entwicklung der Steuersätze auf dem Arbeitseinkommen 
insbesondere in der EU im Durchschnitt nach unten. Dies gilt 
zum Beispiel für Irland, Luxemburg, Finnland, die Niederlande 
und Belgien. Der Gedanke dahinter ist, die Arbeitsanreize zu 

Anpassung der 
Steuersysteme an 
die Globalisierung 

Die europäische Integration sowie die Globalisierung und die 
zunehmende Öffnung der Märkte setzen die Steuersysteme 
unter Druck, wenn diese aus der Vergangenheit übernommen 
wurden. Manche Steuersubstrate, die früher ohne weiteres 
besteuert werden konnten, weisen heute eine zunehmende 
Mobilität und damit auch eine höhere Elastizität auf, was die 
Möglichkeit ihrer Besteuerung auf einem hohen Niveau 
verringert. Dies gilt umso mehr für die kleinen 
Volkswirtschaften, die von Natur aus offener für die 
internationalen Flüsse sind. Einige der gewagtesten 
Steuerreformen waren so in den kleinen entwickelten 
Volkswirtschaften zu beobachten (Irland, nordische Länder, 
Niederlande, Österreich). 
Im nationalen Kontext kann man unter 
Wachstumsgesichtspunkten eine ideale Steuerstruktur 
einführen, aber je offener die Volkswirtschaft ist, desto grösser 
ist das Risiko, dass diese Struktur nicht das 
volkswirtschaftliche Optimum darstellt, weil die für die 
geschlossene Volkswirtschaft optimale Struktur mobile 
Faktoren aus dem Land treibt.  
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verstärken, und oft sind die verschiedenen 
Einkommensklassen davon betroffen: Manche Länder senken 
die mittleren und unteren Sätze (Grossbritannien), andere 
konzentrieren sich auf die oberen Sätze (Belgien), während 
wieder andere sämtliche Sätze senken (Deutschland, 
Frankreich, Dänemark). Eine kürzlich veröffentlichte Studie 
stellt für die Periode 2000 bis 2003 einen Rückgang des 
"globalen" Grenzsteuersatzes für die hohen Einkommen in 
den OECD-Ländern um über zwei Prozentpunkte fest.4 
Ein weiterer Trend auf internationaler Ebene ist eine gewisse 
Abflachung der Steuertarife; so haben einige Länder 
Osteuropas eine grundlegende Änderung eingeführt, indem 
sie zu einer "flat rate tax" übergegangen sind (in der Schweiz 
hat es ihnen der Kanton Obwalden nach einigen Peripetien 
gleichgetan). 

Reformen der 
Besteuerung des 
Kapitals 

Auf internationaler Ebene sind ebenfalls Reduktionen der 
Steuersätze auf den Unternehmensgewinnen festzustellen, 
die einem recht allgemeinen Trend entsprechen. Diese 
Reduktionen der Sätze werden manchmal von einer 
Erweiterung der Bemessungsgrundlage begleitet, was dazu 
führt, dass die Steuereinnahmen nicht unbedingt 
zurückgehen, ganz im Gegenteil. Zwischen 2000 und 2003 
sind die Steuersätze der Unternehmen in den EU-15 um 3,4 
Prozentpunkte zurückgegangen.5 In manchen Fällen, wie etwa 
in Irland, war auch eine radikale Senkung der 
Unternehmenssteuersätze zu beobachten. 
 

Steuerliche 
Behandlung der 
verschiedenen 
Einkommensquellen 

Die Frage stellt sich, ob die verschiedenen 
Einkommensquellen gleich oder differenziert besteuert werden 
sollten. In der Schweiz gilt der Grundsatz, die verschiedenen 
Einkommensquellen der Steuer zu unterstellen 
("comprehensive income taxation"), aber es gibt zahlreiche 
Ausnahmen (Immobiliensteuern, Sozialversicherungen, 
Besteuerung nach dem Aufwand, usw.). 
 
Manche Länder haben sich entschieden, die unterschiedlichen 
Einkommen differenziert zu besteuern und sind zu einer 
dualen Einkommenssteuer übergegangen (Dänemark, 
Finnland, Norwegen, Schweden, aber auch gewisse Elemente 
des Systems in den Niederlanden und in Österreich), bei der 
das Kapitaleinkommen, das als mobiler angesehen wird, 
weniger stark besteuert wird als das Arbeitseinkommen. Es 
bestehen noch andere Systeme, wie das 

                                            
4 Es handelt sich um den Grenzsteuersatz für Angestellte mit hohem Einkommen, der aus der Addition 
der Einkommenssteuern und der zu Lasten der Angestellten gehenden Sozialabgaben resultiert 
(Durchschnitt der OECD-Länder). Siehe OECD (2005), op. cit. 

5 OECD (2005), op. cit. 
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"3-Box-System" in den Niederlanden, das einer differenzierten 
Besteuerung in Funktion des Einkommens entspricht. 
 
Ein weiterer Trend in den OECD-Ländern ist der Übergang zu 
einer Teilbesteuerung der Dividenden beim Investoren, um die 
Doppelbelastung zu bekämpfen. Die meisten Länder 
verwenden heute ein System der Steuerreduktion auf der 
Ebene des Anteilseigners (z.B. Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Grossbritannien, Italien, Schweden usw.). 
Daneben gibt es noch andere Systeme zur Vermeidung der 
Doppelbelastung (Anrechnungssysteme oder 
Steuergutschriften). 
 

Erhöhung der Sätze 
der indirekten 
Steuern, Senkung 
der Sätze der 
direkten Steuern 
 

Die zunehmende Mobilität gewisser Produktionsfaktoren 
bedeutet, dass die sie betreffenden Steuersätze gesenkt 
werden müssen, da ansonsten das Steuersubstrat 
abzunehmen droht. Dies gilt insbesondere für das Kapital, 
dessen Mobilität laufend zunimmt. Die Arbeit und der Konsum 
werden dagegen oft als weniger mobil angesehen und können 
daher weiterhin auf einem gewissen Niveau besteuert werden, 
um die Staatstätigkeiten zu finanzieren. 
 
Wenn man die Steuersätze in den OECD-Ländern untersucht, 
kann man in der Tat eine Verlagerung zu den indirekten 
Steuern feststellen: 

• Bei der Besteuerung der Waren und Dienstleistungen 
ist ein Anstieg oder eine Stabilität der Sätze zu 
beobachten. Seit 1994 haben über 13 Länder der 
OECD ihre MWST-Sätze erhöht6 und die anderen 
Länder haben die Sätze beibehalten (mit Ausnahme 
der Tschechischen und der Slowakischen Republik). 
Abgesehen von der Erhöhung der Steuersätze sind die 
Änderungen bei den Konsumsteuern laut OECD im 
Allgemeinen klein. 

• Die Steuersätze für die Unternehmen wurden dagegen 
in praktisch allen Ländern gesenkt, und auch für die 
Steuersätze auf dem Arbeitseinkommen geht der Trend 
im Durchschnitt eher nach unten. 

                                            
6 Siehe zu diesem Thema OECD (2005), op. cit. 
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Weitere Trends Weitere in den OECD-Ländern feststellbare Trends betreffen 
namentlich: 7  
- die Programme zur Valorisierung der Arbeit ("make-work-

pay"). Diese Programme verfolgen ein doppeltes Ziel: 
Einerseits soll die Beschäftigung erhöht werden, indem die 
Einstellungskosten benachteiligter Arbeiter gesenkt 
werden, und andererseits soll das Einkommen der 
benachteiligten Arbeiter gesteigert werden. 
Steuergutschriften gibt es heute in Ländern wie den USA, 
Finnland oder Irland. Seit 2000 haben Frankreich und 
Belgien ein solches System eingeführt und 
Grossbritannien hat sein System grundlegend reformiert.  

- Die F&E: Zahlreiche OECD-Länder haben eine spezielle 
Steuererleichterung für die F&E eingeführt. Die 
Unterstützung der F&E kann entweder durch eine 
Steuererleichterung oder durch gezielte Subventionen 
erfolgen. Länder wie Belgien, die USA oder 
Grossbritannien setzen Steuererleichterungen für die F&E-
Ausgaben ein. 

Ergebnisse der 
Studien "ZUWACHS"

Die Eidgenössische Steuerverwaltung, die Eidgenössische 
Finanzverwaltung und das SECO haben gemeinsam das 
Forschungsprogramm "ZUWACHS"8 lanciert, das die 
Modellierung der Auswirkungen zukünftiger Steuerreformen 
auf die Wirtschaft und das Wachstum bezweckt. In diesem 
Rahmen wurden mehrere Simulationen mit einem allgemeinen 
Gleichgewichtsmodell durchgeführt. Laut den verfügbaren 
Ergebnissen könnten folgende Reformen positive 
Auswirkungen auf das BIP haben:  

• eine Senkung der Einkommenssteuer, verbunden mit 
der Abschaffung der Abzüge (was die Reform 
budgetneutral machen würde) 

• eine Reform der Mehrwertsteuer 
• eine Verlagerung von der Besteuerung des 

Einkommens zur Besteuerung des Konsums (was auf 
verschiedene Arten möglich ist) 

• eine Reduktion der Steuern, welche die Investitionen 
der Unternehmen belasten (z.B. Gewinn- oder 
Kapitalsteuer) 

Die beiden letzten Reformen beinhalten ein 
Finanzierungsproblem: Kurzfristig reduziert die 
Steuererleichterung auf den Ersparnissen oder den 
Investitionen die Einnahmen des Staates; erst längerfristig 
ermöglicht die Erhöhung des Kapitalstocks eine Steigerung 
des Wachstums und damit zusätzliche Steuereinnahmen.  

                                            
7 Für weitere Details, siehe OECD (2005), op. cit. 

8 ZUWACHS bedeutet "Ein zukunfts- und wachstumsorientiertes Steuersystem für die Schweiz" 
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Empfehlungen der 
OECD 

In ihrem Bericht des Jahres 2007 zur Schweiz empfiehlt die 
OECD eine Effizienzsteigerung des Steuersystems. Die 
hauptsächlichen Empfehlungen waren die folgenden: 

• Doppelbelastung der Dividenden mildern. Eine andere 
Behandlung kleiner Investoren ist jedoch zu vermeiden.

• Stempelsteuern auf Finanztransaktionen und 
Handänderungssteuern auf Wohneigentum aufheben. 

• Bei der nächsten Reform der Besteuerung der 
Ehepaare darauf achten, dass diese vermehrte Anreize 
für die Erwerbstätigkeit der Frauen schafft. 

• MWST vereinfachen und ihre Effizienz verbessern. 
• Befreiung von der CO2-Steuer für Unternehmen mit 

hoher Energieintensität abschaffen; 
Emissionszertifikate versteigern statt den Status Quo 
zu wahren.  

 
  
6. Die neuen Stossrichtungen 
 
Die folgenden Empfehlungen gehen aus der in diesem Kapitel durchgeführten 
Analyse hervor. Zunächst stehen "transversale" Empfehlungen, welche das 
Steuerwesen im Allgemeinen oder mehrere Steuern gleichzeitig betreffen. 
Anschliessend folgen spezifische Empfehlungen für die hauptsächlichen Steuern.  
 
 

Fiskalquote weiter 
überwachen 

Die Fiskalquote der Schweiz ist während der 1990er Jahre 
stark gestiegen. Anfang der 2000er Jahre war eine 
Stabilisierung festzustellen, doch seit einigen Jahren nimmt 
sie wieder zu. Diese Entwicklung muss eingedämmt werden. 
Das bedeutet, dass man einerseits versuchen muss, den 
vorgeschlagenen Steuererhöhungen zu widerstehen, und 
andererseits, die Gelegenheiten für Steuersenkungen zu 
nutzen.  

Grenzsteuersätze 
reduzieren, indem die 
Bemessungsgrundlage 
ausgeweitet wird 

Die Grenzsteuersätze beeinflussen das Verhalten in den 
Bereichen Arbeit, Ersparnis und Investition. Häufig können 
die Steuersätze gesenkt werden, wenn man die 
Bemessungsgrundlage ausweitet; die Steuereinnahmen 
bleiben identisch, doch die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Steuern sind besser. 
Ein solches Potenzial besteht bei der MWST (Reduktion der 
Sätze und Aufhebung der Ausnahmen), bei den 
Einkommenssteuern der natürlichen Personen (die Abzüge 
wurden in der Literatur kritisiert, und manche könnten 
aufgehoben werden) und wahrscheinlich auch bei den 
Unternehmensgewinnsteuern (ein solcher Trend wurde auf 
der Ebene der OECD festgestellt).  
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Steuerwesen 
vereinfachen 

Der Bedarf nach einer Vereinfachung des Steuerwesens ist 
mehreren Steuern gemeinsam: Die MWST wird zurzeit in 
diesem Sinn reformiert; Vereinfachungsbedarf besteht aber 
auch bei den direkten Steuern, wie die Debatte um die "Easy 
swiss tax" zeigt; schliesslich besteht auch bei den 
Unternehmenssteuern sicher noch ein 
Vereinfachungspotenzial, da dieser Bereich in den Umfragen 
bei den Unternehmen zur administrativen Belastung laufend 
ganz oben steht.   
Das Vereinfachungsziel wird auch auf politischer Ebene 
anerkannt; so wurde die Motion 07.3607 (Vereinfachung der 
Besteuerung der natürlichen Personen) vom Bundesrat und 
vom Ständerat angenommen.  

Besteuerung des 
Arbeitseinkommens für 
die Personen senken, 
die darauf am 
empfindlichsten 
reagieren 

Wie wir weiter oben gesehen haben, besteht bei der 
Besteuerung der Arbeit vor allem für Ehepaare 
Handlungsbedarf. Mit dem Inkrafttreten der 
Sofortmassnahmen zur Verringerung der Benachteiligung 
der Ehepaare hat sich die Situation verbessert, doch das 
Parlament wird noch eine definitive Wahl zwischen der 
Individualbesteuerung und dem Splitting zu treffen haben. 
Indem sie das Arbeitsangebot der Ehepaare erhöht und 
dazu beiträgt, dass am Markt eingekaufte Leistungen die 
Eigenleistungen der Haushalte ersetzen, hat die 
Individualbesteuerung das Potenzial, das BIP zu steigern. 
Aus diversen Gründen müssen jedoch Korrekturen am 
reinen Modell angebracht werden, und diese Massnahme 
bringt auch die Frage der administrativen Kosten mit sich, 
die durch die Individualbesteuerung gegenüber dem 
heutigen System um 30-50% zunehmen würden. 
Eine zweite Herausforderung ist die auf internationaler 
Ebene feststellbare Steuersenkung, insbesondere für die 
hohen Einkommen. Unter unseren Nachbarn haben 
Deutschland, Frankreich und Italien zwischen 2000 und 
2003 die Grenzsteuersätze für Angestellte mit hohem 
Einkommen gesenkt. In der Schweiz haben auch die 
Kantone einen gewissen Handlungsspielraum in diesem 
Bereich. Allerdings haben die Länder, die zu einer dualen 
Einkommenssteuer übergegangen sind, gezeigt, dass man 
auch mit einem progressiven Steuertarif wettbewerbsfähig 
bleiben kann. 
Ein weiterer Ansatz, der im Steuerwettbewerb wachsende 
Verbreitung kennt, ist der Übergang von progressiven zu 
proportionalen Steuern. Der Übergang zur "flat rate tax" geht 
in diese Richtung. Während vorab für hohe Einkommen die 
Grenzsteuerbelastung sinkt, ist zu gewärtigen, dass diese 
für gewisse Empfänger mittlerer Einkommen steigt. 
Gesamtwirtschaftlich aggregiert, bleiben so die 
Anreizwirkungen offen, jedenfalls wenn nicht parallel das 
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nötige Steueraufkommen gesenkt werden kann.  

Die MWST reformieren 
und dabei den 
ursprünglichen Zielen 
treu bleiben 

Die in der Vorbereitung befindliche MWST-Revision soll das 
System vereinfachen, die Anzahl der Ausnahmen reduzieren 
und zu einem Einheitssatz übergehen. Diese Reform geht 
aus Sicht der Effizienz der Steuer in die richtige Richtung. 
Anstrengungen werden nötig sein, damit die Vorlage ihren 
drei Zielen während des ganzen Gesetzgebungsprozesses 
möglichst treu bleibt. 

Die Steuern, welche 
das Kapital belasten, 
weiter optimieren 

Die wichtigsten Herausforderungen bei der Besteuerung des 
Kapitals wurden weiter oben erwähnt. Es geht insbesondere 
darum: 

• den negativen Einfluss dieser Steuern auf die 
Ersparnis und die Investitionen zu minimieren 
(Grenzsteuersätze),  

• auf die Senkung der Kapitalsteuersätze auf 
internationaler Ebene zu reagieren 
(Durchschnittssätze), 

• das Problem der Doppelbelastung zu lösen,  
• die Probleme der Stempelsteuer (Bund) und der 

Handänderungssteuern (Kantone) nicht aus den 
Augen zu verlieren, 

• für die Attraktivität der Schweiz im Bereich der F&E 
zu sorgen (was allerdings nicht unbedingt eine 
steuerliche Lösung bedeutet). 

Trotz der Annahme der Unternehmenssteuerreform in der 
Volksabstimmung vom 24. Februar 2008 bleiben diese 
Herausforderungen bestehen und eine neue 
Unternehmenssteuerreform könnte zum Thema werden. Wie 
bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen 
haben auch hier die Kantone eine Rolle zu spielen.  
  

 



 227

 
Bibliographie 
 
BAK (2007), International Benchmarking Database, Basel 2007 
 
Keuschnigg C. (2006), "Ein Zukunfts- und wachstumsorientiertes Steuersystem für 
die Schweiz: Analyse der Effizienz-, Verteilungs- und Wachstumswirkungen", Studie 
im Auftrag der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern.  
 
OCDE (2005), La politique fiscale dans les pays de l'OCDE: Evolutions et réformes 
récentes, Etudes de politique fiscale de l'OCDE no 9. 
 
OCDE (2007), Statistiques des recettes publiques, 1965-2006, Paris: OCDE 2007.  
 
OCDE (2007), Etudes économiques de l'OCDE: Suisse, Volume 2007/19 
 
OECD Tax database, www.oecd.org/ctp/taxdatabase 
 
Wallart N. (2003), "Finances publiques et croissance économique", in Etudes 
complémentaires au rapport sur la croissance du Département fédéral de l'économie, 
vol. 2, Grundlagen der Wirtschaftspolitik Nr. 7, seco, Berne 2003.  
 



 228

 



 

 229

 
 
 
 

 
 
 
 

Teil 2 / Kapitel 4  
 
 

Partizipation auf dem Ar-
beitsmarkt 



 

 230

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückfragen : Werner Aeberhardt, DPAS/SECO, werner.aeberhardt@seco.admin.ch 



 

 231

2.4 Partiziupation am Arbeitsmarkt 
 
1. Bezug zum Wachstum 
 
Arbeit und Wirt-
schaftswachstum 
 

Die eingesetzte Arbeit bestimmt zusammen mit der Arbeitspro-
duktivität1 die Wirtschaftsleistung. Das Ausmass der in einer 
Volkswirtschaft verfügbaren Arbeitsmenge hängt von der Bevöl-
kerung im Erwerbsalter und deren Partizipation am Arbeitsmarkt 
ab. Weil sich das Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung 
kurzfristig kaum beeinflussen lässt, stellt sich die Frage, ob sich 
durch eine Veränderung der Partizipationsrate das Wachstum 
beschleunigen oder verlangsamen lässt. Hinzu kommt der Aspekt 
der Migration.  
 
Vergleicht man Länder mit ähnlichem technologischem und sozia-
lem Entwicklungsstand, bedeutet eine hohe Partizipationsrate 
tendenziell auch ein hohes Bruttoinlandprodukt.  
 
Gehen wir davon aus, dass die Menschen mit zunehmendem 
Reichtum immer mehr Freizeit geniessen wollen und die Partizi-
pationsrate dauernd etwas sinkt. Damit reduziert sich das Wachs-
tum des Angebots am Produktionsfaktor Arbeit. Bei einer Stagna-
tion oder einem schwachen Wachstum der Erwerbsbevölkerung 
kann das Angebot sogar sinken. Diese Entwicklung setzt sich je-
doch nicht eins zu eins in ein geringeres Wirtschaftswachstum 
um, sondern löst eine Reihe von Anpassungsprozessen aus. Die 
knappere Arbeitskraft wird sparsamer und damit etwas produkti-
ver eingesetzt. Dieser indirekte Effekt reicht aber nicht aus, um 
die Verknappung der angebotenen Arbeitskraft zu kompensieren, 
vor allem dann nicht, wenn ungünstige Regulationen oder falsch 
gesetzte Anreize eine Produktivitätssteigerung verhindern.  
 

Gesellschaftliche 
Determinanten 
der Erwerbsbetei-
ligung  

Auf die angebotene Arbeitsmenge wirken verschiedene Einflüsse,  
gesellschaftliche ebenso wie wirtschaftliche. Wir werden zuerst 
die gesellschaftlichen und fiskalischen Punkte erwähnen und 
dann etwas eingehender auf die Sozialversicherungen eintreten.  
 
Freizeitverhalten (Opportunitätskosten) 
Gesellschaftlich ist vor allem das vielfältige Freizeitangebot und 
der höhere Stellenwert von Freizeitaktivitäten in der Gesellschaft 
zu erwähnen. Freizeitbetätigungen, wie Reisen, kulturelle Aktivitä-
ten oder nicht beruflich motivierte Bildungsangebote erhöhen 
grundsätzlich den Wunsch nach mehr Freizeit und weniger Arbeit. 
Dies wirkt jedoch nicht nur negativ für das Arbeitsangebot, son-
dern kann zumindest temporär zu einem höheren Arbeitseinsatz 
führen, damit aufwändige Freizeitaktivitäten finanziert werden 
können. 

                                            
1 Der Bericht folgt der Zerlegung BIP = E x (BIP/E) 
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Rollenverteilung  
Ein weiterer gesellschaftlicher Einfluss übt die Rollenverteilung 
zwischen den Geschlechtern aus. Es zeichnet sich ein Trend zu 
ausgeglicheneren Aufteilung der Erwerbsarbeit und der Hausar-
beit zwischen Mann und Frau ab. Das Verbleiben der Frauen mit 
Kindern im Berufsleben und damit der bleibende Kontakt zur Ar-
beitswelt dürfte sich positiv auf die Erwerbsbeteiligung auswirken. 
Über geeignete gesellschaftliche Institutionen kann dies gestützt 
werden. 
 
Steuersystem 
Das Steuersystem hat ebenfalls Auswirkungen auf die Erwerbs-
beteiligung. Schädlich sind hoch progressive Steuersätze, die 
bereits in den mittleren Erwerbseinkommen einsetzen. Bei gewis-
sen Personengruppen wirken aber auch weniger "schädliche" 
Steuerarten negativ - bis zu den nicht-rentenbildenden Kompo-
nenten in Sozialversicherungsabgaben.  
 
Arbeitsmarkt  
Grundlegenden Einfluss auf die Erwerbsbeteiligung hat die Regu-
lierung des Arbeitsmarktes im Zusammenspiel mit der Arbeits-
marktpolitik. Unser Land hat eine lange Tradition mit einer niedri-
gen Regulierungsdichte und einem begrenzten Netz von Ge-
samtarbeitsverträgen. Diese Konstellation führte bisher spontan 
zu beschäftigungsfreundlichen, flexiblen Lösungen und hat sich 
im Rahmen der Internationalisierung der Wirtschaft als ausge-
sprochene Stärke der Schweiz erwiesen.  
  

Sozialversiche-
rungen und Er-
werbsbeteiligung  
 

Leistungsniveau 
Eine bedeutende Wirkungen auf die Beschäftigung haben die So-
zialversicherungen, insbesondere die Vorsorgeeinrichtungen. Ein 
hohes Leistungsversprechen, fördert den Ausstieg der älteren 
Arbeitnehmenden aus der Erwerbstätigkeit.  
 
In der Schweiz werden im Rahmen der beruflichen Vorsorge hohe 
Alterskapitalien für die Finanzierung des Ruhestandes gebildet. 
Diese werden einerseits für vermehrten frühzeitige Pensionierun-
gen, für einen aufwändigeren Lebensstil im Alter und für die Ab-
federung der höheren Lebenserwartung eingesetzt.  
 
Schädlich sind Leistungen der Vorsorgeeinrichtungen für die Er-
werbsbeteiligung dann, wenn sie nicht aktuarisch neutral sind. 
Wenn beispielsweise ein frühzeitiger Rücktritt materiell stark ver-
süsst wird, hängt der Entscheid des Erwerbstätigen über die Pen-
sionierung von einer verzerrten Kosten- Ertragsstruktur ab und ist 
grundsätzlich beschäftigungsfeindlich. Die Schweiz steht mit dem 
3-Säulen System bezüglich aktuarischer Neutralität gut da, was 
sich auch in hohen Erwerbsbeteiligungen Älterer niederschlägt.  
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Finanzierung  
Einen Eindruck von den Herausforderungen, die auf die Sozial-
werke zukommen, geben die Demographieszenarien des Bun-
desamtes für Statistik. Gemäss dem Szenario Trend gilt, dass 
während 2000 auf einen Rentner noch 3 Erwerbstätige kamen, es 
2030 nur noch 2 sein werden. Die Jugendquote2 wird von 37,6  
auf 31,3  zurückgehen. Durch Migration können sich diese Quo-
ten zwar noch verändern, aber auch andere diesbezügliche An-
nahmen ändern wenig am Bild, dass in den kommenden Jahren 
die Altersquote3 deutlich steigen und die Jugendquote abnehmen 
wird, wobei die Zunahme der ersteren dominieren wird.  
 
Volkswirtschaftlich dürfen die beiden Quoten nicht gegeneinander 
aufgerechnet werden, da sie unterschiedliche Anreize auslösen. 
Die Ausgaben für den Unterhalt und die Ausbildung der Kinder 
werden als privater Konsum angesehen, der sichtbaren Mitglie-
dern innerhalb der Familie zukommt. Man ist bestrebt, mehr zu 
verdienen, um beispielsweise den Kindern eine bessere Ausbil-
dung zu finanzieren.   
 
Dagegen gehen die Beiträge an die Altersvorsorge, vor allem im 
Umlageverfahren an einen anonymen Personenkreis. Insbeson-
dere wenn höhere Beiträge nicht zu höheren Renten führen, was 
im Licht der demographischen Alterung zu erwarten ist, wird die 
Abgabe als Steuer empfunden. Diese Steuer treibt einen Keil zwi-
schen die Bruttolohnkosten, welche die Unternehmen aufbringen 
müssen, und den Nettolohn, welcher der Arbeitnehmer erhält, und 
kann dazu führen, dass die Finanzierung eines steigenden Alters-
lastquotienten das Arbeitsangebot beeinträchtigt.  
 
Dieser Effekt kann vor allem durch eine geeignete Mischung von 
Umlage und Kapitaldeckung in der Altersvorsorge gemildert wer-
den. Es ist davon auszugehen, dass die umlagefinanzierte AHV 
ihrem Zweck entsprechend lediglich den Grundbedarf an Ein-
kommen abdeckt, so dass über den effektiven Zeitpunkt des Aus-
scheidens aus dem Erwerbsleben in erster Linie die Regeln der 
Pensionskassen entscheiden, die eine vorzeitige Pensionierung 
nicht noch fördern sollten. Zusätzlich und vor allem auf einkom-
mensschwache Haushalte bezogen sind auch die Ergänzungs-
leistungen zur AHV zu beachten, sowie andere Sozialversiche-
rungsansprüche, die abhängig vom eigenen Verhalten in An-
spruch genommen werden können.  
  
 

Die Immigration 
wirkt sich langfris-

Die Schweiz hat ihre Arbeitsmarktprobleme in der Vergangenheit 
immer wieder in erheblichem Umfang durch Wanderung gelöst. 

                                            
2 Anzahl der unter 20-Jährigen pro 100 20- bis 64-Jährige, 
3 Anzahl der 65-Jährigen und Älteren pro 100 20- bis 64-Jährige, 
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tig positiv aus  
 

Ende der Achtzigerjahre betrug der Wanderungsgewinn jährlich 
rund 34’000 Personen. Dies war eine Folge der guten Wirt-
schaftslage und der damaligen Politik, welche die Einwanderung 
wenig qualifizierter Personen begünstigte. Die neusten Bevölke-
rungsszenarien des BFS gehen von einem bedeutenden Wande-
rungssaldo pro Jahr aus. Ein Wanderungssaldo von 30'000 oder 
gar 40'000 qualifizierten Personen pro Jahr würde die Effekte der 
demographischen Alterung spürbar abschwächen und in der Zeit-
achse zurückschieben. Dagegen darf nicht erwartet werden, dass 
sich durch die Migration die Entwicklung der demographischen 
Alterung umkehren lässt. Erstens würde dies über längere Zeit 
hinweg eine Einwanderung bedingen, wie sie unser Land nur in 
Spitzenjahren erfahren hat und zweitens wird die demographi-
sche Alterung auch in den traditionellen Herkunftsländern fort-
schreiten, womit eine Rekrutierung junger, gut ausgebildeter Be-
rufsleute immer schwieriger werden dürfte.  
 

 
 
2. Analyserahmen 
 
Anreize auf dem Ar-
beitsmarkt  
 

Sozialpolitische Massnahmen können die Anreize vermindern, 
in den Arbeitsmarkt einzutreten. Es handelt sich hier oft um 
ungewollte Effekte sozialer Leistungen, die an verfügbare Ein-
kommensgrenzen gebunden sind. Beispiele dafür sind: Ali-
mentenbevorschussung, Prämienverbilligungen, Einkaufsver-
günstigungen insbesondere im Bereich der Kinderkrippen, 
Sozialhilfeansprüche und spiegelbildlich bessere Abzugsmög-
lichkeiten im Steuerrecht (Erziehungsabzug, Sozialabzug 
usw.). Derartige Leistungen können dazu führen, dass sich 
das verfügbare Einkommen bei steigendem Erwerbseinkom-
men kaum erhöht oder gar verringert. Der Anreiz, mehr zu 
arbeiten, fällt so ganz oder teilweise dahin und die Personen 
bleiben in einer Art „Armutsfalle“ gefangen.  
 
Die Wissenschaft empfiehlt zur Lösung dieser Problematik oft 
die Einführung erwerbsabhängiger Steuergutschriften. Bei 
dem in der Schweiz hoch angesetzten Existenzminimum wäre 
die Einführung eines derartigen Systems aber sehr teuer und 
würde erhebliche Mitnahmeeffekte generieren. Aus diesem 
Grunde muss die Lösung in Richtung einer Optimierung der 
bestehenden Einrichtungen der Sozialhilfe gehen, wie sie die 
vom Bundesrat eingesetzte Expertengruppe Steuergutschrif-
ten vorschlägt.4 .  

                                            
4 Als Alternative [zu erwerbsabhängigen Steuergutschriften] empfehlen die Experten den Kantonen, die Sozialhil-
fe so auszugestalten, dass Sozialleistungsfallen vermieden werden. Dabei sollen die Richtlinien der Schweizeri-
schen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) eingehalten werden. Konkret bedeutet dies, dass die Soziahilfe so lange 
bezahlt wird, bis das verfügbare Einkommen ohne Sozialhilfe jenes mit Sozialhilfe übersteigt.  
 
Damit die Erwerbsbeteiligung im unteren Einkommensbereich ansteigt, braucht es als Ergänzung eine aktivieren-
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Weitere Hindernisse für eine Erwerbsbeteiligung können hohe 
Steuern und Abgaben sowie hohe Beihilfen für die Verlänge-
rung der Ausbildungszeit darstellen. Im internationalen Ver-
gleich dürfte sich die Schweiz bei den Anreizen zur Verlänge-
rung der Ausbildungszeit im Mittelfeld halten (keine Finanzie-
rung der Lebenshaltungskosten, umgekehrt werden nur fall-
weise Schulgelder verlangt). Bei den marginalen Steuersätzen 
auf (Erwerbs-) Einkommen sieht sie sich jedoch zunehmend in 
einer weniger vorteilhaften Situation, jedenfalls wenn man sich 
an die statutarischen Steuersätze in vielen Kantonen und Ge-
meinden hält. 
 
Statistiken der OECD zeigen im Fall der Schweiz ein tiefes 
Mass an Arbeitsmarktregulierungen. Der Kündigungsschutz ist 
zeitlich und betragsmässig begrenzt und staatliche Mindest-
lohnvorschriften sind kaum bekannt. Die Löhne in Arbeitsver-
trägen von Zuwanderern wurden vor Inkrafttreten des Perso-
nenfreizügigkeitsabkommens mit der EU (PFZA) allerdings 
vom Arbeitsamt auf ihre Angemessenheit überprüft. Mit In-
krafttreten des PFZA wurde diese Regelung durch die sog. 
flankierenden Massnahmen abgelöst, deren Wirkungen lau-
fend evaluiert werden.  
 

Die Erwerbstätigkeit 
der Frauen  
 

Günstige Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und somit zur Steigerung der Erwerbsbeteiligung 
der Frauen können in folgenden drei Bereichen gefördert wer-
den, wobei die Kompetenzen stark zersplittert sind (u.a. auf 
Grund des Föderalismus): 
 
1. Familienexterne Betreuung der Kinder in Vorschul- und 

Schulalter: Kompetenzen hauptsächlich bei den Gemein-
den, teilweise bei den Kantonen und dem Bund und ver-
einzelt bei den Unternehmen. 

2. Familienfreundliche Arbeitsbedingung in Unternehmen: 
Kompetenzen bei den Unternehmen 

3. Adäquate institutionelle Rahmenbedingungen (u.a. Steu-
ern, Blockzeiten an Schulen): Kompetenzen bei allen drei 
föderalen Ebenen. 

 
Anreize, aus dem Wie oben eingehend dargelegt, können sozialpolitische Mass-

                                                                                                                                        
de Sozialpolitik. Die Erfahrungen im Ausland, insbesondere in den USA, legen nahe, dass eine aktivierende So-
zialhilfe einer grösseren Anzahl von Geringqualifizierten zu Erwerbsarbeit verhilft als dies Steuergutschriften tun. 
 
Aber auch eine aktivierende Sozialhilfe setzt voraus, dass eine ausreichende Nachfrage nach gering qualifizierten 
Arbeitskräften besteht. Da dies nicht der Fall ist, setzt eine Erhöhung der Nachfrage in diesem Segment die Be-
reitstellung subventionierter Arbeitsplätze voraus. Neben kommunalen Beschäftigungsprogrammen sind vor allem 
Teillohnstellen geeignet, die durch Lohnzuschüsse mitfinanziert werden, die Arbeitsnachfrage nach dieser Perso-
nengruppe zu erhöhen.  
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Arbeitsmarkt auszu-
treten 
 

nahmen Anreize für ein frühzeitiges Ausscheiden aus dem 
Arbeitsmarkt generieren. Hier sind grosszügige Bedingungen 
für eine frühzeitige Pensionierung sowie Invalidisierungen zu 
nennen. 

 
 
3. Reformen seit 2002  
 
Stossrichtung des 
Wachstumsberichts 
2002 
 

Der Wachstumsbericht des EVD aus dem Jahr 2002 formulier-
te eine Reihe von Stossrichtungen, in die staatliche Mass-
nahmen wirken sollten. Die einschlägigen Empfehlungen lau-
teten   
 

- Hohe Arbeitsmarktflexibilität wahren 
- Anreize zur Mobilisierung der älteren Arbeitneh-

mer/innen schaffen 
- Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit von Frauen 

verbessern 
- Den Beitrag der Familienpolitik und der Immigration an 

das Wachstum und eine ausgeglichene Bevölkerungs-
struktur untersuchen 

- Ausländerpolitik gegenüber den Nicht-EU/EFTA-
Staaten noch vermehrt auf die Stärkung des Innovati-
onspotentials in der Schweiz ausrichten 

 
Massnahmen des 
Wachstumspakets 
 

Die Empfehlungen schlugen sich in den folgenden drei Mass-
nahmen des Wachstumspakets nieder   
 

- Massnahmenpaket zur Erhöhung der Partizipation älte-
rer Arbeitnehmender 

- 5. Revision der IV  
- Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf die neuen 

EU -Mitgliedländer 
Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie fanden wegen der föderativen Kompetenzaufteilung 2004 
noch keinen Eingang ins bundesrätliche Wachstumspaket.  
 

Vereinbarkeit Beruf 
und Familie verbes-
sern 
 

Obwohl nicht Teil des Wachstumspakets, bemühte sich der 
Bund aktiv um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie. Hier zu erwähnen sind namentlich die folgenden Aktivi-
täten:  
- Familienergänzende Kinderbetreuung: Anstossfinanzie-

rung des Bundes 2003 - 2011 
- Information und Sensibilisierung zu Gunsten familien-

freundlicher Arbeitsbedingungen (Unternehmen):  u.a. pub-
lizierte das SECO 2007 das KMU-Handbuch Beruf und 
Familie. Dieses praxisbezogene Arbeitsinstrument soll die 
KMU bei der Umsetzung einer familienfreundlichen Unter-
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nehmensführung im konkreten Betriebsalltag unterstützen. 
Mit Unterstützung des SGV und des Schweizerischen Ar-
beitgeberverbands wird das Handbuch über die Kanäle der 
regionalen Verbände beworben und verteilt. 

- Personal für Einrichtungen der familienergänzenden Kin-
derbetreuung: Schaffung neuer Ausbildungsrichtlinien.  

- Einführung Mutterschaftsurlaub: Auf nationaler Ebene seit 
Mitte 2005 in Kraft. Seither steht allen erwerbstätigen 
Frauen in der Schweiz während höchsten 14 Wochen nach 
der Geburt eines Kindes ein Ersatz von 80% des vorheri-
gen Lohnes zu, maximal Fr. 172 pro Tag (was mit einem 
massgeblichen Lohn von Fr. 6450 erreicht wird). 

- Reform der Ehepaar- und Familiebesteuerung des Bundes: 
Im Rahmen der Sofortmassnahmen wird per 1.1.08 der 
Zweitverdienerabzug erhöht. 

 
Ehepaar- und Fami-
lienbesteuerung 
 

Die Reform der Ehepaarbesteuerung wurde 2005 dem 
Wachstumspaket hinzugefügt, und zwar in Form eines soge-
nannten Sofortprogramms, das auf Anfang 2008 in Kraft trat. 
Dieses Sofortprogramm besteht aus einer Erhöhung des ma-
ximalen Zweitverdiener-Abzugs von bisher Fr. 7'600.- auf neu 
Fr. 12'500.- sowie der Einführung eines neuen allgemeinen 
Abzugs für gemeinsam veranlagte Verheiratete von Fr. 2'500.-
. Für eine grosse Mehrheit der Zweiverdiener-Ehepaare mit 
Einkommen bis zu 100'000-150'000 Franken wird die fiskali-
sche Benachteiligung gegenüber Konkubinatspaaren so voll-
ständig beseitigt, für Ehepaare mit höherem gemeinsam Ein-
kommen zumindest wesentlich gemildert. 
 

Massnahmen zu 
Gunsten älterer Ar-
beitnehmer 
 

Der Bundesrat hat zusammen mit den laufenden 
Revisionsprojekten den Räten verschiedene Massnahmen 
zugunsten der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmer 
vorgelegt: 
 
Flexiblere Arbeitszeitgestaltung im Alter:  
Es wird mehr Flexibilität in die Arbeitsverhältnisse eingebaut, 
damit ein weiterer Verbleib im Erwerbsleben relativ zu einer 
Pensionierung an Attraktivität gewinnt. Die nachstehenden 
Massnahmen wurden vom Bundesrat im Herbst 2007 verab-
schiedet und stehen im Rahmen der 11. AHV-Revision sowie 
der Strukturreform der beruflichen Vorsorge vor der parlamen-
tarischen Beratung.  

• Teilpensionierung: Im obligatorischen Bereich der 2. 
Säule wird die Möglichkeit des Rentenvorbezugs (Er-
möglichung einer Reduktion des Beschäftigungsgra-
des) und des Rentenaufschubs bis zum 70. Altersjahr 
eingeführt. 

• Weiterversicherung des bisherigen Lohnes in der beruf-
lichen Vorsorge bei Lohnreduktion (ebenfalls bis 70) 
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• Vorsorgereglemente, die Versicherte bei Verlust des 
Arbeitsplatzes und überschrittenem reglementarischem 
Rentenalter zum (vorzeitigen) Bezug einer Überbrü-
ckungs- oder Altersrente verpflichten und ihnen nicht 
auch – alternativ – den Bezug der Freizügigkeitsleis-
tung ermöglichen, sind künftig nicht mehr zulässig. 
Vorbehalten bleiben öffentlich-rechtliche Bestimmun-
gen, die für bestimmte Berufe aus Sicherheitsgründen 
eine Altersgrenze vorsehen 

 
Finanzielle Anreize zur Weiterarbeit nach dem Pensionie-
rungsalter.  
Da die Rentner in Zukunft aktiver und gesünder sein werden, 
lohnt es sich, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass die 
Flexibilität nicht nur in Richtung einer vorgezogenen Pensio-
nierung, sondern auch auf eine verlängerte berufliche Aktivität 
hinwirkt. 
 

• Altersgutschriften für erwerbstätige Seniorinnen und 
Senioren in der BV (Strukturreform berufliche Vorsorge) 
)  

• Verordnung über die Steuerliche Abzugsberechtigung 
für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen  (mit der 
Revision der BVV3 auf den 1. Januar 2008 in Kraft ge-
treten.)  

• Aufehbung der Altersgrenzen im Bundespersonalrecht 
(in der nächsten Revision des Bundespersonalgeset-
zes) 

 
Realisierung eines Massnahmepakets, welches in Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft, den Sozialpartnern und weiteren 
Kreisen eine Sensibilisierung, die Beseitigung von Vorurteilen 
gegenüber älteren Arbeitskräften und die Verbreitung von Bei-
spielen guter Praxis anstrebt. (Entscheid bis Mitte 2008)  
 
Gesetzliche Massnahmen im Bereich der ALV 
(kommende Revision des AVIG, bis Ende März 2008 in Ver-
nehmlassung)  
 

• Besuch von Beschäftigungs- und Bildungsmassnahmen 
nach Erschöpfung des Anspruchs auf Arbeitslosenent-
schädigung bis Ende Rahmenfrist.  

• Einarbeitungszuschüsse für ältere Arbeitslose: 12 Mo-
nate generell und erhöhter Lohnanteil. 

 
5. Revision der Inva-
lidenversicherung  
 

Am 17. Juni 2007 wurde die 5. IVG Revision durch das Volk 
angenommen. Sie beinhaltet die folgenden Punkte  
 
Im Vordergrund steht eine strukturelle Sanierung der IV dank 
verstärkter Eingliederung:  
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• Früherfassung/ Frühintervention (FEFI) 
• Neue Integrationsmassnahmen insbesondere für psy-

chisch Behinderte 
• Berufliche Vermittlung und Beratung, Einbezug der Ar-

beitgebenden 
• Beschleunigung des Verfahrens 
• Strengere, aber faire Beurteilung des Rentenanspruchs

 
sowie gezielte Sparmassnahmen Senkung der jährlichen Aus-
gaben um durchschnittlich 498 Mio. Franken:  

• Abschaffung laufende Zusatzrenten für Ehefrauen/-
männer 

• Abschaffung des Karrierezuschlages 
• Anpassung der IV-Taggelder 
• Kürzung der Leistungen bei Überversicherung 
• Finanzierung der med. Massnahmen durch die KV 
• Beitragspflicht für Renten mind. 3 Jahre 

 
Ausweitung des frei-
en Personenver-
kehrs auf die neuen 
EU-Länder  
 

Die Ausweitung des FZA wurde am 25. September 2005 vom 
Volk angenommen und trat im April 2006 in Kraft. (s. Seite ...) 
 

Einführung und An-
passung der flankie-
renden Massnahmen 
(FLAM) 

Um unerwünschte Auswirkungen des freien Personenverkehrs 
gegenzusteuern, hat die Schweiz flankierende Massnahmen 
(FLAM) ergriffen:  
 

• Ausländische Arbeitgeber, die Erwerbstätige im Rah-
men einer grenzüberschreitenden Dienstleistung in die 
Schweiz schicken, sind durch das so genannte Entsen-
degesetz (EntsG) zur Einhaltung von minimalen Ar-
beits- und Lohnbedingungen gemäss den entsprechen-
den schweizerischen Vorschriften verpflichtet.  

• Bei wiederholter missbräuchlicher Lohnunterbietung 
können Bestimmungen eines GAV, die Mindestlöhne, 
Arbeitszeiten und paritätischen Vollzug betreffen, leich-
ter für allgemeinverbindlich erklärt werden. 

• In Branchen, in denen es keinen GAV gibt, können bei 
wiederholter missbräuchlicher Lohnunterbietung Nor-
malarbeitsverträge mit zwingenden Mindestlöhnen er-
lassen werden. 

 
Verstärkung der FLAM im Hinblick auf die Ausdehnung der 
Freizügigkeit auf die neuen EU-Staaten 

• Bis zu 150 Inspektoren gehen in den Kantonen gegen 
Lohn- und Sozialdumping vor. 

• Einzelmassnahmen (Sanktionen, Informationspflichten, 
Verstärkung Schutz von Temporärangestellten) zur 
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Straffung des Vollzugs 
 

Evaluation der öf-
fentlichen Stellen-
vermittlung und der 
arbeitsmarktlichen 
Massnahmen 
  
 

Im Rahmen der Studien, welche die Aufsichtskommission des 
Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung in Auftrag ge-
geben hat, wurde die Wirksamkeit der öffentlichen Stellenver-
mittlung und der aktiven arbeitsmarktlichen Massnahmen eva-
luiert. In erster Priorität wurden die Aktivitäten der Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) einer Analyse unterzogen. 
Die Resultate werden die RAV in die Lage versetzen, noch 
vorhandene Effizienzpotentiale auszunützen. Ergänzt wurden 
diese Ergebnisse durch eine vertiefte Analyse von Problem-
gruppen (ältere  qualifizierte; junge unqualifizierte; Auslände-
rinnen und Ausländer). Eine Abrundung erfuhren die Studien 
durch eine Schätzung der volkswirtschaftlichen Effekte ar-
beitsmarktlicher Massnahmen.  Die Studien zeigten auf, dass 
das heutige System grundsätzlich tauglich ist, dass aber ge-
zielte Verbesserungen in der Organisation und im Vollzug er-
reicht werden können.  
 
Bis Frühjahr 2008 werden die Ergebnisse in Zusammenarbeit 
mit den kantonalen Vollzugsstellen gesichtet und entspre-
chende Strategien zur Ausnützung der Effizienzpotentiale um-
gesetzt.  

 
 
4 Die Situation in der Schweiz  
 
Im internatio-
nalen Ver-
gleich hohe 
Partizipation 
 
 

Die Schweiz nimmt mit einer Erwerbsquote5 von 81,2% im internatio-
nalen Vergleich einen Spitzenplatz ein. Diese hohe Quote ist zu ei-
nem Teil auf die hohe Arbeitsmarktpartizipation der jungen und älte-
ren Personen zurückzuführen. So partizipieren in der Schweiz zwei 
Drittel der 15-24-Jährigen und der 55-64-Jährigen am Arbeitsmarkt, 
diese Werte liegen weit über dem OECD-Durchschnitt. 
 

Trotzdem 
könnte die 
Partizipation 
verschiedener 
Bevölkerungs-
gruppen er-
höht werden.  
 
 

Die Erwerbstätigenquote der Frauen liegt in der Schweiz mit gut 70% 
(2006) deutlich über der durchschnittlichen Quote der EU- oder der 
OECD-Länder und nimmt im internationalen Vergleich einen Spit-
zenplatz ein. Es gibt jedoch mit Ausnahme der Niederlanden (75%) 
kein Land in dem so viele Frauen teilzeiterwerbstätig sind wie in der 
Schweiz (59%). Dies hat zur Folge, dass das Arbeitsvolumen der 
Frauen im Vergleich mit den fortschrittlichsten Ländern nur mittel-
mässig ist. Die Ursachen hierfür werden in den ungenügenden Rah-
menbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesehen. 
Der Handlungsbedarf ist in hohem Mass institutioneller Natur (Ta-
gesstrukturen an Schulen usw.).  
 

                                            
5 Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige + Erwerbslose) in Prozent der Bevölkerung im erwerbs-
fähigen Alter (hier 15-64 Jahre) 
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Hohe Normal-
arbeitszeit 
aber zuneh-
mende Teil-
zeitarbeit 
 
 

Erwerbsbeteiligung der 15-64-jährigen Frauen im europäischen Ver-
gleich, in %, 2005 
 
 Erwerbstä-

tigenquote 
Erwerbstäti-
genquote mit 
Arbeitsstun-
den korri-
giert* 

Anteil 
Vollzeit-
erwerbstä-
tige** 

Teilzeitan-
teil** 

  Rang  Ran
g 

 Ran
g 

 Rang

Finnland 67.4 5 60.0 1 81.8 3 18.1 15 
Schwe-
den 70.5 3 59.9 2 58.3 12 38.1 8 

Portugal 61.9 8 57.3 3 86.4 2 13.6 16 
Däne-
mark 70.8 2 57.2 4 67.5 9 32.3 9 

Norwe-
gen 71.4 1 53.9 5 55.4 15 44.6 3 

Öster-
reich 61.7 9 52.8 6 61.5 10 38.5 7 

Ver. Kö-
nigreich 65.8 7 51.3 7 57.5 13 42.3 5 

Schweiz 70.4 4 50.2 8 43.9 16 56.1 2 
Frank-
reich 57.9 12 49.5 9 69.1 6 30.9 11 

EU25 56.2 13 46.9 10 67.7 8 32.1 10 
 

Griechen-
land 46.2 16 46.2 11 91.1 1 8.9 17 

Irland 58 11 45.8 12 68.4 7 21.9 14 
 

Spanien 51.2 15 45.3 13 75.2 4 24.8 13 
Deutsch-
land 59.3 10 44.6 14 56.1 14 43.9 4 

Belgien 54.1 14 44.0 15 59.3 11 40.7 6 
Nieder-
lande 66.4 6 39.7 16 24.9 17 75.1 1 

Italien 45.4 17 38.6 17 74.3 5 25.7 12 
         

 
Quelle Eurostat (März 2005) 
* Die Erwerbstätigenquote wird mit den durchschnittlich normalerweise ge-
leisteten Wochenarbeitsstunden dividiert durch 40 korrigiert (multipliziert). 
**Vollzeit-/Teilzeit arbeiten Personen, deren durchschnittlich normalerweise 
geleisteten Wochenarbeitsstunden höher resp. tiefer als 35 sind. 
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Rückgang der 
IV Neurenten 
 
 

Der Anteil der IV-Rentner an de Bevölkerung erreichte 2006 mit 5,4% 
einen Höchststand, obwohl die Anzahl Neurentner in den letzten Jah-
ren zurückgegangen sind und wieder das Niveau Mitte der Neunzi-
gerjahre erreicht hatten. Die Entwicklung der Neuzugänge erklärt 
sich einerseits durch eine vorsichtigere Invalidisierungspraxis (Belas-
tung der 2. Säule und Verbesserungen im Rahmen der 4. IVG-
Revision), aber andererseits auch durch Sonderfaktoren (Abbau von 
pendenten Fällen in den Jahren 2001 bis 2003).  
 
Eine Besserung wird erst auf mittlere Frist durch das Greifen der 5. 
IVG Revision erwartet.  
 
 

 
 
Die Tabelle belegt, dass trotz dem Rückgang der Neuverrentungen 
der Anteil der Rentner und Rentnerinnen weiter ansteigt. Eine Rück-
führung der Quote auf das Niveau der Neunzigerjahre würde über 
mehrere Jahre hinweg sehr niedrige Neurentenquoten bedingen.  
 

Teilrevision 
des Arbeitslo-
sen versiche-
rungs-
gesetzes 

Trotz guter Konjunkturlage und Rückgang der Arbeitslosigkeit hat die 
Arbeitslosenversicherung in den vergangenen Jahren Fehlbeträge 
geschrieben. Die Schulden betrugen Ende 2007 rund 5 Mrd. Fran-
ken. Die Einnahmen genügen nur, um längerfristig die Leistungen bei 
einer durchschnittlichen Arbeitslosigkeit von 100'000 Personen zu 
finanzieren. Die Erfahrungen zeigen und wissenschaftliche Berech-
nungen bestätigen, dass es zutreffender ist, längerfristig von einer 
durchschnittlichen Zahl von 125'000 arbeitslosen Personen auszu-
gehen. Diese Differenz hat für die Versicherung durchschnittlich 
Mehrausgaben von jährlich rund 1 Milliarde Franken zur Folge. 
Mit Anpassungen auf der Leistungs- und Beitragsseite soll eine län-
gerfristige Finanzierung der Versicherung sichergestellt werden. 
Auf der Ausgabenseite soll der erneute Bezug von Arbeitslosengel-
dern erschwert, die Leistungsdauer vermehrt von der Beitragszeit 
abhängig gemacht und die Wartezeiten für Schulabgänger erhöht 
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werden. Die Gesetzesänderung verfolgt das Ziel, Fehlanreize aus 
dem Gesetz zu entfernen und dem Prinzip der raschen Wiederein-
gliederung noch stärker als bisher Geltung zu verschaffen. 
Ergänzend wird eine leichte Erhöhung des Beitragssatz von 2,0 auf 
2,2 Prozent vorgeschlagen, was jährlich Mehreinnahmen von 460 
Millionen Franken ergibt. 
 
Damit die Schulden zurückbezahlt werden können, werden zusätzlich 
eine befristete Erhöhung des Beitragssatzes von 2,2 auf 2,4 Prozent 
sowie ein Solidaritätsprozent vorgeschlagen. Damit wird eine Rück-
zahlung innert 6 - 8 Jahren möglich sein. 
 

Einwanderung 
unter dem 
Regime der 
Personenfrei-
zügigkeit.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... die Bran-
chen.. 
 
 
 
 
 
 
.. die Beschäf-
tigung der 
Inländer.. 
 
 
 

Die Zuwanderung im Zuge der Personenfreizügigkeit entwickelte sich 
nach den Bedürfnissen der Wirtschaft. Die Nettozuwanderung (Wan-
derungssaldo) ging seit 2002 konstant zurück und nahm ab Juni 
2005 konjunkturbedingt wieder deutlich zu. Ob und wie stark die Zu-
wanderung über die Konjunktureffekte hinausgeht wird erst im Rück-
blick auf die jüngste Vergangenheit zu beziffern sein.   
 
Im Rahmen der erfolgten Zuwanderung hat eine deutliche Verlage-
rung der Zuwanderung von den Drittstaatenangehörigen zu den EU-
BürgerInnen stattgefunden. Erste Erfahrungen mit den neuen, 2004 
beigetretenen osteuropäischen EU-Staaten zeigen, dass die Zuwan-
derung aus diesen Ländern moderat ausfällt: Die Kontingente wur-
den in der Periode von Juni 2006 bis März 2007 lediglich rund zur 
Hälfte ausgeschöpft. 
 
Hoch ist die Nachfrage der Wirtschaft nach Arbeitskräften namentlich 
in den mittleren und hohen Qualifikationsniveaus. Hatten von den 
1992 zugewanderten und weiterhin in der Schweiz tätigen Personen 
erst 20% eine Ausbildung auf Tertiärniveau, waren es bei den 2004 
Zugewanderten bereits über 50%. Dass sich erneut die nachteiligen 
Erscheinungen früherer Phasen mit starker Zuwanderung einstellen - 
nämlich ein Einbrechen des gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszu-
wachses - erscheint in diesem Zyklus deshalb als ein geringeres Ri-
siko. Qualifikatorische Engpässe hinderten die Expansion kaum.  
Wie angesichts der bereits hohen Ausschöpfung des einheimischen 
Arbeitsangebotes zu erwarten ist, weisen Berufsgruppen und Wirt-
schaftsbranchen mit grosser Zunahme der Erwerbstätigkeit auch ei-
ne erhöhte Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften auf. Dies 
deutet auf die Wichtigkeit der Freizügigkeit für die positive Entwick-
lung auf dem Arbeitsmarkt und das allgemeine Wirtschaftswachstum 
der jüngsten Zeit hin.  
 
Angesichts der dynamischen Firmenexpansion, welche die Kombina-
tion von guter Konjunktur und Absenz von Engpässen am Arbeits-
markt gestattete, gibt es keine Hinweise auf negative Auswirkungen 
der Freizügigkeit auf die schweizerische Erwerbstätigkeit. In den 
Wirtschaftssektoren mit hoher Zuwanderung stieg auch die Erwerbs-
tätigkeit von Schweizern. Eine Verdrängung schweizerischer Arbeit-
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.. die Arbeits-
losigkeit.. 
 
 
 
 
 
 
.. und die 
Löhne. 
 

nehmer konnte nicht festgestellt werden. 
 
Die Arbeitslosigkeitsquote entwickelte sich konjunkturbedingt und fiel 
bis im Herbst 2007 auf 2.5 % Dabei blieb die Arbeitslosenquote von 
Schweizern und Schweizerinnen deutlich unter derjenigen der Aus-
ländern und Ausländerinnen. In Branchen mit hoher Zuwanderung 
war keine überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit zu verzeichnen - 
auch das spricht gegen eine Verdrängung von Schweizer Erwerbstä-
tigen. 
 
Bei Branchen mit erhöhter Zuwanderung gab es sowohl überdurch-
schnittliche (z.B. sonstige Dienstleistungen, Gastgewerbe) wie auch 
unterdurchschnittliche Lohnentwicklungen (z.B. das Baugewerbe o-
der das Unterrichtswesen). Auch die neusten Erfahrungen mit den 
Kontrollen im Rahmen der flankierenden Massnahmen bestätigen, 
dass die üblichen Lohnbedingungen in der Schweiz überwiegend 
eingehalten werden. 
 

 
 
5 Empfehlungen der internationalen Organisationen und Beispiele 

guter Praxis  
 
 
Die OECD 
"Jobs-
Strategy"  
 

Die OECD hat sich zur Formulierung einer neuen Jobs Strategy entschlossen. 
Als Begründung nennt sie: 

• die unter den Mitgliedländern immer noch grossen Unterschiede in der 
Partizipation (vor allem Kontinentaleuropa),  

• den erfolgreichen Eintritt der asiatischen Schwellenländer in die Welt-
märkte, was in den OECD-Ländern erhebliche Umstellungen der Wirt-
schaftsstruktur erfordert und  

• die demographische Alterung.  

Die neue Jobs Strategy ist breiter angelegt als die von 1994 und umfasst 4 Pfei-
ler:  

• eine stabilitätsorientierte Makropolitik,  

• die Beseitigung von Hindernissen für die Arbeitsmarktpartizipation und 
für die Stellensuche,  

• die Bekämpfung von Arbeits- und Produktmarktrestriktionen, welche die 
Arbeitsnachfrage behindern und   

• den Aufbau und die Erhaltung von arbeitsmarktrelevanten Fähigkeiten 
und Wissen (Humankapital).  

 
 

Partizipations-
raten der 
Frauen in 

Die nordischen Länder liegen punkto Arbeitsvolumen aufgrund der hohen Er-
werbsbeteiligung kombiniert mit Vollzeitarbeit bei den Frauen in den obersten 
Rängen und können als gute Praxis dienen. Günstige Rahmenbedingungen zur 
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Frankreich 
und Skandi-
navien 
 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen den Frauen in diesen Län-
dern, aber auch z.B. im Vereinigten Königreich und in Frankreich trotz ver-
gleichsweise hohen Fruchtbarkeitsraten mit einem hohen Beschäftigungsgrad 
erwerbstätig zu sein. 

Vorbildrolle 
der Schweiz 
betr. Partizi-
pation 
 

Erwerbsquoten 2006 
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Gemäss dem Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung im Erwerbsalter 
zeigt die obige Grafik, dass die Schweiz sich in einer guten Situation befindet. 
Dies trifft besonders für die Altersklasse der 50 bis 64-jährigen zu. 
 

 Etwas anders sieht das Bild bei den Erwerbslosenquoten aus. Hier befinden 
sich Norwegen, Island, Österreich, die Niederlande, Irland und Dänemark auf 
annähernd gleichem Niveau wie die Schweiz. 
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Erwerbslosenquote 2006
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6 Die neuen Stossrichtungen 
 
 
Fortsetzung der lau-
fenden Reformen 
(ältere Arbeitnehmer, 
Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie)  
  
 

Ältere Arbeitnehmer  
 
Das schweizerische Drei-Säulen System ist in der Lage, die 
demographische Alterung zu meistern. Dies bestätigt die im 
internationalen Vergleich hohe Erwerbsbeteiligung älterer Ar-
beitnehmer. Dagegen muss das Bestehende gezielt weiter-
entwickelt und den veränderten wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Bedingungen angepasst werden. Anreizneutralität 
bedeutet, dass die Wahl des Pensionierungszeitpunkts weder 
künstlich versüsst noch vergällt werden soll. Der Erwerbstätige 
soll nach Massgaben der Kosten und Erträge frei wählen kön-
nen, wann und wie er aus dem Erwerbsleben ausscheiden 
will.  
 
Kernpunkt sind die Vorlagen zur anreizneutralen Ausgestal-
tung der Sozialversicherungen, die sich gegenwärtig im Par-
lament befinden. Die Zeichen stehen gut, dass die vorge-
schlagene Weiterentwicklung der Vorsorgewerke ohne grosse 
Abstriche realisiert werden kann. Noch ausstehend sind die 
Massnahmen zur Wiedereingliederung der Stellensuchenden, 
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welche in der kommenden Revision des AVIG enthalten sind.  
 
Der Erfolg der Reintegration älterer Stellensuchender wird a-
ber in erster Linie von einer zielgerichteten Weiterentwicklung 
des Vollzugs abhängen. Es handelt sich dabei um einen Pro-
zess über mehrere Jahre, der eben erst einsetzt und mit dem 
wachsenden Anteil älterer Arbeitnehmer an Bedeutung gewin-
nen wird. Weil die künftigen Problembereiche nicht sicher vor-
ausgesagt werden können, sollen nicht Massnahmen "auf 
Vorrat" entwickelt, sondern die Bedingungen verbessert wer-
den, dass Probleme rasch erkannt und gelöst werden können. 
Das heutige dezentrale System, welches einen regen Erfah-
rungsaustausch zwischen den Vollzugstellen im Rahmen des 
Verbandes Schweizerischer Arbeitsämter begünstigt, ist dafür 
bestens geeignet. 
 
Zur Förderung der Arbeitsfähigkeit älterer Arbeitnehmer wird 
gegenwärtig ein Programm „Arbeitsbedingungen und Ge-
sundheit“ entwickelt. Seine Ziele sind: 
 

• Weniger unfreiwillige vorzeitige Altersrücktritte aus dem 
Erwerbsleben aus Gründen der Gesundheit oder De-
motivation. 

• Betriebe, insbesondere KMU, sind sensibilisiert und im 
Bestreben unterstützt, die Gesundheit und Arbeitsfä-
higkeit ihrer Beschäftigten in allen Phasen ihrer Er-
werbsbiographien zu erhalten. 

 
Beruf und Familie: Handlungsfelder und Kompetenzvertei-
lung 
Damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert wer-
den kann, müssen die Rahmenbedingungen in den folgenden 
drei Handlungsfeldern verbessert werden: 
 

• Familienexterne Betreuung der Kinder in Vorschul- und 
Schulalter : Kompetenzen hauptsächlich bei den Ge-
meinden, teilweise bei den Kantonen und dem Bund 
und vereinzelt bei den Unternehmen. 

• Familienfreundliche Arbeitsbedingungen in Unterneh-
men : Kompetenzen bei den Unternehmen 

• Bremsende Rahmenbedingungen – vor allem im Be-
reich der finanziellen Anreize – für die Erwerbsbeteili-
gung der Eltern: Kompetenzen bei allen drei föderalen 
Ebenen. 

 
Auf Grund der verfassungsmässigen Kompetenzordnung ist 
der Handlungsspielraum des Bundes in den drei Bereichen 
beschränkt. Deshalb stellt er neben den Aktivitäten, in denen 
er Kompetenzen hat, Instrumente bereit, mit denen Massnah-
men der Kantone, Gemeinden und der Wirtschaft gefördert 
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werden können. 
 
Mit Ausnahme von Projekten, welche übergeordnet koordiniert 
und kommuniziert werden (z.B. auf interkantonaler Stufe mit 
HarmoS) gibt es keine umfassende Übersicht bezüglich der 
laufenden und geplanten Aktivitäten. So stellen beispielsweise 
im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung derzeit 
weder der Bund, noch die Kantone und die hauptsächlich da-
für zuständigen Gemeinden Informationen zur Verfügung. 
 
Mit der Motion Fehr 03.3603 wird der Bundesrat beauftragt, 
einen umfassenden Massnahmenplan für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu erarbeiten. Er bezieht dabei Kanto-
ne, Gemeinden, Sozialpartner und NGO mit ein. Die Federfüh-
rung liegt gemeinsam bei EVD und EDI: 
 

Bessere Integration 
der Invaliden und der 
Personen mit niedri-
ger Qualifikation 
  
 

Invalidität  
Im Bereich der Invalidität steht die Umsetzung der 5. IVG Re-
vision (und damit Vollzugsaufgaben) im Vordergrund. Leitlinie 
ist die Wiedereingliederung vor Rente. Diese Massnahmen 
stützen sich auf die folgenden Instrumente:  
 

• Früherfassung und Frühintervention 
• Integrationsmassnahmen 
• Erschwerung des Zugangs zur Rente 

 
Integration 
Die Integrationspolitik enthält ein Paket von verschiedenen 
Massnahmen, in erster Linie aus den Bereichen Sprache, Bil-
dung und Arbeit. Auch hier geht es in der näheren Zukunft um 
eine wirkungsvolle Umsetzung.  
 
Das neue Ausländergesetz, das am 1. Januar 2008 in Kraft 
treten wird, legt die Grundsätze und Rahmenbedingungen der 
Integrationspolitik fest. Integration ist eine Querschnittsaufga-
be von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie von weiteren 
Partnern.  
 
Die Sprachförderung bildet einen Schwerpunkt der Integrati-
onsmassnahmen. Als prioritär werden Massnahmen in den 
Bereichen Berufsbildung und Arbeit eingestuft.  
 
Weitere ergänzende Massnahmen werden in den Bereichen 
der Verbesserung der Situation in Wohngebieten, der spezifi-
schen Integrationsförderung, der öffentlichen Sicherheit, des 
Sports, der Gesundheit, des Wohnens, der Raumentwicklung, 
der Statistik oder der Rassismusbekämpfung entwickelt.  
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Bestätigung und 
Ausweitung der Per-
sonenfreizügigkeit 
 

Referendumsfähiger Bundesbeschlüsse betr. Weiterfüh-
rung 
Das Freizügigkeitsabkommen ist seit 1. Juni 2002 in Kraft und 
wurde für eine erstmalige Periode von sieben Jahren abge-
schlossen. Vor Ablauf des Abkommens wird die Schweiz in 
Form eines referendumsfähigen Bundesbeschlusses über die 
Weiterführung des Abkommens beschliessen. Der Entscheid 
muss bis spätestens 31. Mai 2009 der EU notifiziert, d.h. 
schriftlich mitgeteilt werden. 
 
Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf Bulgarien 
und Rumänien 
Gemäss dem Protokoll zur Ausdehnung des Freizügigkeitsab-
kommens auf Bulgarien und Rumänien kann die Schweiz bis 
sieben Jahre nach dessen Inkrafttreten gegenüber rumäni-
schen und bulgarischen Staatsangehörigen ihre arbeitsmarkt-
lichen Zugangsbeschränkungen (Kontingente, Inländervor-
rang, Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen) aufrecht-
erhalten. Es wurden jährlich ansteigende Bewilligungskontin-
gente vereinbart. So können bulgarischen und rumänischen 
Staatsangehörigen im ersten Jahr zur Ausübung einer Er-
werbstätigkeit 362 Daueraufenthaltsbewilligungen und 3620 
Kurzaufenthaltsbewilligungen ausgestellt werden. Diese Kon-
tingente steigen jährlich an und erreichen im siebten Jahr 
nach Inkrafttreten des Zusatzprotokolls 1207 Daueraufent-
halts- und 11'664 Kurzaufenthaltsbewilligungen. Nach Ablauf 
dieses Übergangsregimes von sieben Jahren erlaubt eine ein-
seitige Schutzklausel der Schweiz während dreier Jahre eine 
Wiedereinführung von Bewilligungskontingenten im Falle einer 
unerwünscht grossen Einwanderung. Bei einem wahrscheinli-
chen Inkrafttreten des Protokolls II im Laufe 2009 würde die 
Übergangsregelung insgesamt bis längstens 2019 laufen.  
In der Schweiz wird das Parlament über das Protokoll beraten 
und in Form eines referendumsfähigen Beschlusses befinden. 
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2.5 Exzellenz der Bildung 
 
1. Zusammenhang mit dem Wachstum  
 
Der Zusammenhang 
von Humankapital, 
Innovationsvermö-
gen  und Wachstum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedeutung von 
Marktversagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empirische Befunde 
 

Die Befähigungen der einzelnen Arbeitskräfte streuen in be-
deutendem Mass. Die qualifikatorische Zusammmensetzung 
der Erwerbstätigen, d.h. das Humankapital, das sie in den Er-
werbsprozess einbringen, ist deshalb eine bedeutende Deter-
minante der Stundenproduktivität, und eine Höherqualifizie-
rung der einzelnen Beschäftigten sollte sich positiv auf das 
Wachstum auswirken. Über die richtigen beruflichen Qualifika-
tionen, d.h. das nötige Humankapital zu verfügen, hat insbe-
sondere auch eine grosse Bedeutung, will eine Firma techno-
logisch fortgeschrittene Kapitalgüter einsetzen, Humankapital-
intensität und Sachkapitalintensität gehen deshalb Hand in 
Hand. Dabei ist jeweils ein Teil des Wissens an die Person 
gebunden und verlässt die Firma beim Stellenwechsel des 
Wissensträgers, ein anderer Teil ist an die Firma gebunden. 
Gerade dieses betriebsspezifische Know-how ist eine wesent-
liche Determinante des Innovationsvermögens der Unterneh-
men. Aufgrund dieser engen Verbindung zwischen Wissen 
und Innovationsvermögen werden im vorliegenden Kapitel 
sowohl der Aufbau von Humankapital, wie die Innovationsleis-
tung der Unternehmen diskutiert.  
  
Investitionen in Humankapital erbringen nicht nur Erträge, sie 
verursachen auch volkswirtschaftliche Kosten : Die Ausbildner 
kosten und es entfallen die Arbeitsleistungen der Absolventen 
von Ausbildungsgängen. Gesucht sind aus Wachstumssicht 
entsprechend Humankapitalinvestitionen mit einem günstigen 
Kosten-Nutzen-Verhältnis, also einer hohen Rendite. Eine 
Möglichkeit, insbesondere rentable Investitionen zu fördern, 
besteht darin, die Institutionen und Finanzierungsmechanis-
men im Bildungs- und Forschungssystem stärker so auszu-
gestalten, dass Marktsignale über den Ertrag von Humankapi-
talinvestitionen eine Steuerungsfunktion wahrnehmen können. 
 
Zwei Formen von Marktversagen sind allerdings zu berück-
sichtigen: Zum einen ist Bildung mit positiven Externalitäten 
verbunden und (Grundlagen-) Forschung weist teilweise den 
Charakter eines öffentlichen Gutes auf. Reine Marktlösungen 
würden in diesen Bereichen zu volkswirtschaftlich suboptima-
len Investitionsniveaus führen. Im Bereich der Bildungsfinan-
zierung sind zudem Imperfektionen des Kapitalmarktes zu be-
rücksichtigen: Wegen der Unmöglichkeit, Humankapital als 
Sicherheit zu hinterlegen, sind private Bildungskredite nur ge-
gen hohe Risikoprämien zu erhalten. Probleme der Informati-
onsasymmetrie verhindern die Entstehung eines flächende-
ckenden Kreditmarktes. In abgeschwächtem Ausmass tangie-
ren Finanzierungsrestriktionen auch die F&E-Tätigkeit.  
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Trotz relativ eindeutiger theoretischer Erwartungen bleibt der 
Nachweis, wonach Humankapital positiv auf das Wirtschafts-
wachstum wirkt, bis heute schwierig. Dennoch darf man fest-
halten, dass neuere Arbeiten den positiven Zusammenhang 
mehrheitlich stützen. 1 Für hoch entwickelte Länder wie die 
Schweiz dürften am ehesten Investitionen in die tertiäre Aus-
bildung sowie in F&E mit positiven Wachstumswirkungen ver-
bunden sein.2  

 
 
2. Definition des Analysebereichs  
 
Handlungsoptionen 
des Bundes: Regu-
lierung und Finanzie-
rung 
 

Regulierung 
Die Regulierungskompetenz im Bildungsbereich liegt grund-
sätzlich bei den Kantonen. Mit den neuen Bildungsartikeln in 
der Bundesverfassung wurde das Verhältnis zwischen Bund 
und Kantonen in der Bildung revidiert, wobei am Grundsatz, 
wonach der Bund subsidiär eingreift, festgehalten wurde. Er 
kann seine Regelungskompetenzen (vgl. unten) nur ausüben, 
wenn sich die Kantone untereinander nicht auf eine Harmoni-
sierung einigen können. Solche Bestrebungen der Kantone, 
die Bildungssysteme der Primar- und der Sekundarstufe I 
stärker zu harmonisieren, sind im Gange.  Das Konkordat 
HarmoS wurde am 14. Juni 2007 von der Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren genehmigt und steht nun in den 
kantonalen Beitrittsverfahren. Es tritt in Kraft, wenn mindes-
tens 10 Kantone beigetreten sind.  
 
Finanzierung 
Ein zweiter Ansatzpunkt des Bundes liegt darin, dass er ge-
wisse Bildungsangebote (mit)finanziert. Über die Wahl der 
Kriterien, nach denen der Bund seine Finanzierung ausrichtet, 
kann er einen Einfluss auf die Entwicklung des Bildungssys-
tems nehmen. Auch eine stärkere Ausrichtung der Bildungs-
politik des Bundes auf die Wachstumspolitik kann entspre-
chend über diesen Einflusskanal erfolgen. 
 

Institutionelle Zu-
ständigkeiten nach 
Bildungsstufen 
 

Vorschule/obligatorische Schule  
Die Verantwortung für öffentliche vorschulische Angebote so-
wie die obligatorische Schule liegt grundsätzlich bei den Kan-
tonen. Kraft der neuen Bildungsartikel in der Verfassung erhält 
der Bund neu eine subsidiäre Regulierungskompetenz in aus-
gewählten Teilgebieten wie bspw. dem Einschulungsalter, der 

                                            
1 vgl. Topel (1999) für einen Überblick über die Wachstumstheorie. Neuere Arbeiten: Hanushek and 
Kimko (2000), de la Fuente & Domenech (2005), Ciccone & Papaioannou (2006). 

2 vgl. Aghion et. al. (2005). 
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Schuldauer, den Bildungszielen, der Anerkennung von Ab-
schlüssen und der Durchlässigkeit zwischen verschiedenen 
Schulstufen und –typen.  
 
Sekundarstufe II  
Die Kompetenz für die Ausbildung auf Sekundarstufe II liegt in 
erster Linie bei den Kantonen. Einen Regulierungsrahmen 
steckt der Bund über das Berufsbildungsgesetz, welches 2004 
in revidierter Fassung in Kraft getreten ist. Im Bereich allge-
meinbildender Schulen sind die Kantone federführend, wobei 
die Anerkennung der Maturaabschlüsse auf Bundesebene 
über die Maturitäts-Anerkennungsverordnung geregelt ist.  
 
Tertiärstufe  
Auf Tertiärstufe sind die Kompetenzen zwischen Bund und 
Kantonen geteilt. Während der Bund für die Eidgenössisch 
Technischen Hochschulen die volle Verantwortung hat, übt er 
bei den kantonalen Universitäten und bei den Fachhochschu-
len eine Steuerungsfunktion insbesondere durch seine Mitfi-
nanzierung aus. Dabei geniessen die Bildungsinstitutionen im 
Schweizerischen System weitreichende Freiheit, wie sie die 
Bundesmittel verwenden möchten. Die Steuerungswirkung der 
Zuteilungsmechanismus bei den Beiträgen bleiben indes für 
die Entwicklung in den Institutionen bedeutend. Zudem ver-
langt der Bund (heute v.a. im Bereich der Fachhochschulen) 
Rechenschaft über die Qualität von Ausbildung und For-
schung.  
 
Quartäre Stufe (Weiterbildung) 
Die Verantwortung für die berufliche Weiterbildung liegt be-
wusst stark bei den einzelnen Arbeitnehmenden, bzw. den 
Unternehmen, welche diese Personen beschäftigen. Auf Sei-
ten des Staates liegt die Verantwortlichkeit für die Weiterbil-
dungspolitik grundsätzlich bei den Kantonen. Der Bund leistet 
heute auf der Grundlage des neuen Berufsbildungsgesetzes 
Unterstützung im Bereich der berufsorientierten Weiterbildung. 
Neu stellt Artikel BV 64a Grundlage für die Weiterbildungspoli-
tik des Bundes dar.  
Ein Spezialfall stellt die Arbeitslosenversicherung (ALV) dar, 
welche über ihre arbeitsmarktlichen Massnahmen der grösste 
öffentliche Anbieter von berufsorientierter Weiterbildung ge-
worden ist. Mit Ausnahme der ALV ist das staatliche Engage-
ment im Bereich der Weiterbildung jedenfalls deutlich geringer 
als auf den drei anderen Bildungsstufen.  
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3. Die seit 2002 unternommenen Reformen  
 
Stossrichtungen des 
Wachstumsberichts 
 

Im Wachstumsbericht 2002 wurden für den Bildungs- und In-
novationsbereich vier Stossrichtungen genannt:  

• Stärkung der tertiären Ausbildung 
• Anpassung des Bildungssystems an die Erfordernisse 

der Wissens- und Kommunikationsgesellschaft 
• Laufende Überwachung der Effizienz des Bildungssys-

tems 
• Sicherung einer hohen Qualität der Forschung 

 
Die Massnahmen 
des Wachstumspa-
kets 
 

Im Licht der BFT-Botschaft 2004-2007, die 2004 bei Verab-
schiedung des Wachstumspakets bereits vorlag, legte dieses 
bei den Massnahmen im Bildungsbereich einen Akzent auf 
Grundlagenarbeiten. Zwei Prüfaufträge wurden erteilt : 
  

• Analyse der Notwendigkeit zur Stärkung der tertiären 
Bildung und für Massnahmen zur Effizienzsteigerung  
 
Die Frage der Stärkung der tertiären Bildung wurde im 
Zusammenhang mit der Botschaft über die Förderung 
von Bildung, Forschung und Innovation (BFI) in den 
Jahren 2007-2011 behandelt.3 Die Frage der Effizienz 
des tertiären Bildungssystems stellt sich u.a. auch bei 
der aktuellen Ausarbeitung des geplanten neuen Hoch-
schulgesetzes (HFKG). 

  
• Prüfung der Rolle des Bundes im berufsorientierten 

Weiterbildungsbereich 
 
Diese Frage konnte im Rahmen des ersten Wachs-
tumspaketes nicht abschliessend geklärt werden.4 Die 
offenen Fragen sollen demnächst durch eine Experten-
gruppe aufgenommen werden, welche mit der Ausar-
beitung einer Botschaft zu einem Weiterbildungsgesetz 
beauftragt werden soll. 

 
Der neue Bildungsar-
tikel in der Verfas-
sung  

Mit der Annahme der neuen Verfassungsbestimmungen am 
21. Mai 2006 wird die Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Kantonen im Bildungssystem verstärkt. Ziel ist es, gemeinsam 

                                            
3 Eine Grundlage bildete u.a. der im Rahmen des Wachstumspakets initiierte Bericht : « La Suisse 
dans une économie globalisée de la connaissance”, D. Foray et S. Lhuillery, EPFL, 2005 (nur auf 
Französisch). Die Umsetzung der Ziele der BFI-Botschaft werden laufend überwacht. Vgl. Strategi-
sches Controlling – Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Technologie 2004-
2007: Zwischenbericht der interdepartementalen Arbeitsgruppe „Strategisches Controlling BFT“. 

4 Dem Bericht der Interdepartmentalen Arbeitsgruppe über die Umsetzung des Wachstumspakets im 
Jahr 2006 wurde ein Bericht des BBT beigelegt, der erste Gedanken zur Rolle des Bundes in der Wei-
terbildung formulierte (vgl. weiter unten). .  
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 ein Bildungssystem zu schaffen und zu tragen, das eine hohe 
Qualität der Bildung garantiert, durchlässig ist und die Mobilität 
der Bevölkerung erleichtert. Die neuen Verfassungsbestim-
mungen definieren die Eckwerte, die in der ganzen Schweiz 
harmonisiert sein sollen, und legen fest, wie dies erreicht wer-
den kann. Die Zusammenarbeit umfasst grundsätzlich alle 
Bildungsstufen wenn auch in unterschiedlicher Intensität und 
Form. Die Verfassungsrevision gab - zusammen mit dem 
Schock der ersten PISA-Erhebung - der Koordination der Bil-
dungsanstrengungen unter den Kantonen neuen Elan.  
 

Das HarmoS-
Konkonrdat 
 

Mit dem HarmoS-Konkordat koordinieren die Kantone ihre 
Schulsysteme indem sie 
a. die Ziele des Unterrichts und die Schulstrukturen harmoni-

sieren und 
b. die Qualität und Durchlässigkeit des Schulsystems durch 

gemeinsame Steuerungsinstrumente entwickeln und si-
chern. 

 
Wichtige Elemente des Konkordates sind: 
* Einheitliches Einschulungsalter mit 4 Jahren 
* Einheitliche Bildungsstandards und Bildungsmonitoring 
* Förderung von Blockzeiten und Tagesstrukturen 

 
Das Konkordat wurde von der Konferenz der kantonalen Er-
ziehungsdirektoren am 14. Juni 2007 einstimmig gutgeheis-
sen. Nun folgt die Ratifizierung des Konkordates in den ein-
zelnen Kantonen. In Kraft tritt das Konkordat voraussichtlich 
Anfang 2009, sofern mindestens zehn Kantone diesem beige-
treten sind. Parallel haben die Kantone begonnen, ihre Schul-
systeme an die gemeinsamen Eckwerte anzupassen. 
 

Berufsbildungsge-
setz 
 
 
 
Maturitätsreform 
 

Das Berufsbildungsgesetz wurde revidiert und trat am 1. Ja-
nuar 2004 in Kraft. Auf das Schuljahr 2005/2006 traten die 
ersten neuen Berufsbildungsverordnungen in Kraft.  
 
1995 trat eine Maturitätsreform (MAR95) in Kraft. Zwischen 
2002 und 2004 (EVAMAR I) wurden die Umsetzung der Re-
form in den Kantonen und Schulen sowie die Konsequenzen 
für den Erfolg der Maturitätsausbildung untersucht. In der 
zweiten Phase (EVAMAR II, 2005-2008) wird das Schwerge-
wicht der Evaluation auf die Erfassung von ausgewählten E-
lementen des Ausbildungsstandes der Schülerinnen und 
Schüler am Ende des Gymnasiums gelegt. Im Zentrum der 
Analysen steht das Ziel der Studierfähigkeit. 
 
Per 1. August 2007 trat eine parallele Teilrevision der Maturi-
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täts-Anerkennungsverordnung des Bundes und des Schweize-
rischen Maturitätsanerkennungsreglements der Schweizeri-
schen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK in 
Kraft. Dabei wurde die Stellung der naturwissenschaftlichen 
Fächer sowie der Maturaarbeit gestärkt.  
 
Weitere Fragen bspw. bzgl. der Dauer des Gymnasiums, der 
Bildungsziele, der Bestehensnormen, der zweisprachigen Ma-
turität sollen zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer 
Totalrevision geklärt werden. Diese wird sich auf die laufende 
Evaluation der Maturitätsreform (EVAMAR) stützen, deren 
Ergebnisse ab Mitte 2008 vorliegen sollen. 
 

Fachhochschul- 
gesetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BFI-Botschaft 2007-
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anfang Oktober 2005 traten das teilrevidierte Fachhochschul-
gesetz und die entsprechenden Ausführungserlasse in Kraft. 
Die Teilrevision des Fachhochschulgesetzes soll geeignete 
Rahmenbedingungen schaffen, damit sich die Fachhochschu-
len als konkurrenzfähige Ausbildungsstätten im nationalen und 
internationalen Hochschulraum behaupten und weiterentwi-
ckeln können. Die Teilrevision erweitert den Geltungsbereich 
des Gesetzes auf die Bereiche Gesundheit, Soziale Arbeit und 
Kunst, stellt die rechtlichen Grundlagen für ein zweistufiges 
Studiensystems mit Bachelor- und Masterabschlüssen bereit 
und verankert ein System der Akkreditierung und Qualitätssi-
cherung.  
 
Mit Verabschiedung der Gesetzesvorlagen, welche dem Par-
lament mit der Botschaft zur Förderung von Bildung, For-
schung und Innovation in den Jahren 2008-2011 vorgelegt 
wurden, beschloss das Parlament ein Wachstum der Bundes-
beiträge an die tertiären Bildungs- und Forschungsinstitutio-
nen von jährlich 6.1%. Dieses Wachstum der Bundesmittel soll 
insbesondere der steigenden Anzahl Studierender Rechnung 
tragen, bedingt aber auch Effizienzsteigerungen.  
 
Während bei den ETH und den kantonalen Universitäten (un-
ter Berücksichtigung der Studierendenzahlen und einer gewis-
sen Teuerung) stabile Grund- und Betriebsbeiträge gespro-
chen wurden, wurden die Beiträge für die Fachhochschulen 
und die Berufsbildung – im Rahmen der gesetzlichen Ver-
pflichtungen – erhöht. 
 
Durch eine deutliche Erhöhung der im Wettbewerb vergebe-
nen Mittel zugunsten nationaler Forschungs- und Innovations-
tätigkeiten sollen deren Wettbewerbsfähigkeit gesteigert und 
der wissenschaftliche Nachwuchs besser gefördert werden 
können. 
 
Zusätzliche Mittel wurden für die Zusammenarbeit zwischen 
Hochschulen sowie für ein verstärktes Monitoring des BFI-
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Hochschullandschaft 
Schweiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesgesetz über 
die Förderung der 
Hochschulen und die 
Koordination im 
schweizerischen 
Hochschulbereich 
(HFKG) 
 

Bereichs gesprochen. Angestrebt wird damit eine weitere Port-
foliobereinigung, die Schaffung von Exzellenzzentren und eine 
Erhöhung der Ausbildungseffizienz.  
 
Zusätzliche Mittel wurden ferner für neue Initiativen bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Ländern ausser-
halb Europas vorgesehen.  
 
Unter der Bezeichnung "Hochschullandschaft Schweiz" haben 
Bund und Kantone eine Reform des schweizerischen Hoch-
schulsystems lanciert. Im Zentrum steht die Schaffung eines 
kohärenten Hochschulraums Schweiz, der alle Hochschulty-
pen (kantonale Universitäten, ETH, Fachhochschulen) um-
fasst. Mit dem neuen Verfassungsartikel wurden die notwendigen 
verfassungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen für eine starke, 
gesamtschweizerisch konzipierte Führung des ganzen Hochschulbe-
reichs, für eine transparente Finanzierung, die gleichzeitig stärker 
leistungs- und resultatorientiert ist, für eine strategische Planung und 
eine verbesserte Aufgabenteilung unter den Hochschulen. 
 
Ein erster Entwurf des Bundesgesetzes über die Förderung 
der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen 
Hochschulbereich (HFKG), das die Vorstellungen zur Hoch-
schullandschaft gesetzgeberisch umsetzt, war bis Ende Janu-
ar 2008 in der Vernehmlassung. Die Vorlage gliedert sich wie 
folgt: 

a) Gemeinsame Ziele 
b) Gemeinsame Organe von Bund und Kantonen 
c) Grundsätze zur Qualitätssicherung und Akkreditie-

rungssystem 
d) Strategische Planung und Aufgabenteilung 
e) Finanzierung 
f) Ablösung von Fachhochschulgesetz und Universitäts-

förderungsgesetz. 
 

 
 
4 Die Lage der Schweiz 
 
Defizite in der vor-
schulischen Bildung 
 

Im Vergleich zu verschiedenen Ländern erfolgt die Einschu-
lung in der Schweiz relativ spät, womit sich die Frage nach 
dem optimalen Einschulungsalter stellt. Vorschulische Bil-
dungsangebote (vor dem 4. Altersjahr) sind in der Schweiz 
heute weitgehend privat finanziert und vergleichsweise wenig 
verbreitet. Insbesondere im Zusammenhang mit der Integrati-
on von Kindern mit Migrationshintergrund könnten frühe Bil-
dungsangebote bzgl. Spracherwerb relativ viel bringen. Gene-
rell erhofft man sich von solchen Angeboten, dass der Bil-
dungserfolg von Kindern aus sozial benachteiligten Haushal-
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ten gesteigert wird.  
 

Gute Position in der 
Grundausbildung 
gemäss PISA  
 

Bezüglich der Bildungsqualität der obligatorischen Schule - 
gemessen anhand der Ergebnisse von PISA 2006 - liegt die 
Schweiz in allen getesteten Disziplinen der Naturwissenschaf-
ten, der Mathematik und 2006 erstmals auch der Lesekompe-
tenzen signifikant über dem OECD Durchschnitt (vgl. BFS 
2007). Der Anteil an Schülern mit schwacher Sprachkompe-
tenz konnte zwischen 2000 und 2006 von 20% auf 16% ge-
senkt werden. Allerdings ist auch dieser Anteil wegen der ho-
hen Bedeutung der Sprachkompetenzen für die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt als hoch einzustufen. Auch ist der Zusam-
menhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg in der 
Schweiz relativ eng: Mit anderen Worten gelingt es unserem 
System eher schlecht, soziale Ungleichheiten auszugleichen.  
 
Angesichts des im internationalen Vergleich hohen Ressour-
ceneinsatzes stellt sich insgesamt die Frage nach der Effi-
zienz der Mittelverwendung (vgl. OECD, 2007a). 
 

Hohe Bildungsbetei-
ligung auf Sekundar-
stufe II  
 

Auf der Sekundarstufe II schneidet die Schweiz im internatio-
nalen Vergleich gut ab. Die Bildungsbeteiligung ist– u.a. dank 
dem dualen Bildungssystem - hoch. Im Jahr 2005 verfügten 
88% der 25-34 jährigen Bevölkerung in der Schweiz über ei-
nen Abschluss auf Sekundarstufe II. Der entsprechende O-
ECD- Mittelwert lag bei 77% (OECD, 2007a). Für die Integra-
tion im Arbeitsmarkt ist eine Berufsbildung sehr bedeutend – 
und zwar auch dann, wenn später nicht mehr der gelernte Be-
ruf ausgeübt wird. Inwieweit die Berufsausbildung die Jugend-
lichen auch auf zukünftige Entwicklungen auf dem Arbeits-
markt – und insbesondere die Entwicklung zur Wissensgesell-
schaft – optimal vorbereitet, ist eine offene Frage. Mit der Ein-
führung der Berufsmatura und der Revision des Berufsbil-
dungsgesetzes wurden die Rahmenbedingungen diesbezüg-
lich jedenfalls deutlich verbessert. Deklariertes Ziel der Be-
rufsbildung ist es heute, neben der Befähigung zur Berufsaus-
übung die Absolventinnen auch zu befähigen, sich weiterzu-
bilden oder auf tertiärer Stufe weiter auszubilden.  
 

Eine wachsende Bil-
dungsbeteiligung auf 
Tertiärstufe 
 

Die Bildungsbeteiligung auf Tertiärstufe hat in den vergangen 
Jahren weiter zugenommen. Der gleiche Trend war auch in 
praktisch allen OECD-Ländern festzustellen, womit sich die 
relative Positionierung der Schweiz nicht grundlegend verän-
dert hat. 
 
Auf der Hochschulstufe (sog. Tertiärstufe ISCED 5A) lag die 
Schweiz 2005 mit einer Abschlussquote von knapp gut 27% 
deutlich unter dem Schnitt aller OECD-Staaten mit gut 36% 
(BFS, Bildungssystemindikatoren, 2008). Mit der Hebung der 
Fachhochschulen auf die Hochschulstufe verringerte sich der 
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Rückstand in internationalen Vergleich jedoch deutlich. 
 
Die tertiäre Stufe Höhere Berufsbildung (ISCED 5B) nimmt in 
der Schweiz demgegenüber eine wichtige Stellung ein, auch 
ohne die heutigen Fachhochschulen. Mit einer Abschlussquo-
te von rund10% lag die Schweiz 2005 leicht über dem OECD-
Schnitt von rund 9% (BFS, Bildungssystemindikatoren, 2008). 
 

welche durch zusätz-
liche öffentliche Mit-
tel gestützt wird. 
 

Die zunehmende Bildungsbeteiligung auf Tertiärstufe und der 
Aufbau der Fachhochschulen spiegelte sich auch in einem 
Anstieg der öffentlichen Mittel für die tertiäre Bildung wider, 
wobei der überwiegende Teil der öffentlichen Mittel in die sog. 
Tertiärstufe A (Hochschulen) fliesst.5 Bei den Gesamtausga-
ben für den Tertiärbereich A gemessen am BIP liegt die 
Schweiz international mit rund 1.3% im Mittelfeld, setzt man 
die Ausgaben pro Studierenden in Relation zum BIP-pro Kopf, 
liegt sie mit knapp 2% jedoch an der Spitze. In der Schweiz 
werden also relativ wenige Personen tertiär ausgebildet, die 
Ausbildungen sind aber sehr teuer. Auch wegen der Dynamik 
der Ausgabenentwicklung stellt sich die Frage nach einem 
effizienten Ressourceneinsatz hier in besonderem Masse. 
 
Ein wichtiger Ansatzpunkt für Effizienzsteigerungen bilden 
Kostenvergleiche vergleichbarer Studiengänge an verschie-
denen Bildungsinstitutionen. Solche Vergleiche sind jedoch 
erst seit kurzem verfügbar. Ursachen für Kostenunterschiede 
sind - abgesehen von unterschiedlichen durchschnittlichen 
Studiendauern - bislang kaum bekannt. 
 

Bildungsrenditen 
rechtfertigen öffentli-
che Bildungsausga-
ben.  
 

Soziale Bildungsrenditen bewegen sich in der Grössenord-
nung von 5% für Universitäten bis 9% oder 10% bei Fach-
hochschulen oder höheren Berufsbildungen.6 Insbesondere 
Investitionen in berufsorientierte, tertiäre Ausbildungen schei-
nen sich für die Gesellschaft, aber auch aus Sicht der Indivi-
duen auszuzahlen. Ein wichtiger Grund für die erhöhten Ren-
diten von berufsorientierten gegenüber universitären Hoch-
schulausbildungen liegt in der geringeren durchschnittlichen 
Studiendauer. Auch Investitionen in universitäre Ausbildung 
weisen jedoch für die Gesellschaft Ertragsraten auf, die über 
dem langfristigen Realzinssatz der meisten öffentlichen Inves-

                                            
5 Bildungsbericht Schweiz: SKBF(2006), S.176 

6 Bildungsrenditen errechnen sich auf der Basis von Lohn-Altersprofilen von Personen mit unter-
schiedlichen Ausbildungen. Die Kosten von Bildungsinvestitionen ergeben sich aus den direkten Bil-
dungsausgaben zuzüglich des entgangen Brutto-Lohneinkommens während der Ausbildung. Der Er-
trag errechnet sich aus dem Brutto-Lohnvorteil, welchen Personen mit höherer Ausbildung gegenüber 
Personen der nächst-tieferen Bildungsstufe erlangen. Als soziale Bildungsrendite im obigen Sinne 
wird der Zinssatz verstanden, welcher die Ausbildungskosten mit den abdiskontierten Erträgen gleich-
setzt (vgl. Wolter und Weber, 2005).  
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titionsvorhaben liegen dürften. Nicht enthalten sind bei derarti-
gen Berechnungen von Bildungsrenditen zudem mögliche po-
sitive Externalitäten.    
 

Schweizer Hoch-
schulen sind interna-
tional konkurrenzfä-
hig.  
 

Die Schweizer Hochschulen weisen im internationalen Ver-
gleich eine gute Klassierung auf. Insbesondere die beiden 
Eidgenössischen Technischen Hochschulen geniessen inter-
national einen ausgezeichneten Ruf. Auch studieren an 
Schweizer Hochschulen vergleichsweise viele Ausländerinnen 
und Ausländer - was insbesondere auf der Doktorandenstufe 
als Indiz für die hohe Qualität von Ausbildung und Forschung 
der Schweizer Hochschulen zu werten ist. 
  

Hohe Weiterbildung-
sbeteiligung 
 

Im Bereich von Aktivitäten des lebenslangen Lernens (Weiter-
bildung) gehört die Schweiz –gemäss neuesten Statistiken - 
zu den Ländern mit überdurchschnittlicher Beteiligung.7 Frühe-
re Statistiken liessen die Schweiz in diesem Punkt eher 
schlechter erscheinen. Dennoch stellt sich angesichts einer 
steigenden Bedeutung der Weiterbildung die Frage, ob eine 
Optimierung der Weiterbildungspolitik in der Schweiz ange-
zeigt wäre. Diese Frage wird auf Bundesebene bei der Ausar-
beitung von Vorschlägen für eine Weiterbildungspolitik aufge-
nommen werden. 
 

 
 
5 Empfehlungen der internationalen Organisationen und Best 

Practice   
 
Empfehlungen der 
OECD 
 

Die Empfehlungen der OECD zur Bildungspolitik der Schweiz 
sind dem neuesten Länderbericht zur Schweiz zu entneh-
men.8 Sie zielen in die folgenden Richtungen: 

• Förderung vorschulischer Bildung und frühere Einschu-
lung  

• Intensivierung der Sprachförderung von Kindern mit 
Migrationshintergrund. 

• Erhöhung der Bildungsqualität auf Sekundarstufe (be-
reits in der obligatorischen Schule)  

• Erhöhung der Effizienz der Fachhochschulen und Uni-
versitäten durch stärkere Spezialisierung, Finanzierung 
durch Kopfpauschalen („funds follow students“) und 

                                            
7 Der hier zu Grunde gelegte Indikator bezieht sich auf die erwartete Anzahl Stunden an berufsorien-
tierten, informellen Lernaktivitäten (inkl. Weiterbildung), welche Personen über ein 40 jähriges Er-
werbsleben hinweg im Durchschnitt absolvieren. Nicht berücksichtigt werden Ausbildungen, welche zu 
einem formalen Abschluss gemäss ISCED Klassifikation führen. Basisjahr für diesen Vergleich ist 
2003. Quelle: OECD, 2007a, Chart 5.1  

8 vgl. OECD (2007b), S.46. 
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bessere Qualitätskontrolle. 
• Erhöhung von Studiengebühren auf Tertiärstufe bei ho-

hen privaten Bildungsrenditen. Stipendiensystem nach 
dem Vorbild von Australien: Studienfinanzierung über 
Darlehen, welche nach Studienabschluss zurückbezahlt 
werden können, sofern das Einkommen gewisse 
Schwellen überschreitet. 

• Förderung des lebenslangen Lernens. 
 

Durchschnittsalter 
von Studienabgän-
gern in der Schweiz 
und in der EU 
 

Im internationalen Vergleich sind die Studienabgängerinnen 
und -abgänger in der Schweiz bereits relativ alt. Ursachen da-
für sind einerseits ein relativ spätes Einschulungsalter, sowie 
eine überdurchschnittliche Studiendauer auf der Universitäts-
stufe (Lizenziat bzw. Master als Normalabschluss). 
Mit den vorgesehenen (HarmoS) und den eingeleiteten (Bo-
logna) Reformen dürfte das Durchschnittsalter bei Erreichen 
eines tertiären Erstabschlusses tendenziell sinken.     

 
 
6 Die neuen Stossrichtungen 
 
Institutionelle Zu-
ständigkeiten 

Wie weiter oben dargelegt liegt die Zuständigkeit für die Bil-
dungspolitik auf verschiedenen institutionellen Ebenen. Bei 
der Umsetzung der Wachstumspolitik wird diesem Aspekt ge-
bührend Rechnung getragen. Stossrichtungen in Politikberei-
chen, welche die Kantone betreffen, sind als Empfehlungen 
aufzufassen, wie sie sich aus einer Analyse der Schweizer 
Wachstumspolitik insgesamt ergeben. 

Erhöhung des Ange-
bots auf Vorschulstu-
fe 
 

Die Arbeitsmarktpartizipation von Frauen mit Kindern im Vor-
schulalter ist in den letzten gut 15 Jahren stark angestiegen. 
Entsprechend stieg auch die Nachfrage nach vorschulischen 
Betreuungsangeboten stark an. Gemäss verschiedenen Ana-
lysen vermochte das Angebot diese Nachfrage nicht in ausrei-
chendem Mass zu befriedigen. Ein Nachholbedarf wird sowohl 
betreffend des Engagements der öffentlichen Hand (bzgl. fi-
nanzieller Unterstützung, Koordination und Information) als 
auch bzgl. des Engagements der Unternehmen identifiziert.   
 

Fortsetzung der Re-
formen in der obliga-
torischen Schule 
 

Die obligatorische Schulbildung bildet die Grundlage aller dar-
auf aufbauenden Ausbildungsstufen. Bestrebungen, die Effi-
zienz und Qualität dieser Schulstufe zu erhöhen sind daher für 
den Ausbau des Humankapitalbestandes unserer Volkswirt-
schaft von eminenter Bedeutung. Auch zur Förderung der so-
zialen Mobilität kommt der obligatorischen Schulbildung eine 
zentrale Rolle zu. Die Umsetzung des HarmoS-Konkordates 
geniesst deshalb bildungs- und wachstumspolitisch einen her-
ausragenden Stellenwert.    
 

Stärkung des Wett-
bewerbs auf der 

Die Maturität gewährleistet den Zugang zu Hochschulausbil-
dungen. Die Qualität dieses Bildungsabschlusses ist von ent-
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Gymnasialstufe 
 

sprechend hoher Bedeutung. Durch eine Stärkung des Wett-
bewerbselementes zwischen verschiedenen Gymnasien - z.B. 
durch eine freie Schulwahl oder ein ausgebautes Bildungsmo-
nitoring - könnte diesem Ziel Nachdruck verliehen werden. 
 

Gewährleistung des 
Zugangs zu tertiären 
Ausbildungen, auch 
durch Darlehen 
 

Der Zugang zu Ausbildungen auf der Tertiärstufe könnte nicht 
nur durch Stipendien, sondern auch durch die Gewährleistung 
von Darlehen weiter verbessert werden, namentlich wenn 
vermehrt Semestergebühren in Abhängigkeit der tatsächlichen 
Kosten eines Ausbildungsgangs erhoben werden sollten. Die 
Rückzahlung von Darlehen könnte vom Erfolg, d.h. bspw. vom 
Erreichen einer bestimmten Einkommensschwelle, abhängig 
gemacht werden. Damit könnte der Angst der Studierenden 
vor einer übermässigen Verschuldung entgegengewirkt wer-
den.   
 

Förderung der hohen 
Qualität der Schwei-
zer Hochschulen 
 

Die Exzellenz der Schweizer Hochschulen ist zu fördern. 
Wichtige Voraussetzung dafür ist, dass Hochschulen mit aus-
reichend finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Genau so 
wichtig ist jedoch, dass die einzelnen Institutionen den Anreiz 
haben, ihrem Zielpublikum entsprechend die optimale Qualität 
von Bildung und Forschung anzubieten. Hohe Qualität bzw. 
eine kosteneffiziente "Produktion" von Bildung und Forschung 
sollte finanziell belohnt werden. 
Eine Voraussetzung hierfür ist, dass die Qualität systematisch 
überwacht und entwickelt wird. Internationalen Vergleichen 
kommt vor allem im Hochschulbereich eine grosse und weiter 
wachsende Bedeutung zu.  
    

Lösungen für die 
Weiterbildung 

Im Bereich der Weiterbildung hat der Bund seine Rolle noch 
zu klären.  Im Rahmen des Wachstumspaketes wurden fol-
gende Themenfelder identifiziert, welche bei der Ausformulie-
rung einer Weiterbildungspolitik aus Sicht des Bundes zu prü-
fen wären: 
 
a) Der Aufbau eines (freiwilligen) Zertifizierungssystems mit 
dem Ziel, die Qualität von Weiterbildungsangeboten zu si-
chern.  
b) Förderung eines Systems zur Anrechnung von informell 
und nicht formal erworbenen Kompetenzen, um deren Wert 
auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen bzw. den Erwerbspersonen 
zu ermögliche, Bildungslücken zu erkennen und zu schlies-
sen. 
c) Informations- und Sensibilisierungsaktivitäten über Bedeu-
tung der Weiterbildung für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt 
d) Förderung der Forschung und Statistik zur Gewinnung von 
steuerungsrelevantem Wissen im Bereich der Weiterbildung 
e) Koordination der Aktivitäten von Bund, Kantonen und Wirt-
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schaft, um die Effektivität der auf verschiedenen Ebenen un-
ternommenen Aktivitäten zu erhöhen. 
f) Möglichkeiten zur Förderung der Weiterbildungsbeteiligung, 
allenfalls auch bei spezifischen Zielgruppen (z.B. sog. „bil-
dungsferne Schichten“). 
 
    

 



 266

 
Bibliographie 
 
Aghion Ph., Leah Boustan, Caroline Hoxby and Jerome Vandenbussche (2005), 
“Exploiting States’ Mistakes to Identify the Causal Impact of Higher Education on 
Growth”, NBER-Working Paper. 
 
BFS 2007, PISA 2006: Leistungen der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in der 
Schweiz. Pressemitteilung BFS/EDK, 4.12.2007.  
 
Ciccone, A. and E. Papaioannou (2006), “Human Capital, the Structure of Produc-
tion, and Growth”, European Central Bank Working Paper Series, No. 623, May 
2006. 
 
Doménech, R. and de la Fuente A.(2006): "Human Capital in Growth Regressions: 
How Much Difference Does Data Quality Make? ".Journal of the European Economic 
Association, Vol 4, No.1, 1-36. 
 
Foray D. & Lhuillery S. (2005), « La Suisse dans une économie globalisée de la 
connaissance », EPFL. Bericht im Auftrag des SBF (nur auf Französisch). 
 
Hanushek, E. A. and D.D. Komko (2000), “Schooling, Labor-Force Quality, and the 
Growth of Nations”, in: American Economic Review, Vol. 90, No. 5, 1184-1208.  
 
OECD (2007a), Education at a Glance 2007 - OECD INDICATORS, Paris. 
 
OECD (2007b), OECD Economic Surveys - Switzerland, Vol. 2007/19, November 
2007 (Supplement No.1) 
 
SKBF (2006), Bildungsbericht Schweiz 2006, Aarau.   
 
Topel, R. (1999), "Labour Markets and Economic Growth", in: Ashenfelter, Orley C. & 
David Card (eds.), Handbook of Labour Economics, Vol. 3C, Elsevier, Amsterdam, 
etc., 2943-2984. 
 
Wolter und Weber (2005), Bildungsrendite – ein zentraler ökonomischer Indikator des 
Bildungswesens“, in: Die Volkswirtschaft 10-2005, S.38-42. 



 267

Einschub 
 
Die Wahrung des technologischen Vorsprungs 
 
Der direkte Bezug 
 zwischen Iinnovation 
und Wachstum 
 

Das Wachstum einer Volkswirtschaft wird in erheblichem Mass 
durch die Innovationsfähigkeit der Unternehmen beeinflusst, wobei 
sowohl die Innovationsleistung existierender als auch die Gründung 
neuer (innovativer) Firmen von grosser Bedeutung sind. Eine wichti-
ge Rolle spielt auch die Nutzung von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (IKT), die in einer wissensbasierten Wirtschaft 
eine Schlüsseltechnologie darstellen. Die Schaffung innovations-
freundlicher Rahmenbedingungen durch die allgemeine Wirtschafts-
politik („Innovationsklima“) und die Förderung von Bildung und For-
schung - d.h. die angebotsseitige Stärkung des Innovationspotenti-
als - tragen wesentlich zur Steigerung der gesamtwirtschaftlichen 
Innnovationsperformance und zur Verbreitung von IKT bei. 
 

Die jüngsten Innova-
tionserhebungen der 
KOF 
 

Innovation geniesst in den einzelnen Branchen einen unterschiedli-
chen Stellenwert für den Markterfolg. Hält man sich an die Innovati-
onserhebung der KOF für die Jahre 2003-2007,  so ergibt sich etwa 
folgende Rangordnung der Innovationsleistung nach Branchen: 

1) Elektronik/Instrumente 
2) Elektrotechnik, Maschinenbau, Chemie/Pharma, Kunststoffe 
3) Fahrzeugbau, Papier, Textil, übrige Industrie 
4) EDV/Forschung 
5) Metallerzeugung, Metallverarbeitung, Bekleidung, Nahrungs-
mittel, Uhren 
6) Druck/Grafik, Steine/Erden, Holz 
7) Banken/Versicherungen 
8) Telekommunikation, Dienstleistungen für Firmen, Gastgewerbe 
9) Grosshandel, Verkehr, Energie/Wasser 
10) Detailhandel, Bauwirtschaft 

 
Die Rangierung zeigt, dass mit Ausnahme von EDV/Forschung 
sämtliche Dienstleistungsbranchen hinsichtlich Innovationsanstren-
gungen tiefer rangieren als die Industrie. Dies mag bis zu einem 
gewissen Grad an der eher technologieorientierten Erfassung der 
Innovationstätigkeit liegen. Allerdings werden für die Messung der 
Innovationsleistung durchaus auch Indikatoren berücksichtigt, die für 
den Dienstleistungsbereich ebenso wichtig sind wie für die Industrie: 
Informatikaufwendungen, innovationsbezogene Folgeinvestitionen, 
erworbene Copyrights und marktorientierte Innovationsindikatoren 
wie die ökonomische Bedeutung einer Neuerung. Es drängt sich 
deshalb der Schluss auf, dass das Innovationspotential in der In-
dustrie im Allgemeinen höher ist und in diesem Sektor die Produkti-
vitätszuwächse weiterhin überdurchschnittlich ausfallen werden. 
Zudem zeigt sich, dass unter den Dienstleistungsbranchen die wis-
sensintensiven Bereiche (EDV/ Forschung, Banken/Versicherungen, 
Telekommunikation, Dienstleistungen für Firmen) am besten plat-
ziert sind, was für deren weiteren Ausbau am hiesigen Standort 
spricht, namentlich im Licht der komparativen Vorteile entwickelter 
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und noch weniger entwickelter Länder. Was die Industrie angeht, 
finden wir auf den beiden Spitzenplätzen die Branchen, die auch 
gemäss Einzelindikatoren wie F&E-Aufwand oder Patentierungsakti-
vität meistens sehr gut abschneiden, nämlich die beiden grossen 
Bereiche „Maschinen/Elektrotechnik/ Elektronik/Instrumente“ und 
„Pharma/Chemie/Kunststoffe“. Umgekehrt rangieren Branchen, bei 
denen die Produktion relativ homogener Güter eine grosse Rolle 
spielt (z.B. Steine/Erden), weit unten. 
 

Patentintensität 
 

Bei den Patentaktivitäten – ein outputseitiger Innovationsindikator – 
sind die Unterschiede zwischen der Industrie und dem Sektor 
Bau/Dienstleistungen viel ausgeprägter als bei der Innovationsinten-
sität, aber auch grösser als bei F&E . In der Industrie meldeten in 
der Periode 2003-05 rund 13% der Firmen mindestens ein Patent 
an; im Dienstleistungssektor beträgt dieser Anteil nur 2.5%, in der 
Bauwirtschaft nur 2.0%. Diese grossen Unterschiede sind in erster 
Linie auf den nach Sektoren unterschiedlichen Charakter der Neue-
rungen zurückzuführen, auf Differenzen hinsichtlich der Patentier-
barkeit sowie auf eine geringere Attraktivität der Patentierung für 
Kleinunternehmen, die gerade in der Schweiz im 
Bau/Dienstleistungssektor besonders stark vertreten sind. Dass 
selbst in der Industrie nur jede fünfte der innovierenden Firmen ihre 
Neuerungen gegenüber der Konkurrenz über Patente schützt, hängt 
damit zusammen, dass ein Patent vielfach nur einen geringen Imita-
tionsschutz bietet bzw. andere Schutzstrategien (insbesondere ein 
Zeitvorsprung bei der Einführung einer Innovation oder überragende 
Verkaufs- und Serviceleistungen) wesentlich effizienter sind. Zudem 
kommt namentlich für kleine Unternehmen eine Patentierung als 
Schutzinstrument vielfach nicht in Frage, einerseits wegen der Kos-
ten für die Erlangung eines Patents, anderseits wegen fehlenden 
Mitteln, um erlangte Patente dann auch durchzusetzen.  
 

Die schweizerische 
F&E zählt zu den bes-
ten 
 

Was die Ausgaben für F&E anbelangt, so weisen die Schweiz und 
Deutschland mit 47% bzw. 46% den höchsten Anteil von Firmen mit 
eigenen F&E-Aktivitäten auf („intramuros“- F&E), mit gewissem Ab-
stand gefolgt von Schweden (41%), während die übrigen Länder, 
soweit Daten vorliegen, deutlich zurückliegen. Der internationale 
Vergleich zeigt, dass in einigen Ländern die Innovationsaktivitäten 
stark auf F&E beruhen, besonders ausgeprägt in Schweden und 
Frankreich (3 von 4 innovierenden Firmen sind in F&E aktiv), aber 
auch in der Schweiz und in den Niederlanden. Umgekehrt ist Däne-
mark ein Land, dessen Innovationsaktivitäten eher selten mit F&E 
einhergehen (nur knapp die Hälfte der Innovatoren treibt F&E). Mit 
Abstand an der Spitze steht die Schweiz betreffend des Anteils der 
Firmen, die F&E-Aufträge erteilt haben („extramuros“-F&E), gefolgt 
von Deutschland, Schweden, Dänemark und den Niederlanden, die 
sehr nahe beieinander liegen. 
 

F & E Aktivitäten im 
Ausland 

Zwischen 2000-02 und 2003-05 hat eine stark wachsende Zahl 
schweizerischer Unternehmen im Ausland in F&E investiert. Bei der 
Zunahme der F&E-Aktivitäten im Ausland der letzten Jahre kristalli-
sierten sich zwei beachtenswerte Trends heraus:  
a) Die USA haben als Standort für F&E-Aktivitäten schweizerischer 

Unternehmen an Bedeutung weiter gewonnen, aber noch viel 
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bemerkenswerter ist die enorme Zunahme der Zahl der Firmen, 
die in China und/oder Indien in F&E investierten.  

b) auch bei den wissensintensiven Dienstleistungsbranchen ist mitt-
lerweile ein recht ansehnlicher Teil der Unternehmen im Ausland 
in F&E tätig.  

 
Dieser Anstieg weckte die Befürchtung, dass F&E-Kapazitäten zu-
nehmend ins Ausland verlagert werden (Substitutions-Hypothese). 
Indessen wird auch die Gegenthese vertreten, wonach F&E-
Aktivitäten im Ausland dazu dienen, die ausländischen Märkte bes-
ser zu erschliessen und die spezifischen Wissensvorteile ausländi-
scher Standorte zu nutzen, um die einheimische Wissensbasis zu 
erweitern (Komplementaritäts-Hypothese).  
 
Nach den Ergebnissen der Innovationserhebung stehen als treiben-
de Kraft hinter diesem stark wachsenden Engagement marktorien-
tierte Motive, die darauf abzielen, die in der Schweiz entwickelten 
Produkte an lokale Märkte anzupassen, um diese besser erschlies-
sen zu können, weiterhin im Vordergrund. Dieses Motiv steht insbe-
sondere bei den grossen Unternehmen, die in quantitativer Hinsicht 
die ausländischen F&E-Investitionen prägen, an erster Stelle. Das 
marktorientierte Motiv, das für die Komplementaritäts-Hypothese 
spricht, hat gegenüber 2000-02 an Bedeutung sogar noch gewon-
nen. Dasselbe gilt jedoch auch für das Motiv, durch eine Auslands-
präsenz die F&E-Kosten zu senken, d.h. das Motiv, das hinter der 
Substitutionshypothese steht. Allerdings ist das Kostenmotiv noch 
immer bei weitem nicht so häufig wie das Marktmotiv, ist aber auch 
für die Grossunternehmen, für die es früher weitgehend bedeutungs-
los war, wichtiger geworden. Das Motiv, durch „technology sourcing“ 
spezifisches Wissen ausländischer Standorte zur Stärkung der ein-
heimische Wissensbasis zu nutzen, ist zwar etwas verbreiteter als 
das Kostenmotiv, ist aber bei weitem nicht so häufig wie das Markt-
motiv. Etwas überraschend ist „technology sourcing“ seit der letzten 
Befragung nicht wichtiger geworden. 
 

Internationaler Ver-
gleich der gesamten 
Innovationsleistung 
 

Vergleicht man alle Indikatoren (inputseitig und outputseitig) für die 
Innovationsleistung, so ergibt sich in der Periode 2003 bis 2005 fol-
gende internationale Rangordnung für beide Sektoren (Industrie und 
Dienstleistungen) kombiniert: 

1. Deutschland, Schweiz 
2. Schweden, Grossbritannien, Dänemark 
3. Italien, Frankreich, Österreich 
4. Irland, Finnland 
5. Niederlande. 

Es gibt in Europa Länder, bei denen zwischen den beiden Sektoren 
grosse Unterschiede bestehen, was sich in diesem Gesamtranking 
widerspiegelt. So ist – um Extremfälle zu erwähnen – Finnland we-
gen seiner schwachen Leistung im Dienstleistungssektor weit unten 
rangiert, während Italien trotz sehr schlechter Leistung bei der In-
dustrie in der Gesamtbetrachtung einen Platz im Mittelfeld einnimmt.  
 

Vorrangige Bedeutung 
des Beitrags der priva-

Die Innovationsaktivitäten der Schweizerischen Wirtschaft werden 
nahezu ausschließlich durch die Privatwirtschaft selber erbracht. Die 
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ten Unternehmen staatlichen Förderquoten, d.h. der Anteil der innovierenden Firmen, 
welche in ihrer Innovationstätigkeit durch die öffentliche Hand unter-
stützt wurden, ist jedoch in der Erhebungsperiode 2003 bis 2005 auf 
7.4% angestiegen (Vorperiode: 6.4%). Wie in der Vergangenheit 
bestehen dabei merkliche Unterschiede nach Sektoren und Grös-
senklassen. Angesichts der starken Technikorientierung des Indust-
riesektors überrascht es wenig, dass Industriefirmen überdurch-
schnittlich häufig gefördert wurden (10.2% der innovierenden Fir-
men). Der Hightech- Bereich wies einen Anteil von 12.4%, der tradi-
tionelle Bereich einen von 7.5% auf. Hauptempfänger der Förderung 
innerhalb des Hightech-Teilsektors ist der Maschinensektor i.w.S. 
(Maschinen- und Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Elektronik/ Instru-
mente), in welchem ca. 14% der Firmen unterstützt werden. Im 
Dienstleistungssektor kamen nur 3.7% der innovierenden Unter-
nehmungen in den Genuss einer staatlichen Unterstützung. Eine 
Differenzierung nach Branchengruppen zeigt, dass die modernen 
Dienstleistungen – mit Ausnahme des Bereichs Ban-
ken/Versicherungen – häufiger Fördermittel absorbierten (5.4%) als 
die traditionellen Dienstleistungsbereiche (2.2%). Dabei wies die 
Branche EDV/F&E mit einer Förderhäufigkeit von rund 13% einen 
Wert auf, der auch im Vergleich mit der Industrie recht hoch ist. 
Auch dieses Resultat überrascht nicht, ist doch dieser Bereich – wie 
die Industrie – besonders technologieorientiert. 
 

Innovationsbarrieren, 
die das Unternehmer-
tum hemmen 
 

Gegenüber der Vorperiode (Umfrage 2002) haben die Innovations-
hemmnisse insgesamt an Bedeutung eingebüsst, und zwar sowohl 
in der Industrie als auch im Sektor Bau/Dienstleistungen. Für die 
einzelnen Hemmnisgruppen werden folgende Tendenzen festge-
stellt:  
- Das am häufigsten gemeldet Hemmnis „zu hohe Kosten“ hat in 

der Industrie an Bedeutung etwas eingebüsst, während bei den 
Dienstleistungen keine Änderung eingetreten ist.  

- Unverändert blieb die Situation hinsichtlich der technischen und 
der marktbezogenen Risiken, und zwar in beiden Sektoren.  

- Die Häufigkeit von Finanzierungsschwierigkeiten hat in der In-
dustrie, wo dieses Problem besonders ins Gewicht fällt, deutlich 
abgenommen, während im Bau-/Dienstleistungssektor die Ab-
nahme sehr gering ausfiel.  

- Der Mangel an qualifiziertem Personal ist in beiden Sektoren 
spürbar zurückgegangen, was auch damit zusammenhängen 
dürfte, dass die Regulierung des Zugangs von Ausländern zum 
schweizerischen Arbeitsmarkt heute praktisch kein Hindernis 
mehr darstellt.  

- Informations-, Akzeptanz- und Organisationsprobleme sind ins-
gesamt von geringer Bedeutung, so dass die vereinzelt feststell-
baren Veränderungen nicht ins Gewicht fallen.  

- Staatliche Interventionen und Regelungen haben als Innovati-
onshemmnisse vor allem bei Bau/Dienstleistungen an Bedeutung 
verloren.  

Dabei gibt es zwischen den einzelnen staatlich bedingten Behinde-
rungen Unterschiede. In beiden Sektoren rückläufig ist der Einfluss 
von zu hohen Steuern und restriktiven Arbeitsmarktregelungen für 
Ausländer. Keine nennenswerte Veränderung ist festzustellen für die 
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Behinderung der Innovationstätigkeit durch einen beschränkten Zu-
gang zum EU-Markt, eine zu starke Regulierung der inländischen 
Produktmärkte und eine zu geringe Forschungs- und Diffusionsför-
derung. Bei den Hemmnissen „Umweltgesetzgebung“ und „Bauvor-
schriften“ sind die Tendenzen nach Sektoren unterschiedlich: Ab-
nahme im Bau-/Dienstleistungssektor, leichte Zunahme in der In-
dustrie. 

 
 

Die politischen Rah-
menbedingungen für 
Innovationsaktivitäten 
sind gut 
 

In der Schweiz wird die Innovationstätigkeit grundsätzlich durch die 
Schaffung günstiger Rahmenbedingungen unterstützt. Die wesentli-
chen Elemente einer solchen Politik sind die Bereitstellung einer 
guten materiellen Infrastruktur (Telekommunikationsnetz, usw.), ho-
he Investitionen in (öffentliche) Bildung und Forschung, ein wettbe-
werbsorientierter Regulierungsrahmen sowie eine Konzentration 
wirtschaftspolitischer Eingriffe auf die Korrektur von Marktunvoll-
kommenheiten. Die direkt auf Unternehmen gerichtete Innovations-
förderung ist subsidiär und fällt entsprechend wenig ins Gewicht. Da 
die Innovationsposition der Schweiz trotz ungünstiger Entwicklungs-
tendenzen in den letzten fünfzehn Jahren nach wie vor sehr gut ist, 
besteht kein Anlass, an der grundsätzlichen Ausrichtung der wirt-
schafts- und technologiepolitischen Konzeption etwas zu ändern. 
Das erprobte Förderinstrument für die anwendungsorientierte For-
schung, die Mittelvergabe durch die Kommission für Technologie 
und Innovation, sollte allerdings auf eine neue und solide rechtliche 
Grundlage gestellt werden.  
 
Ein wesentlicher Aspekt der Verbesserung der Rahmenbedingungen 
ist die Marktöffnung. Dadurch könnten Ressourcen freigemacht 
werden, die bisher in stark geschützten Bereichen gebunden sind 
(Landwirtschaft, Elektrizitätsmarkt, Gesundheitswesen usw.). Inso-
weit die durch solche angebotsseitigen Massnahmen frei werdenden 
Mittel in Zukunftsinvestitionen gelenkt werden, kann die Innovations-
leistung sowohl unmittelbar (d.h. in den Unternehmen selbst) als 
auch mittelbar (z.B. über eine Erhöhung des Humankapitals) gestei-
gert werden. Dies hätte wiederum positive Rückwirkungen auf das 
Wirtschaftswachstum. In dieser Perspektive sind eine Vielzahl von 
Politikbereichen angesprochen: Öffnung der Märkte für ausländische 
Konkurrenten (WTO, Parallelimporte, usw.), Realisierung des 
schweizerischen Binnenmarkts (geschützte Berufe, Gewerbe, öffent-
liches Beschaffungswesen, usw.), Liberalisierung von Branchen mit 
Netz-Externalitäten, usw.. 
 
Aufgrund der Erhebung zu den Innovationshemmnissen ist es zu-
dem wesentlich, dass weiterhin gestützt auf das Personenfreizügig-
keitabkommen Mitarbeiter im ganzen EWR rekrutiert werden kön-
nen, und dass bei der Nutzung der Kontingente für Zuwanderer aus 
Drittstaaten genügend Spielraum für den Beizug ausgewählter Spe-
zialisten und für die Stärkung des akademischen Mittelbaus an den 
Universitäten bleibt.   
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2.6 Rahmenbedingungen für die Unternehmen 
 
1. Zusammenhang mit dem Wachstum 
 
Die Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen hat einen 
wichtigen Einfluss auf das wirtschaftliche Wachstum. Sie beeinflussen insbesondere 
die Gründung, das Leben und das Ende von Unternehmen, die Verwendung von 
Produktionsfaktoren sowie die Herstellung von Gütern und Dienstleistungen. In der 
einen oder anderen Form wurden bestimmte Aspekte der rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Unternehmen schon in den vorhergehenden Kapiteln 
behandelt, wenn auch nicht explizit unter diesem Titel.  
 

Der ungebrochen 
hohe Stellenwert des 
Privatrechts für eine 
arbeitsteilige 
Wirtschaft 

Ein wesentlicher Beitrag des Privatrechts zur wirtschaftlichen 
Effizienz liegt darin, dass es Transaktionskosten senkt, indem 
es den Wirtschaftssubjekten das Abschliessen sog. 
unvollständiger Verträge erlaubt. Bei Vertragsschluss muss 
nicht jede Eventualität abschliessend unter den 
Vertragspartnern geregelt werden. Wo nichts Abweichendes 
festgeschrieben wurde, treten ersatzweise die vom 
Gesetzgeber und der Rechtspraxis entwickelten Regelungen 
in Kraft. Dies senkt Kosten. Ein zweiter Beitrag des 
Privatrechts liegt in der Bereitstellung von 
Gesellschaftsformen, die gewisse minimale Voraussetzungen 
im Zusammenspiel der "stakeholders" an einer Unternehmung 
regeln. Wie bei den Vertragsformen geht es auch bei den 
Gesellschaftsformen darum, dass der Gesetzgeber eine
genügend differenzierte Auswahl von Rechtsinstituten zur 
Verfügung stellt, damit sich die arbeitsteilige Wirtschaft 
entsprechend den konkreten  Bedürfnissen des Einzelfalls 
organisieren kann. Aus Wachstumssicht hat er - ohne die 
Rechtskontinuität zu gefährden - laufend  zu prüfen, ob diese 
Rechtsinstitute geeignete Detailbestimmungen und das rechte 
Mass an zwingenden und gestaltbaren Elementen für eine 
zeitgemässe Wirtschaftstätigkeit enthalten. Ein dritter 
wesentlicher Beitrag des Privatrechts zu wirtschaftlicher 
Effizienz liegt in der Definition und Durchsetzung von 
Eigentumsrechten. Das Stichwort, um ausgehend von den 
Eigentumsrechten den Konnex zu wirtschaftlicher Effizienz 
und Wachstum herzustellen, liefert das Coase-Theorem. Bei 
genügend tiefen Transaktionskosten könnte gemäss dem 
Coase-Theorem die Festlegung von Eigentumsrechten und 
das darauf aufbauende Wirken der privaten 
Vertragsautonomie einen Wust staatlicher Regelungen 
ersetzen. Dies beispielsweise im Umweltbereich.   
  

Die nötige 
Begrenzung der 
Regelungsdichte 

Leider gelingt bei zu hohen Transaktionskosten die 
Internalisierung der Wirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf 
unbeteiligte Dritte nicht durch die alleinige Festlegung von 
Eigentumsrechten. Im Bereich des Schutzes öffentlicher Güter 
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 wie einer intakten Umwelt, resp. in der Eindämmung von 
Externalitäten, die sich auf eine Vielzahl von Personen 
nachteilig auswirken (wie dem Fahrzeuglärm), besteht 
weiterhin ein grosser Bedarf an öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften.  
 
Im Licht der Vielzahl der öffentlichen Interessen, die die 
Gesetzgebung heute verfolgt, obliegt es dem Staat zu 
gewährleisten, dass sich die resultierende Regelungsdichte 
nicht zum Investitionshemmnis auswirkt. Macht bspw. jedes 
grössere Bauvorhaben langwierige Umzonungen erforderlich, 
droht der Verlust an Attraktivität als Wirtschaftsstandort.  
 

Die administrative 
Belastung als 
versteckte Steuer 
 

Die nachteiligen Wirkungen der Regelungsdichte messen sich 
in erster Linie an den unternehmerischen 
Handlungsmöglichkeiten, die sie ausschliessen oder 
beeinträchtigen. Die nachteiligen Wirkungen der 
administrativen Belastungen für Unternehmen zeigen sich 
dagegen in erster Linie anhand der Zeit, die für Arbeiten mit 
einem oftmals hohen repetitiven Gehalt aufgebracht werden 
muss, und dies in KMU oft von der Unternehmensleitung 
selbst. Im Interesse eines besseren Kosten-Nutzen-
Verhältnisses sind diese Aufwendungen, die ihre 
hauptsächlichen Quellen im Abgabenrecht, im 
Sozialversicherungsrecht und in mannigfachen Bewilligungs-
und Kontrollpflichten finden, durch eine geeignete 
Ausgestaltung der Regulierung nach Möglichkeit zu 
reduzieren.  
 

 
 
2. Festlegung des Analysebereichs  
 

Rahmenbedingungen 
für die 
Kapitalallokation 
 

Die grundlegenden Regeln für die Organisation, die 
Besteuerung und den Konkurs von Unternehmen beeinflussen 
die Anreize im Zusammenhang mit der Gründung, der 
Führung und dem Ende von Unternehmen. Die Gründung von 
Unternehmen geniesst für die Erneuerung der 
Wirtschaftsstrukturen besondere Bedeutung. Mit Blick auf die 
Arbeitsplätze kommt es aber vor allem auch darauf an, wie 
gut Unternehmen wachsen und ggf. auch einen "turnaround" 
schaffen können. Relevant sind in diesem Zusammenhang 
etwa Themen wie eine gute Corporate Governance (mit 
wirksamen "checks and balances" innerhalb von 
Aktiengesellschaften), ein fairer Risikoausschluss auch für 
unternehmerische Aktivitäten im kleinen Rahmen (Revision 
des GmbH-Rechts) sowie geeignete Verfahren und 
zweckgerichtete Anreize im Konkursfall. Einflüsse des übrigen 
Privatrechts – etwa beim Generationenwechsel in der Firma 
oder beim Mietrecht – und des Zivilprozessrechts sind 
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ebenfalls zu beachten. Die Frage stellt sich auch, wie gut das 
Steuerrecht und das Gesellschaftsrecht in einigen dieser 
Belange interagieren.  
 

Rahmenbedingungen 
für die 
Realinvestitionen, 
insbesondere 
Immobilien 
 

Denkt man an die Umwandlung von Finanzkapital in 
Sachkapital, sollte nach verbreiteter Auffassung bei den 
Rahmenbedingungen für Investoren noch vermehrt geprüft 
werden, inwiefern sich Raumplanungs-, Bau- und 
Umweltrecht als Investitionshemmnisse auswirken. Die 
Heterogenität des Bau- und Planungsrechts dürfte erhebliche 
Mehrkosten nach sich ziehen. Die Rechtsvielfalt stützt zudem 
eine spezifisch schweizerische Tradition, die jeden Hausbau 
zur Entwicklung eines Prototypen macht, was einen 
entsprechenden Aufwand zur Folge hat. Auch wirkt die 
rechtliche Fragmentierung einem Binnenmarkt für 
Bauleistungen entgegen. In der Harmonisierung von 
Bauvorschriften liegt deshalb ein erhebliches 
Effizienzsteigerungspotential.  
 

Administrative 
Entlastung 
 

Der Bereich der administrativen Entlastung stellt eine 
Daueraufgabe dar, bei dem es einerseits um den Abbau 
bestehender Belastungen geht, andererseits aber auch um 
die Verhinderung neuer Belastungen. Das dabei verwendete 
Instrumentarium (bisher vor allem Berichte und Programme 
zur administrativen Entlastung, KMU-Tests und die 
Regulierungsfolgenabschätzung) bedarf dabei einer 
kontinuierlichen Überprüfung, Verbesserung und gegebenen-
falls Ergänzung. Ein international weit verbreitetes 
Analyseinstrument in diesem Bereich ist das Standard Cost 
Model (vgl. Kasten unter 5.).  
 

Welche 
Massnahmen für die 
Herausforderungen 
der Nachhaltigkeit?  
 

Es gibt Zeichen, dass sich die Antwort auf die Verschärfung 
der klimapolitischen Herausforderung in einer Vielzahl neuer 
Regelungen und Abgaben niederschlagen wird. Ohne die 
Berechtigung eines Handelns gegen die globale Erwärmung 
in Frage zu stellen, muss gleichzeitig auch das Erreichen der 
Wohlstandszielsetzung sichergestellt bleiben. Die Effizienz
klimapolitischer Massnahmen ist deshalb wichtig, d.h. auch 
der Umweltschutz soll in einer Betrachtung bestehen müssen, 
die den Grenzkosten den Grenznutzen gegenüberstellt.  
  
 

 
 
3. Die seit 2002 unternommenen Reformen  
 
Stossrichtungen des 
Wachstumsberichts 

Im Wachstumsbericht 2002 hatte sich der hier behandelte 
breite Themenkreis erst in einzelnen Stossrichtungen 
niedergeschlagen. Es finden sich allein die Zielsetzungen: 

- Verhältnismässigkeit staatlicher Auflagen 
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sicherstellen, und 
- Wo zweckmässig, Kompatibilität der schweizerischen 

Regelungen mit jenen der EU anstreben.  
Im Lichte der Massnahmen 15, 16 und 11 des 
Wachstumspakets (vgl. folgenden Alinea) würde aus heutiger 
Warte die erste genannte Stossrichtung des 
Wachstumsberichts 2002 durch folgende drei neuen 
Stossrichtungen ersetzt, resp. in diese aufgefächert:  

- eine Stossrichtung, die eine Ausgestaltung der 
wirtschaftsrelevanten Erlasse des Privatrechts zum 
Inhalt hat, welche der Globalisierung des 
wirtschaftlichen Geschehens Rechnung trägt (d.h. insb. 
OR, SchKG, ZGB, aber auch Geistige Schutzrechte)  

- eine Stossrichtung, die die Beschränkungen des 
unternehmerischen Handlungsspielraums durch 
öffentlich-rechtliche Auflagen zum Thema macht (um 
u.a. auf das Bau-, Planungs- und Umweltrecht 
einzugehen) 

- eine Stossrichtung, die darauf zielt, die administrativen 
Umtriebe zu beschränken, insb. auch indem der Staat 
die Möglichkeiten des E-Government nutzt.  

 

Massnahmen des 
Wachstumspakets 
 

Als Konkretisierung der ersten dieser drei neu formulierten 
Stossrichtungen erschien im Wachstumspaket von 2004 dann 
die Massnahme 16, die eine Verbesserung der Corporate 
Governance vorsah. Massnahme 17 strebte eine 
Verbesserung der wirtschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen 
an, u.a. indem sie die öffentlich-rechtlichen Begrenzungen des 
Verkaufs von Grundstücken an Personen im Ausland  zum 
Thema machte (Lex Koller). Massnahme 11 schliesslich sah 
den Abbau der administrativen Belastung der Unternehmen 
vor. Im Folgenden soll kurz auf den Stand der Arbeiten 
innerhalb des Wachstumspakets eingegangen werden. Dabei 
sollen auch relevante Reformen angesprochen werden, die 
ausserhalb des Wachstumspaketes stattfanden.  
 

Reform der 
Corporate 
Governance in der 
Schweiz 
 

Die Reform des Gesellschaftsrechts im OR, soweit sie Teil 
des Wachstumspakets bildete, war auf drei Vorlagen 
aufgeteilt:  
 
Transparenz der Vergütungen: Seit dem 1. Januar 2007 
gelten die neuen Bestimmungen des Obligationenrechts zur 
Verbesserung der Transparenz bei Gesellschaften mit 
börsenkotierten Aktien (Offenlegung von Vergütungen und 
Beteiligungen von Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungs-
mitgliedern).  
Revisionsrecht: Mit einer Änderung des Obligationenrechts 



 

 279

und einem neuen Bundesgesetz über die Zulassung und 
Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren werden die 
Bestimmungen zur Buchprüfung verbessert. Denkt man an die 
Verluste aus fraudulöser Buchführung wie im Enron-Skandal, 
zeigt sich die wirtschaftliche Relevanz dieser Bestimmungen. 
Neu wird für sämtliche Rechtsformen des Privatrechts ein 
einfaches und ausgewogenes Konzept der Revision 
geschaffen indem der Umfang der Anforderungen auf die 
Grösse des Unternehmens abgestimmt wird. Am 16. 
Dezember 2005 hiess das Parlament das neue 
Revisionsrecht gut. Am 28. März 2007 schickte der Bundesrat 
die entsprechenden Ausführungsbestimmungen in die 
Vernehmlassung. Auf den 1. September 2007 wurden das 
Revisionsaufsichtsgesetz und die Ausführungsbestimmungen 
in Kraft gesetzt. Der Bundesrat setzte die umfassende 
Revision des Gesellschaftsrechts, die das GmbH-Recht 
modernisiert und die Revisionspflicht für alle Unternehmen 
neu regelt, sowie die totalrevidierte Handelsregister-
verordnung mit den erforderlichen Ausführungsbestimmungen 
auf den 1. Januar 2008 in Kraft.   
 
Revision des Aktien- und Rechnungslegungsrechts: Am 21. 
Dezember 2007 verabschiedete der Bundesrat schliesslich 
die Botschaft zur Revision des Aktien- und 
Rechnungslegungsrechts. Nach dieser Vorlage sollen die 
Corporate Governance weiter verbessert, die 
Kapitalstrukturen flexibilisiert und das stark veraltete 
Rechnungslegungsrecht modernisiert  sowie die Regeln über 
die Generalversammlung an die heutigen technischen 
Möglichkeiten angepasst werden.  
 

Verbesserung der 
Rahmenbedingungen 
für die Unternehmen 
  
 

Haager Trust-Übereinkommen:. Mit Trust wird ein 
Rechtsverhältnis bezeichnet, in dessen Rahmen bestimmte 
Vermögenswerte treuhänderisch auf eine oder mehrere 
Personen (trustees) übertragen werden, welche diese 
verwalten und für einen vom Treugeber (settlor) 
vorgegebenen Zweck verwenden. Dabei ist der Trust 
vorwiegend ein Rechtsinstitut der Staaten des common law. 
Da viele solche Vermögenswerte in der Schweiz begründet 
oder zumindest verwaltet werden, ist er trotzdem in der 
Schweiz eine wirtschaftliche und rechtliche Realität. Um mehr 
Rechtssicherheit zu schaffen, hat die Schweiz das Haager 
Übereinkommen über das auf Trusts anzuwendende Recht 
und über ihre Anerkennung ratifiziert und zudem das 
Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) und 
das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs 
(SchKG) entsprechend angepasst. Das Haager Trust-
Übereinkommen und die Gesetzesänderungen traten am 
1. Juli 2007 in Kraft.  
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Lockerung und Aufhebung der Lex Koller: Mit der am 1. April 
2005 in Kraft getretenen Revision wurde das Bundesgesetz 
über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im 
Ausland (Lex Koller) gelockert: Der Erwerb von 
börsenkotierten Anteilen an einer Immobiliengesellschaft 
durch Personen im Ausland ist künftig nicht mehr 
bewilligungspflichtig. Am 4. Juli 2007 verabschiedete der 
Bundesrat dann die Botschaft zur Aufhebung der Lex Koller 
sowie die Botschaft zur Änderung des 
Raumplanungsgesetzes (flankierende raumplanerische 
Massnahmen zur Vermeidung negativer Auswirkungen). Die 
vorberatenden Kommissionen haben insbesondere ein 
Fragezeichen gesetzt, ob die flankierenden Massnahmen 
hinreichenden Schutz vor einem Überhandnehmen des 
Zweitwohnungsbaus in den betroffenen Landesgegenden 
bieten können.  
Teilrevision des Immobiliarsachen- und Grundbuchrechts: Die 
am 27. Juni 2007 verabschiedete bundesrätliche Botschaft zur 
Teilrevision des Immobiliarsachen- und Grundbuchrechts 
sieht die Einführung eines papierloser Register-Schuldbriefs 
und eines "Raumrechts" sowie die Ausgestaltung des 
Grundbuchs zu einem modernen Bodeninformationssystem 
vor. Der Hypothekarschuldner sollte so Kosten für die 
Errichtung und der Hypothekargläubiger Kosten für die 
Verwahrung dieser Schuldtitel einsparen können.  
Patentrecht: Die Patentrechtsrevision untergliedert sich in drei 
Tranchen. Eine erste Tranche beinhaltete die Genehmigung 
zweier Abkommen betreffend das Europäische 
Patentübereinkommen (EPÜ), welche noch 2007 in Kraft 
getreten sind. Bei der zweiten Tranche geht es insbesondere 
um einen angemessenen Patentschutz für biotechnologische 
Erfindungen. Die Chancen der Biotechnologie sollen so 
besser ausgeschöpft werden können. Strittig war 
insbesondere die Frage, ob bei biotechnologischen 
Erkenntnissen und Verfahren ein  absoluter oder nur ein auf 
genau bezeichnete Zwecke gerichteter Schutz vor 
Verwendung durch nicht-autorisierte Dritte sollte erlangt 
werden können. Das Parlament folgte im Jahr 2007 mit 
geringen Abweichungen den Vorschlägen der bundesrätlichen 
Botschaft. Die dritte Tranche der Patentrechtsrevision soll die 
Gerichtsbarkeit in Patentsachen vereinheitlichen und eine 
Berufsregelung für Patentanwälte schaffen. Die 
entsprechende Botschaft wurde vom Bundesrat am 21. 
Dezember 2007 verabschiedet.  
Urheberrecht: In seiner Botschaft vom 10. März 2006 
beantragte der Bundesrat die Genehmigung von zwei 
Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum 
(WIPO) sowie eine Änderung des Urheberrechtsgesetzes. 
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Durch die Umsetzung der Standards des WIPO-
Urheberrechtsvertrags und des WIPO-Vertrags über 
Darbietungen und Tonträger ins Landesrecht soll das 
Urheberrecht der technologischen Entwicklung angepasst 
werden. Das ist auch das Ziel der zusätzlichen 
Gesetzesänderungen, welche sich auf den Ausbau der 
Schutzschranken im Bereich des Kulturschaffens beziehen. 
Die Revision des Urheberrechts ist ein Teilaspekt der 
Gesetzesrevisionen bei den geistigen Eigentumsrechten, 
gehört aber nicht zum Wachstumspaket. Bundesgesetz und 
Bundesbeschluss wurden am 5. Oktober 2007 von beiden 
Kammern des Parlamentes in den entsprechenden 
Schlussabstimmungen angenommen.  
 

Die Botschaft 
"Vereinfachung des 
unternehmerischen 
Alltags" 

Im Jahr 2006 hat der Bundesrat die Botschaft zur 
Vereinfachung des unternehmerischen Alltags verabschiedet. 
Sie zeigt in ihrem ersten Teil die bedeutenden  administrativen 
Entlastungen auf, die sich durch Vereinfachungen bei der 
elektronischen Lohndatenübertragung (für ca. 300'000 
Unternehmen), durch die nun rechtsverbindlichen 
elektronischen Meldungen des Schweizerischen 
Handelsamtsblattes (SHAB), sowie durch eine Reduktion der 
Dokumentationsvorschriften im Zusammenhang mit der 
Arbeitssicherheit im Betrieb ergeben (aufgrund der Revision 
der "ASA-Richtlinie" der Eidg. Koordinationskommission für 
Arbeitssicherheit ist mit administrativen Entlastungen in der 
Grössenordnung von jährlich gegen 50 Mio. Franken zu 
rechnen).  
Der zweite Teil der Botschaft zeigt auf, dass insgesamt 75 der 
rund 500 bundesrechtlichen Bewilligungsverfahren während 
der Jahre 2006-2008 aufgehoben oder vereinfacht werden. In 
der Kompetenz des Bundesrates fallen unter diesen 
Massnahmen etwa die CITES-Bewilligungen für die Einfuhr, 
Ausfuhr, Durchfuhr und Wiederausfuhr von Tieren, Pflanzen 
und Erzeugnissen (Vereinfachung von jährlich ca. 75'000 
Bewilligungen), die Bewilligung für das Fällen von Bäumen im 
Wald (Vereinfachung von jährlich ca. 100'000 Bewilligungen) 
und die Bewilligung für Ausnahmetransporte (Reduktion um 
etwa die Hälfte der bisher ca. 70'000-90'000 Bewilligungen).  
Bei sechs Vereinfachungen bzw. Aufhebungen von 
Bewilligungen (verankert in fünf verschiedenen Gesetzen) 
erwiesen sich Gesetzesänderungen nötig. Diese wurden dem 
Parlament in Form des Bundesgesetzes über die Aufhebung 
und die Vereinfachung von Bewilligungsverfahren unterbreitet. 
Auf diese Weise beschloss das Parlament im Dezember 2007 
die Aufhebung der Bewilligung für Kleinhandel mit gebrannten 
Wassern über die Kantonsgrenze hinaus; die Vereinfachung 
des Verfahrens für die Erteilung von Plangenehmigungen und 
Betriebsbewilligungen für industrielle Betriebe; die 
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Vereinfachung des Unterstellungsverfahrens für industrielle 
Betriebe; die Aufhebung der Handelsbewilligung für 
Edelmetalle; die Aufhebung der Meldepflicht von 
Transporteuren von Sonderabfällen sowie von 
Unternehmungen, die für Dritte die Entsorgung von 
Sonderabfällen organisieren; sowie die Aufhebung der 
kantonalen Bewilligung für die Entsorgung nicht verschmutzter 
Abwässer.  
 

Weitere Änderungen 
der 
Rahmenbedingungen 
für die Unternehmer 
ausserhalb des 
Wachstumspakets  
 

Fusionsgesetz: Mit dem am 1. Juli 2004 in Kraft getretenen 
Bundesgesetz über die Fusion, Spaltung, Umwandlung und 
Vermögensübertragung wird die Reorganisation von 
Unternehmen umfassend neu geregelt. Das Fusionsgesetz 
sowie die Ausführungsbestimmungen auf Verordnungsstufe 
stellen der Wirtschaft zeitgemässe rechtliche Instrumente zur 
Verfügung und schaffen Rechtssicherheit und Transparenz 
bei Restrukturierungen. Die erweiterten bzw. neuen 
Möglichkeiten zur Fusion, Umwandlung, Spaltung und 
Vermögensübertragung machen es den Unternehmen 
leichter,  ihre Rechtsform optimal auszugestalten und an 
veränderte Bedürfnisse anzupassen. 
Elektronische Signatur: Das Bundesgesetz über die 
elektronische Signatur modifiziert das Obligationenrecht 
dahingehend, dass auch jene Verträge auf elektronischem 
Weg geschlossen werden können, für die das Gesetz die 
Schriftform vorsieht. Am 1. Januar 2005 trat das Gesetz 
zusammen mit der entsprechenden ausführenden Verordnung 
in Kraft.  
Revision des GmbH-Rechts: Die Reform des GmbH-Rechts 
bezweckt, die GmbH konsequent als personenbezogene 
Kapitalgesellschaft auszugestalten und soll namentlich der 
Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
dienen. Die vom Parlament im Dezember 2005 
beschlossenen Gesetzesänderungen sind am 1. Januar 2008 
in Kraft getreten.  
Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts: Am 28. Juni 2006 
verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung. Eine Vereinheitlichung 
der gegenwärtig noch kantonalen Regelungen hätte eine 
grosse Bedeutung für einen einheitlichen Wirtschaftsraum und 
würde beispielsweise im Bereich Schuldbetreibung und 
Konkurs Vereinfachungen für die Wirtschaft mit sich bringen. 
Schuldbetreibung und Konkurs: Im Gefolge der Swissair-Krise 
verlangten zahlreiche parlamentarische Vorstösse die 
Abklärung des Revisionsbedarfs des schweizerischen 
Insolvenzrechts. Im Jahr 2005 bestätigte eine vom Bundesamt 
für Justiz eingesetzte Expertengruppe einen punktuellen 
Reformbedarf. Im August 2006 setzte das Bundesamt eine 
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Expertengruppe zum Thema Nachlassverfahren ein mit dem 
Auftrag, einen Vorentwurf und Bericht auszuarbeiten.   
 

Wichtigste 
Änderungen im 
Umweltbereich mit 
Auswirkungen auf die 
Unternehmen 
 

Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe: Am 1. Januar 
2005 trat die Änderung der Verordnung über eine 
leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (SVAV) in Kraft. 
Sie beinhaltete die neuen Tarifansätze und erfolgte parallel
zur Erhöhung der Gewichtslimite für Fahrzeuge von 34 auf 40 
Tonnen im Rahmen der Umsetzung des Landverkehrs-
abkommens zwischen der Schweiz und der EU.  
CO2-Abgabe: Aufgrund der bisher nicht erreichten CO2-
Reduktionsziele wird ab Januar 2008 eine CO2-
Lenkungsabgabe auf fossile Brennstoffe (Heizöl, Erdgas) von 
12 Franken pro Tonne CO2-Emissionen erhoben 
(Rückerstattung über die Krankenversicherer und die AHV-
Ausgleichskassen), dies auf Basis der am 1. Juli 2007 in Kraft 
getretenen CO2-Verordnung.  
 

 
 
4. Die Lage der Schweiz  
 

Die Schweiz ist 
hinsichtlich der 
allgemeinen 
Rahmenbedingungen 
für die Unternehmen 
gut positioniert 
 

Aus verschiedenen Berichten internationaler Organisationen 
(OECD, Weltbank) und international anerkannter privater 
Institutionen (International Institute for Management 
Development IMD, World Economic Forum WEF) geht hervor, 
dass die Schweiz im Ländervergleich bei den institutionellen 
Rahmenbedingungen für unternehmerische Aktivitäten eine 
gute bis sehr gute Position einnimmt (vgl. auch Bericht des 
Bundesrates zur Vereinfachung des unternehmerischen 
Alltags vom 18. Januar 2006, Abschnitt 2.1).  
 

Dies gilt jedoch nicht 
für alle Bereiche, 
eine Ausnahme 
bildet zum Beispiel 
das Konkursrecht 
 

Die Weltbank hat die Beziehungen zwischen den Behörden 
und den Unternehmen untersucht. Die Schweiz ist weitgehend 
gut positioniert, ausser im Bereich der Konkurse hinsichtlich 
der Dauer der Konkursverfahren und der sichergestellten 
Ansprüche der Gläubiger (siehe Tabelle 2). Die Bank hat 
Empfehlungen zu den effizienten Systemen für die 
Liquidationen und zum Recht der Gläubiger abgegeben.  
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Tabelle 1: Allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen und Bürokratie 

Legal framework 
The legal framework  
(1 = discourages the competiti-
veness of enterprises, 10 = 
encourages the  
competitiveness of enterprises) 
 

Bureaucracy 
Bureaucracy (1 = hinders busi-
ness activity,  
10 = does not hinder business 
activity) 

Business legislation 
Zusammenfassung verschiedener 
Kriterien zu Business Legislation in einem 
Index. Rangwert innerhalb der 33 
aufgeführten Länder mit einem Pro-Kopf-
Einkommen von mehr als 10'000 $ 

Dänemark 7.0 Dänemark 6.7 Dänemark 4  
Schweiz  6.8 Schweiz  5.7 Irland 5  
Österreich
  

6.8 Österreich  5.2 Österreich 7  

Irland 6.1 Norwegen 5.0 Schweiz 9  
Niederlande  5.8 Irland 4.5 Niederlande 12  
Schweden  5.3 Schweden 4.3 Schweden 16  
Norwegen 5.3 Niederlande 3.9 USA 17  
USA 5.2 USA 3.8 UK 19  
UK  4.3 Japan 3.5 Norwegen 20  
Japan 4.3 Deutschland 2.9 Deutschland 21  
Deutschland  4.1 UK 2.7 Japan 26  
Frankreich 3.3 Frankreich 2.4 Frankreich 27  
Quelle: IMD World Competiti-
veness Online (2007).  

Quelle: IMD World Competitive-
ness Online (2007).  

Quelle: IMD World Competitiveness  
Online (2007). 

 
 

Tabelle 2: Indikatoren zum Bereich Konkursrecht 

Zeit 
Durchschnittlich für den 
Abschluss eines 
Konkursverfahrens benötigte 
Zeit (Schätzungen in Jahren) 
 

Kosten 
Kosten des Konkursverfahrens 
im Verhältnis zum 
Vermögenswert der bankrotten 
Firma (estate value, 
Schätzungen in Prozent) 

Sichergestellte Ansprüche 
Anteil der Ansprüche von Gläubigern, 
Steuerbehörden und Beschäftigten, welche 
aus einer insolventen Firma sichergestellt 
werden kann (recovery rate, Schätzungen in 
Prozent) 

Irland 0.4 Niederlande 1.0  Japan 92.6 
Japan 0.6 Norwegen  1.0  Norwegen 91.1 
Norwegen 0.9 Japan  3.5  Irland 88.0 
UK 1.0 Schweiz  3.5  Niederlande 86.7 
Österreich 1.1 UK  6.0  UK 85.3 
Deutschland 1.2 USA 7.0  USA  76.2 
Niederlande 1.7 Deutschland 8.0  Schweden 74.9 
Frankreich 1.9 Frankreich 9.0  Österreich 73.3 
Schweden 2.0 Dänemark 9.0  Dänemark 63.0 
USA 2.0 Irland 9.0  Deutschland 53.0 
Schweiz 3.0 Schweden 9.0  Frankreich 47.6 
Dänemark 3.3 Österreich 18.0  Schweiz 46.9 
Quelle: World Bank, Doing Business in 2006, S. 107-109 (Daten), S. 88-89 (Erläuterungen) / Eigene Zusammen-
stellung.  
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Konkursrecht und 
Innovation 

Auch hat die OECD im Rahmen der Analyse der 
Innovationspolitik in der Schweiz eine Revision des 
Konkursrechts empfohlen, um die Anreize zum Eingehen von 
Risiken für die jungen Unternehmen zu erhöhen. Das aktuelle 
Schweizer Recht kann nämlich einen Jungunternehmer über 
Jahrzehnte hinweg dafür bestrafen, dass er Risiken auf seine 
eigene Rechnung eingegangen ist. 

Die Erneuerung der 
Unternehmen variiert 
nach Branche 

Die Tabelle 3 zeigt, dass im Jahr 2004 in der Schweiz etwa 
jedes dreissigste Unternehmen geschlossen wurde, während 
auf der anderen Seite eine ähnliche Anzahl Unternehmen neu 
gegründet wurden. Die Rate der Unternehmensschliessungen 
bzw. der neuen Unternehmungen (im Verhältnis zur 
bestehenden Anzahl aktiver Unternehmen) variiert in 
unterschiedlichen Branchen zum Teil deutlich. Am höchsten 
waren die entsprechenden Raten im Beispieljahr 2004 im 
Kredit- und Versicherungsgewerbe sowie bei den 
Informatikdienstleistungen.  
 

Die Konkurse 
nehmen zu, 
allerdings gilt dies 
nicht unbedingt für 
ihre wirtschaftlichen 
Kosten 

Die Grafik 1 stellt Zahlen zu den Konkursen in der Schweiz im 
Verlauf der vergangenen zehn Jahre dar. Sie zeigt dass die 
jährlich rund 10'000 Konkurse in der Schweiz (Tendenz leicht 
steigend) in dieser Periode zu jährlichen Verlusten in der Höhe 
von zwischen 3,0 und 4,7 Mrd. Franken führten.  
 

 
Grafik 1: Konkurse (1997-2006) 
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Quelle: Bundesamt für Statistik, Konkursstatistik / Eigene Darstellung. 
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Tabelle 3: Unternehmungsschliessungen und neue Unternehmungen im Jahr 
2004 
 Aktive Unternehmen Unternehmensschliessun-

gen 
Neue Unternehmungen 

 Anzahl Beschäf-
tigte 

Anzahl Un-
ternehmen 

Anzahl 
verlorene 
Stellen 

Anzahl  
Unterneh-
men 

Anzahl 
geschaffene 
Stellen 

   Abso-
lut 

Rate 
(%) 

Abso-
lut 

Ra-
te 
(%) 

Abso-
lut 

Ra-
te 
(%) 

Abso-
lut 

Rate 
(%) 

Total 339'266 2'875'35
0 

11'16
9 

3.3 43'28
4

1.5 11'78
8 

3.5 24'2
47

0.8

Sektor 2 81'086 1'016'72
6 

2'411 3.0 13'78
1 

1.4 2'167 2.7 4'86
9

0.5

Industrie 42'770 725'612 1'264 3.0 8'143 1.1 943 2.2 2'21
8

0.3

Baugewerbe 38'316 291'114 1'147 3.0 5'638 1.9 1'224 3.2 2'65
1

0.9

Sektor 3 258'180 1'858'62
4 

8'758 3.4 29'50
3 

1.6 9'621 3.7 19'3
78

1.0

Handel 79'925 624'572 3'274 4.1 10'60
6 

1.7 2'682 3.4 5'06
9

0.8

Gastgewerbe 27'065 228'273 605 2.2 3'050 1.3 316 1.2 1'11
9

0.5

Verkehr und Nachrichten-
übermittlung 

12'424 192'505 543 4.4 2'138 1.1 498 4.0 1'11
3

0.6

Kredit- und Versicherungs-
gewerbe 

6'311 177'897 302 4.8 1'064 0.6 534 8.5 1'16
8

0.7

Immobilienwesen, Dienst-
leistungen f. Untern. 

73'483 355'607 2'530 3.4 7'569 2.1 3'672 5.0 6'78
2

1.9

Informatikdienstleistungen 13'935 63'254 755 5.4 2'321 3.7 840 6.0 1'58
7

2.5

Unterrichtswesen 4'243 22'660 154 3.6 801 3.5 179 4.2 395 1.7
Gesundheits- und Sozialwe-
sen 

19'281 116'569 145 0.8 733 0.6 263 1.4 756 0.6

Sonstige öffentl. und pers. 
Dienstleistungen 

21'513 77'287 450 2.1 1'221 1.6 637 3.0 1'38
9

1.8

Quelle: Bundesamt für Statistik, Unternehmensdemographie / Eigene Zusammenstellung.  
 
 

Die Regulierungen 
könnten die Kosten 
für Investitionen in 
Immobilien erhöhen 
 

Erste Aufschlüsse über Schwierigkeiten, die sich 
Sachkapitalinvestitionen entgegenstellen, haben sich aus 
einer Bauherrenbefragung im Auftrag des SECO und aufgrund 
des Innovationstests der KOF ergeben. Die 
Bauherrenbefragung weist darauf hin, dass die Realisierung 
zonenkonformer Bauten mit industriell-gewerblicher oder 
kommerzieller Nutzung in aller Regel nicht auf grosse, durch 
Rechtsbestimmungen verursachte Schwierigkeiten stösst. 
Anders mag es sich bei Anlagen mit grossem 
Publikumsaufkommen verhalten. Fälle wie der 
Stradionneubau in Zürich dürften zu einer schlechteren 
Einschätzung der Situation führen als es sie tatsächlich ist. In 
eine ähnliche Richtung weist der Innovationstest der KOF, 
dem gemäss unter allen Innovationshemmnisse den Bau-, 
Planungs- und Umweltvorschriften eine mittlere, aber keine 
herausragende Bedeutung zukommt. Studien an 
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Einzelobjekten konnten allerdings aufzeigen, dass die Vielfalt 
der einzuhaltenden Bestimmungen Bauten erheblich verteuert, 
wenn ein vergleichbares Objekt in zwei verschiedenen 
Kantonen realisiert werden soll. 
 

 
 
5. Empfehlungen der internationalen Organisationen und Best Practices 
 
Empfehlungen, die 
aus der Regulie-
rungsanalyse der 
OECD hervorgehen 

In ihrem 2006 vorgelegten Bericht über die Reform der Regu-
lierungspolitik in der Schweiz hat die OECD eine Reihe von 
Empfehlungen zum allgemeinen Prozess des Setzens und 
Durchsetzens gesetzlicher Reglungen, zur Wettbewerbspolitik, 
zur Marktöffnung, zur Infrastruktur im Verkehrs- und Kommu-
nikationsbereich sowie zur Frage der Elektrizitätsmarktreform 
formuliert (vgl. OECD 2006). Zur Reformpolitik im Allgemeinen 
empfahl die OECD, entsprechende Pläne auf der politischen 
Ebene gut zu verankern, die Koordination innerhalb der Bun-
desverwaltung und zwischen Bund und Kantonen zu verstär-
ken und namentlich die Öffentlichkeit noch besser über Vor-
züge, aber auch Nachteile anstehender Reformen zu informie-
ren.  
 
Die in der Schweiz besonders weitreichende föderative Kom-
petenzaufteilung als politische Gegebenheit akzeptierend, leg-
te die OECD der Schweiz im Rahmen ihres Berichts über die 
Regulierungspolitik den Gebrauch des Instruments des 
"benchmarking" anhand von "best practices" nahe. Die Vielfalt 
der Lösungen, die sich aufgrund des Föderalismus ergibt, soll-
te von den Kantonen in systematischer Weise genutzt werden, 
um die erfolgreichsten Lösungen in bestimmten Politikberei-
chen zu identifizieren, um sie in der Folge im Licht der Ver-
hältnisse im eigenen Kanton zu adaptieren.   
 
Die OECD forderte im Rahmen dieses Examens auch, dass 
die Regulierungsfolgenabschätzung weiter gestärkt und bes-
ser mit den KMU-Tests integriert wird. Schliesslich empfahl sie 
auch, die administrative Vereinfachung voranzutreiben. Dies 
kann einerseits mittels einer stärkeren Verbreitung von 
E-Government-Lösungen in Bund und Kantonen geschehen, 
anderseits durch Einsatz des Standard Cost Models (vgl. Kas-
ten).   
 

OECD-Grundsätze 
und EU-Aktionsplan 
im Bereich Corporate 
Governance 

Die OECD-Grundsätze der Corporate Governance liefern
(nicht rechtsverbindliche) Standards, formulieren empfehlens-
werte Praktiken und geben Orientierungshilfen für Gesetzes-
und Regulierungsinitiativen in OECD-Mitgliedländern und dar-
über hinaus. Die 1999 verabschiedeten und 2004 überarbeite-
ten Grundsätze zielen auf einen effektiven Corporate-
Governance-Rahmen, in dem die Aktionärsrechte festgelegt, 
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die Schlüsselfunktionen der Kapitaleigner und des Aufsichts-
organs umschrieben, die Gleichbehandlung der Aktionäre ge-
sichert, die Rolle der verschiedenen Stakeholder geklärt sowie 
die Offenlegungs- und Transparenzpflichten geregelt sind. 
 
Im Rahmen ihres Aktionsplans zu Gesellschaftsrecht und 
Corporate Governance aus dem Jahr 2003 möchte die EU-
Kommission die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen unter besonderer Berücksichtigung grenzüber-
schreitender Probleme fördern. Wesentliche Elemente sind die 
Stärkung der Aktionärsrechte, der Schutz der Beschäftigten, 
sowie die Sicherung der Interessen der Gläubiger und der an-
deren Stakeholder. Eine wesentliche Errungenschaft der EU 
ist, dass die IFRS (International Financial Reporting Stan-
dards) über Europa hinaus und bis in die USA hinein Geltung 
erlangt haben..  

Die von der BPUK 
erarbeiteten 
Instrumente für das 
Baurecht  
 

Um der Vielfalt der Bauvorschriften Einhalt zu gebieten, hat 
die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) 
der Kantone bereits in der Vergangenheit vielfältige Anstren-
gungen unternommen. Im Bereich der Bauprodukte wird das 
entsprechende Bundesgesetz durch ein interkantonales Kon-
kordat ergänzt, das gewährleisten soll, dass der Einbau von 
Bauprodukten, die Marktfähigkeit geniessen, nicht an Baureg-
lementen der Kantone und Gemeinden usw. anstösst. Damit 
auch Pläne usw. breitere Verwendung finden können und bei 
Anwendung in einem andern Kanton oder einer andern Ge-
meinde nicht umgezeichnet werden müssen, was immer einen 
grossen Einarbeitungsaufwand in die komplexen baurelevan-
ten Gesetzgebungen bedingt, besteht weiter ein Konkordat, 
das die Begriffe und Messweisen im Bau unter den Kantonen 
vereinheitlichen soll. Eine Aussprache zwischen Vertretern 
des Bundesrats und der BPUK ergab, dass der Beitritt zu die-
sen Konkordaten beschleunigt und die anschliessende oder 
parallele Anpassung der materiell-rechtlichen Bestimmungen 
in den Kantonen und Gemeinden zügig an die Hand genom-
men werden sollten. Ein zunehmendes Problem ist die Vielfalt 
der kantonalen Energiesparvorschriften.       
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Das Standard Cost Model - eine Praxis zur Evaluation  
der administrativen Belastung mit wachsender Verbreitung  
 
Die Reduktion der administrativen Belastung der Unternehmen aufgrund staatlicher 
Regulierungen wird durch Kenntnisse darüber erleichtert, wie hoch die 
entsprechenden Kosten in den einzelnen regulierten Bereichen sind. Mit dem 
sogenannten Standard-Kosten-Modell (SKM) wurde in den Niederlanden in den 
Neunzigerjahren eine Methode zur Messung der Bürokratiekosten entwickelt. In den 
vergangenen Jahren hat sich die Anwendung dieser Methode im Rahmen von 
Anstrengungen zum Bürokratieabbau rasch über die Niederlande hinaus auf andere 
EU-Mitgliedländer ausgedehnt. Eine Anwendung in der Schweiz wurde 2007 mittels 
zweier Machbarkeitsstudien und eines konkreten Pilotprojektes im Zusammenhang 
mit der MWST-Reform geprüft. Im Vergleich dazu gab es schon im Jahr 2006 in vier 
EU-Mitgliedstaaten sogenannte "SKM-Vollerhebungen" mit dem Ziel der Messung 
der gesamten Bürokratiekosten, während es in zwölf weiteren Mitgliedstaaten (sowie 
in Norwegen) zumindest Pilotprojekte gab.  
Die meisten Erfahrungen mit dem Standard-Kosten-Modell haben im Verlauf der 
vergangenen Jahre die Niederlande gesammelt. Nach einzelnen Versuchen ab 1993 
wurde das Standardkostenmodell seit 2003 einheitlich angewendet. Im Rahmen 
einer SKM-Vollerhebung wurden auf dieser Basis administrative Kosten (definiert als 
Informationspflichten der Unternehmen gegenüber dem Staat) in der Höhe von 16.4 
Mrd. Euro ermittelt. Dies entsprach 3.6% des niederländischen 
Bruttoinlandproduktes. Die administrativen Kosten ergeben sich aus einer einfachen 
Multiplikation der in einem Unternehmen für eine einzelne Informationspflicht 
aufgewendeten Zeit mit den entsprechenden Lohnkosten, der Häufigkeit im 
Zeitverlauf sowie der Anzahl der betroffenen Unternehmen. Die verursachten 
administrativen Kosten können damit nach einzelnen Informationspflichten, nach den 
entsprechenden Gesetzen oder den verantwortlichen Ministerien aufgeschlüsselt 
werden. Auf Basis der Vollerhebung wurde in den Niederlanden ein Programm zur 
administrativen Entlastung lanciert, das jedem Ministerium ein spezifisches 
Reduktionsziel zuwies. Bis Ende 2007 will die Niederlande damit die administrativen 
Kosten um insgesamt 25% (oder 4.1 Mrd. Euro) reduzieren – ein Ziel, das gemäss 
der Regierung in Den Haag voraussichtlich auch tatsächlich erreicht wird (vgl. 
Bertelsmann Stiftung 2006).  
 
 
6. Die neuen Stossrichtungen  
 

Reform des 
Konkursrechts  

Im Jahr 2004 waren 10'280 Unternehmen von Konkursen 
betroffen (3,3% der Unternehmen) und die Verluste für 
Schuldbetreibungen und Konkurse beliefen sich auf 4,7 Mrd. 
Franken (1% des BIP). Bei Unternehmensschliessungen 
gingen ausserdem im Jahr 2003 über 45'000 Arbeitsstellen 
verloren (1,5% aller Arbeitsstellen in den Unternehmen). Man 
kann davon ausgehen, dass ein neues Konkursverfahren die 
Erhöhung der sichergestellten Ansprüche auf über 70% 
erlauben würde (was dem Durchschnitt auf internationaler 
Ebene entspricht), gegenüber weniger als 50%  heute gemäss 
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den Schätzungen der Weltbank für die Schweiz. (Zur 
Definition des Konzepts der recovery rate siehe World Bank 
2006, S. 89.) Der potenzielle Gewinn für die Wirtschaft beläuft 
sich somit auf rund 1.2 Mrd. Franken (0,25% des BIP).  
 
Ausserdem soll die Reform vermeiden, dass die Unternehmen 
ihre finanziellen Schwierigkeiten verschlimmern. Der 
potenzielle Gewinn für die Wirtschaft kann nicht geschätzt 
werden, da keine statistischen Angaben zu den Unternehmen 
in finanziellen Schwierigkeiten bestehen. Er könnte sich 
jedoch ebenfalls als bedeutend erweisen, denn die Anzahl der 
betroffenen Unternehmen ist grösser, auch wenn die 
wirtschaftlichen Verluste geringer sind.  
 
Der Anreizeffekt des Konkursrechts ist als bedeutendster 
wirtschaftlicher Gewinn zu betrachten, obwohl die statistischen 
Grundlagen nicht ausreichen, um die Auswirkungen dieses 
Aspekts einer Reform auf die Wirtschaft abzuschätzen. Das 
Hauptproblem für Jungunternehmer besteht darin, dass der 
Überlebensgrad neuer Unternehmen nach vier Jahren auf 
54,2% zurückgeht (d.h. etwas mehr als die Hälfte überlebt). 
Auch wenn nicht alle Unternehmen im Konkurs enden, ist es 
für einen jungen Unternehmer angesichts des beobachteten 
Überlebensgrades sehr wichtig, die Risiken zu kennen, die er 
gemäss Konkursrecht eingeht. Die Erneuerung des 
Privatsektors durch die Übernahme eines bestehenden 
Unternehmens oder durch Neugründungen ist für den 
Wachstumsprozess entscheidend. 
 
 

Fortsetzung der  
administrativen 
Entlastung 
 

Auch nach der Verabschiedung des Berichts und der 
Botschaft zur Erleichterung des unternehmerischen Alltags im 
Jahr 2006 sollen die Bemühungen zur administrativen 
Entlastung fortgesetzt werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt 
dabei der Verbesserung der E-Government-Lösungen für die 
Unternehmen. Verbesserungen im Bereich "B2B" ("business 
to business") kommt im Rahmen der E-Government-Strategie 
des Bundes eine zentrale Bedeutung zu. Überdies wird als 
Instrument zur administrativen Entlastung eine vermehrte 
Anwendung des Standard-Kosten-Modells angestrebt. Dies 
zunächst im Rahmen weiterer Pilotprojekte in einzelnen 
Bereichen mit einem hohen vermuteten 
Kostenreduktionspotential. Bei allen Bemühungen ist vermehrt 
auch auf einen verbesserten Einbezug der Kantone als 
Partner im Bereich der administrativen Entlastung zu achten.  
 

Vermehrte Nutzung 
innovativer Ansätze 
im Umwelt- und 
Baurecht 

Zugunsten einer wirksamen und effizienten Regulierung 
namentlich im Umweltrecht soll die Anwendung innovativer 
Regulierungsformen noch ausgebaut werden. Dazu gehören 
marktwirtschaftliche Instrumente wie beispielsweise 
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 Zertifikate, finanzielle Anreize oder wirkungsorientierte 
Regulierung (welche statt der zu verwendenden Mittel die zu 
erreichenden Ziele festlegt). Vermehrt zur Anwendung 
gebracht werden sollten überdies Instrumente wie 
risikobasierte Kontrollen, die zeitliche Begrenzung von 
Regulierungen ("sunset clauses"), die Anwendung der Regel 
"silence is consent" bei Bewilligungsverfahren und 
massgeschneiderte Lösungen für KMU.   
 

Straffung der 
Bauvorschriften der 
Kantone und 
Gemeinden 
 

Anhand in den letzten Jahren häufig zitierten Zahlen (zum 
Beispiel Motion 04.3042), wird geschätzt, dass die 
Unterschiede zwischen den kantonalen/kommunalen 
Gesetzgebungen die Planungskosten um 5-10% erhöhen und 
die Baukosten um 10-15% (aufgrund nicht realisierter 
Skaleneffekte). Dies führt jedes Jahr zu Mehrkosten, die auf 6 
Mrd. pro Jahr geschätzt werden (über 1,3% des BIP). Die 
finanziellen Auswirkungen sind somit bedeutend, und 
Massnahmen sind erforderlich, um die Baukosten in der 
Schweiz zu senken. Auch die Auswirkungen auf die Mietpreise 
sind nicht zu unterschätzen; die Kosten für die 
Wohnungsmiete in der Schweiz befinden sich im 
internationalen Vergleich ebenfalls an der Spitze des 
Klassements (mit Ausnahme einiger Metropolen). Neben einer 
stärkeren Harmonisierung erscheint zumindest in einer Reihe 
von Kantonen auch eine Beschleunigung der 
Baubewilligungsverfahren als nötig und wünschbar. Zu prüfen 
ist, ob und welchen Beitrag der Bund an die Herausbildung 
eines "Binnenmarktes Schweiz für Bauleistungen" erbringen 
kann.   
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Einschub 
 
Die Mobilisierung von Kapital 
 
In der Sicht der Wachstumsliteratur ist Kapital neben der Arbeit der zweite 
wesentliche physische Produktionsfaktor. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Akkumulierung und Verwendung von Kapital geniessen einen entsprechend 
hohen Stellenwert. Das nachstehende Kapitel geht der Frage nach, wie Ersparnisse 
mobilisiert werden, wie und wohin die Finanzmärkte sie weitervermitteln, und ob die 
Schweiz über einen zeitgemässen Kapitalstock verfügt. Der Akzent der Analyse liegt 
dabei auf den rechtlichen Rahmenbedingungen, die die Finanzintermediation leiten.  
 
1. Bezug zum Wachstum  
 
Die Ersparnisbildung 
begünstigt das 
Wachstum 
 

Der Konsumverzicht und die entsprechenden Ersparnisse von 
heute beeinflussen die Verfügbarkeit wichtiger 
Produktionsfaktoren und damit die Produktionskapazität von 
morgen. Eine hohe Sparquote begünstigt drei Dinge: 
Investitionen in Produktionsmittel (Bereitstellung von 
physischem Kapital), Forschung (Bereitstellung neuer 
Technologien) und Bildung (Bereitstellung besser qualifizierter 
Arbeitskräfte). Nachhaltiges, d.h. längerfristiges und sich 
selbst tragendes Wirtschaftswachstum kommt zustande, wenn 
der Verzicht auf eine bestimmte Konsummenge zum heutigen 
Zeitpunkt eine höhere Konsummenge zu einem späteren 
Zeitpunkt erlaubt. So gebildetes und eingesetztes Kapital 
erzielt positive Zinserträge. Nicht nachhaltiges Wachstum liegt 
dagegen vor, wenn heute nicht auf Konsum verzichtet wird, 
sondern wenn ein endlicher Bestand an  Ressourcen zur 
unmittelbaren Erhöhung der Produktion eingesetzt wird, und 
wenn dies in einem Ausmass geschieht, das über längere 
Sicht nicht aufrecht erhalten werden kann. 
 

Das Wachstum ist 
von verschiedenen 
Formen von realen 
Investitionen 
abhängig  
 

Ersparnisse können auf unterschiedliche Art und Weise 
verwendet werden. Nebst privaten oder öffentlichen 
Investitionen in physisches Produktionskapital, Infrastruktur, 
Forschung und Entwicklung oder Humankapital ist auch die 
Finanzierung von privatem oder öffentlichem Konsum 
denkbar, wobei die letztgenannte Verwendung von 
Ersparnissen in aller Regel keinen Wachstumsbeitrag ergibt. 
Solch unterschiedliche Schwerpunkte bei der 
Mittelverwendung – abhängig von den jeweiligen 
wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen 
Voraussetzungen – lassen sich auch im historischen Verlauf 
aufzeigen.  
 
In der heutigen Zeit ist für Länder an der Spitze der 
technologischen Entwicklung die Vorfinanzierung von 
Innovationsvorhaben bedeutender geworden als die 
Finanzierung von Sachkapitalien. Dabei gilt es zu beachten, 
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dass hier noch weniger als bei spezialisierten industriellen 
Fertigungsanlagen ein belehnbares "collateral" den 
Gläubigern als Sicherung angeboten werden kann, und 
insbesondere bei "start ups" Patente, Urheberrechte und 
Marken als Ersatz dienen müssen. 
 

Finanzintermediation 
als Beitrag zu 
Wachstum 
 

Sparen und Investieren müssen nicht durch die gleichen 
Individuen erfolgen. Gewisse Ineffizienzen der Kapitalmärkte 
zeigen sich,  

- wenn Investitionen in das eigene Humankapital nicht 
fremdfinanziert werden können,  

- wenn Investitionen in F&E von den Unternehmen im 
wesentlichen durch Eigenkapital finanziert sein 
müssen, und 

- wenn Fremdkapital nur fliesst, wenn vom Schuldner ein 
"collateral" in Form von weiterverkäuflichen 
Sachkapitalgütern als Sicherheit bereitgestellt werden 
kann.  

Diese "Ineffizienzen" beruhen auf Informationsasymmetrien 
und haben ihre positiven Seiten, indem sie den Moral Hazard 
und ähnliche Beeinträchtigungen des wirksamen Spiels der 
Marktmechanismen beschränken. Dennoch sind sie so tief als 
möglich zu halten. 
 
Gut funktionierende Finanzmärkte und leistungsfähige 
Finanzdienstleister verbessern die Voraussetzungen für eine 
effiziente Vermittlung  zwischen Sparern und Investoren als 
Anbieter bzw. Nachfrager von Finanzkapital. Deswegen 
begünstigt die Entwicklung des Finanzsektors das Wachstum 
einer Volkswirtschaft. Ein Finanzsektor mit hohen 
Transaktionskosten erhöht demgegenüber die Schwelle für 
lohnenswertes Sparen und Investieren gleichermassen und 
schadet damit dem längerfristigen Wirtschaftswachstum.  
 

Sicherheit als Grun-
dlage der wirtschaf-
tlichen Entwicklung 
 

Zu den Transaktionskosten sind namentlich auch die Umtriebe 
und Verluste zu zählen, die entstehen, wenn ein Schuldner 
seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann und auf 
dem Gerichtsweg eine Auseinandersetzung mit dem 
Schuldner und unter den Gläubigern stattfinden muss.  
 
Eine Rechtsordnung mit klaren Regelungen, einem 
berechenbaren Vollzug und einer gut funktionierenden 
Rechtsprechung trägt dabei über den Bereich des 
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts hinaus zur 
Rechtssicherheit bei. D.h. unabhängig von den konkreten 
rechtlichen Inhalten stellt Rechtssicherheit aus 
volkswirtschaftlicher Sicht ein erstrebenswertes Gut dar. 
Rechtliche Risiken und Unsicherheiten erhöhen 
demgegenüber die Transaktionskosten und wirken sich 
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lähmend auf wirtschaftliche Aktivitäten aus.  
 
Auf diesen allgemeinen Rechtsrahmen für unternehmerische 
Aktivitäten ist im vorangegangenen Kapitel eingegangen 
worden. 
 

 
2. Festlegung des Analysebereichs 
 
Rahmenbedingungen 
für das Sparen 
 

Eine sehr grundlegende Frage ist, ob in der Schweiz in 
angemessenem Ausmass (oder eventuell zuviel) gespart wird. 
Ausserdem stellt sich die Frage, von wem gespart wird und ob 
jeweils mit den bestgeeigneten Vehikeln gespart wird? 
Letztere Frage stellt sich etwa im Zusammenhang mit dem 
steuerprivilegierten Sparen in der 3. Säule.  
 

Rahmenbedingungen 
für eine leistungsfä-
hige Kapitalvermitt-
lung 
 

Im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung und Weiterent-
wicklung wettbewerbsfähiger Finanzdienstleistungen stellt 
sich die Frage, wie gut die Banken ihre Funktion als Finanzin-
termediäre sowohl in einer globalen wie auch in einer nationa-
len Perspektive wahrnehmen. Wo werden sie gegebenenfalls 
vom Staat dabei gehindert? Entsprechende Stichworte könn-
ten sein:  Umsatzstempel, grenzüberschreitender Export von 
Anlagefondszertifikaten, Eigenmittelunterlegung und Bran-
chenratings (Basel II), Schutz der Privatsphäre der Kunden. 
Schneidet die Schweiz in diesen Belangen genügend gut ab, 
damit sich der wertschöpfungsstarke Finanzsektor vor allem 
am hiesigen Standort entwickelt ?  
 
Eine besondere Form der Finanzintermediation stellt das Ver-
sicherungsgeschäft dar. Indem es Risiken an meist eine Viel-
zahl von Wirtschaftsakteuren weitergibt, die ihren Risikoanteil 
finanziell tragen können, ermöglichen Versicherungspolicen 
manches Projekt. Die Fremdfinanzierung des Baus einer 
Grosssägerei wäre viel schwieriger, müssten die Fremdkapi-
talgeber die Brandrisiken mittragen. Versicherungen erfüllen 
auch bei der intertemporalen Verschiebung von Sparen und 
Konsumieren eine wichtige Rolle. Sie erlauben trotz Unge-
wissheit bei der individuellen Lebenswartung eine Optimie-
rung von Sparen und Konsum im Lebenszyklus. Die Solvenz 
dieser Einrichtungen besitzt deshalb einen grossen Stellen-
wert, wirtschaftlich und gesellschaftlich, so dass dieser Teil - 
gleich wie die meisten andern Teile der Finanzintermediation - 
einer nach zeitgemässen Regeln erfolgenden staatlichen Auf-
sicht bedarf. 
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3. Die seit 2002 unternommenen Reformen 
 
Rechtliche Änderun-
gen im Finanzsektor 
  
 

Depuis 2002 plusieurs changements de réglementation 
importants ont eu lieu dans le domaine financier. Nous 
mentionnerons les 5 suivants:  
 
1. Basel II: Die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht 

ausgearbeitete neue Eigenkapitalvereinbarung („Basel II“) 
bezweckt die Stärkung der Sicherheit und Zuverlässigkeit 
des Finanzsystems, die Verbesserung der 
Wettbewerbsgleichheit und eine vollständigere Erfassung 
der Risiken. Die nicht zuletzt aus Wettbewerbsgründen 
wichtige Schweizer Umsetzung von Basel II ist am 1. 
Januar 2007 in Kraft getreten.  

2. Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen: Am 
1. Januar 2007 löste das Bundesgesetz über die 
kollektiven Kapitalanlagen (KAG) das bisherige 
Anlagefondsgesetz (AFG) ab. Das neue Gesetz wird eine 
umfassende Gesetzgebung über die kollektiven 
Kapitalanlagen schaffen, die Europakompatibilität des 
schweizerischen Fondsrechts wieder herstellen sowie die 
Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Fondsplatzes 
Schweiz steigern.  

3. Haager Wertpapier-Übereinkommen und Bucheffekten-
Gesetz: Das Haager Wertpapier-Übereinkommen enthält 
Regeln, um das bei grenzüberschreitenden Wertpapier-
geschäften anzuwendende Recht bestimmen zu können 
und schafft damit Klarheit und eine einheitliche 
Rechtsanwendung zugunsten eines modernen und 
sicheren Finanzplatzes. Mit dem Bucheffektengesetz 
sollen die teilweise veralteten Regelungen zur Verwahrung 
und Verwaltung von Wertpapieren modernisiert werden. 
Dies erhöht die Rechtssicherheit und steigert die 
Attraktivität des Finanzplatzes Schweiz. Am 15. November 
2006 verabschiedete der Bundesrat eine Botschaft zum 
Bucheffektengesetz und zur Ratifikation des Haager 
Wertpapierübereinkommens.  

4. Revidiertes Versicherungsaufsichtsrecht: Mit dem 
totalrevidierten Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und 
der dazugehörigen Aufsichtsverordnung (AVO) trat am 1. 
Januar 2006 ein wichtiges Reformprojekt aus dem 
Aufsichtsbereich in Kraft. Hauptziele waren die 
Verbesserung der Vollzugsinstrumente und des 
Konsumentenschutzes, die Verstärkung der Solvabilitäts-
anforderungen sowie die Schaffung der gesetzlichen 
Grundlage für die Gruppen- und Konglomeratsaufsicht.  

5. Integrierte Finanzmarktaufsicht: Das voraussichtlich am 
1. Januar 2009 in Kraft tretende neue Bundesgesetz über 
die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMAG) führt 
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die Aufsicht über Banken, Versicherungen und weitere 
Finanzintermediäre zusammen (Integration der EBK, des 
BPV und der Kontrollstelle für die Bekämpfung der 
Geldwäscherei). Ziel ist die Stärkung der schweizerischen 
Finanzmarktaufsicht im Interesse des Anleger- und 
Systemschutzes und damit der Stabilität, Integrität und 
Effizienz des Finanzsystems.  

 
L'utilisation de 
l'épargne forcée 
 

Der Bundesrat hat anlässlich der Kenntnisnahme des Berichts 
"Freie Pensionskassenwahl - Machbarkeitsstudie" 
entschieden, dass die freie Pensionskassenwahl in 
absehbarer Zukunft keine politische Option darstellt.  
 

 
 
4 Die Situation der Schweiz 
 
Die Sparquote bleibt 
hoch 
 

Während die Sparquote in den vergangenen Jahren in den 
meisten Industrieländern – insbesondere in den Vereinigten 
Staaten und in Japan, etwas weniger im Euroraum – eine 
deutlich sinkende Tendenz aufwies, blieb sie in der Schweiz 
relativ stabil (vgl. Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
2004, OECD 2004). Dies trifft sowohl für die Volksersparnis 
zu, als auch für die Teilkomponenten des freiwilligen Sparen 
und des Zwangssparens der Haushalte1.. Die Grafik 1 zeigt 
die Entwicklung der Sparquote in der Schweiz im Zeitverlauf. 
An den blauen Säulen (Volksersparnis) wird der Einfluss der 
Konjunktur auf die Gewinne und damit die Äufnung der 
Eigenmittel in den Unternehmen deutlich.  
 
 

Sparquote und Kapi-
talstock 

Die Sparquote, namentlich aber die Nettokapitalexporte ergeben 
im internationalen Vergleich sehr hohe Werte, wenn man sie in 
Relation zum Bruttoinlandprodukt setzt. Es ist deshalb wichtig, die 
Ersparnisbildung, wie  den Nettokapitalexport ab der Schweiz 
auch in Relation zu den entsprechenden Bestandesgrössen zu 
setzen, d.h. zum nicht-finanziellen Kapitalstock in der Schweiz in 
der Grössenordnung von rund dem dreifachen des BIP und dem 
Nettoauslandvermögen von rund 100% des BIP. Bezogen auf den 
Kapitalstock machen die Ersparnisse rund 10% aus. Von diesen 
10% wird jedoch etwa die Hälfte exportiert und nur der Rest im 
Inland investiert. Der im Inland investierte Teil führt also nur zu 
einer Zuwachsrate des Kapitalstocks im einstelligen 
Prozentbereich. Das Bruttoauslandvermögen der Schweiz liegt im 
Bereich des Sechsfachen des BIP. Auch die Ersparnis, die 
exportiert wird, d.h. der Nettokapitalexport (im Bereich von 15% 
des BIP), führt folglich zu keiner sehr hohen Zuwachsrate des 

                                                 
1 Die Volksersparnis (Bruttosparen; entspricht Nettosparen plus Abschreibungen) in Prozent des Brut-
tonationaleinkommens zeigt den gesparten Anteil des Bruttonationaleinkommens 
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Auslandvermögens. Betrachtet man zudem das 
Nettoauslandvermögen, lässt sich feststellen, dass Kursänderungen 
auf den Aktiva grössere Veränderungen bringen können also der 
Zugang aus der laufenden Ersparnis. Trotz Nettokapitalexport 
kann das Nettoauslandvermögen sogar zurückgehen, wenn die 
Kursentwicklungen auf dem Auslandvermögen in der Schweiz 
dynamischer ist als die Vermögensgewinne auf dem 
Auslandvermögen der Schweizer. In der jüngeren Vergangenheit 
war dies tendenziell der Fall.    .     

 
 
Grafik 1: Sparquote gemäss Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (1995-2004) 

 
Quelle: Bundesamt für Statistik, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung / Eigene Darstellung.  

 
 
Die schweizerischen 
Finanzdienstleister 
im internationalen 
Vergleich 

Es ist davon auszugehen, dass das Kapital in der Schweiz 
effizient weitervermittelt wird. Aus international vergleichenden 
Befragungen von Persönlichkeiten aus der Wirtschaft geht 
jedenfalls hervor, dass die Schweiz beim Vergleich der Fi-
nanzdienstleistungen in fortgeschrittenen Industrienationen in 
den vorderen Rängen platziert ist (vgl. Grafik 2). Noch besser 
eingeschätzt wurden allerdings die USA, Hong Kong sowie 
zwei nordische Länder.   
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Grafik 2: Die Qualität der Finanzdienstleistungen in der Schweiz im internationalen Vergleich 
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Quelle: IMD World Competitiveness Online 2007, Executive Opinion Survey / Eigene Darstellung. Die Grafik stellt Indexwerte dar zur Aussage "Banking and 
financial services do support business activities efficiently" (Skala 0-10).  

 
Ein beeindruckendes 
Auslandvermögen 

Das Brutto-Auslandvermögen der Schweiz, bestehend aus 
Direktinvestitionen, Portfolioinvestitionen, Währungsreserven 
und übrigen Aktiven, erreichte 2006 rund 2900 Mrd. Franken, 
was knapp 600% des schweizerischen Bruttoinlandprodukts 
entspricht. Nach Abzug der Passiven in der Höhe von knapp 
2380 Mrd. Franken verblieb ein Netto-Auslandvermögen von 
gut 520 Mrd. Franken, was etwas mehr als dem Bruttoinland-
produkt entspricht (provisorische Zahlen für 2006: 486 Mrd. 
Franken). Die schweizerischen Direktinvestitionen im Ausland 
erreichten eine Höhe von 632 Mrd. Franken, die ausländi-
schen Direktinvestitionen in der Schweiz eine Höhe von 266 
Mrd. Franken. Dass die Nettoposition bei den Direktinvestitio-
nen fast so hoch ist wie die Nettoposition beim Auslandver-
mögen generell zeigt, dass die Schweiz nicht einfach nur ei-
nen Sparüberschuss exportiert, sondern dass es hier genü-
gend Unternehmen gibt, die Geld mit unternehmerischer Ab-
sicht im Ausland investieren wollen. Gleichzeitig macht der 
absolute Betrag der Auslandposition deutlich, dass der Fi-
nanzplatz Schweiz eine wichtige Rolle als globale Drehschei-
be für Kapitalflüsse wahrnimmt.  
 

Eine kapitalintensive 
Produktion 
 
 

Seit einiger Zeit publiziert das BFS bis 1990 zurückreichende 
Zahlen zum nichtfinanziellen Nettokapitalstock der Schweiz 
(Sachkapital). Gemäss BFS summierte sich der nicht-
finanzielle Nettokapitalstock im Jahr 2004 zu laufenden 
Preisen auf 1127 Mrd. Franken. Dabei werden fünf 
Hauptkomponenten aufgeführt: Hochbau (631 Mrd. Franken), 
Tiefbau (180 Mrd. Franken), Ausrüstungen (300 Mrd. 
Franken; aufgegliedert in sieben Unterkategorien), Nutztiere 
und -pflanzen (2.5 Mrd. Franken) sowie Informatikprodukte 
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(13.3 Mrd. Franken). Diese Zahlen bestätigen den hohen 
Anteil der Immobilien am Sachkapital. Einige Komponenten 
des nichtfinanziellen Kapitalstocks mussten jedoch aufgrund 
fehlender Daten ausgeklammert werden (etwa die 
Urheberrechte bei den immateriellen Anlagegütern oder die 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen bei den 
nichtproduzierten Vermögensgütern). Während einige Teile 
des nichtfinanziellen Kapitalstocks von Endkonsumenten zu 
Konsumzwecken verwendet werden (z.B. Privatautos, 
Wohnungen), tragen andere als Produktionsmittel zur 
Produktivität der Wirtschaft bei. Die vom BFS publizierten 
Zahlen lassen jedoch nicht in allen Fällen eine solche 
Unterscheidung zu. Mehrheitlich als Produktionsmittel im 
engeren Sinne zu interpretieren sind die meisten der 
aufgeführten Teilkomponenten bei den Ausrüstungen. Beim 
Hochbau ist zwischen den gewerblich-industriellen und 
kommerziellen Bauten zu unterschieden, der Nutzung eine 
Vorleitung für den Produktionsprozess bildet, und den 
Wohnbauten, die meist direkt in die Endnachfrage eingehen. 
Beim Tiefbau gilt ähnliches für Teile der öffentlichen 
Infrastruktur (z.B. Strassen), wobei sowohl bei den 
Wohnbauten, wie etwa den öffentlichen Strassen nicht immer 
davon ausgegangen werden kann, dass deren Nutzung als 
Marktvorgang bewertet wird (Fussgängerverkehr) und mit 
effektiven oder kalkulatorischen Werten (Mietwert des 
selbstgenutzten Wohnraums) ins BIP eingeht.  
  
Der hohen Sparquote (und den lange im internationalen 
Quervergleich ausgeprägt niedrigen Realzinsen) 
entsprechend, ist die Kapitalintensität in der Schweizer 
Volkswirtschaft hoch. Die Kapitalintensität stieg 1991-2000 
um jährlich durchschnittlich 2.4%, von 2000-2004 jedoch 
lediglich noch um 1.4%.2 Im internationalen Vergleich von 17 
OECD-Ländern war in der Periode 1991-2003 der Beitrag des 
Kapitalinputs zum Wirtschaftswachstum in der Schweiz mit 
60% sehr hoch. Nur Japan zeichnete sich durch einen noch 
höheren Beitrag (von 90%) aus. Hinzugefügt werden muss, 
dass Japan und die Schweiz zu jenen fünf aufgeführten 
Ländern mit negativem Beitrag des Arbeitsinputs zum BIP-
Wachstum gehörte.  
 
 

 
 

                                                 
2 Vgl. Bundesamt für Statistik, Kapitalentwicklung als wichtigster 
Wachstumsmotor der Schweizer Wirtschaft in den vergangenen 13 Jahren: Analyse 
der Wachstumsbeiträge der Produktionsfaktoren, der Multifaktorproduktivität und 
der Bedeutung der Kapitalintensität von 1991 bis 2004, Neuchâtel, 2006. 
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Quelle: BFS 
 
Verstärkte Erneue-
rung des Kapital-
stocks seit 2002  

Im internationalen Vergleich erscheinen die schweizerischen 
Investitionen in die neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien bis 2002 als bescheiden, wenn 
man sie in Relation zum BIP setzt und an die günstigen 
Finanzierungskonditionen denkt. Immerhin bilden sie jene 
Komponente des Kapitalstocks, die bedeutend rascher 
wächst als die andern. Seit 2002 scheint die Schweiz jedoch 
aufgeschlossen zu haben und jenen Teil des Kapitalstocks, 
der direkt in die Produktion von Gütern und Dienstleistungen 
eingeht, mit der gleichen Rate zu erneuern wie die andern 
Länder. Es ist möglich, dass die Personenfreizügigkeit, die 
den Mangel an Informatikern beseitigte, und die 
Liberalisierung im Telekommunikationsbereich hinter dieser 
starken Beschleunigung der Entwicklung stehen. Wenn den 
IKT-Investiionen für das Wachstum besondere Bedeutung 
zukommt, gilt doch auch, dass Investitionen in Immobilien 
ihren Nutzen haben, und sei es nur dadurch, dass sie den 
Gläubigern als Sicherheit dienen.  
 

 
 
5.  Die Empfehlungen der internationalen Organisationen und die besten Prak-

tiken  
 
Der volkswirtschaftli-
che Sparüberschuss 
in den Augen der 
OECD 

Die OECD hat sich in ihrem letzten Länderbericht zur Schweiz 
mit dem hohen Zahlungsbilanzüberschuss des Landes ausei-
nandergesetzt. Dabei vermied sie es, aus diesem Saldo auf 
eine in der Schweiz zu hohe Ersparnisbildung zu schliessen. 

Structure du stock de capital en Suisse en 2005

Hochbau

Tiefbau

Metallerzeugnisse und Maschinen

Sonstige Geräte

Fahrzeuge

Informatikprodukte
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Sie ermunterte Staat und Private jedoch (vgl. OECD 2007, S. 
65 franz. Fassung), durch die Finanzierung von jungen Unter-
nehmen vermehrt zur Erneuerung der Wirtschaftsstrukturen 
beizutragen. Die OECD vermerkt auch, dass die bessere fis-
kalische Behandlung von einbehaltenen gegenüber ausge-
schütteten Gewinnen zu einer suboptimalen Kapitalallokation 
führe. Schliesslich meint die OECD, dass das Alterssparen im 
Rahmen der 3. Säule fiskalisch weniger privilegiert werden 
sollte und die Schweiz gut beraten sei, nicht wie andere Staa-
ten den Wohnbau steuerlich grosszügig zu fördern. 
  

Die Empfehlung der 
internationalen Or-
ganisationen, die 
sich der Aufsicht der 
Finanzmärkte an-
nehmen 

Die Stabilität des bedeutenden Schweizer Finanzsektors ist 
eine Voraussetzung für günstige Wachstumsbedingungen. Im 
Rahmen des Financial Sector Assessment Program (FSAP) 
empfiehlt der Internationale Währungsfonds (IMF) der 
Schweiz, den Regulierungs- und Aufsichtsrahmen weiter zu 
stärken, die Aufsicht über die zwei grössten Banken zu 
verbessern, Verwundbarkeiten im (Rück-)Versicherungssektor 
anzugehen, den Aufsichts- und Regulierungsrahmen im Be-
reich der Pensionskassen auszubauen sowie Massnahmen 
zur verstärkten Ausrichtung der Kantonalbanken auf marktba-
sierte Anreize hin zu prüfen.  
 
Die Empfehlungen der 34 Staaten und internationale Organi-
sationen umfassenden Groupe d'Action financière (GAFI) zie-
len in erster Linie auf die Bekämpfung der Geldwäscherei ab. 
Die Umsetzung der Empfehlungen in der Schweiz kann daher 
nicht der Wachstumspolitik im engeren Sinne zugerechnet 
werden.  
 

 
6. Die neuen Stossrichtungen 
 
Verbesserung der 
Rahmenbedingungen 
für den Finanzsektor 
 

Die verschiedenen Indikatoren zeigen, dass die Schweizer 
viel sparen, dass die Schweiz ein starker und dynamischer 
Finanzplatz ist, und dass in der Schweiz der hier im Land in-
vestierte Kapitalstock eine grössere wirtschaftliche Bedeutung 
geniesst als in andern Ländern.   
 
Die günstigen Feststellungen sollten einen jedoch nicht ver-
gessen lassen, dass die Konkurrenz um die Verwaltung von 
Finanzvermögen heute auf weltweiter Ebene läuft und dass 
sie sich verschärft, wie der Aufstieg Irlands  zeigt, das sich 
bedeutungsmässig heute neben Luxemburg stellt. Um die 
hervorragende Stellung des Finanzplatzes Schweiz zu wah-
ren, muss der Rechtsrahmen laufend der dynamischen Ent-
wicklung angepasst werden und die weltweit besten Praktiken 
in Sachen Regulierungen, Institutionen und Besteuerung wi-
derspiegeln. Dies erfordert den laufenden Dialog mit den Be-
hörden und deren rasche Reaktion.    
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3.1  Evaluation des Wachstumspakets I  
 
 
Die Stossrichtungen 
des Wachstums-
berichts und ihre Ak-
tualisierung 
 

Die Wachstumspolitik des Bundesrates geht auf den Wachs-
tumsbericht des EVD von 2002 zurück, in dem als Schlussfol-
gerung 22 Stossrichtungen formuliert wurden, die der Schweiz 
helfen sollen, ihr strukturelles Wachstumsproblem zu über-
winden. Diese Stossrichtungen wurden nach einer auf die 
Schweiz angewandten Analyse der Wachstumsfaktoren fest-
gelegt, wie sie aus der wissenschaftlichen Literatur bekannt 
sind.   
 
1. Erhaltung der hohen Arbeitsmarktpartizipation: 
 

• Hohe Arbeitsmarktflexibilität wahren 
• Anreize zur Mobilisierung der älteren Arbeitneh-

mer/innen schaffen 
• Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit von Frauen 

verbessern 
• Den Beitrag der Familienpolitik und der Immigration an 

das Wachstum und eine ausgeglichene Bevölkerungs-
struktur untersuchen  

 
2. Stärkung des Wettbewerbs:  
 

• Wettbewerbswidriges Verhalten schärfer sanktionieren 
und die Wettbewerbsintensität im internationalen Ver-
gleich laufend überwachen 

• Eine weitere Runde von Reformen im (öffentlichen) 
Versorgungsbereich durchführen 

• Verhältnismässigkeit staatlicher Auflagen sicherstellen 
(gute Rahmenbedingungen)  

 
3. Öffentliche Finanzen: 
 

• Staatsquote stabilisieren 
• Massnahmen zur Kostenbegrenzung im Gesundheits-

wesen einleiten 
• Wachstumsfördernde  Steuerreformen anstreben 

 
4. Internationale Öffnung: 
 

• Unsere Interessen in internationalen Verhandlungen 
(v.a. geistiges Eigentum, Investitionsschutz und Markt-
zugang für Dienstleistungen) aktiv wahrnehmen 

• Agrarreform als Voraussetzung der weiteren aussen-
wirtschaftlichen Öffnung fortsetzen  

• Wo zweckmässig, Kompatibilität der schweizerischen 
Regelungen mit jenen der EU anstreben 
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5. Bildungsbereich: 
 

• Tertiäre Ausbildung stärken 
• Berufsbildung an die Erfordernisse der Wissens- und 

Kommunikationsgesellschaft anpassen 
• Effizienz der obligatorischen Schule laufend überwa-

chen 
 
6. Innovationsbereich: 
 

• Hohe Qualität der Forschung erhalten 
• Ausländerpolitik gegenüber den Nicht-EU/EFTA-

Staaten noch vermehrt auf die Stärkung des Innovati-
onspotentials in der Schweiz ausrichten  

• Innovationsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen. 
 
7. Stabilitätspolitik: 
 

• Eine Stabilitätspolitik verfolgen, die inflatorische und 
deflatorische Tendenzen gleichermassen bekämpft 

• Wege zu einer besseren Abstimmung unter den vielen 
Trägern der Konjunkturpolitik finden 

• Auswirkungen der monetären Integration in Europa auf 
die Schweiz laufend überwachen. 

 
Die Bildung der IdA-
Wachstum und ihre 
ersten Vorschläge  
 

Das Wachstumspaket des Bundesrates ist die konkrete wirtschafts-
politische Antwort auf diese Stossrichtungen. Laut Entscheid des 
Bundesrates vom 8. März 2002 sollte die Interdepartementale Ar-
beitsgruppe Wachstum die Stossrichtungen des Wachstumsberichts 
vertieft analysieren und gegebenenfalls konkrete Massnahmen vor-
schlagen, die schliesslich in die Legislaturplanung aufgenommen 
werden sollten.  
 
Die IdA Wachstum hat am 18. Dezember 2002 dem Bundesrat einen 
Bericht unterbreitet, der eine Reihe konkreter und ausführlicher Vor-
schläge zur Stärkung des Wachstums enthielt. Diese Vorschläge 
wurden in drei Kategorien aufgeteilt: (i) bereits eingeleitete, aber 
noch nicht realisierte Massnahmen, die sich noch bewähren müssen, 
(ii) Massnahmen, die während der nächsten Legislatur realisiert 
werden könnten, (iii) Massnahmen, für die die Entscheidungsgrund-
lagen während der nächsten Legislatur bereitgestellt werden sollten. 
Die Massnahmen sind im Folgenden aufgeführt: 
 
(i) Bereits eingeleitete, aber noch nicht realisierte Mass-
nahmen 

1. Revision des Kartellgesetzes (unter (ii) mit dem BGBM 
und dem BoeB erwähnt) 

2. Stabilisierung der Staatsquote (Umsetzung der Schul-
denbremse) 

3. Vorbereitung von Massnahmen zur Kostenkontrolle im 
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Gesundheitswesen (Abschaffung des Kontrahierungs-
zwangs, monistische Spitalfinanzierung, höhere Kos-
tenbeteiligungen) 

4. Botschaft zu Bildung, Forschung, und  Technologie 
2004-2007 

 
(ii) Während der nächsten Legislatur zu realisierende 
Massnahmen 

1. Revision des Binnenmarktgesetzes, BGBM (2005) und 
Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Be-
schaffungswesen, BoeB (2006) 

2. Verbesserte Koordination der Budgetpolitik zwischen 
Bund und Kantonen (2004) 

3. Einführung von familienexternen Betreuungsangeboten 
in den Schulen (v.a. Aufgabe der Kantone) 

 
(iii) Zur Entscheidung vorzubereitende Massnahmen 
Für das langfristige Wachstum der Schweiz stellen sich vier 
zentrale wirtschaftspolitische Herausforderungen, nämlich:  
 

a) Die ungeklärte weitere Teilnahme an der europäischen 
Integration,  

b) Der verschärfte steuerliche Standortwettbewerb,  
c) Der Übergang zur Wissensgesellschaft (Beschleuni-

gung der Innovation) 
d) Die Bevölkerungsalterung.  

 
Für diese zentralen Fragen sollten in der nächsten Legislatur-
periode Weichen gestellt werden. Die IdA Wachstum empfahl 
deshalb, in diesen Bereichen bis zum angegebenen Jahr die 
nachfolgenden Entscheidungsgrundlagen bereitzustellen.  
 
a) Weitere Integration in Europa 

1. Entscheidungsgrundlagen für die Realisierung einer 
(möglichen) Zollunion mit der EU, im Rahmen der vom 
Bundesrat im Aussenwirtschaftsbericht 2000 angekün-
digten europapolitischen Standortbestimmung in der 
nächsten Legislaturperiode  

2. Entscheidungsgrundlagen für eine (mögliche) Anpas-
sung der Regulierungen im Infrastrukturbereich an die 
Entwicklungen in der EU  

 
b) Verschärfter steuerlicher Standortwettbewerb 

1. Entscheidungsgrundlagen für einen Umbau der MWST: 
(i) Beseitigung von Verzerrungen wie unechte Befrei-
ungen, (ii) Erhöhung dieser Konsumsteuer (bis 15% im 
Fall einer Realisierung der Zollunion) und (iii) sozialver-
trägliche Kompensation dieser Erhöhung durch Abga-
bensenkungen mit günstiger Wirkung auf Wachstum 
und Wohlstand  
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c) Wissensgesellschaft (Beschleunigung der Innovation) 
1. Analyse des Handlungsbedarfs im tertiären Ausbil-

dungsbereich  
2. Prüfung der Rolle des Bundes im Bereich der berufs-

orientierten Weiterbildung  
 
d) Bevölkerungsalterung 

1. Konzept zur Anpassung der Erwerbsbeteiligung älterer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an die demogra-
phische Entwicklung  

 
Zunächst kann man festhalten, dass die IdA Wachstum nur 
wenige Stossrichtungen nicht weiterverfolgt hat, dies weil sie 
als bereits realisiert betrachtet wurden ("die Flexibilität des 
Arbeitsmarkts bewahren", "eine Stabilitätspolitik verfolgen", 
"die Auswirkungen der Europäischen Währungsunion evaluie-
ren"). oder weil für sie nur eine Erhöhung der Ressourcen nö-
tig war (Regulierungsfolgenabschätzung usw.). 
 
Zweitens wurde es für nötig erachtet, bei einer Reihe von 
Stossrichtungen zunächst die Erstellung von Berichten vorzu-
sehen und nicht direkt Massnahmen vorzuschlagen (gekenn-
zeichnet durch "Zur Entscheidung vorzubereitende Massnah-
men"). Dieses vorsichtige und abwartende Vorgehen wurde 
oft kritisiert, aber es ist schwierig zu beurteilen, ob diese Be-
denkfristen nötig und nützlich gewesen sind. 
 
Drittens betrafen mehrere Vorschlage der IdA Wachstum die 
Kantone (Krippen, finanzwirtschaftliche Koordination, Über-
wachung der Effizienz der obligatorischen Schulbildung usw.) 
oder das Verhältnis zur Europäischen Union (Projekt einer 
Zollunion, andere internationale Verhandlungen). Diese Vor-
schläge, die das Einverständnis von Partnerinstitutionen vor-
ausgesetzt hätten, wurden vom Bundesrat nicht übernommen. 
Sie wurden daher in der Folge zum Teil angepasst, zum Teil 
wurden andere Ansätze verfolgt (Anschluss an den europäi-
schen Besitzstand bei den Infrastrukturen, unilaterale Über-
nahme des Cassis-de-Dijon-Prinzips, Ausrichtung der Agrar-
politik auf eine weitergehende Öffnung, Dialog mit den Kanto-
nen im Rahmen des Finanzausgleichs oder von Impulspro-
grammen). Der Beschluss des Bundesrates vom 22. Januar 
2003 ging deshalb dahin, die Aufnahme der von der IdA 
Wachstum vorgeschlagenen Massnahmen in die Legislatur-
planung 2003-2007 vorzusehen, soweit sie hauptsächlich im 
Kompetenzbereich des Bundes liegen. Entsprechend konnten 
die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die das Ein-
verständnis der Kantone erfodert hätte, und der Vorschlag der 
Zollunion, der Verhandlungen mit der EU nötig gemacht hätte, 
nicht in der vorgeschlagenen Form als Bestandteil in das 
Wachstumspaket aufgenommen werden.   
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Die Lancierung des 
Wachstumspakets  
 

Auf der Grundlage der definitiven Legislaturplanung hat der 
Bundesrat am 18. Februar 2004 die Schaffung eines Mass-
nahmenpakets zur Förderung des Wachstums, das soge-
nannte Wachstumspaket des Bundesrates, beschlossen. Die-
ses Wirtschaftsprogramm enthielt zunächst 17 Massnahmen, 
in denen die einm Jahr zuvor unterbreiteten Vorschläge der 
IdA Wachstum weitgehend enthalten waren. Vier Kriterien 
waren für diese Auswahl von Massnahmen innerhalb der Le-
gislaturplanung ausschlaggebend: 1. die gesamtwirtschaftli-
che Bedeutung, 2. die hauptsächliche Zuständigkeit des Bun-
des, 3. die Übereinstimmung mit der Wachstumspolitik (insbe-
sondere mit der Eindämmung der Staatsquote und der Ver-
wirklichung einer marktwirtschaftlichen Ordnung), 4. die Reali-
sierbarkeit innerhalb der nächsten vier Jahre.  
 
Gleichzeitig beauftragte der Bundesrat die IdA Wachstum,  ihn 
in einem jährlichen Bericht über den Stand der Umsetzung 
seines Wachstumsprogramms zu informieren und ihm allfälli-
ge zusätzliche Massnahmen mitzuteilen, die für die Steige-
rung der trendmässigen Wachstumsrate notwendig sein könn-
ten. So wurden 2005 zwei zusätzliche Massnahmen zum 
Wachstumspaket hinzugefügt (Revision des Bundesgesetzes 
über die technischen Handelshemmnisse und Reform der E-
hepaarbesteuerung), und zwei weitere Massnahmen wurden 
erweitert (indem die Überprüfung des Aufgabenkatalogs des 
Bundes und die Anhebung des offiziellen Rentenalters der 
Frauen darin aufgenommen wurden). Am Ende der Legislatur 
setzt sich das Wachstumspaket des Bundesrates somit aus 
19 Massnahmen zusammen. Die Jahresberichte der IdA 
Wachstum zum Stand der Umsetzung des Wachstumspakets 
stehen in elektronischem Format auf der Website des SECO 
zur Verfügung.  
 

Die sechs Hand-
lungsfelder und die 
19 Massnahmen des 
Wachstumspakets I 
 
 

Das Wachstumspaket des Bundesrates mit seinen 19 Massnahmen 
kann kurz auf der Grundlage seiner 6 Hauptzielsetzungen beschrie-
ben werden.  
 
Ziel 1 «Mehr Wettbewerb auf dem Binnenmarkt» : den Binnenmarkt 
ins Zentrum dieses Wirtschaftsprogrammes stellend, fallen die fol-
genden Massnahmen unter dieses Ziel: 
 

- Massnahme 1: Revision des Binnenmarktgesetzes 
- Massnahme 2: Revision des Bundesgesetzes über das 

öffentliche Beschaffungswesen 
- Massnahme 3: Wettbewerbsorientierte KVG-Revision 
- Massnahme 4: Stromversorgungsgesetz 
- Massnahme 5: Agrarpolitik 2011 
- Massnahme 6: Bericht zur Dienstleistungs-

liberalisierung in der Schweiz im Vergleich zur EU.  
 
Ziel 2 «Weitere Integration in die Weltwirtschaft» umfasst zwei 
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Massnahmen: 
 

- Massnahme 7: Ausweitung der Personenfreizügigkeit 
auf die EU-Beitrittsländer  

- Massnahme 18: Revision des Bundesgesetzes über 
die technischen Handelshemmnisse 

 
Ziel 3 «Begrenzung der Abgabenlast und Optimierung der Staatstä-
tigkeit» soll mittels der folgenden vier Massnahmen erreicht wer-
den: 
 

- Massnahme 8: Unternehmenssteuerreform II 
- Massnahme 9: Prüfung einer Revision des MWST-

Gesetzes 
- Massnahme 10: Beseitigung des strukturellen Defizits 

des Bundes, Eindämmung des Wachstums der Staats-
quote und Überprüfung des Aufgabenkatalogs des 
Bundes  

- Massnahme 11: Abbau der administrativen Belastung 
der Unternehmen 

 
Ziel 4 «Erhaltung der hohen Erwerbsbeteiligung» deckt die drei 
folgenden Themen ab: 
 

- Massnahme 12: Massnahmenpaket zu Gunsten der 
Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmer/innen, 
einschliesslich Anhebung des offiziellen Rentenalters 
der Frauen von 64 auf 65 Jahre 

- Massnahme 13: 5. IVG-Revision 
- Massnahme 19: Reform der Ehepaarbesteuerung 

 
Ziel 5 «Sicherung eines wettbewerbsfähigen Bildungssystems» sollte 
mittels der beiden folgenden Berichte vertieft werden: 
 

- Massnahme 14: Prüfung der Notwendigkeit einer Stär-
kung der Tertiärbildung sowie Massnahmen zur Effi-
zienzsteigerung im tertiären Bildungssektor 

- Massnahme 15: Prüfung der Rolle des Bundes in der 
berufsorientierten Weiterbildung. 

 
Ziel 6 «Wachstumsfördernde Gestaltung des Wirtschaftsrechts» be-
inhaltet eine Reihe von rechtlichen Massnahmen, die unter den fol-
genden Themen zusammengefasst sind: 
 

- Massnahme 16: Corporate Governance 
- Massnahme 17: Verbesserung der wirtschaftsrechtli-

chen Rahmenbedingungen 
 
Im Vergleich zum Wachstumsbericht 2002 wurden die Aspek-
te "Innovation" und "gesamtwirtschaftliche Stabilität" wegge-
lassen, da von Seiten des Bundes angesichts des ausge-
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zeichneten aktuellen Standes nur geringfügige Verbesserun-
gen möglich sind. Dagegen wurde das 6. Ziel geschaffen, um 
dem Unternehmergeist und den Rahmenbedingungen für In-
vestitionen Rechnung zu tragen, ein Thema, das im Wachs-
tumsbericht nicht separat behandelt worden war, was Kritik 
des Parlaments hervorgerufen hatte.  
 
Die Details der Massnahmen wurden im Bericht 2004 der IdA 
Wachstum "Das Wachstumspaket des Bundesrates: Detaillier-
te Beschreibung und Stand der Umsetzung Ende 2004" in 
Abstimmung mit den betroffenen Bundesämtern beschrieben. 
 
Es ist anzumerken, dass das Wachstumspaket des Bundesra-
tes nicht alle in der Schweiz gemachten Anstrengungen für 
die Förderung des Wirtschaftswachstums enthält, sondern nur 
diejenigen, welche die 4 oben genannten Kriterien für die Zu-
gehörigkeit zum Wachstumspaket erfüllen. So wurden ver-
schiedene internationale Verhandlungen weitergeführt, nicht 
nur mit der EU, sondern auch mit zahlreichen anderen Län-
dern auf einer bilateralen oder plurilateralen Ebene (EFTA). 
Ausserdem wurden die Bereiche, die vorwiegend in die Kom-
petenz der Kantone fallen, sowie Massnahmen, die die Krite-
rien für die Zugehörigkeit zum Wachstumspaket nicht völlig 
erfüllten oder die ohne neue gesetzgeberische Massnahmen 
umgesetzt werden konnten, vom Wachstumspaket ausge-
nommen. Dies ist zum Beispiel bei Infrastrukturprojekten der 
Fall, die nicht immer einer wirtschaftlichen Rentabilitätsstudie 
unterzogen wurden, beim Vollzug des Kartellgesetzes, beim 
Impulsprogramm des Bundes für Krippenplätze, bei der Zent-
ralisierung der Finanzmarktaufsicht, bei der Reform der Bürg-
schaftsagenturen oder auch bei der Reform des Mietrechts, 
für die Verhandlungen zwischen den Mietern und den Eigen-
tümern notwendig waren, bevor der Bundesrat die entspre-
chende Verordnung am 28. November 2007 anpassen und 
das BWO mit der Ausarbeitung einer Gesetzesänderung be-
auftragen konnte.  
 
 

Die jährliche Über-
prüfung des Wirt-
schafts-programmes 
des Bundesrates 
 

Die IdA Wachstum wurde beauftragt, die verschiedenen 
Massnahmen des Wachstumspakets sowie das Paket als 
ganzes zu überprüfen. In den verschiedenen Berichten hat sie 
sich zunächst auf die Frage der Fristen konzentriert, d.h. ob 
die zuständigen Ämter in der Lage waren, ihre Verpflichtun-
gen einzuhalten. Auf der Grundlage einer qualitativen Ab-
schätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Massnah-
me, hatte sie nachher zu untersuchen, ob das durch die 
Massnahme realisierbare wirtschaftliche Potenzial so weit wie 
möglich erreicht wurde. Die Abweichungen von den Zielen 
hinsichtlich Fristen und Potenzial waren dem Bundesrat jähr-
lich zu berichten. Die folgenden Absätze beschreiben den 
Stand der Umsetzung des Wachstumspakets des Bundesra-
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tes im Februar 2008. Dies ist somit die aktuellste Evaluation 
dieses Wirtschaftsprogramms, jedoch muss präzisiert werden, 
dass sie durch das EVD vorgenommen wird, da die IdA 
Wachstum 2007 am Ende ihres Mandates aufgelöst wurde. 
Ausserdem werden drei weitere wachstumsrelevante Mass-
nahmen zwischen 2002 und 2007 (Umsetzung der Personen-
freizügigkeit, Vollzug des Kartellgesetzes, Neuer Finanzaus-
gleich), die aus terminlichen Gründen nicht ins Wachstumspa-
ket aufgenommen werden konnten, ebenfalls beurteilt.  
 
Nachfolgend werden wir über die Umsetzung jeder einzelnen 
Massnahme berichten, bevor wir eine Bilanz zur Umsetzung 
des Wachstumspakets vom Februar 2004 ziehen werden. 
 

 
Abschnitt 2 : Evaluation der einzelnen Massnahmen des Wachstumspakets I 
 
Massnahme 1: Revi-
sion des Binnen-
marktgesetzes 
 

Das Parlament hat am 16. Dezember 2005 die Revision des 
Binnenmarktgesetzes termingerecht verabschiedet und hat 
dabei den ursprünglichen Entwurf ergänzt (Vergabe von Kon-
zessionen), ohne seine wirtschaftlichen Auswirkungen zu 
vermindern. Die Revision ist am 1. Juli 2006 in Kraft getreten. 
Ihr Ziel war, für alle Unternehmen die Niederlassungsfreiheit 
in allen Kantonen zu gewährleisten. Gemessen an den ur-
sprünglichen Zielen kann die Massnahme somit als vollstän-
dig erfüllt betrachtet werden. Der Vollzug wird durch die Wett-
bewerbskommission gewährleistet. Bis heute wurden zwei 
Fälle vor das Bundesgericht gebracht, dessen Urteil noch 
aussteht. In vielen anderen Fällen konnte die Wettbewerbs-
kommission die beteiligten Parteien beraten, so dass ein 
Marktzugang in Übereinstimmung mit dem Gesetz gewähr-
leistet werden konnte. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Revision sind somit zwar relativ bescheiden, aber insofern 
von Bedeutung, als sie dem Binnenmarkt einen konkreten 
Gehalt gibt. 
 

Massnahme 2: Revi-
sion des Bundesge-
setzes über das öf-
fentliche Beschaf-
fungswesen 
 

Die Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Be-
schaffungswesen weist eine beträchtliche Verzögerung auf. 
Sowohl die Verhandlungen bei der WTO als auch eine Ver-
einbarung mit den Kantonen waren schwieriger als erwartet. 
Weiter ist Ende 2007 noch nicht einmal die neue Version der 
Plattform Simap in Betrieb, obwohl sie ein Kernstück des Pro-
jekts darstellt. Die Reform ist somit nicht fortgeschritten. Es 
handelt sich ganz klar um eine Pendenz des Wachstumspa-
kets, die während der nächsten Legislaturperiode abge-
schlossen werden muss. Angesichts des Umfangs der Be-
schaffungsmärkte, der Hindernisse für ihre Entwicklung sowie
der erwarteten Effizienzgewinne sind die wirtschaftlichen 
Auswirkungen dieser Verspätung als bedeutend zu betrach-
ten. 
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Massnahme 3: Wett-
bewerbs-orientierte 
KVG-Revision 
 

Der Bundesrat hat die verschiedenen Botschaften zu dieser 
Revision 2004 fristgerecht dem Parlament unterbreitet. Aller-
dings sind die Schwierigkeiten dieser Reformen nicht zu un-
terschätzen, beinhalten sie doch heikle gesellschaftspolitische 
Entscheide. Die Komplexität des Gebiets, die hohen Erwar-
tungen der Schweizer, die Stärke und die Anzahl der Interes-
sengruppen komplizieren die Aufgabe des Parlaments in ho-
hem Masse. Letzteres konnte rasch die dringlichen Mass-
nahmen verabschieden, sowie die sozialen Massnahmen für 
die Prämienreduktionen. Doch der Kern der Vorlagen, d.h. die 
Spitalfinanzierung, der Risikoausgleich, die Schaffung eines 
Binnenmarktes für Gesundheitsleistungen, die Pflegefinanzie-
rung und die Aufhebung des Vertragszwangs war mit zahlrei-
chen Widerständen konfrontiert. Trotz dieser Widerstände hat 
das Parlament am 20. Dezember 2007 die Reform der Spital-
finanzierung und zugleich diejenige des Risikoausgleichs an-
genommen. Es handelt sich hier um eine wesentliche Zwi-
schenstufe im Übergang zu einem effizienten Gesundheits-
system für die Schweiz, das von einem offenen Binnenmakrt 
geprägt ist. Am 1. Juni 2008 wird die Schweizer Bevölkerung 
ausserdem die Gelegenheit haben, sich zum Gegenvorschlag 
des Parlaments zur SVP-Initiative "für eine Senkung der 
Krankenkassenprämien" zu äussern. Dieser Gegenvorschlag 
enthält eine grundsätzliche Zustimmung zur Vertragsfreiheit. 
Die weiteren Reformen werden nach wie vor diskutiert. 
 
Angesichts der politischen Schwierigkeiten, was Fristen und 
Inhalte der Reform betrifft, ergriff das EDI selbständig oder in 
Absprache mit dem Bundesrat eine Reihe von Massnahmen, 
um die Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen. Diese 
haben ihre Früchte getragen. Die Verspätungen waren trotz-
dem sehr kostspielig, da das Gleichgewicht zwischen den 
Generationen durch die Gesundheitskosten stark belastet 
wird und da ein Umbau der Wirtschaftsstrukturen im Gesund-
heitswesen sehr schwierig ist.   
 

Massnahme 4: 
Stromversorgungs-
gesetz 
 

Infolge der Ablehnung des Elektrizitätsmarktgesetzes durch 
die Schweizer Bevölkerung am 22. September 2002 und des 
Entscheids des Bundesgerichts vom 17. Juni 2003, welcher 
den Zugang zum Netzwerk Dritten gestützt auf das Kartellge-
setz erlaubt, drängte sich eine neue Regelung des Schweizer 
Strommarktes auf. Am 23. März 2007 verabschiedete das 
Parlament diese Reform. Die meisten Bestimmungen des 
StromVG und der Stromverordnung sind Anfang 2008 in Kraft 
getreten. Die Marktöffnung für die Grosskunden wird am 1. 
Januar 2009 abgeschlossen sein. Die IdA Wachstum war der 
Ansicht, dass die Öffnung des Strommarktes in zwei Schritten 
nicht optimal für das Wachstum ist, da sie eine Verzerrung der 
Konkurrenz hervorruft. Die wirtschaftlichen Folgen der Ver-
spätungen bei der Verabschiedung des Gesetzes und beim 
Öffnungsgrad könnten spürbar sein, werden jedoch langfristig 
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verschwinden. In Zukunft wird für die Wettbewerbsfähigkeit 
dieses Sektors wichtig sein, welche Antworten die Politik auf 
die Umweltprobleme und in Sachen Versorgungssicherheit 
finden wird.  
 

Massnahme 5: Ag-
rarpolitik 2011 
 

Die AP 2011 und ihre Vollzugsverordnungen sind wie geplant 
per 1. Januar 2008 in Kraft getreten. Das Schlüsselelement 
der Reform ist die Umlagerung der für die Marktstützung und 
Exportbeihilfen vorgesehenen Mittel in Direktzahlungen. Das 
Parlament hat allerdings dem Projekt gewisse wesentliche 
Elemente entnommen, insbesondere beim bauerlichen Bo-
denrecht, welche die langfristige internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der landwirtschaftlichen Unternehmen gestützt hät-
ten. Daher dürfte der Einfluss dieser neuen Politik auf das 
Wachstum begrenzt bleiben. Parallel dazu setzt sich die inter-
nationale Öffnung des Agrarsektors fort, wie die Verhandlun-
gen der Doha-Runde, die dem Handel mit Agrargütern ge-
widmeten Kapitel in den bilateralen Freihandelsabkommen 
und die laufenden Verhandlungen zur Bestimmung der neuen 
Konturen der gemeinsamen Agrarpolitik in der EU zeigen. Die 
Auswirkungen der neuen Agrarpolitik dürften sich bis 2011 
konkretisiert haben, während das zentrale Element der AP 
2007, die Aufhebung der Milchkontingentierung, in Kraft ge-
setzt wurde und bis 2009 umgesetzt sein sollte.  
 

Massnahme 6: Be-
richt zur 
Dienstleistungs-
liberalisierung in der 
Schweiz im Vergleich 
zur EU 
 

Nachdem ein Dienstleistungsabkommen aus den Bilateralen II 
ausgeklammert wurde, erschien es notwendig, das Thema 
der Dienstleistungsliberalisierung vertieft wissenschaftlich zu 
untersuchen. Der Bundesrat hat den entsprechenden Bericht 
des SECO am 2. Dezember 2005 zur Kenntnis genommen. 
Der Bericht schliesst, dass die Liberalisierung des Dienstleis-
tungssektors innerhalb der Schweiz den massgebenden posi-
tiven Effekt ergibt, dass darüber hinaus die grenzüberschrei-
tende Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs mit der EU 
aber eine willkommene Verstärkung der internen Reformen 
bringt. Die gesamten Auswirkungen der Liberalisierungen 
könnten sich auf 2% des BIP der Schweiz belaufen, wenn die 
besten Praktiken, die zurzeit in der EU gelten, so bald wie 
möglich in der Schweiz übernommen würden. 
 
Probleme wurden in verschiedenen Sektoren hervorgehoben, 
so im Distributionssektor (Importschranken, Parallelimporte, 
Baurecht, Raumplanung usw.), bei den Versicherungen 
(Mangel an internationaler Öffnung), bei den kantonal regle-
mentierten Berufen (mögliche Liberalisierung für die Notare 
usw.), im Gesundheitswesen (Fehlen eines wettbewerblichen 
Binnenmarktes) und im Bildungssektor (beträchtlicher Rück-
stand bei der Verselbständigung der Schulen; fehlende Aus-
weitung der Wahlmöglichkeiten der Haushalte innerhalb des 
öffentlichen Bildungssystems). Entsprechende Schritte sollten 
in kommende Reformen in diesen Sektoren integriert werden. 
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Seit der Veröffentlichung des Dienstleistungsberichts des 
SECO wurden Fortschritte im Telekommunikationsbereich 
(Entbündelung der letzten Meile), bei der Post (Öffnung für die 
Konkurrenz bei Sendungen ab 100g (bald 50g)), in der 
Stromversorgung und beim Luftverkehr (laufende Verhand-
lungen mit der EU) gemacht, während die Bahnreform vom 
Parlament verschoben wurde. Allerdings dürften all diese 
Teilmassnahmen im Bereich der öffentlichen Infrastrukturen 
zusammengenommen das realisierbare Potenzial nicht er-
schöpfen. Im genannten Sinn sollten die Reformen deshalb 
während der nächsten Legislatur fortgesetzt werden, auch 
damit der Rückstand gegenüber der EU sobald wie möglich 
aufgeholt werden kann. Der Dienstleistungsbericht ist somit 
immer noch als in der Umsetzungsphase stehend zu betrach-
ten, auch wenn zunächst für die Umsetzung keine präzisen 
Fristen festgelegt wurden. Im Hinblick auf das ursprüngliche 
Ziel, das die Unterbreitung eines Berichts forderte, kann die 
Massnahme indes als realisiert betrachtet werden. 
 

Massnahme 7: Aus-
weitung der Perso-
nen-freizügigkeit auf 
die EU-Beitrittsländer
 

Am 25. September 2005 hat die Schweizer Bevölkerung mit 
einer Mehrheit von 56% die Ausweitung der Personenfreizü-
gigkeit auf die EU-Beitrittsländer gutgeheissen. Diese Mass-
nahme des Wachstumspakets wurde als erste vollständig rea-
lisiert, auch wenn die Schutzklausel bis 2014 in Kraft bleibt. 
Die Zustimmung der Bevölkerung muss allerdings 2009 bes-
tätigt werden. Die erfasste Zuwanderung und Abwanderung 
entspricht weitgehend den moderaten Szenarien von 19991

und nicht damals geäusserten Befürchtungen. Es ist deshalb 
auch keine starke Zuwanderung aus den 10 neuen EU-
Mitgliedstaaten zu erwarten.  
 

Massnahme 18: Re-
vision des Bundes-
gesetzes über die 
technischen Han-
delshemmnisse 
 

Der Bundesrat hat am 4. Juli 2007 vom positiven Ergebnis der 
Vernehmlassung zur Teilrevision des Bundesgesetzes über 
die technischen Handelshemmnisse Kenntnis genommen. Die 
entsprechende Botschaft wird zurzeit verfasst.  
 
Als ein Schritt auf diesem Weg hat der Bundesrat am 31. Ok-
tober 2007 nach einer ausführlichen Analyse, in der das 
Schweizer Recht im Bereich der Produktregulierung mit dem 
europäischen Recht verglichen wurde, beschlossen, weitge-
hend auf regulatorische Besonderheiten der Schweiz zu ver-
zichten. Die Departemente wurden beauftragt, dem Bundesrat 
2008 die entsprechenden Regulierungsänderungen zu unter-
breiten. Ein Bericht zu dieser Frage ist auf der Website des 
SECO verfügbar. 2 

                                                 
1 "Integration und Arbeitsmarkt, Auswirkungen einer Annäherung der Schweiz an die Europäische Union", 
Thomas Straubhaar, BWA Schriftenreihe, Wirtschaftswissenschaftliche Untersuchung zum Integrationsbericht 
1999, 1999. Die Zuwanderungsszenarien für die anderen osteuropäischen Länder erscheinen als zunehmend 
überholt. 
2 http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=de&msg-id=15377  
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Massnahme 8: Un-
ternehmens-
steuerreform II 

Die Unternehmenssteuerreform wurde von beiden Räten am 
19. März 2007 gutgeheissen. Die Bevölkerung hat das Refe-
rendum gegen das Gesetz am 24. Februar 2008 abgelehnt. 
Somit kann das Gesetz per 1. Januar 2009 in Kraft treten. 
Das Parlament hat das ursprüngliche Projekt noch ausgebaut, 
so dass die Reform als erfolgreich abgeschlossen betrachtet 
werden kann. Der Zweck der Vorlage bestand in erster Linie 
darin, die Doppelbesteuerung der Dividenden für die Unter-
nehmer zu reduzieren und zu vermeiden, dass steuerliche 
Hindernisse der Reorganisation von Unternehmen entgegen-
stehen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dürften beträchtlich 
sein (300'000 betroffene KMU, 2 Millionen Arbeitsplätze) und 
das Vorhaben dürfte zur Erneuerung des Wirtschaftsgefüges 
in der Schweiz beitragen. Allerdings stellt die IdA Wachstum 
fest, dass das Problem der Finanzierungsneutralität weiterhin 
ungelöst ist. Insbesondere könnte aber die weitere Verschär-
fung der Konkurrenz bei Unternehmensansiedlungen nach 
einer Fortsetzung der Steuerreformen verlangen.  
 

Massnahme 9: Prü-
fung einer Revision 
des MWST-Gesetzes 
 

Der Bericht "10 Jahre Mehrwertsteuer" wurde vom Bundesrat 
am 26. Januar 2005 fristgerecht gutgeheissen. Ohne eine To-
talrevision der MWST abzuwarten sind 2006 verschiedene 
Praxisänderungen zur Vereinfachung des unternehmerischen 
Alltags in Kraft getreten  und wurden in einer zweiten Phase 
Anfang 2007 fortgesetzt. Hinzu kommt eine Revision der Ver-
ordnung (MWSTGV). Gemessen an den in einer Legislatur 
erreichbaren Zielen hat die IdA Wachstum die Massnahme 
als realisiert betrachtet.  
 
Parallel hat das Projekt "Zuwachs", eine departementsü-
bergreifende Initiative der EFV, der ESTV und  des SECO die 
Prüfung der wirtschaftlichen Auswirkungen einer allfälligen 
Totalreform der MWST fortgesetzt. Aus diesen Studien geht 
hervor, dass die Anwendung eines Einheitssatzes, der für 
möglichst viele Wirtschaftszweige gilt, das Wachstum fördern 
und zugleich die administrativen Kosten für die Unternehmen 
und den Staat senken würde. Die sozialen Auswirkungen ei-
ner solchen Reform auf die Familien und benachteiligten 
Haushalte könnten durch andere dem Bund zur Verfügung 
stehende Instrumente kompensiert werden, ohne die öffentli-
chen Finanzen allzu sehr zu belasten. Gestützt auf die Ergeb-
nisse der am 15. Januar 2007 leröffneten Vernehmlassung 
hat der Bundesrat am 16. Januar 2008 beschlossen, dem 
Parlament eine Botschaft zu unterbreiten, die in diese Rich-
tung geht. Diese Vorlage kann als Massnahme in Verbindung 
mit dem Bericht "10 Jahre Mehrwertsteuer" angesehen wer-
den. Falls sie angenommen wird, dürften die Auswirkungen 
auf das Wirtschaftswachstum beträchtlich sein. 
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Massnahme 10: Ein-
dämmung des 
Wachstums der 
Staatsquote 
 

Die Steuerung der öffentlichen Ausgaben war Gegenstand 
mehrerer gestaffelter Massnahmen. Um den Anforderungen 
der Schuldenbremse zu entsprechen, wurden die Entlas-
tungsprogramme 2003 und 2004 sowie ein Aufgabenver-
zichtsprogramm umgesetzt, welche Auswirkungen bis 2008 
haben werden. Dem Ziel der Eindämmung der Ausgabenquo-
te des Bundes (die 2007 auf 10.65% zurückgegangen ist) und 
dem Ziel der Beseitigung des strukturellen Defizits wurde so-
mit vollständig innerhalb der Fristen entsprochen. Die Glaub-
würdigkeit der Schuldenbremse hat seit ihrer Einführung lau-
fend zugenommen. So ist das Parlament dem Bundesrat beim 
Budget 2008, obwohl es um das Vorliegen eines Haushalts-
überschusses wusste, weitgehend gefolgt.  
 
Die dringliche Umsetzung von Haushaltsmassnahmen hat 
jedoch auch Fragen zur langfristigen Nachhaltigkeit der öffent-
lichen Finanzen und zur mittelfristigen Struktur der öffentli-
chen Ausgaben aufgeworfen, die noch nicht gelöst sind (siehe 
Teil II, Kapitel 3.a zur Effizienz des Staates).  Zur Bewältigung 
dieser beiden Herausforderungen hat das EFD mit der Ent-
wicklung zweier Instrumente begonnen. Einerseits initiierte es 
eine Überprüfung der Aufgaben durch den Bundesrat, die sich 
auf ein sog. Aufgabenportfolio abstützt, mittels dem beurteilt 
wird, welche Auf- und Ausgaben für das Erreichen der wich-
tigsten Ziele des Staates prioritär sind. Die Ergebnisse dieses 
Vorgehens sind bereits weit fortgeschritten, jedoch musste 
bisher der Bereich der Sozialausgaben ausgelassen werden, 
welche eine Dynamik aufweisen, die nur längerfristig in den 
Griff zu bekommen ist. Andererseits wird das EFD im Mai 
2008 einen ersten Bericht über die Langfrsitperspektiven der 
öffentlichen Finanzen der Schweiz veröffentlichen. Diese Ar-
beiten bilden eine  Grundlage für Entwicklungsszenarien, die 
dem Parlament im Anhang an den Legislaturfinanzplan unter-
breiteten wurden. Wenn diese Instrumente wirken und den 
Reformen während der nächsten Legislatur eine Richtung 
geben, könnten sie wesentliche Auswirkungen auf das Wirt-
schaftswachstum haben. 
 

Massnahme 11: Ab-
bau der administrati-
ven Belastung der 
Unternehmen 
 

Der Bericht "Vereinfachung des unternehmerischen Alltags" 
wurde am 18. Januar 2006 vom Bundesrat verabschiedet und 
die diesbezügliche Botschaft am 8. Dezember 2006 an die 
eidgenössischen Räte gesandt, welche die 5 vorgeschlage-
nen Gesetzesrevisionen sowie die Revision des Arbeitsgeset-
zes  am 5. Dezember 2007 angenommen haben. Das Projekt 
wurde nicht nur innerhalb der Fristen realisiert, sondern es hat 
die ursprünglichen Ziele übertroffen, indem im Laufe der Zeit 
weitere Vorschläge dazugekommen sind, so dass es sich 
nicht auf die fünf Gesetzesänderungen beschränkt. Auch 75 
Verordnungen sind oder werden angepasst. Diese Vorhaben 
zur Verringerung der Regelungsdichte sollten 2008 abge-
schlossen werden, mit Ausnahme der Verordnungänderungen 
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im Strassentransport und der definitiven Aufhebung der 
Milchkontingentierung, die  2009 erfolgen werden. 
 
Die wirtschaftlichen Auswirkungen sollten sich auf mehrere 
hundert Millionen Franken belaufen, von denen ein grosser 
Teil aus E-Government-Lösungen resultiert, und hier insbe-
sondere aus der elektronischen Übertragung der Lohndaten. 
Die Steigerung des Anreizes  zur Aufnahme einer unterneh-
merischen Tätigkeit kommt noch zu diesen Auswirkungen da-
zu, was zwar nicht abschätzbar, aber bei weitem nicht zu ver-
nachlässigen ist. Schliesslich ist festzuhalten, dass die admi-
nistrative Entlastung eine permanente Aufgabe des Staates 
ist und dass die Anstrengungen in diesem Bereich weiterge-
hen werden. Auch die nationale E-Government-Strategie ist in 
diesem Rahmen zu sehen. 
 
Neben den erzielten Erfolgen bleiben allerdings die  Erneue-
rung der Plattform Simap für das öffentliche Beschaffungswe-
sen und die Verfahren im kantonalen Baurecht als Probleme 
bestehen.  
 

Massnahme 12: 
Massnahmenpaket 
zu Gunsten der Ar-
beitsmarkt-
beteiligung älterer 
Arbeitnehmer(innen) 
 

Der Bericht zu den Rahmenbedingungen, welche die Ar-
beitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmer(innen) beeinflus-
sen, wurde vom Bundesrat fristgerecht gutgeheissen. Daraus 
gehen mehrere Gesetzesänderungen hervor, die das Bun-
desgesetz über die berufliche Vorsorge, die 11. AHV-
Revision, das Arbeitslosenversicherungsgesetz und das Bun-
despersonalgesetz betreffen und die alle in der Legislaturpe-
riode 2008-2011 geprüft werden. So wurde die Botschaft zur 
Strukturreform in der beruflichen Vorsorge am 15. Juni 2007 
vom Bundesrat verabschiedet und die Botschaft zur Teilrevi-
sion des Arbeitslosenversicherungsgesetzes am 14. Dezem-
ber 2007 dem Parlament unterbreitet.  Die 11. AHV-Revision 
sollte trotz allem eine zentrale Rolle spielen, um den erstreb-
ten Nutzen hinsichtlich der Arbeitsmarktbeteiligung älterer 
Arbeitnehmer(innen) zu bringen, dies dank der zunehmenden 
Flexibilisierung und einer Reduktion der negativen Anreize für 
die Erwerbstätigkeit nach dem 65. Altersjahr. Für eine Beurtei-
lung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Reform ist es 
noch zu früh, jedoch ist davon auszugehen, dass das Ge-
samtpotenzial über 1% des BIP beträgt. Dagegen ist bereits 
festzuhalten, dass die Lancierung eines Gesundheitspräventi-
onsprogramms für ältere Arbeitnehmer(innen), obwohl es im 
Ausland seine Effizienz bewiesen hat, in der Schweiz noch 
keine geeignete Finanzierung finden konnte. Die Zukunft die-
ser Massnahme bleibt damit ungewiss. 
 

Massnahme 13:  
5. IVG-Revision 
 

Die 5. IVG-Revision wurde am 17. Juni 2007 von 59% der 
Bevölkerung gutgeheissen. Da das Inkrafttreten per 1. Januar 
2008 festgelegt wurde, kann die Reform als realisiert betrach-
tet werden. Die Verspätung gegenüber dem ursprünglichen 
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Zeitplan war beträchtlich, es ist jedoch unklar, ob sich dadurch 
bedeutende wirtschaftliche Kosten ergeben haben, da die An-
zahl der neuen Renten zwischen 2002 und 2007 um 45% zu-
rückgegangen ist, was eine Stabilisierung der Anzahl Invali-
den im Jahr 2007 ermöglicht hat. Eine gute Konjunktur, aber 
auch ein strikterer Vollzug sowie den Invaliditätsrisiken ange-
passte Prämien für die berufliche Vorsorge (was Anreize für 
die Unternehmen geschaffen hat, mehr für die Prävention zu 
tun) erklären dieses Ergebnis. Dies vermindert jedoch nicht 
die Notwendigkeit der Revision, die sich mehr auf strukturelle 
Aspekte konzentriert, wie zum Beispiel die Integration von 
jungen Leuten in den Arbeitsmarkt oder von Personen, die 
vorübergehende psychische Probleme aufweisen, die bis vor 
kurzem zu einer lebenslänglichen Rente führen konnten. Un-
ter diesen Umständen sollten die Auswirkungen der Reform 
für die Wirtschaft trotzdem bedeutend sein, mit der Möglich-
keit einer beträchtlichen strukturellen Reduktion der Invaliden-
zahlen. Dies ist auch für die langfristige Nachhaltigkeit der 
öffentlichen Finanzen im Rahmen einer alternden Gesell-
schaft von Bedeutung. Allerdings ist das Problem der Finan-
zierung immer noch nicht geregelt. 
 

Massnahme 19: Re-
form der Ehepaar-
besteuerung 
 

Die dringenden Massnahmen zur Aufhebung der steuerlichen 
Benachteiligung der Ehepaare wurden vom Parlament in der 
Herbstsession 2006 verabschiedet. Das Inkrafttreten wurde 
auf den 1. Januar 2008 festgelegt. Die Massnahme kann so-
mit als innerhalb der ursprünglich festgelegten Frist vollstän-
dig realisiert betrachtet werden. Ausserdem wird das Parla-
ment die Gelegenheit haben, sich anhand mehrerer Optionen 
zu einem Systemwechsel bei der Familienbesteuerung zu 
äussern. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sollten spürbar 
sein, da die erneute Beteiligung der nicht erwerbstätigen Ehe-
partner am Arbeitsmarkt gefördert wird. Auch könnten die 
Teilzeitbeschäftigten ihr Stundenpensum erhöhen.  
 
Wie auch immer der politische Entscheid auf Bundesebene 
ausfällt, wird es sich trotzdem nur um eine partielle Lösung 
handeln, da in vielen Kantonen die Krippengebühren mit dem 
Einkommen der Haushalte verknüpft sind. Betrachtet man 
nämlich alle Zahlungen, die zwischen öffentlichen Einrichtun-
gen und und ärmeren Haushalten stattfinden, sind an ver-
schiedenen Orten in der Schweiz Grenzsteuersätze über 
100%  zu beobachten.  
 

Massnahme 14: Prü-
fung der Notwendig-
keit einer Stärkung 
der Tertiärbildung 

Zwei Berichte wurden veröffentlicht3, deren Folgerungen in 
drei Botschaften berücksichtigt werden. Die erste Botschaft, 
Bildung, Forschung und Innovation (BFI), wurde am 24. Janu-
ar 2007 dem Parlament unterbreitet und am 5. Oktober 2007 

                                                 
3 "La Suisse dans une économie globalisée de la connaissance", D. Foray & S. Lhuillery, EPFL, 2005, 
sowie ein gemeinsames Arbeitsdokument SBF/BBT.  
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 verabschiedet. Die zweite Botschaft betrifft die Schweizer 
Hochschullandschaft und legt die Betonung auf die Steuerung 
des Systems.  Die dritte Botschaft wird einige gezielte Mass-
nahmen zur Erhöhung der Beteiligung gewisser sozialer 
Gruppen und gewisser Ausbildungsrichtungen an der Tertiär-
bildung erörtern. Die Massnahme kann somit als vollständig 
realisiert betrachtet werden.  
 

Massnahme 15: Prü-
fung der Rolle des 
Bundes in der be-
rufsorientierten Wei-
terbildung 
 

Mit Einwilligung des Bundesrates hat das BBT am 21. De-
zember 2006 fristgerecht einen Bericht über die Weiterbildung 
veröffentlicht. Dieser Bericht stellt einige Ansätze für mögliche 
Verbesserungen der Effizienz des Weiterbildungsmarktes vor, 
er ermöglicht jedoch nicht die Beantwortung von Fragen wie 
derjenigen nach der optimalen Finanzierung der Weiterbil-
dung insbesondere durch die öffentliche Hand oder nach dem 
Zusammenhang zwischen der Weiterbildung und dem Wachs-
tum. Hier besteht also noch eine Pendenz des Wachstumspa-
kets. Eine Botschaft über ein Weiterbildungsgesetz ist ge-
mäss Entscheid des Bundesrates vom 30. Januar 2008 in der 
Legislatur 2008-2011 geplant.  
 

Massnahme 16: Cor-
porate Governance 
 

Diese Massnahme enthält mehrere Elemente. Die Transpa-
renz der Entschädigungen von Verwaltungsrat und Geschäfts-
leitung wurde vom Parlament am 7. Oktober 2005 gutgeheis-
sen und trat am 1. Januar 2007 in Kraft. Die Revision des Re-
visionsrecht, wurde am 16. Dezember 2005 vom Parlament 
verabschiedet und wird 2008 in Kraft treten. Die Botschaft zur 
Revision des Aktien- und Rechnungslegungsrechts wurde am 
21. Dezember 2007 dem Parlament unterbreitet. So erfolgten 
alle Reformen innerhalb der geplanten Fristen. Das Parlament 
hat sich allerdings nur für eine beschränkte Transparenz der 
Entschädigungen der Geschäftsleitung entschieden. Trotz 
dieser Abweichung sollte die Reform einen grossen Teil der 
angestrebten wirtschaftlichen Gewinne bringen, indem bei-
spielsweise die Moral-Hazard-Probleme ("self dealing"), deren 
genaue Bezifferung jeweils schwierig ist, reduziert werden 
sollten. 
 
Diese Reformen sollten fortgesetzt werden, um die miss-
bräuchliche Ausnutzung von Gesetzeslücken durch versierte 
Investoren zu unterbinden und um so die Glaubwürdigkeit des 
kapitalistischen Systems hoch zu halten.  
 

Massnahme 17: Ver-
besserung der wirt-
schaftsrechtlichen 
Rahmenbedingungen 
 

Diese Reform besteht aus mehreren recht unterschiedlichen 
Teilen. Das Haager Trustübereinkommen wurde vom Parla-
ment am 12.12.2007 ratifiziert. Die Botschaft zur Aufhebung 
der Lex Koller wurde am 4. Juli 2007 dem Parlament unter-
breitet (das diese zwischenzeitlich zur Überarbeitung zurück-
wies). Am 27. Juni 2007 konnte das Parlament auch von der 
Botschaft zur Revision des Immobiliarsachen- und Grund-
buchrechts Kenntnis nehmen.   
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Im Bereich des Patentrechts hat der Bundesrat am 
7. Dezember 2007 die Botschaften zu einem Patentgerichts-
gesetz sowie zu einem Patentanwaltsgesetz und am 21. De-
zember die ergänzende Botschaft zur Änderung des Patent-
gesetzes verabschiedet. Der Grundsatz der nationalen Er-
schöpfung soll beibehalten werden, um hohe Anreize für die 
Forschung zu gewährleisten. Die Änderung des Patentgeset-
zes im Bereich der biotechnologischen Erfindungen wurde 
vom Parlament am 11. Juni 2007 verabschiedet. Zu erwähnen 
ist auch, dass das revidierte Europäische Patentübereinkom-
men, das die Schweiz ratifiziert hat, am 1. Mai 2008 in Kraft 
treten wird. Diese Änderungen im Patentrecht sind das wich-
tigste Element der Massnahme 17 für das Wachstum.  
 

Weitere  relevante 
Massnahmen: Voll-
zug des Kartellgeset-
zes  
 

Wenn man die Wirtschaftsentwicklung zwischen 2002 und 
2007 betrachtet, lässt sich feststellen, dass der Vollzug des 
Kartellgesetzes, das im April 2005 vollständig in Kraft getreten 
ist, begonnen hat, das Verhalten der Wirtschaftsteilnehmer zu 
beeinflussen. Langfristig könnte damit die preisliche Konkur-
renzfähigkeit der Schweizer Wirtschaft gestärkt worden sein. 
Das neue Gesetz ermöglicht nicht nur die Bekämpfung von 
Kartellvereinbarungen und des Missbrauchs dominierender 
Marktstellungen, sondern auch von gewissen vertikalen Abre-
den durch direkte Sanktionen und eine Kronzeugenregelung. 
Es ist allerdings in einem grösseren Zusammenhang zu ver-
stehen, nämlich dem Ziel, die hohen Preise in der Schweiz zu 
bekämpfen, indem die tarifären und nicht-tarifären Handels-
schranken gesenkt werden, der Binnenmarkt gestärkt wird 
und der Wettbewerb selbst in den halbstaatlichen Sektoren 
und/oder in solchen, wo ein natürliches Monopol vorliegt ge-
fördert wird. Dies setzt häufig technische Entscheide voraus, 
die im Endeffekt jedoch für das Wirtschaftswachstum ent-
scheidend sind. 
 

Weitere relevante 
Massnahmen: Die 
Umsetzung der Per-
sonenfreizügigkeit 
und der Bilateralen I 
 

Die Massnahme, die zwischen 2002 und 2007 das Wachstum 
bei weitem am meisten gefördert hat, ist die Umsetzung der 
Personenfreizügigkeit, die ab Juni 2002 gestaffelt in Kraft ge-
treten ist. Sie hat nicht nur die Kompensation des Mangels an 
gewissen Qualifikationen in der Schweiz und eine nicht-
inflationäre wirtschaftliche Expansion in einer Phase des kon-
junkturellen Aufschwungs ermöglicht, sondern sie hat auch 
zur Reduktion der Innovationshindernisse, zur Gewährleistung 
des Zugangs zu den ausländischen Märkten und zur Bele-
bung des Wettbewerbs auf dem Binnenmarkt beigetragen. 
Diese letzten Folgen, die sekundär scheinen mögen, werden 
langfristige Auswirkungen auf den Wohlstand der Ansässigen 
haben. Im übrigen hat sich die Personenfreizügigkeit im Ein-
klang mit den Erwartungen hinsichtlich des Umfangs der er-
warteten Zuwanderung und der sozialen Folgen gehalten, 
unter anderem dank dem hohen Niveau der beruflichen Quali-
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fikationen der neuen Zuwanderer. Dieser Faktor sollte bei der 
Konzipierung der flankierenden Massnahmen Berücksichtiu-
guzng finden, damit sich diese nicht letztlich als kontraproduk-
tiv erweisen. Angesichts dieser Gegebenheiten wäre es für 
die schweizerische Wirtschaft ausgesprochen kostspielig, 
würde die Fortführung der Personenfreizügigkeit in Frage ge-
stellt, ganz abgesehen davon, dass die Bilateralen I sechs 
weitere Abkommen umfassen (Landwirtschaft, Verkehr, For-
schung, Statistik, öffentliche Beschaffungen, technische Han-
delsschranken), die Konsumenten wie Unternehmen glei-
chermassen nützen. 
 

Weitere relevante 
Massnahmen:  
Der neue Finanzaus-
gleich 
 

Die Reform des Finanzausgleichs konnte nicht ins Wachs-
tumspaket aufgenommen werden, da sie schon vor 2002 be-
gonnen wurde und da sie die Zustimmung der Kantone erfor-
dert. Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Entscheids, der 
von 64% der Bevölkerung am 28. November 2004 gutgeheis-
sen wurde, dessen Vollzugsgesetze 2006 und 2007 gemäss 
den ursprünglichen Zielen und fristgerecht die Hürde des Par-
laments genommen haben, und der bis Ende 2008 durch 
Bund und Kantone vollständig umgesetzt werden wird, ist 
nicht zu unterschätzen. Eines der hauptsächlichen Resultate 
der Reform wird eine beträchtliche Reduktion der Transfers 
zwischen den staatlichen Ebenen und eine erhöhte Übernah-
me von Verantwortung durch die einzelnen öffentlichen Kör-
perschaften. Die gesamten Effizienzgewinne sind als sehr 
bedeutend einzuschätzen; ausserdem handelt es sich um ein 
Paradebeispiel der Leistungsfähigkeit des Schweizer Födera-
lismus im institutionellen Sinn. 
 

 
 
Abschnitt 3 : Gesamtwürdigung des Wachstumspakets 2003-2007 
 
Insgesamt sehr posi-
tive Bilanz des 
Wachstumspakets  
 

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über den Stand 
der Umsetzung des Wachstumspakets des Bundesrates im 
März 2008. Aus ihr geht hervor, dass die Bilanz insgesamt 
sehr positiv ist, da nur zwei Massnahmen (das Bundesgesetz 
über das öffentliche Beschaffungswesen und gewisse Refor-
men im Bereich der Krankenversicherung) die Hürde des Par-
laments nicht geschafft haben, wie dies per Ende der Legisla-
tur geplant war. 

Verspätungen bei 
den Reformen sind 
häufig zu beobachten 

Auf der Grundlage dieser Daten kann das Wachstumspaket 
insgesamt analysiert werden. Hinsichtlich Einhaltung der Fris-
ten ist anzumerken, dass das Wirtschaftsprogramm insgesamt 
gut vorankommt. Dennoch sind bei einem Drittel der Refor-
men Verspätungen aufgetreten, diese waren jedoch meist 
nicht sehr bedeutend, ausser bei der Gesetzgebung über das 
öffentliche Beschaffungswesen und bei gewissen Reformen 
der Krankenversicherung. Die grössten Verspätungen waren 
auf die Komplexität der Projekte, die Referendumsdrohung 
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oder auf Schwierigkeiten bei der interinstitutionellen Koordina-
tion zurückzuführen. Wenn die Bundesverwaltung (in der Vor-
bereitungsphase) und der Bundesrat (in der Entscheidphase) 
ohne externe Einschränkungen handeln konnten, ergaben 
sich höchstens Verspätungen von ein paar Monaten.   

Sektorielle Reformen 
oder solche, die die 
Zustimmung der 
Kantone benötigen, 
sind am heikelsten 

Hinsichtlich des Kriteriums des Inhalts der Reformen haben 
nur drei Projekte die ursprünglichen Erwartungen nicht erfüllt: 
1. das Stromversorgungsgesetz (langsame Öffnung in zwei 
Etappen), 2. die Agrarpolitik (bäuerliches Bodenrecht), 3. die 
KVG-Revisionen (zum Beispiel Aufhebung des Vertrags-
zwangs).  
 
Es gab noch weitere Abweichungen, doch sind diese nicht als 
endgültig zu betrachten. Das Fehlen der Neutralität hinsicht-
lich der Finanzierungsquellen hätte die Unternehmenssteuer-
reform II stark erschwert und kann in einer zweiten Phase be-
handelt werden. Das Programm für die Gesundheitspräventi-
on älterer Arbeitnehmer(innen) wurde nicht aufgegeben und 
kann auch später noch realisiert werden. Die anderen festge-
stellten inhaltlichen Abweichungen  sind somit nicht von gros-
ser Bedeutung. 
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Übersichtstabelle zur Umsetzung des Wachstumspakets des Bundesrates  
(Stand März 2008) 
 
Massnahme Stand in den Institutionen Abweichung gegenüber den 

ursprünglichen Zielen 
 

1.  Binnenmarktgesetz 

 

Realisiert OK 

2.  Bundesgesetz über das öf-
fentliche Beschaffungswesen 

 

Redaktion der Vernehmlassungsunterlage Bedeutende Verspätung 

3.  Krankenversicherungs-
gesetz  

 

Spitalfinanzierung und Risikoausgleich:  
Referendumsfrist Dringende/soziale Massnahmen: 
Realisiert Andere wichtige Massnahmen: Parlament  
Vom BR abhängige Massnahmen: Realisiert 

Bedeutende Verspätung 

4.  Stromversorgungsgesetz 
 

Realisiert Leichte Verspätung, keine 
schnelle Liberalisierung für die 
KMU 

5.  Agrarpolitik 2011 
 

Realisiert Keine wesentliche Reform des 
bäuerlichen Bodenrechts 
 

6.  Dienstleistungsbericht 
 

Integration in die verschiedenen Reformen 
 

OK 

7.  Ausweitung der Personen-
freizügigkeit 

 

Realisiert OK 

8.  Unternehmensbesteuerung 
 

Realisiert Leichte Verspätung, keine Fi-
nanzierungsneutralität  
 

9.  MWST-Bericht 
 

Vereinfachung: Realisiert 
Ideale MWST: Redaktion der Botschaft 
 

OK 

10.  Strukturelles Defizit / 
Staatsquote 

 

Entlastungsprogramme: Realisiert 
Aufgabenportfolio: in Untersuchung 
 

OK 

11.  Administrative Entlastung 
 

Realisiert OK 

12.  Arbeitsmarktbeteiligung 
älterer Arbeitnehmer (Be-
richt) 

 

Bericht: Realisiert 
Massnahmen: 
Integration in die verschiedenen Reformen 

Massnahmen zu den Arbeitsbe-
dingungen und zur Gesundheit 
in Vorbereitung 

13.  Invalidenversicherung 
 

Realisiert Leichte Verspätung, ohne den 
Teil zur Finanzierung 
 

14.  Bericht über die Tertiärbil-
dung 

 

Veröffentlichung des Berichts, Botschaft Bil-
dung/Forschung/Innovation: Realisiert 

OK 

15.  Bericht über die Weiterbil-
dung 

 

Veröffentlichung des Berichts 
Gesetzesentwurf: in Untersuchung 

Mehrere Fragen sind noch zu 
studieren 

16.  Corporate Governance 
 

Reform Aktienrecht: Parlament 
Andere: Realisiert 
 

OK 

17.   Wirtschaftsrechtliche Rah-
menbedingungen 

 

Trust: Realisiert 
Lex Koller: Rückweisung 
Immobilien: Parlament 
Patente: Weitgehend realisiert, letzte Phase im  
Parlament 

OK 
Verspätung 
OK 
Leichte Verspätung 

18.  Revision des Bundesgesetzes 
über die technischen Han-
delshemmnisse 

 

Redaktion der Botschaft Leichte Verspätung 

19.  Reform der Ehepaarbesteue-
rung 

 

Sofortmassnahmen: Realisiert 
Systemwechsel: Nicht schlüssige Vernehmlassung  
 

OK 
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Das Parlament ist nur bei gewissen sektoriellen Reformen 
weniger weit gegangen als ursprünglich geplant war. Schwie-
rigkeiten bei sektoriellen Reformen sind von mehreren Län-
dern her bekannt, denn in diesen Fällen sind die möglichen 
Verlierer oft klar feststellbar und einflussreich, während die 
Nutzniesser der Reform, meist die Schweizer Haushalte und 
die ganze Wirtschaft, weniger gut organisiert sind und sich 
vielleicht gar nicht bewusst sind, was auf dem Spiel steht. Die 
Schweiz ist somit keine Ausnahme, was allerdings das Prob-
lem nicht verringert. Die Mechanismen, die dazu beitragen, 
dass sich das Allgemeininteresse durchsetzt, sollten deshalb 
weiter gestärkt werden.  So war zum Beispiel die Schaffung 
des Wachstumspakets ein hilfreiches  Instrument, da es Ein-
zelmassnahmen in einen Gesamtplan mit übergeordneter 
Zielsetzung einreihte. Es zeitigte so gewisse Wirkungen auf 
politische Entscheide und gewann damit auch selbst an 
Glaubwürdigkeit. 
 

Wachstumspaket 
sollte den Grossteil 
seiner Versprechun-
gen halten können 
 

Es bleibt zu prüfen, ob das Wachstumspaket des Bundesrates 
das Wachstum wirklich im erwarteten Mass beleben kann. 
Ohne eine auf ein Wirtschaftsmodell gestützte Untersuchung 
ist es schwierig, diese Frage präzise zu beantworten. Es 
scheint jedoch sicher, dass die meisten von der OECD 2003 
geschätzten wirtschaftlichen Gewinne (8% des BIP) in den 
nächsten zehn Jahren realisiert werden könnten, wenn die 
Reformen vollständig abgeschlossen werden. Massgebliche 
Fortschritte, welche sämtliche Wachstumsfaktoren beeinflus-
sen, wurden erzielt. Eine schlüssige Evaluation ist allerdings 
frühestens in vier Jahren möglich, da man den wachstumspoli-
tischen Massnahmen die Zeit lassen muss, sich praktisch 
auszuwirken. 
 

Die Kantone haben 
sich der Wachs-
tumspolitik ange-
schlossen  
 

Dass das Wachstumspakets in erster Linie den Bund 
betre4fen solte, war eine am Anfang des Programms getroffe-
ne Festlegung. Im Verlauf der Umsetzung erwies sich dann, 
dass die Kantone für viele Massnahmen des Wachstumspa-
kets I die Hauptansprechpartner des Bundes sind (Binnen-
marktgesetz, Gesetz zum öffentlichen Beschaffungswesen, 
Unternehmenssteuerreform II, usw.). Darüber hinaus tragen 
die Kantone aber auch die Hautpverantwortung in einer gan-
zen Reihe von wirtschaftspolitischen Handlungsfeldern, die für 
das Wachstum von grosser Bedeutng sind (Famlie und Beruf, 
Steuern, Vorschriften, Bildung, Gesundheit, öffentliche Dienst-
leistungen, öffentliche Haushalte usw.). Die meisten Kanonte 
verfügten indes in der Periode 2002 bis 2007 noch über kein 
Wachstumsprogramm. Allerdings gab es interessante Aus-
nahmen. Vor diesem Hintergrund trat das 
Eidg.Volkswirtschaftsdepartement in Kontakt mit der Volks-
wirtschaftsdirektorenkonferenz. Dies gab den Kantonen in ei-
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ner ersten Phase die Gelegenheit, sich verstärkt der Rolle be-
wusst zu werden, die ihnen in der Wachstumspolitik zukommt, 
und dass sie in ihrem Zuständigkeitsbereich über bedeutende 
Handlungsmöglichkeiten verfügen. In einer zweiten Phase 
möchte der Bund nun dazu beizutragen, dass es zu einer Ver-
bindung unter den kantonalen Initiativen kommt. ZU diesem 
Zweck wird er sich um eine verstärkte Zusammenarbeit mit 
den kantonalen Regierungskonferenzen bemühen, namentlich 
jener der Volkswirtschaftsdirektoren.  
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3.2  Stossrichtungen der Wachstumspolitik 2008-2011 

 
Enge Abstimmung 
mit der Legislatur-
planung  

Gestützt auf die Legislaturplanung, die am 23. Januar 2008 
vom Bundesrat verabschiedet wurde, erfolgt nachstehend ein 
Ausblick auf die einzelnen Vorhaben, welche die Wachstums-
politik in der Legislaturperiode 2007-2011 ausmachen werden. 
Eingehendere Ausführungen zur Fortsetzung der Wachstums-
politik finden sich in im Bericht des Bundesrates in Beantwor-
tung der Motion 01.3089 "Wachstumspolitik. Sieben Mass-
nahmen".   
 

Drei zusammen-
fassende Stossrich-
tungen 
 

Die nachstehenden Ausführungen sind in drei Abschnitte ge-
gliedert: Zuerst wird auf Massnahmen eingegangen, die der 
Belebung des Wettbewerbs im Binnenmarkt und der weiteren 
internationalen Öffnung dienen sollen, dann werden Mass-
nahmen betrachtet, die bezwecken, die hohe Erwerbsbeteili-
gung zu erhalten und die Humankapitalbasis zu stärken, 
schliesslich geht es um Massnahmen im Bereich der Öffentli-
chen Finanzen und des Rechtsrahmens für unternehmerische 
Aktivitäten, bevor ein Fazit aus wachstumspolitischer Sicht 
gezogen wird. Die drei Abschnitte ergeben sich folglich aus 
der paarweisen Zusammenfassung der sechs Handlungsfel-
der gemäss Wachstumspaket 2004.   
 

 
1. Massnahmen im Bereich der Belebung des Wettbewerbs im Binnenmarkt 

und der weiteren internationalen Öffnung 
 
Themen in diesem Bereich sind die Fortentwicklung des Wettbewerbsrecht im enge-
ren Sinn, die Fortsetzung der Reformen in einzelnen Wirtschaftssektoren, und 
schliesslich die verstärkte internationale Öffnung, sowohl nach Sektoren, wie nach 
Handelspartnern.  
 
Vor einer weiteren 
Kartellgesetz-
Revision? 

Das im April 2005 vollumfänglich in Kraft getretene revidierte 
Kartellgesetz verlangt in seinem Artikel 59a, dass der Bun-
desrat für die Evaluation der Wirksamkeit der Massnahmen 
und des Vollzugs dieses Gesetzes sorgt. Er wird dem Parla-
ment spätestens 2009 über die Ergebnisse der Evaluation 
berichten und ihm Vorschläge für das weitere Vorgehen un-
terbreiten müssen. Als Teil dieser Evaluation sind Mitte 2007 
Aufträge für wissenschaftliche Abklärungen öffentlich ausge-
schrieben worden. Dazu kommen verwaltungsinterne Arbei-
ten. Im jetzigen Moment ist es allerdings noch zu früh, um 
Aussagen zu machen, ob Bedarf für eine weitere KG-
Revision besteht und was die Elemente einer solchen Revi-
sion sein könnten. Eine im Zusammenhang mit dem "Regula-
tory Reform"-Examen der Schweiz von der OECD durchge-
führte Analyse des Schweizer Wettbewerbsrechts führte im-
merhin zu folgenden Empfehlungen : Eine verstärkte Profes-
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sionalisierung der Kommission, die Prüfung der Einführung 
eines spezifischen Kartellverfahrensrechts, eine staatsver-
traglich abgesicherte internationale Kooperation in Kartellfäl-
len, die Prüfung des Verhältnisses der WEKO zu Preisüber-
wachung und Sektorregulatoren. 

Fortsetzung der Ge-
sundheitsreform  Das Gesundheitswesen nimmt in der schweizerischen Wirt-

schaft einen immer grösseren Stellenwert ein, und dies noch 
bevor die Folgen der demographischen Alterung in vollem 
Ausmass spürbar werden. Dabei erzielt das schweizerische 
Gesundheitswesen in zweierlei Hinsicht sehr gute Resultate, 
einmal beim Gesundheitszustand, den die Bevölkerung er-
reicht, und auch bei der Lebenserwartung, zum zweiten beim 
Zugang zu Gesundheitsleistungen, ist dieser doch kaum vom 
sozialen Hintergrund des Patienten abhängig. Bereits heute 
hoch sind im internationalen Quervergleich jedoch die Kos-
ten und eine weitere Steigerung ist zu erwarten. Hält man 
sich an die Ergebnisse, die im Rahmen einer Simulation bei 
der letzten Berechnung von Generationenbilanzen für die 
Schweiz gewonnen wurden, sind weitere Prämienanstiege 
vorprogrammiert.  
Dabei ist es nicht falsch, wenn das Gesundheitswesen über-
proportional wächst, denn eine solche Entwicklung kann den 
Wünschen der Bevölkerung entsprechen. Aufgrund der kol-
lektiven Finanzierung eines Grossteils der Gesundheitsleis-
tungen, der bedeutenden Rolle, die staatliche und staatlich 
subventionierte Angebote in diesem Sektor geniessen, und 
der mannigfachen Formen von Marktversagen, die in diesem 
Bereich manifest sind ("moral hazard", "principal-agent"-
Problem), besteht indes keine Gewissheit, dass erstens die 
Gesamtaufwendungen im Einklang mit den Präferenzen der 
Bevölkerung stehen, und dass zweitens das gesprochene 
Geld auch effizient eingesetzt wird.  
In der Vielfalt der nationalen Gesundheitssysteme zeigt sich 
die Schwierigkeit, einen Konsens zu finden, wie das erste 
Problem - Abstimmung des gesamtwirtschaftlichen Aufwands 
auf die Bedürfnisse der Gesellschaft - am besten angegan-
gen wird. Hat sich ein Staat aber entschlossen, nicht allein 
oder vorwiegend auf eine staatliche Gesundheitsversorgung 
zu setzen, sondern auch Privaten eine Rolle bei der Erbrin-
gung von Gesundheitsleistungen einzuräumen, gibt es 
durchaus Ansätze, mit denen auf marktwirtschaftlichem Weg 
erreicht werden kann, dass die bereitgestellten Mittel auch 
effizient eingesetzt werden. Einerseits kann dies geschehen, 
indem man direkt auf den Wettbewerb setzt, anderseits in-
dem man Ersatzlösungen zur Anwendung bringt, von denen 
ähnliche Anreizwirkungen wie vom Wettbewerb ausgehen. 
Dazu zählen ein institutionsisiertes Benchmarking, aber auch 
der Einsatz geeigneter Entlöhnungs- und Abgeltungsmecha-
nismen bei den Akteuren des Sektors (Leistungserbringer, 
Krankenkassen, Patienten, ggf. auch staatliche Stellen mit 
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Aufsichts-Funktionen).  
 
Leider schliesst es die grosse Zahl der im Parlament noch 
hängigen oder noch in Umsetzung begriffener Entscheide 
derzeit aus, um mittels den Instrumenten der Gesundheits-
ökonomie zu bestimmen, wieweit das in Entwicklung begrif-
fene System - an dessen Weiterentwicklung potente Interes-
sengruppen manifeste Interessen haben - auch Dysfunktio-
nalitäten kennen wird, die Anlass zu neuen Reformen als 
den bereits pendenten geben könnten. 
 

Revision des Bundes-
gesetzes über techni-
sche Handelshemm-
nisse 

Das erste "Volet" des Revitalisierungsprogrammes der 90er 
Jahre führte zum Kartellgesetz von 1995, zum Binnenmarkt-
gesetz (BGBM) und zur Schaffung des Bundesgesetzes über 
technische Handelshemmnisse (THG). Mit der Kartellgesetz-
revision 2003 und der BGBM-Revision von 2005 sind zwei 
dieser drei Erlasse eines erstes Mal revidiert. Derzeit in Aus-
arbeitung ist eine erste Revision des THG. Sie steht unter 
dem Titel der Einführung des 'Cassis de Dijon'-Prinzips. Das 
Vorhaben wurde 2005 dem Wachstumspaket hinzugefügt 
und führte zu einer eingehenden Auseinandersetzung mit 
allen Vorschriften, in denen sich das Technische Recht der 
Schweiz weiterhin von jenem der EU und ihrer Mitgliedländer 
unterscheidet. Die Vernehmlassung zur geplanten THG-
Revision konnte im 1. Halbjahr 2007 durchgeführt werden. 
Im Herbst 2007 fällte der Bundesrat Entscheide zu den Aus-
nahmen gegenüber dem EU-Recht, die fortbestehen sollen. 
Er legte aber auch fest, wo das Schweizer Recht weiter mit 
dem EU-Recht zu harmonisieren ist und wo nach den Vor-
schriften der EU-Staaten gefertigte Erzeugnisse parallel zu 
den nach den schweizerischen Vorschriften gefertigten Er-
zeugnissen im Inland Verkehrsfähigkeit geniessen sollen 
(Anwendung des Cassis de Dijon-Prinzips). Die Vorlage wird 
zusätzlich Vereinfachungen bei den Informationsvorschriften 
und den Zulassungsverfahren sowie Vorkehren gegen Fälle 
von Inländerdiskriminierung enthalten. 
 

Fortsetzung der Agrar-
reform  

Die Neuorientierung der schweizerischen Agrarpolitik begann 
in den 90er Jahren mit der Entkoppelung der Einkommenssi-
cherung von der Produktion. In der Folge schlossen sich eine 
erste Runde bei der internationalen Öffnung (Uruguay-Runde 
im Rahmen des GATT) und eine verstärkte ökologische Aus-
richtung der Unterstützungsleistungen an. Die AP2002, 
AP2007 und AP2011 setzten die 1992 mit der Reform des 
Landwirtschaftsgesetzes begonnenen internen Reformen 
fort, indem innerhalb der Schweiz für die meisten Produkte 
eine freie Preisbildung ermöglicht wurde (AP2002), indem 
die Abkehr von der Milchkontingentierung beschlossen wur-
de (AP2007) und indem weiter Mittel aus den Bereichen 
Marktstützung und Exportbeihilfen in Direktzahlungen umge-
lagert werden (AP2011); zögerlich fand auch eine Reform 
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des die Produktionsstrukturen konservierenden bäuerlichen 
Bodenrechts statt. Während auf globaler Ebene eine weitere 
Runde der Marktöffnung bislang nicht zustande kam - die im 
November 2001 lancierte Doha-Runde ist weiterhin nicht zu 
einem Abschluss gekommen - erfolgten gegenüber der EU 
im Rahmen der Bilateralen Abkommen I und II bedeutende 
Marktöffnungen (Agrarabkommen mit der wechselseitigen 
Marktöffnung beim Käse als ein Element, Revision des Pro-
tokolls II mit der sog. Doppel-Null-Lösung beim Zucker als 
ein anderes Element). 
 

Verbindung zur aus-
senwirtschaftlichen 
Öffnung 

Das letztlich nicht weiterverfolgte Projekt eines Freihandels-
abkommens mit den USA lancierte dann Anfang 2006 die 
Debatte um die Agrarreform neu. Es wurden exploratorische 
Gespräche aufgenommen, um allenfalls mit der EU ein um-
fassendes Freihandelsabkommen im Agrar- und Lebensmit-
telbereich abschliessen zu können. Eine zweite wesentliche 
Richtung für die Fortsetzung der Agrarreform legte das Par-
lament fest, indem es anlässlich der Beratungen zur AP2011 
einen Vorstoss überwies, der eine Überprüfung des gesam-
ten Systems der Direktzahlungen verlangt. Schliesslich stel-
len sich finanzpolitische Fragen, und zwar wird im Parlament 
zu entscheiden sein, ob die Rahmenkredite für die Landwirt-
schaft im Jahr beschlossen werden sollen, das der Erstellung 
des Legislaturfinanzplanes vorausgeht. Unbestimmt bleiben 
schliesslich die Aussichten auf einen baldigen Abschluss der 
Doha-Runde in der WTO. Dieser brächte ähnliche Heraus-
forderungen in Sachen Strukturanpassungen mit sich wie 
das Agrarfreihandelsabkommen mit der EU. Hier hat der 
Bundesrat am 14.03.2008 ein Verhandlungsmandat verab-
schiedet. 
 

Verstärkte internatio-
nale Öffnung (nach 
Sektoren und Han-
delspartnern) 

In der abgelaufenen Legislatur wurde im Einleitungskapitel 
des Aussenwirtschaftsberichts 2004 eine aussenwirtschafts-
politische Strategie vorgelegt. Sie betont das Prinzip der Uni-
versalität unserer Handelsbeziehungen und das Erfordernis 
der Kohärenz beim Handeln in der Wirtschaftspolitik : Ent-
wicklungshilfe zu gewähren und gleichzeitig Marktzugang zu 
verweigern, vertragen sich schecht. Die Strategie stipuliert 
weiter das Prinzip, dass der Liberalisierung der Dienstleis-
tungssektoren und der Direktinvestitionen ähnliche Bedeu-
tung zukommen soll wie der weiteren Liberalisierung des 
Warenhandels. Schliesslich geniesst auch der Austausch 
von Kapitalien, Arbeitskräften und Wissen rasch wachsende 
Bedeutung, auch dies ein Faktum, dem die Aussenwirt-
schaftspolitik Rechnung zu tragen hat.  
Bei der Umsetzung dieser Strategie stellt sich das Problem, 
dass die Bemühungen um eine weitere Handelsliberalisie-
rung, soweit sie unter allen WTO-Ländern stattfinden soll, 
festgefahren sind. Im Verhältnis mit der EU wird eine Vertie-
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fung der wirtschaftlichen Beziehungen wohl weiter ange-
strebt, der Fortgang dieser Bestrebungen ist aber vom Dialog 
über gewisse Steuerregimes, welche die Schweiz kennt, be-
einflusst. Diesen Schwierigkeiten zum Trotz laufen derzeit 
Verhandlungen über den Stromtransit durch die Schweiz, 
und in einigen weiteren Bereichen werden Verhandlungen 
zumindest vorbereitet (Agrarbereich, Gesundheitsbereich, 
Satellitennavigationssystem Galileo, ...).  
 
Weltweit hat vor dem Hintergrund der Blockade der Doha-
Runde die Zahl der Freihandelsabkommen, die zwischen 
Staaten oder Staatengruppen abgeschlossen werden, in den 
letzten Jahren sprunghaft zugenommen. Die einzelnen Ab-
kommen zeichnen sich dabei inhaltlich durch unterschiedlich 
weitreichende Ambitionen aus. Neben Abkommen, die nur 
den Warenhandel liberalisieren, gibt es sog. Abkommen der 
zweiten Generation, die auch Kapitel zur Dienstleistungslibe-
ralisierung und zum Marktzugang für Direktinvestitionen ent-
halten. Die Schweiz ist heute durch Abkommen der ersten 
Generation mit einer Reihe von Mittelmeeranrainern verbun-
den (Türkei, Israel, Marokko, Palästinensische Behörde, Jor-
danien, Libanon, Tunesien und Ägypten), aber auch mit der 
südafrikanischen Zollunion.  Abkommen der zweiten Genera-
tion  bestehen gegenüber Mexiko, Singapur, Chile und Ko-
rea. Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen werden 
mit Thailand, dem Golfkooperationsrat (GCC: Saudiarabien, 
Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Kuwait und 
Oman), Algerien, Peru, Kolumbien und möglicherweise bald 
auch mit Indonesien geführt, sowie mit Japan (Abkommen 
über Wirtschaftspartnerschaft und Freihandel); dasjenige mit 
Kanada ist zu Ende verhandelt. Ein Abkommen mit Indien 
steht in der Explorationsphase und für ein solches mit China 
ist eine gemeinsame Machbarkeitsstudie geplant. Oft wurden 
diese Abkommen zusammen mit den EFTA-Partner ausge-
handelt.  
 
Es ist davon auszugehen, dass das Aushandeln von Frei-
handelsabkommen in den nächsten Jahren eine Fortsetzung 
finden wird. Die aussenwirtschaftspolitische Strategie priori-
siert das Aushandeln von ambitiösen Abkommen mit den 
verbleibenden OECD-Ländern und mit den grossen Schwel-
lenländern. Weitere Kriterien sind das Diskiminierungsrisiko 
für die Schweiz durch die Abkommen möglicher Partnerstaa-
ten mit Drittstaaten. Hinzu kommen als Kriterien die Aussich-
ten auf einen schlanken Verhandlungsverlauf und aussenpo-
litische Erwägungen. Handlungsbedarf kann durch Länder-
strategien aufgedeckt werden. Diese sollen aufzeigen, ob an 
Stelle oder zusätzlich zu Freihandelsabkommen auch noch 
andere Abkommen mit den betreffenenden Staaten ausge-
handelt werden sollten (Doppelbesteuerungsabkommen, Ko-
operationsabkommen in Bildung und Forschung, Investisti-



 336

ons(schutz-)abkommen usw.).   
 
 
2.  Massnahmen, die dazu dienen, die hohe Erwerbsbeteiligung zu erhalten und 

die Humankapitalbasis zu stärken 
 
Die konkreten Themen in diesem Bereich sind die Personenfreizügigkeit, die Weiter-
bildung und die Neugestaltung der Hochschullandschaft.   
 
Bestätigung des 
Personenfreizügig-
keitsabkommens mit 
der EU  
und Ausdehnung auf 
Bulgarien und Ru-
mänien 

Innen- wie aussenwirtschaftspolitisch hervorragende Bedeu-
tung wird in der kommenden Legislatur der Bestätigung des 
Personenfreizügigkeitsabkommens (PFZA) mit der EU und 
dessen Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien zukommen. 
Denn ein flexibler, offener Arbeitsmarkt ist ein entscheidender 
Faktor für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Unterneh-
men in der Schweiz sind darauf angewiesen, Arbeitskräfte bei 
Bedarf auch im Ausland rekrutieren zu können. Insbesondere 
bei gut qualifizierten Arbeitskräften herrschte in der Schweiz in 
den letzten Jahren häufig ein Mangel, welcher durch den frei-
en Zugang zum EU-Arbeitsmarkt erfolgreich gemildert werden 
konnte. Durch die Zuwanderung von Arbeitskräften kann wei-
ter der erwartete demographiebedingte Rückgang der Er-
werbsbevölkerung abgemildert und zeitlich etwas hinausge-
schoben werden. 
 
Der wirtschaftliche Schaden bei einer Nicht-Bestätigung bzw. 
einer gescheiterten Ausdehnung des PFZA wäre sehr hoch, 
da das PFZA über die sog. Guillotineklausel juristisch mit den 
übrigen Abkommen der Bilateralen I verknüpft ist: Kündigt eine 
Partei das PFZA, treten die übrigen sechs Abkommen eben-
falls ausser Kraft. Die Bedeutung des Personenfreizügigkeits-
abkommens geht damit weit über seine direkten Auswirkun-
gen auf den Arbeitsmarkt hinaus.  
 

Neue Weiter-
bildungspolitik 

Die Investitionen in die berufsorientierte Weiterbildung sind in 
der Schweiz vergleichsweise hoch. Die Herausforderung be-
steht darin, diese gute Position zu festigen. Dabei ist zu beto-
nen, dass die gute Position der Schweiz nicht staatlichen 
Massnahmen, sondern hauptsächlich der Wahrnehmung von 
Selbstverantwortung durch den einzelnen Arbeitnehmer, resp. 
seinen Betrieb zuzurechnen ist. Diese Selbstverantwortung für 
die eigene berufliche Weiterentwicklung hat der Staat zu er-
halten und mit günstigen Rahmenbedingungen zu fördern. 
 
Mit den neuen Verfassungsbestimmungen über die Bildung 
vom 21. Mai 2006 hat der Bund den Auftrag erhalten, Grund-
sätze über die Weiterbildung festzulegen (Art. 64a Abs. 1 BV). 
Ausserdem hat er die Kompetenz erhalten, die Weiterbildung 
über den Bereich der beruflichen Weiterbildung hinaus zu för-
dern und Kriterien dazu festzulegen. Die Vorarbeiten für ein 
neues Weiterbildungsgesetz sind in der Botschaft über Bil-
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dung, Forschung und Innovation (BFI) 2008 – 2011 denn auch 
als ein Ziel formuliert, wobei die Verbesserung von Qualität 
und Transparenz des Weiterbildungsangebots für den Bund 
im Vordergrund steht. Die Arbeiten an einer Botschaft für ein 
Weiterbildungsgesetz sind angelaufen. Bei der Erarbeitung 
der Botschaft ist insbesondere zu klären, wie die Weiterbil-
dung im Sinne des Gesetzes zu definieren und abzugrenzen 
ist, welche Rollen den staatlichen und privaten Akteuren zu-
kommen und welche Finanzierungsgrundsätze gelten sollen.  

Neue Hochschul-
landschaft 

Im September 2007 hat der Bundesrat die Vernehmlassung 
zum neuen Bundesgesetz über die Förderung der Hochschu-
len und die Koordination im schweizerischen Hochschulbe-
reich HFKG eröffnet, welche bis am 31. Januar dauerte. 
Wachstumspolitische Bedeutung hat das HFKG einerseits 
wegen seines Potentials, die Qualität von Bildung und For-
schung noch zu steigern. Anderseits soll die Steuerung des 
Gesamtsystems verbessert werden, was einen effizienteren 
Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel ermöglichen soll.  
 
Damit die Schweizer Hochschulen – gemessen an nationalen 
und internationalen Standards – hohen Qualitätsanforderun-
gen entsprechen, sollen gemäss HFKG alle Hochschulen ein 
Qualitätssicherungssystem aufbauen. Dieses bildet eine Vor-
aussetzung für die sog. institutionelle Akkreditierung, welche 
ihrerseits notwendige Bedingung für eine finanzielle Unterstüt-
zung nach HFKG ist. Die Mittel, welche der Bund zur Finanzie-
rung der Lehre beisteuert, sollen neu entsprechend der Anzahl 
Studierender bzw. den absolvierten Lernleistungen (sog. 
ECTS-Punkten) vergeben werden,  aber auch den für eine 
hochstehende Lehre notwendigen Aufwendungen für die For-
schung Rechnung tragen. 
 
Die Neuregelung der Hochschullandschaft ist auch vor dem 
Hintergrund zu sehen, dass mit der BFI-Botschaft beschlossen 
wurde, verstärkt Finanzmittel in den Bildungs- und For-
schungsbereich zu leiten. Der entsprechende Entscheid fand 
allerdings noch nicht vor dem Hintergrund der Legislaturfi-
nanzplanung statt, wohl aber vor den Zwischenergebnissen, 
die im Projekt der Aufgabenüberprüfung für die Periode bis 
2015 erzielt worden waren. Jedenfalls bleibt die Ausrichtung 
der Bundesausgaben auf wachstumsrelevante Ausgabenge-
biete eine grosse Herausforderung im Lichte der fortbeste-
henden Dynamik der Sozialausgaben. 
 

 
 
3. Massnahmen im Bereich der Öffentlichen Finanzen und des Rechtsrahmens 

für unternehmerische Aktivitäten 
 
Themen in diesem Bereich sind einerseits die Kontrolle der Entwicklung der öffentli-
chen Ausgaben, die effiziente Mittelverwendung und die zweckmässige Finanzierung 
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des Staatshaushaltes. Anderseits geht es unter dem Titel des Rechtsrahmens für 
unternehmerische Aktivitäten um Reformen im Privatrecht, konkret im Schuldbetrei-
bungs- und Konkursrecht.   
 
Haushaltausgleich 
und Ausgabensteue-
rung 

Unter Wachstumsgesichtspunkten genügt es nicht, den Haus-
haltausgleich nur in der kurzen und mittleren Frist zu gewähr-
leisten, wie dies bei erfolgreicher Anwendung der Schulden-
bremse an sich gewährleistet sein sollte (man beachte aber 
das Problem der ausserordentlichen Ausgaben). Es besteht 
auch die Herausausforderung, dass nicht heute Leistungsver-
sprechen seitens des Staates formuliert werden, die zu finan-
zieren späteren Generationen schwer fallen wird. Und es be-
steht die Herausforderung, finanzpolitische Steuerungsme-
chanismen zu finden, die es gestatten, im Budgetprozess über 
eine Fortschreibung der bestehenden Ausgabenanteile und 
Ausgabentrends hinauszukommen.  
Im Wachstumspaket war die Zielsetzung der Begrenzung des 
Zuwachses der Staatsquote formuliert worden. In Überein-
stimmung mit dieser Zielsetzung startete der Bundesrat Mitte 
2005 das Projekt der Aufgabenüberprüfung. Um die Ausga-
benentwicklung des Bundes auf eine langfristig tragbare und 
mit Blick auf kommende Generationen nachhaltige Grundlage 
zu stellen, sollte ausgelotet werden, auf welche Aufgaben 
ganz verzichtet und bei welchen Aufgaben die Staatstätigkeit 
reduziert werden kann; ebenfalls geprüft werden sollten Aus-
gliederungen oder die Entflechtung von Aufgaben, die heute 
von Bund und Kantonen gemeinsam wahrgenommen werden. 
Im Ergebnis soll sich der Bundeshaushalt bis 2015 nur noch 
im Gleichschritt mit dem Wirtschaftswachstum entwickeln. 
Grundlage für die Aufgabenüberprüfung bildet ein Aufgaben-
portfolio, welches die Aufgaben des Bundes in 16 Aufgaben-
bereiche und 43 Aufgaben gliedert. Dieses Aufgabenportfolio 
hat auch Eingang in die Finanzberichterstattung gefunden. Ein 
erster Projektschritt führte Mitte 2006 zur Festlegung von 
Wachstumszielen für einzelne Aufgabenbereiche. Derzeit sind 
die Departemente beauftragt, auf Stufe der 43 Aufgaben Re-
form-, Abbau- und Verzichtsmassnahmen zu prüfen. Ende 
2006  beschloss der Bundesrat zudem, an den im Finanzplan 
vorgesehenen Abbauvorgaben festzuhalten: Gemäss Voran-
schlag 2008 und im Finanzplanjahr 2009 wird vor allem mit 
herkömmlichen Entlastungen der Haushalt um die gemäss 
Aufgabenüberprüfung geplanten 700 bzw. 950 Millionen ent-
lastet. 
Noch nicht den Punkt erreicht, wo konkrete Reform-, Abbau-
und Verzichtsmassnahmen geprüft werden, hat im Rahmen 
der Aufgabenüberprüfung der Bereich Soziale Wohlfahrt. Hier 
sind noch vertiefte Abklärungen notwendig zu den Zuwachsra-
ten, welche über einen mittleren Horizont finanzierbar und 
durch Reformen auch erreichbar sind. Die Anpassung der Al-
tersvorsorge an die demographische Entwicklung bleibt folg-
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lich eine zentrale mittel- und langfristige finanzpolitische Her-
ausforderung, die durch ein stärkeres Wirtschaftswachstum 
nur gemildert, aber kaum bewältigt werden kann.  
 

Fortsetzung der Inf-
rastruktur-reform 

Die Reformen in den Infrastruktursektoren sind im internatio-
nalen Quervergleich unterschiedlich weit fortgeschritten. Der 
Telekommunikationssektor wurde 1998 in bedeutendem Mass 
geöffnet. Im Güterverkehr auf der Schiene gehört die Schweiz 
zu den Vorreitern in Sachen Liberalisierung des Marktzu-
gangs. Erst beschränkte Liberalisierungen kannte der Perso-
nenverkehr und der Bereich der Post. Nach einem ablehnen-
den Volksentscheid war der Elektrizitätssektor während der 
abgelaufenen Legislatur nur in sehr beschränktem Mass ge-
öffnet, war der auf das Kartellgesetz abgestützte verhandelte 
Netzzugang doch eine Option, die faktisch nur den sehr gros-
sen Verbrauchern offenstand. Das neue Stromversorgungs-
gesetz wird, abhängig vom Ausgang einer allfälligen Referen-
dumsabstimmungletztlich auch den kleinen und mittleren Un-
ternehmen die freie Lieferantenwahl ermöglichen. Die Frage, 
die sich im Elektrizitätsbereich weiterhin stellt, ist, wieweit im 
monopolistischen Engpass - den Netzen - zwecks Effizienz-
steigerung wissenschaftlich fundiertes Benchmarking zur An-
wendung gebracht werden soll. 
 
Vor diesem Hintergrund stellen sich die Perspektiven der wei-
teren Reform der Infrastruktursektoren wie folgt dar: Bereits 
recht weit fortgeschritten sind die Vorbereitungen für eine 
Postreform. Handlungsbedarf besteht hier aus dem dreifachen 
Grund, dass erstens mit dem Monopol für Briefe unter 100g 
der zentrale Bereich des Briefpostverkehrs noch kaum der 
Konkurrenz geöffnet wurde, dass zweitens der Anstaltscharak-
ter der Post, ihr auferlegte organisatorische Einschränkungen 
und gewisse ihrer Privilegien Probleme aufwerfen; dies gilt 
umso mehr in einem sich rasch internationalisierenden Markt, 
indem sie ihr Geschäft zunehmend auch grenzüberschreitend 
mit Töchtern und Kooperationen im Ausland betreiben will; 
drittens kennt der Postregulator nicht die unabhängige Stel-
lung, die Sektorregulatoren gemäss den Vorstellungen ge-
niessen sollten, die sich OECD-weit durchsetzen. 
 
Der Ausschreibungswettbewerb als wichtiges Wettbewerbs-
element im Regionalverkehr soll in einer Botschaft in der 
kommenden Legislatur behandelt werden.  
 
Schliesslich stellt die OECD nicht zu Unrecht fest, dass im 
Bereich Telekom die Liberalisierung der letzten Meile wenig 
konsequent erfolgt ist. Neben der zeitlichen Begrenzung des 
Bitstream-Access, die unterschiedlich interpretiert wird, stellen 
die bisher langen Rechtsmittelwege ein Thema dar, das beo-
bachtet werden muss. Mit der FMG-Revision, die im April 
2007 in Kraft trat, sind zwar die Fristen am Beginn der Verfah-
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rens verkürzt worden. Sofern sich die Erwartung rascherer 
letztinstanzlicher Entscheide jedoch nicht bestätigt, werden 
der Wettbewerb, insbesondere aber die Investitionssicherheit 
in einem dynamischen Markt weiterhin beeinträchtigt bleiben.  
 

Effiziente Verwen-
dung der öffentlichen 
Mittel 

Die oben unter dem Thema der Fortführung der Instrastruktur-
reformen angesprochenen Entscheide zu den Marktordnun-
gen bei Telekom, Post, Energie und Schiene haben unmittel-
bar Auswirkungen auf den öffentlichen Mittelbedarf. Denn ein 
Grundentscheid bei der Reform dieser Sektoren ist ja nicht 
zuletzt jener nach Wettbewerb auf dem Netz und Wettbewerb 
zwischen den Netzen. Eng verbunden damit ist die Frage, ob 
die öffentliche Hand oder Private die Infrastrukturen in den 
Netzsektoren bereitstellen und wieweit sie dies mit öffentlichen 
Mitteln oder unter Verwendung anderer Finanzierungsmecha-
nismen tun. Je nach dem, wie hier Festlegungen erfolgen, er-
gibt sich ein ganz anderer staatlicher Mittelbedarf, aber auch 
ein ganz anderes Anwendungsfeld für das öffentliche Beschaf-
fungswesen, resp. seinen engen Verwandten, die Vergabe 
staatlicher Konzessionen.  
In den Bereichen Strasse, Bahn, Luftverkehr, Post, Telekom-
munikation und Elektrizität gestaltet sich heute der Einsatz 
öffentlicher Mittel nach jeweils ganz anderen Gesichtspunkten. 
Bei der Strasse trägt neu der Bund die Verantwortung für das 
nationale Netz weitgehend, angenähert gilt dies auch bei der 
Schiene, und privates Kapital ist kaum investiert. Beim Strom 
ist dagegen das überregionale Netz privat, wird aber durch 
eine gesetzlich geregelte nationale Netzgesellschaft betrieben; 
öffentliche Mittel kommen direkt erst lokal zum Einsatz. Im 
Luftverkehr ist Ausbau und Betrieb der Infrastruktur in weitem 
Umfang in der Hand der Kantone, die in unterschiedlicher 
Weise mit Privaten kooperieren. Die Post hat noch den Status 
der Anstalt und finanzeirt sich im wesentlichen über ihr Zah-
lungsverkehrsangebot. 
Je mehr die Grundsatzfragen nach Finanzierungszuständig-
keiten und Privatisierung nicht aufgeworfen werden, desto 
mehr besteht für den Staat das finanzpolitische Erfordernis der 
Prioritätensetzung bei Ausbauvorhaben von grosser volkswirt-
schaftlicher Relevanz. Darüber hinaus ist zu entscheiden, ob 
Kosten der flächendeckenden Grundversorgung über die öf-
fentlichen Haushalte finanziert werden sollen, durch Quersub-
ventionierung unter den Angeboten der ehemaligen Monopo-
listen in den Sektoren oder durch Auflagen, resp. Abgaben-
ordnungen, die alle Akteure im Sektor treffen. Und selbst 
wenn keine öffentlichen Finanzen involviert sind, müssen zu-
mindest regelmässig die planerischen Gundlagen für Infra-
strukturvorhaben vom Staat geschaffen werden, z.B. in Form 
von Sachplänen. Die Infrastrukturstrategie muss schliesslich 
auch noch die Rollenteilung zwischen Ministerialverwaltung, 
Sicherheitsagenturen und Sektorregulatoren thematisieren. 
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Neben dem engen Querbezug zur Entwicklung der öffentli-
chen Finanzen besteht so auch ein Querbezug zur Wettbe-
werbsordnung (Stichwort Netzwerkagentur/Abstimmung mit 
WEKO und PüW).  
 

Einsatz von Len-
kungs-abgaben 

La croissance économique peut être limitée par la capacité 
des infrastructures existantes. En particulier en matière de 
trafic routier, les embouteillages causent déjà aujourd'hui une 
perte économique substantielle (le coût des embouteillages 
est estimé à 1.5 milliard de francs par année; il s'agit principa-
lement de temps perdu par les entreprises et les ménages). 
Cette perte devrait encore augmenter à l'avenir, car on s'at-
tend à une augmentation du trafic de 25% d'ici à 2030. Si au-
cune mesure n'est prise, les embouteillages croissants empê-
cheront le bon fonctionnement des infrastructures de trans-
port. Un facteur supplémentaire à considérer est que 85-90% 
des embouteillages concernent les agglomérations, qui sont 
aussi le moteur de la croissance économique. Pour remédier à 
cette situation, soit on construit de nouvelles routes, soit on 
introduit un "road pricing". La deuxième solution est moins 
coûteuse, et elle permet également de mieux utiliser les infras-
tructures existantes tout en réduisant le coût des embouteilla-
ges. Pour être efficace, le coût de l'investissement et du fonc-
tionnement d'un système de road pricing doit être modéré; 
dans cette perspective, il faut à la fois considérer les dévelop-
pements technologiques au niveau européen et international 
et les possibilités de répartir ces coûts entre plusieurs systè-
mes de perception. Wie bei andern Lenkungsabgaben sollte 
die Einführung solcher Strassengebühren erfolgen, ohne dass 
die Staatsquote angehoben wird. Die Ausgestaltung dieser 
Abgaben soll sich an wirtschaftlichen Effizienüberlegungen 
orientieren und nicht an einem Fiskalmotiv.    
 

Optimierung der Fi-
nanzierung der 
Staatsaktivitäten 

Les impôts sont aussi un facteur susceptible d'influencer signi-
ficativement la croissance économique, que ce soit les impôts 
qui pèsent sur les entreprises ou ceux qui concernent les mé-
nages privés. Le dossier de l'imposition des entreprises hängt 
von den Folgerungen ab, welche Exekutive und Gesetzgeber 
aus dem (erfolgreichen) Ausgang der Abstimmung vom 24. 
Februar 2008 zur Unternehmenssteuerreform II zeihen. L'im-
position des personnes physiques donnera aussi lieu à un dé-
bat et à des propositions concrètes, d'une part pour mettre en 
oeuvre les résultats du projet "Zuwachs" de l'AFC, d'autre part 
pour répondre à des interventions parlementaires qui ont été 
acceptées par le Conseil fédéral (p.ex. motion du Groupe ra-
dical-libéral 07.3046 - Easy Swiss Tax).  
Pour ce qui concerne la TVA, le projet est déjà bien avancé. 
L'examen de la TVA date déjà du premier paquet de mesures 
pour la croissance. Suite à la consultation qui a eu lieu début 
2007, le Conseil fédéral a mendaté l'élaboration du message 
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en janvier 2008. Les conséquences d'une révision de la loi sur 
la TVA sont maintenant bien connues, et sont résumées dans 
le tableau suivant:  
  

 

 Conséquences 
sur le PIB  
(source: Bod-
mer) 

Charge adminis-
trative des entre-
prises  
(source: Ramboll) 

Conséquences pour 
l'administration  
(source: AFC /  
consultation) 

Module loi fiscale N/A - 11% - quelques postes 

Module taux uni-
que 

+ 0.3% à + 0.8% - 22% - 30 postes 

Module 2 taux +0.1% à +0.3% - 4% + 30-40 postes 

 Comme on peut le constater, le choix du taux unique tel 
que proposé par le Conseil fédéral présente des avanta-
ges importants à la fois du point de vue de la croissance, 
des coûts administratifs pour les entreprises et de la 
charge pour la Confédération, et c'est donc cette voie qui 
devrait être poursuivie selon les décisions du Conseil fé-
déral.  
 

Rechtsrahmen für 
unternehmerische 
Aktivitäten 

Les incitations à s'engager dans une activité entrepreneuriale 
dépendent dans une large mesure des conséquences que les 
agents doivent supporter au cas où l'affaire tourne mal. L'es-
sentiel des dispositions à considérer figure dans la loi sur les 
poursuites et faillites. Selon le "Doing Business Indicator" cal-
culé par la Banque mondiale, le premier objectif d'une réforme 
de cette loi devrait être celui de diminuer le temps et le coût 
des procédures tout en récupérant davantage de la masse 
financière en faillite. Cela contribue à protéger les droits des 
créditeurs. Le deuxième objectif doit être celui d'améliorer les 
incitations à entreprendre, voire re-entreprendre, une activité 
économique légale et rentable. Il faut donc ramener le risque 
de se voir poursuivi pendant de longues années pour avoir 
pris des risques sans commettre de fautes à des proportions 
raisonnables. Toute révision du droit des faillites est ainsi une 
balance d'intérêt entre l'entrepreneur qu'on soutient dans sa 
prise de risque, et les créditeurs, qui doivent perdre le moins 
possible au cas où la situation économique de l'entreprise se 
retournerait. Un obstacle principal pour la réalisation de solu-
tions peu coûteuses au cas où l'affaire vit un échec est que la 
plupart des entrepreneurs ont de la peine à reconnaître à 
temps que leur projet n'est plus viable. Le troisième objectif 
est donc d'améliorer la prévention des faillites. Ainsi, il serait 
possible de gagner sur les deux tableaux: tant pour les crédi-
teurs que pour l'entrepreneur. La réforme du droit des faillites 
rejoint ici les réformes du droit des sociétés. Ces réformes ont 
aussi comme objectif que les moyens financiers soient investi 
de la manière la plus efficace, afin de dégager des bénéfices 
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qui servent non seulement les investisseurs mais qui permet-
tent aussi d'investir et d'assurer ainsi des places de travail.  
 

Administrative En-
tlastung 

Les charges administratives sont des coûts que l'Etat impose 
aux entreprises. En Suisse, ces coûts se montent à environ 7-
10 milliards de francs par année. L'allégement administratif 
vise à réduire ces coûts, et c'est donc une tâche permanente 
du gouvernement. Ces dernières années, de nombreuses me-
sures ont été prises dans ce domaine, tout récemment avec 
l'adoption du message "Simplifier la vie des entreprises" par le 
Parlement à la fin 2007. Les travaux continueront ces prochai-
nes années, sur deux axes différents. D'une part, on utilisera 
un outil prometteur intitulé le "Standard Cost Model" (SCM), 
qui permet de mesurer la charge administrative. Il est prévu 
que les principaux domaines sources de charge administrative 
soient évalués au moyen de ce SCM. Une fois que la charge 
aura été analysée, un nouveau paquet de mesures d'allége-
ment pourra être préparé. Les allégements concerneront la 
Confédération, et pour la première fois les cantons seront 
aussi impliqués dans le processus. Deuxièmement, les mesu-
res en préparation dans le domaine de la cyberadministration 
(e-government) apporteront aussi un allégement administratif 
pour les entreprises. La stratégie suisse de cyberadministra-
tion a ainsi comme premier objectif que les entreprises effec-
tuent les transactions avec les autorités par voie électronique, 
et divers projets aboutiront spécifiquement à un gain de temps 
et d'efficacité pour les entreprises.  
 

 
 
4. Fazit 
 
Wirkung dank Bün-
delung von Mass-
nahmen 

Von einer Realisierung dieses umfassenden Massnahmenpa-
ketes ist eine beachtliche gesamtwirtschaftliche Wirkung zu 
erwarten. Sie kann ähnlich hoch veranschlagt werden wie jene 
des Wachstumspakets, das der Bundesrat in der abgelaufe-
nen Legislaturperiode in die Wege leitete.  
 
Die Vorteile einer Gruppierung von Massnahmen zu Agenden 
für das politische Handeln liegen auf zwei Ebenen. Beide er-
geben sich aus dem Umstand, dass eine solche Gruppierung 
eine übergreifende Sichtweise erfordert. Im vorliegenden Fall 
folgt diese zunächst aus den vorliegend zu drei Stossrichtun-
gen zusammengefassten sechs Handlungsfeldern, in welche 
die 17, später 19 Massnahmen des Wachstumspakets aus 
dem Jahr 2004 eingereiht wurden. Ausgehend von diesen 
Stossrichtungen und Handlungsfeldern können Lücken aufge-
deckt und notwendige Ergänzungen der wirtschaftspolitischen 
Agenda an die Hand genommen werden. Die noch umfassen-
dere Sichtweise, die mehrere Handlungsfelder der Wirt-
schaftspolitik mit einem übergreifenden Anliegen, dem Wohl-
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fahrtsziel der Verfassung, in Verbindung setzt, erzeugt dar-
über hinaus eine politische Verbindlichkeit, welche es erlau-
ben sollte, bei der Verwirklichung von Strukturreformen besser 
voranzukommen.  
 
Die Richtung dieser Reformen festzulegen, bleibt die Aufgabe 
der Politik. Die Bezugnahme auf die wirtschaftswissenschaftli-
chen Erkenntnisse zu den Wachstumsdeterminanten und die 
Bezugnahme auf die Erfahrungen und die zunehmend kon-
vergierenden  Entwicklungen im umgebenden Ausland können 
helfen, diejenigen Lösungen zu finden, die dem Gesamtinte-
resse am besten dienen. Der wirtschaftliche Erfolg ist auch ein 
Beitrag an die Festigung der Stellung der Schweiz in der inter-
nationalen Staatengemeinschaft.       
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